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Sachverhalt

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 14, 4. Anderung fiir das Gebiet zwischen dem Behler
Weg und der Bundesstrae 430 ist die Uberarbeitung der Festsetzungen des rechtskriftigen
Bebauungsplans Nr. 14, 3. Anderung insbesondere fiir die Art und das MaR der baulichen Nutzung
und diese an die Anforderungen fiir die vorhandenen gewerblichen Nutzungen ebenso wie fiir die
Neuansiedlung von Gewerbebetrieben anzupassen.

Insbesondere die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung der rechtskriftigen 3. Anderung
lassen nur eine geringe Bandbreite an Nutzungen zu. In der Vergangenheit kam es bei der
Neubebauung bzw. Nutzungsanderung von einzelnen Grundstiicken zu Schwierigkeiten bei der
Zulassung von geplanten gewerblichen Nutzungen, die nach aktuellen Anforderungen mit
Gewerbegebieten eigentlich konform sind. Auch vor dem Hintergrund, dass das Gewerbegebiet am
Behler Weg das einzige Gewerbegebiet in der Stadt Plon ist, soll der Katalog der zulassigen
Nutzungen moglichst breit gefachert sein, um die Ansiedlung von vielen unterschiedlichen Betrieben
zu ermoglichen und einer Abwanderung in benachbarte Gewerbegebiete entgegenzuwirken.

Daher soll im Rahmen der 4. Anderung eine moglichst groBe Bandbreite an Nutzungen zugelassen
werden, die lediglich durch Emissionsfestsetzungen zum Schutz der umliegenden Wohnbebauung
und der schiitzenswerten Nutzungen im Gewerbegebiet sowie durch Festsetzungen zum Ausschluss
von zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbetrieben begrenzt wird.

Der Aufstellungsbeschluss fiir die Bebauungsplananderung erfolgte am 21.10.2020, die friihzeitige
Beteiligung fand vom 23.11.2020 bis 23.12.2020 statt. Aus der Offentlichkeit sind im Rahmen der
friihzeitigen Beteiligung keine Stellungnahmen eingegangen, die Anregungen und Hinweise aus der
Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange und der Behdrden sind in der Abwagungstabelle (Anlage
4) aufgefiihrt. Im Rahmen der Planerarbeitung sind eine schalltechnische Untersuchung, ein
landschaftsplanerische Fachbeitrag mit artenschutzrechtlicher Priiffung sowie eine
Biotoptypenkartierung erstellt worden (Anlage 3).

Beschlussvorschlag
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1. Die wahrend der fruhzeitigen Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu
den Planunterlagen des Bebauungsplans Nr. 14, 4. Anderung abgegebenen Stellungnahmen mit den
darin vorgebrachten Anregungen und Hinweisen der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange wurden gepriift und werden wie in der Abwagungsunterlage (Anlage 4) aufgefuhrt,
abgewogen und beschlossen.

2. Der vorgelegte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 14, 4. Anderung mit seiner Begriindung wird
beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, diesen Entwurf gemaR § 3 Abs. 2 BauGB ortsiiblich
bekanntzumachen und fiir die Dauer eines Monats im Internet zu veréffentlichen und zusatzlich
offentlich auszulegen sowie die Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gemal § 4 Abs. 2 BauGB durchzufiihren.

Finanzielle Auswirkungen
»Aus dem Sachverhalt ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.“

Klimarelevanz/Begriindung

Positiv: |:| | Negativ: |:| | Keine:

Begriindung:

Anlage/n

1 - Anlage 1 BP 14.4. Planurkunde (6ffentlich)

2 - Anlage 2 BP 14.4 Begriindung mit Umweltbericht (6ffentlich)
3 - Anlage 3 BP 14.4. Anlagen zur Begriindung (6ffentlich)

4 - Anlage 4 BP 14.4. Abwagungstabelle (6ffentlich)
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SATZUNG DER STADT PLON UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 14, 4. ANDERUNG

fir das Gebiet: Gewerbegebiet zwischen dem Behler Weg und der Bundesstra3e 430
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

1

11

1.2

1.3

Grundlagen

Rechtsgrundlagen

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung und Planung der Stadt Plon hat in seiner Sitzung am
21.10.2020 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung aufzustellen.

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde:
e das Baugesetzbuch (BauGB),
e die Baunutzungsverordnung (BauNVO),
e die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) und

in den zum Zeitpunkt der Beteiligung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) geltenden
Fassungen.

Als Plangrundlage fiir den rechtlichen Nachweis der Grundstlicke dient der Katasterplan.

Fir den Geltungsbereich der 4. Anderung besteht der seit dem 07.10.1993 rechtswirksame
Bebauungsplan Nr. 14, 3. Anderung. Mit der 4. Anderung werden die Festsetzungen zum Maf
und zur Art der baulichen Nutzung geidndert sowie Festsetzungen zum Immissionsschutz von
Birordumen und der angrenzenden Wohnbebauung ergénzt. In dem durch die 4. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 14 Uberlagerten Bereich gelten mit Inkrafttreten der Bebauungs-
plananderung, deren Festsetzungen.

Hinweise zum Verfahren

Es wurde durch die Stadt Plon bereits am 12.09.2017 ein Aufstellungsbeschluss im beschleu-
nigten Verfahren gemaR § 13a BauGB fiir die 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14 ein-
geleitet. Die Zielsetzung war die Aktualisierung der planungsrechtlichen Grundlage fiir die Si-
cherung vorhandener und die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe - insbesondere mit der
Neuformulierung von der Zulassigkeit von Nutzungen. Das Verfahren wurde von der Stadt
seinerzeit nicht weiterverfolgt und nicht zu Ende gefiihrt. Der Aufstellungsbeschluss wurde
aufgehoben.

Durch den neuen Aufstellungsbeschluss vom 21.10.2020 wurde die 4. Anderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 14 im Normalverfahren mit Umweltpriifung wieder aufgenommen. Es wird die
Zielsetzung verfolgt, die Festsetzungen insbesondere zur Art und zum Mal3 der baulichen Nut-
zung - vor dem Hintergrund des Immissionsschutzes der angrenzenden Wohnbebauung vor
Gewerbelarm - an zeitgemafRe Anforderungen anzupassen.

Projektbeteiligte Planer und Fachbiiros

Die Bearbeitung des Bebauungsplans sowie der im Rahmen der Aufstellung erstellten Fach-
gutachten erfolgte durch:

e Ausarbeitung des Bebauungsplans:
Architektur + Stadtplanung, Hamburg.

e Ausarbeitung des Umweltberichtes:
Bendfeldt Herrmann Franke Landschaftsarchitekten GmbH, Kiel

e Landschaftsplanerischer Fachbeitrag (LPF) und artenschutzrechtliche Priifung:
Bendfeldt Herrmann Franke Landschaftsarchitekten GmbH, Kiel

ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, Hamburg ¢ 09.10.2024 — Entwurf — =2 -
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

e Schalltechnische Untersuchung:
ALN Akustik Labor Nord, Kiel

1.4 Geltungsbereich, Bestand und Umgebung

Das Plangebiet umfasst das bestehende Gewerbegebiet Behler Weg und befindet sich im
Norden der Stadt Plon. Im Nordwesten wird das Plangebiet durch die Liitjenburger Stral3e
(B 430) begrenzt und im Sidosten durch den Behler Weg, der im Stiden in die Litjenburger
StraBe miindet.

Der Geltungsbereich wird in der Planzeichnung (Teil A) durch eine entsprechende Signatur
festgesetzt und umfasst eine Gro8e von ca. 10,4 ha.

Direkt stidlich an das Plangebiet grenzt Wohnbebauung an, grotenteils gepragt durch Einfa-
milien- und Doppelhduser. Vereinzelt befinden sich auch kleine Mehrfamilienhduser in den
Wohngebieten. Die Wohnbebauung ist durch den rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 3 ,Beh-
ler Weg"“ als reines Wohngebiet sowie durch den rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 13, 1.
Anderung ,Gebiet Rathsberg 1-18“ als allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Nordostlich des Plangebietes setzt sich das Gewerbegebiet Behler Weg mit einzelnen weite-
ren Betrieben auf der anderen Seite des Behler Weges fort. Zwischen der stidlich angrenzen-
den Wohnbebauung und den nordostlich gelegenen Betrieben befindet sich eine Griinflache,
die derzeit extensiv als Weideland genutzt wird und sich Richtung Siidosten bis zu den Bahn-
gleisen erstreckt. Im Osten verlauft die Bahnlinie Kiel Hbf - Liibeck Hbf.

Im Norden, Nordosten und Westen grenzen Flachen der offenen Landschaft an, die durch
Knicks bzw. Geholze gegliedert sind und landwirtschaftlich als Ackerflichen oder Wiesen /
Weideland genutzt werden. Des Weiteren liegt nordlich des Plangebietes an der Liitjenburger
StraBBe der Kleingartenverein ,Kleingarten an den Kéhlen®.

Das Plangebiet ist groRtenteils versiegelt sowie bebaut und wird gewerblich genutzt. Die Er-
schlieBung der Gewebegrundstilicke erfolgt teils vom Behler Weg, teils direkt von der Bun-
desstraBe. Nahezu alle Grundstiicke im Gewerbegebiet sind derzeit in Nutzung. Das Nut-
zungsspektrum umfasst z.B. folgende Betriebe: Kfz-Werkstatt, Baustoffhandler, Tankstelle,
THW, Produktions- und Handwerksbetriebe sowie Biirogebidude. Vereinzelt sind Wohnnut-
zungen im Sinne von Betriebswohnen vorhanden.

Im Nordosten befindet sich ein mit Badumen und Geholzen eingefasstes Feuchtgebiet, wel-
ches im Rahmen der Aufstellung der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14 festgesetzt
wurde. Ostlich des Behler Weges liegen ein 6ffentlicher Parkplatz sowie ein Pumpwerk im
Geltungsbereich. Unterirdisch verlauft im Behler Weg eine Ferngasleitung.

Das Plangebiet wird insbesondere an den Randern entlang des Behler Weges und der Liitjen-
burger StraBe durch Geholze eingefasst. Aber auch zwischen den einzelnen Grundstiicken
befindet sich Gehélzreihen und einzelne Baume.

2 Anlass und Ziel

Anlass fiir die Aufstellung der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14 ist die Notwendigkeit,
die bestehenden Festsetzungen - insbesondere fiir die Art und das Mal der baulichen Nut-
zung - zu aktualisieren und an die Anforderungen fiir die vorhandenen gewerblichen Nutzun-
gen ebenso wie fiir die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben anzupassen.

ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, Hamburg ¢ 09.10.2024 — Entwurf — =3 =
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

Insbesondere die Art der baulichen Nutzung der rechtskraftigen 3. Anderung Iasst nur eine
geringe Bandbreite an Nutzungen zu. In der Vergangenheit kam es bei der Neubebauung bzw.
Nutzungsanderung von einzelnen Grundstiicken zu Schwierigkeiten bei der Zulassung von
geplanten gewerblichen Nutzungen, die nach aktuellen Anforderungen mit Gewerbegebieten
eigentlich konform sind.

Auch vor dem Hintergrund, dass das Gewerbegebiet am Behler Weg das einzige Gewerbege-
biet in der Stadt Plon ist, soll der Katalog der zuldssigen Nutzungen moglichst breit gefachert
sein, um die Ansiedlung von vielen unterschiedlichen Betrieben zu ermdglichen und einer Ab-
wanderung in benachbarte Gewerbegebiete entgegenzuwirken.

Daher soll im Rahmen der 4. Anderung eine moglichst groRBe Bandbreite an Nutzungen zuge-
lassen werden, die lediglich durch Emissionsfestsetzungen zum Schutz der umliegenden
Wohnbebauung und der schiitzenswerten Nutzungen im Gewerbegebiet sowie durch Fest-
setzungen zum Ausschluss von zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbetrie-
ben begrenzt wird.

Die sogenannte ,Ploner-Liste” mit den zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten
gemal dem aktuellen Einzelhandelsgutachten der CIMA (Dezember 2019) dient als Grundlage
fir die Festsetzungen zum Ausschluss von Einzelhandel (vgl. Kapitel 4.1).

Ziel der Stadt Plon ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Sicherung vorhan-
dener und die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe zu schaffen. Dabei soll das Spektrum der
zulassigen Nutzungen Uberarbeitet und eine gréRere Bandbreite von Unternehmen des pro-
duzierenden und verarbeitenden Gewerbes sowie Bliro- und Dienstleistungsnutzungen zuge-
lassen werden. Eine Steuerung des Einzelhandels mit dem Ausschluss zentren- und nahver-
sorgungsrelevanter Sortimente ist weiterhin vorgesehen. Weiterhin soll ausnahmsweise Be-
triebswohnen im Gewerbegebiet moglich sein.

Dariber hinaus sind Festsetzungen zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung vor Ge-
werbeldrm zu treffen. Zudem soll die vorhandene Begriinung des Gewerbegebietes gesichert
werden.

3 Ubergeordnete Planungen

Regional- und Landesplanung

Gemal dem § 1 Abs. 4 BauGB ist die stadtische Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung
anzupassen. Die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2021 (LEP
2021) bildet zusammen mit dem Regionalplan fiir den Planungsraum Il (Fortschreibung
2000) den Uibergeordneten Planungsrahmen. Derzeit werden die Regionalplane fortgeschrie-
ben.

Landesentwicklungsplan

GemaR der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans (2021) ist die Stadt Plon als Unter-
zentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums im landlichen Raum ausgewiesen. GemaR Ka-
pitel 3.1.2, Ziel 2 tiben ,, Unterzentren mit Teilfunktionen von Mittelzentren ... fiir die Nahbereiche
mehrerer Idndlicher Zentralorte, Unterzentren oder Stadtrandkerne mindestens teilweise Versor-
gungsfunktionen fiir die Deckung des Bedarfs mit Giitern und Dienstleistungen des gehobenen
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

Bedarfs aus und sind in dieser Funktion zu stcrken und weiterzuentwickeln“.!

Und als Grundsatz wird formuliert: ,Sie sollen in Teilrdumen des Landes, die wegen ihrer peripheren
Lage, ihrer grofsen Entfernung zu Mittel- und Oberzentren oder deren schwieriger Erreichbarkeit nur
unzureichend versorgt sind, das Angebot auf der mittelzentralen Ebene ergdnzen. Dieses soll sich an
der Ausstattung von Mittelzentren orientieren®.2

Die Stadt Plon liegt zudem im Zusammenhang mit den Stidten Malente und Eutin in einem
Stadt- und Umlandbereich im landlichen Raum. Diese Bereich sollen als ,, ... regionale Wirt-
schafts-, Versorgungs- und Siedlungsschwerpunkte in den Idndlichen Rdumen gestdrkt werden und
dadurch Entwicklungsimpulse fiir den gesamten Idndlichen Raum geben.*®

Ein Aspekt der bei Gewerbegebieten eine bedeutende Rolle spielt, ist die Steuerung des Ein-
zelhandels. Der LEP 2021 steuert im Kapitel 3.10 ,Einzelhandel” Gber Ziele und Grundsatze
die Ansiedlung von groRflachigem Einzelhandel. Im Rahmen der 4. Anderung ist vor allem das
in Ziffer 7 definierte Ziel zu beachten:

,Durch geeignete bauleitplanerische Darstellungen und Festsetzungen ist sicherzustellen, dass in sol-
chen stddtebaulichen Lagen, in denen Kern- oder Sondergebiete flir Vorhaben im Sinne von § 11 Ab-
satz 3 BauNVO nach den Zielen dieses Abschnitts nicht dargestellt und festgesetzt werden diirfen,
keine Agglomerationen von Einzelhandelsbetrieben im rdumlichen Zusammenhang entstehen, von
denen Wirkungen wie von Vorhaben im Sinne von § 11 Absatz 3 BauNVO ausgehen kénnen“.*

In der textlichen Festsetzung 1.0 ,Art der baulichen Nutzung" wird dieses Ziel umgesetzt, in
dem Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemar
der Ploner Liste ausgeschlossen werden. Einzelhandelsbetriebe mit einem nicht-zentrenrele-
vanten Sortiment, wie sie heute bereits in Form eines Baumarktes im Plangebiet vorhanden
sind, sind weiterhin zulassig.

Allgemein zul3ssig, d.h. ohne Einschrankungen bzgl. der zuldssigen Sortimente, sind lediglich
Verkaufsstellen von ansassigen Handwerks- oder Produktionsbetrieben. Voraussetzung dafiir
ist, dass die Verkaufsstelle in einem engen Bezug zu dem jeweiligen Betrieb steht, d.h. dass
ein rdumlicher Zusammenhang und ein Zusammenhang zu der auf dem Betriebsgrundstiick
stattfindenden Produktion oder der durch den Betrieb angebotenen Handwerksdienstleitung
bestehen muss.

Zudem ist die GroRRe auf maximal 10% der jeweiligen Geschossflache des Betriebes begrenzt.
Diese Festsetzung ermoglicht Wege einer Direktvermarktung und ist oft ein wichtiger be-
triebswirtschaftlicher Baustein zur Existenzsicherung von Betrieben, ohne dass die Versor-
gungsstrukturen in den zentralen Bereichen hierdurch wesentlich beeintrachtigt werden.

Beziiglich des Einzelhandels wird auch auf das Kapitel 4.1 verwiesen.

Gemal dem Landesentwicklungsplan liegt die Stadt aufgrund ihrer attraktiven Lage am Pl6ner
See in einem Schwerpunktraum fiir Tourismus und Erholung. Mit der 4. Anderung wird das
seit Jahrzenten bestehende gréRte zusammenhiangende Gewerbegebiet der Stadt Plon (ber-
plant. Vor diesem Hintergrund sind keine Auswirkungen auf die Zielsetzung dieses Schwer-
punktraumes zu erwarten. Die touristische Entwicklung vollzieht sich an anderer Stelle im
Stadtgebiet.

1 Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021, Kap. 3.1.2,2 Z, S. 108
2 ebenda, Kap. 3.1.2, G, S. 108

3 ebenda, Kap.2.4,2G,S. 90

4 vgl. ebenda, Kap. 3.10, 7 Z, S. 160
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Plén

Regionalplan

Im Regionalplan Planungsraum Il (2000) ist die Stadt Plon bereits mit Stadt- und Umlandbe-
reich in landlichen Raumen sowie als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums
ausgewiesen. Dazu heil3t es:

,Die Stadt- und Umlandbereiche Eckernférde, Neumiinster, Plon und Rendsburg sollen als bedeu-
tende Wirtschafts- und Arbeitsmarktzentren im Planungsraum sowie als Versorgungs- und Siedlungs-
schwerpunkte in den Idndlichen Rdumen gestdrkt und weiterentwickelt werden. Sie sollen Entwick-
lungsimpulse fir die umliegenden Idndlichen Rdume geben.”

Weiter heilRt es zur Funktion als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums der
Kreisstadt Plon:

,Neben dem Tourismus, der ein Schwergewicht auch der zukiinftigen Entwicklung der Stadt und ihres
Nahbereiches haben wird, sind fiir die kiinftige Entwicklung des Gebietes die Sicherung und die Aus-
weitung des gewerblichen Arbeitsplatzangebotes und eines damit einhergehenden Fldchenangebotes
von Bedeutung.”

Daruber hinaus wird die Stadt Pl6n als Gebiet mit besonderer Bedeutung fir Natur und Land-
schaft sowie als Gebiet mit besonderer Bedeutung fiir Tourismus und Erholung im Regional-
plan ausgewiesen. Dies wird durch die 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14 nicht tan-
giert, da die Anderung lediglich bereits bebaute Flichen umfasst.
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Abbildung 1: Ausschnitt aus der Plankarte des Regionalplanes Planungsraum Il (2000), in Rot die Lage des Plan-
gebietes

Zusammenfassend sind der Bebauungsplan und die darin getroffenen Festsetzungen an die
Ziele der Raumordnung gemal3 §1 Abs. 4 BauGB angepasst.

Auch wenn fiir das Aufstellungsverfahren der 4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 14 der

5 Regionalplan fiir den Planungsraum llI, Fortschreibung 2000, Ziffer 4.4 Abs. 2 und 3, S. 18
¢ Regionalplan fiir den Planungsraum llI, Fortschreibung 2000, Ziffer 6.5.3, S. 44

ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, Hamburg ¢ 09.10.2024 — Entwurf — =@ =
Stand 13.09.24 12:49:00



Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

rechtsgililtige Regionalplan von 2000 fir den Planungsraum Il als Grundlage dient, soll an die-
ser Stelle vollstandigkeitshalber erwahnt werden, dass das Ministerium fir Inneres, Kommu-
nales, Wohnen und Sport als Landesplanungsbehoérde derzeit die Regionalpldane neu aufstellt.
Da im Zuge der Neuaufstellung die Planungsrdume neu geordnet wurden, liegt die Stadt Plon
nun im Planungsraum Il. Der Entwurf des Regionalplanes fiir den Planungsraum Il war im Som-
mer/Herbst 2023 in der Beteiligung der Offentlichkeit und der Beh&rden.

Die in diesem Regionalplanentwurf festgelegten Ziele sind bereits jetzt als sonstige Erforder-
nisse der Raumordnung zu bericksichtigen.

Im Entwurf des Regionalplanes wird die Stadt PI6n weiterhin als ,Stadt- und Umlandbereich
im landlichen Raum* und als ,Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums" ausge-
wiesen. Des Weiteren weist der Entwurf die Stadt Plon weiter als ,Schwerpunktraum fiir Tou-
rismus und Erholung” aus.

Nordostlich des Gewerbegebietes Behler Stral3e — auRerhalb der Siedlungslage - sowie siid-
lich der Bahnstrecke wird nun ein Regionaler Griinzug ausgewiesen. Die Bereiche siidlich der
Bahnstrecke sind als Vorranggebiet fiir den Naturschutz ausgewiesen.

Grundsatzlich wiirde die 4. Anderung des Bebauungsplanes auch nicht den Zielen der Raum-
ordnung entgegenstehen, wie sie im Entwurf des in Neuaufstellung befindlichen Regional-
plans definiert sind.

Flachennutzungsplan

Der wirksame Flichennutzungsplan der Stadt PI6n mit der 22. Anderung (25.09.1976), die
den nordostlichen Geltungsbereich betrifft, stellt fiir den Grofteil des Geltungsbereichs ge-
werbliche Bauflachen dar.

Die 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14 setzt als Art der baulichen Nutzung nach wie
vor ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO fest.

Die Flachen zwischen der gewerblichen Bauflache sowie der Bundesstral3e und dem Behler
Weg sind als private Griinflichen dargestelit.

Die vorhandenen randlichen Knickstrukturen werden im Bebauungsplan nachrichtlich Giber-
nommen, so dass die Zielsetzung des Flachennutzungsplanes einer Griinabschirmung des Ge-
werbegebietes erhalten bleibt.

Stidostlich des Behler Wegs werden Flachen fiir den tiberortlichen Verkehr und fiir die ortli-
chen Hauptverkehrsziige fiir den ruhenden Verkehr sowie eine Pumpstation dargestellt. Der
bestehende 6ffentliche Parkplatz wird im Bebauungsplan entsprechend als Verkehrsflache
besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung 6ffentliche Parkfliche sowie ein
Abwasserpumpwerk festgesetzt.
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41
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Abbildung 2: Zusammenzeichnung des wirksamen Flachennutzungsplanes inkl. der 22. Anderung der Stadt Plén

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Der Bebauungsplan entspricht somit dem Entwicklungsgebot gemi3 § 8 Abs. 2 BauGB und
ist aus den Darstellungen des Flachennutzungsplanes entwickelt.

Stadtebauliche Begriindung

Art der baulichen Nutzung

Im Geltungsbereich werden entsprechend der Zielsetzung und der Bestandsnutzungen wei-
terhin Gewerbegebiete (GE 1.1, GE 1.2, GE 2 und GE 3) gemiR § 8 BauNVO festgesetzt.

Aufgrund der schiitzenswerten Nutzungen in der Umgebung des Geltungsbereiches wurde
auf der Grundlage einer schalltechnischen Untersuchung eine nutzungsbezogene Emissions-
kontingentierung in den einzelnen Gewerbegebieten vorgenommen. Weitere Details bezlig-
lich der erfolgten Kontingentierung sind dem Kapitel 4.6 ,Emissionen und Immissionen“ zu
entnehmen.

Weitere Einschrankungen der Nutzungen werden hinsichtlich des Einzelhandels getroffen.
Die Stadt Plon verfolgt das Ziel, den zentralen Versorgungsbereich (Innenstadt) sowie die er-
ganzenden solitiren Nahversorgungsstandorte gemalR des 2019 fortgeschriebenen Einzel-
handelskonzepts zu schiitzen, und insbesondere die Innenstadt als zentrales Einzelhandels-
und Dienstleitungszentrum zu férdern’. Hier soll insbesondere der erlebnisreiche Stadt-/ Ein-
kaufsbummel und auch die Versorgung mit Nahrungs- und Genussmitteln im Vordergrund
stehen. Zusatzlich zum Innenstadtbereich sind Nahversorgungsangebote an wohnortnahen
Standorten sinnvoll. Bei sonstigen aus Einzelhandelssicht interessanten Standorten in

7 Einzelhandelskonzept fiir die Stadt Plén, CIMA, 2019, S. 68f
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

Randlage soll das Hauptaugenmerk auf die Versorgung mit nicht-zentren- und nicht-nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten liegen, um die Marktfunktion der Innenstadt nicht zu gefahr-
den. Letzteres trifft auf das Plangebiet zu.

Die o. g. Zielsetzung ist ein besonderer stadtebaulicher Grund und rechtfertigt die allgemeine
Zulassigkeit von Einzelhandelsbetrieben einzuschranken und damit die Anwendung des § 1
Abs. 9 der BauNVO. Grundlage fiir die Einschrankung bildet zudem das Einzelhandelskonzept,
wonach sich Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten und nahversorgungsrelevanten
Sortimenten nicht in den Gewerbegebieten ansiedeln sollen?®.

In der textlichen Festsetzung 1.1 wird festgesetzt, dass Einzelhandelsbetriebe mit zentren-
und nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemiR der Pléner Sortimentsliste’ nicht zulissig
sind.

Folgende Sortimente sind gemiR Einzelhandelskonzept (2019) in der Stadt Pl6n als nahver-
sorgungsrelevant zu bezeichnen und im Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung nicht zul3ssig:

¢ Nahrungs- und Genussmittel

e Drogerie- und Parfiimerieartikel (Kérperpflege, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel)
e Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel (Apotheken)

e Schnittblumen und kleinere Pflanzen

e Zeitungen und Zeitschriften

Folgende Sortimente sind gemiB Einzelhandelskonzept (2019) in der Stadt PI6n als zentren-
relevant zu bezeichnen und im Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung nicht zulassig:

e Bekleidung, Wasche
¢ Haus- und Heimtextilien (u.a. Stoffe, Kurzwaren, Gardinen und Zubeh6ér)
e Sportbekleidung und -schuhe, Sportartikel

e Schuhe

e Biicher

e Papier- und Schreibwaren, Blirobedarf

e Spielwaren

¢ Kunstgenstande, Bilder, Bilderrahmen

e Glaswaren, Porzellan und Keramik, Hausrat

e Foto und Fotozubehor

¢ Augenoptik und Horgerateakustik
e Uhren, Schmuck

e Lederwaren, Koffer und Taschen
e Musikalien, Musikinstrumente

Einzelhandelsbetriebe zum Verkauf von nicht-zentrenrelevantem Sortimente sind hingegen
allgemein zulassig, da sich dieses Sortiment nicht negativ auf den zentralen Versorgungsbe-
reich der Stadt Plon auswirkt. GroBflachige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevan-
ten Sortimenten weisen aufgrund des angebotenen Sortiments einen groRen Platzbedarf auf,
der in der kleinteilig strukturierten Innenstadt nicht gedeckt werden kann.

8  ebenda, S. 81
? ebendaS. 74ff.
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4.2

Mit der regionalplanerischen Funktion eines Unterzentrums mit Teilfunktionen eines Mittel-
zentrums hat Plon eine wichtige Versorgungsfunktion fiir das Umland, so dass auch ein Ange-
bot an Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevantem Sortiment vorhanden sein muss.
Aufgrund der landschaftsplanerisch und naturschutzfachlich hochwertigen Flachen, die un-
mittelbar an die Siedungslagen angrenzen, gibt es nur wenige Fliachen an denen sich diese
groB3flachigen Einzelhandelsbetriebe ansiedeln konnen. Das Gewerbegebiet am Behler Weg
und somit der Geltungsbereich der 4. Anderung weisen diesen Platzbedarf auf. Dort ist bereits
ein Garten- und Baufachmarkt vorhanden.

Im Einzelhandelskonzept ist das Gewerbegebiet Behlerweg als ,Sonderstandort nicht-zen-
trenrelevanter Einzelhandel“ definiert.

Fir in den Gewerbegebieten ansassige Handwerks- und Produktionsbetriebe sind Verkaufs-
stellen allgemein, d.h. ohne Einschrankungen bzgl. der zuldssigen Sortimente, zulassig. Voraus-
setzung dafiir ist, dass die Verkaufsstelle in einem engen Bezug zu dem jeweiligen Betrieb
steht, d.h. dass ein rdumlicher Zusammenhang und ein Zusammenhang zu der auf dem Be-
triebsgrundstiick stattfindenden Produktion oder der durch den Betrieb angebotenen Hand-
werksdienstleitung bestehen muss.

Zudem ist die GroRRe auf maximal 10% der jeweiligen Geschossflache des Betriebes begrenzt.
Diese Festsetzung ermoglicht Wege einer Direktvermarktung und ist oft ein wichtiger be-
triebswirtschaftlicher Baustein zur Existenzsicherung von Betrieben, ohne dass die Versor-
gungsstrukturen in den zentralen Bereichen hierdurch wesentlich beeintrachtigt werden.

Damit sich im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren keine Interpretationsspielrdume be-
zliglich der Ermittlung der Geschossflache ergeben, wird auf der Grundlage des § 20 Abs. 3
BauNVO festgesetzt, dass die Flachen von Aufenthaltsrdumen in Nichtvollgeschossen, ein-
schlieBlich der zu ihnen gehdrenden Treppenrdume und einschlieBlich ihrer Umfassungs-
wande ganz mitzurechnen sind.

Maf der baulichen Nutzung

Das Maf3 der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflachenzahl (GRZ)
sowie der maximalen Gebaudehdhe hinreichend bestimmt.

Fur die Gewerbegebiete (GE 1.1, GE 1.2, GE 2 und GE 3) wird entsprechend des heutigen
Planrechts weiterhin eine max. GRZ von 0,8 festgesetzt. Dies entspricht der Obergrenze fiir
ein Gewerbegebiet gemal § 17 BauNVO und erméglicht eine stadtebaulich sinnvolle hohe
Ausnutzung der Gewerbeflachen. Dies entspricht dem Ziel eines sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden.

Die maximale Gebdudehohe wird auf 12 Meter begrenzt, um mogliche negative Auswirkun-
gen auf das Landschafts- und Ortsbild zu reduzieren.

Gemal § 18 Abs. 1 BauNVO sind bei der Festsetzung einer Gebidudehthe oder der Hohe
sonstiger baulicher Anlagen die erforderlichen Bezugspunkte zu bestimmen. Der obere Be-
zugspunkt fiir die Gebdudehohe ist der hochste Punkt der Oberkante Dachhaut der Gebaude.

Der untere Bezugspunkt fiir die Gewerbegebiete ist die Fahrbahnoberkante der StralRe, die
das Grundsttick erschlie8t, gemessen in der Mitte der Grundstiicksfront. Bei Eckgrundstiicken
gilt die hoher liegende StraRenfront.

Eine Uberschreitung der maximal zuldssigen Gebiudehdhe um bis zu 3,0 m ist fiir technische
Aufbauten wie z.B. Antennen, Liiftungsanlagen und Schornsteine auf einer Dachflache von
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4.3

4.4

maximal 20 % des Gebaudes ausnahmsweise moglich. Damit soll den Betrieben ein groRerer
Spielraum bei der Organisation der technischen Ablaufe gegeben werden. Um die Nutzung
regenerativer Energien zu fordern, ist fiir Solaranlagen eine Uberschreitung der maximal zu-
lassigen Gebaudehohe auf der gesamten Dachflaiche um max. 0,5 m ausnahmsweise moglich.

Uberbaubare Grundstiicksfliche und Bauweise

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch Baugrenzen definiert. Um eine mog-
lichst ausreichende Flexibilitat fir die Gewerbebetriebe zu erreichen, werden grof3e zusam-
menhidngende (iberbaubare Grundstiicksflichen festgesetzt. Durch die grof3flachige Bau-
fensterausweisung wird ein Hochstmaf an Flexibilitat gewahrleistet.

Zur Bundesstral3e ist aufgrund des § 9 FStrG eine Bauverbotszone von 20 m (gemessen ab
der Fahrbahngrenze) einzuhalten. Die Baugrenzen sind entsprechend angepasst. Die gemaf
dem § 9 FStrG geltenden Einschrankungen sind zu beachten.

Im Bebauungsplan wird keine Bauweise festgesetzt, um den Betrieben eine groRRere Flexibili-
tat zu gewahrleisten. Dadurch sind auch langere Gebiude als 50 Meter zuladssig. Es gelten die
Abstandsflachenregelungen der Schleswig-Holsteinischen Bauordnung.

Griinordnung: Gehoélzbestand und griinordnerische Festsetzungen

Das Plangebiet ist bereits groBtenteils bebaut und stark versiegelt. Geholzbestinde u. a. in
Form von Knicks befinden sich vor allem in den Randbereichen entlang der Liitjenburger
StralRe und des Behler Weges. Weitere vereinzelte Geholzbestinde in Form von Knicks ver-
laufen entlang der Grundstlicksgrenzen innerhalb des Plangebietes, die erhalten bleiben sol-
len. Sie strukturieren und gliedern das Gewerbegebiet.

Die Knickabschnitte (im Biotoptypenplan als HW, HWj) zeichnen sich in der Regel durch einen
stabilen Wall sowie dichten Geholzbewuchs (WeiRdorn, Hasel, Schlehe) aus. Teilweise sind
Uberhilter, wie Hainbuchen, Eschen und Kirschen vorhanden (vgl. auch Biotoptypenplan im
Anhang).

Im slidlichen Bereich des Gewerbegebiets, westlich der Autowerkstatt, sowie entlang der
nordlichen Planungsraumgrenze verlaufen abschnittsweise durchgewachsene Knicks (HWb).
Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht regelmafig zuriickgeschnitten wurden und
daher die Geholze im Laufe der Zeit mehr oder weniger ausgewachsen sind.

Des Weiteren finden sich entlang der randlichen Grundstiicksgrenzen Zier- und Baumhecken.

An der Litjenburger Stral3e befindet sich eine ortsbildpragende Eiche mit einem Stammdurch-
messer von etwa 50 cm. Weitere Biume (z. B. Linden, Ebereschen, Esche) stehen verteilt im
Plangebiet.

Im Nordosten ist ein Feuchtgebiet mit umliegenden Geholzbestand vorhanden. Am 6ffentli-
chen Parkplatz am Behler Weg befinden sich Feldgeholze und schirmen diesen in Richtung
der offenen Landschaft ab.

Weitere Details zum Gehdlzbestand sind dem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zu ent-
nehmen.

Nachrichtliche Ubernahme

Die vorhandenen Gehdlz- und Knickstrukturen tibernehmen eine wichtige Funktion zur Ein-
griinung und Durchgriinung des Gewerbegebietes. Sie unterliegen dem Biotopschutz gemal
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§ 30 Bundesnaturschutzgesetz sowie § 21 Landesnaturschutzgesetz und werden in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehoérde nachrichtlich ibernommen.

Das derzeit giiltige Planrecht, die 3. Anderung des Bebauungsplan Nr. 14, hat beziiglich der
Knickstruktur Erhaltungs- und Anpflanzfestsetzungen getroffen. Im Rahmen der Aufstellung
der 4. Anderung wurden diese Festsetzungen als Erhaltungsfestsetzungen in den Vorentwurf
der 4. Anderung (10/2020) ibernommen.

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wurde jedoch festgestellt, dass der Bestand der Knicks
entlang der Geltungsbereichsgrenzen nicht den Anpflanz- und Erhaltungsfestsetzungen des
B-Plans Nr. 14, 3. Anderung entspricht und diverse Liicken im Bewuchs vorhanden sind be-
ziehungsweise Knickstrukturen vorhanden sind, die im derzeit gliltigen Planrecht jedoch nicht
festgesetzt sind.

Nach Riicksprache mit der unteren Naturschutzbehérde werden die aktuell durch die Biotop-
kartierung nachgewiesenen Knicks in den Entwurf der 4. Anderung als geschiitzte Biotope
gemal3 § 30 BNatSchG sowie § 21 LNatSchG nachrichtlich ibernommen. Ein Ausgleich fiir die
im B-Plan Nr. 14, 3. Anderung verzeichneten, aber aktuell nicht vorhandenen Knicks ist in
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehorde nicht erforderlich.

Es wird festgelegt, dass bei Abgang der Geholze eine Ersatzpflanzung mit regionaltypischen
Arten zu erfolgen hat. Gegebenenfalls sind Aufsetzarbeiten am Knick erforderlich, um den
Charakter und den Aufbau der Knicks zu erhalten. Die Knicks sind bei Bauarbeiten auf den
Gewerbegrundstiicken vor Beeintrachtigungen zu schiitzen.

Die Knicks liegen teilweise innerhalb der zusammenhangenden liberbaubaren Grundstiicks-
flaichen. Der Schutzstatus verhindert grundsatzlich eine Entfernung und Uberbauung der
Knicks. Sollte im Rahmen einer baulichen Entwicklung auf den Grundstiicken eine Beseitigung
der Knickstrukturen erforderlich werden, muss ein Antrag auf eine Ausnahme oder Befreiung
von der Verboten des §30 Absatz 2 BNatSchG (Verbot einer Zerstérung oder einer sonstigen
erheblichen Beeintriachtigung eines gesetzlich geschiitzten Biotops) bei der unteren Natur-
schutzbehorde beantragt werden. Der zu beseitigende Knick muss dann im Verhaltnis 1:2
ausgeglichen werden.

Erhalt von (Einzel-)bdumen

Die alte orts- und landschaftsbildpragende Eiche an der Zufahrt zur Tankstelle in der Liitjen-
burger Strae wird zum Erhalt festgesetzt. Die Baume innerhalb der Knicks (Uberhilter ) sind
Teil des Knick-Biotops und gesetzlich geschiitzt.

Die anderen (Einzel-)Bestandsbiume werden im Rahmen der 4. Anderung nicht zum Erhalt
festgesetzt, da sie keine orts- und landschaftsbildende Wirkung entfalten. Sie sind dennoch
ausreichend liber die Baumschutzsatzung der Stadt Plon geschiitzt. Demnach sind Baume mit
einem Stammumfang mit mehr als 80 cm gemessen in einer Hohe von 100 cm Gber dem Erd-
boden geschiitzt.

Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Das im Nordosten befindliche Feuchtgebiet und nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz ge-
schiitztes Biotop libernimmt eine wichtige Funktion fir das Kleinklima sowie fiir die Durch-
griinung im Gewerbegebiet und wird analog der bisher wirksamen 3. Anderung weiterhin als
Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit der
Zweckbestimmung Feuchtgebiet-Biotop festgesetzt und somit langfristig gesichert.
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

Offentliche Griinfliche

Fir die mit Feldgeholzen bestockte Flache siidostlich der 6ffentlichen Parkplatzflache am
Behler Weg wird die Festsetzung einer 6ffentlichen Griinfliche aus der 3. Anderung des Be-
bauungsplanes Nr. 14 tibernommen. Diese Griinflache schirmt die Parkplatzflache in Richtung
der offenen Landschaft ab. Vor diesem Hintergrund wurde die Zweckbestimmung ,Parkplatz-
eingrinung” fir die 6ffentliche Griinfliche festgelegt.

In der 6ffentlichen Griinfliche befindet sich ein Abwasserpumpwerk, das weiterhin in dieser
zulassig ist. Zur Sicherung des Abwasserpumpwerks wurde eine Flache/Symbol fiir Ver- und
Entsorgungsanlagen festgesetzt.

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

In § 1a Abs. 3 BauGB wird vorgegeben, dass die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich
erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushalts in seinen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten
Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) in der Abwagung nach
§ 1 Abs. 7 zu berticksichtigen sind.

Weitere Vorgaben, in welcher Form die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im Baurecht
abzuarbeiten ist, beinhaltet der Runderlass "Verhaltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung zum Baurecht" (Ministerium fir Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und landliche
Raume und Innenministerium vom 9. Dezember 2013) Er legt detaillierte Grundsatze und
Malstiabe zur Bemessung von AusgleichsmalRnahmen vor.

Far Knicks ist dartiber hinaus der Erlass "Durchfiihrungsbestimmungen zum Knickschutz" (Mi-
nisterium fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und landliche Rdume 2017) anzuwen-
den.

Mit der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 werden keine zusatzlichen Neuversiegelungen von
Boden ermoglicht, da die bisher geltende Grundflachenzahl von 0,8 Gibernommen wird. Die
im Geltungsbereich vorhandenen Knicks und Kleingewasser werden nachrichtlich als gesetz-
lich geschiitzte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetzi. V. m. § 21 Landesnaturschutz-
gesetz in den B-Plan nachrichtlich (ibernommen und erhalten.

Artenschutzrechtliche Betrachtung

Im Rahmen der Aufstellung der 4. Anderung wurde eine gesonderte Betrachtung der mégli-
chen Auswirkungen auf die Belange des Artenschutzes durch das Biiro Bendfeldt Herrmann
Franke, Kiel.

Es wurde gepriift, ob Zugriffsverbote gemaR § 44 (1) BNatSchG ausgeldst werden kénnen und
welche MaB3nahmen ergriffen werden miissen, um das Eintreten von Verbotstatbestinden zu
vermeiden. Ist dies nicht moéglich, ware nachzuweisen, ob die naturschutzfachlichen Voraus-
setzungen fir eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind.

Die artenschutzrechtliche Priifung kommt zum Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben
keine relevanten Auswirkungen auf die Fauna zu erwarten sind. Bei der Durchfiihrung geeig-
neter Vermeidungsmaflnahmen im Rahmen der Umsetzung von Bauvorhaben in den Gewer-
begebieten ist davon auszugehen, dass Verbotstatbestdnde des § 44 (1) BNatSchG nicht ein-
treten werden.

Folgende artenschutzrechtliche VermeidungsmaBnahmen wurden als Hinweise in die Planur-
kunde Gibernommen und sind zu beachten:

¢ Die Baufeldvorbereitung ist aus artenschutzrechtlichen Griinden nur auBBerhalb der
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

Monate Marz bis September zuldssig. Anderenfalls sind die Arbeiten nur moglich,
wenn durch eine Priifung das Vorhandensein von Vogel-Niststitten ausgeschlossen
werden kann.

¢ Die Kleingewasser und Ufersdume stellen potenzielle Lebensrdume von Amphibien
dar. Bei Bauarbeiten sind diese durch geeignete MaBnahmen vor Beeintrachtigungen
zu schiitzen.

e Bei Eingriffen in Geholze ist eine biologische Baubegleitung hinzuzuziehen, damit ggf.
weitere MalRnahmen abgestimmt werden kdnnen.

4.5 Verkehr

AuBere ErschlieBung

Das Plangebiet wird Uber die Litjenburger Stra3e, die als BundesstraRe B430 qualifiziert ist
sowie Uber die stadtische StraRe Behler Weg erschlossen und so an das tibergeordnete Ver-
kehrsnetz angebunden.

Der Behler Weg miindet im Nordwesten ebenso wie im Stidwesten als Einhang, in die Litjen-
burger StraRRe (B430). Sie fuhrt in Richtung Nordosten in ca. 18 km nach Litjenburg und im
Stidwesten durch die Ploner Innenstadt (iber Ascheberg bis nach Neumlinster. In der Pléner
Innenstadt kreuzt die Litjenburger Stra3e die BundesstraBe B76, die in slidostlicher Richtung
in ca. 25 km bis zur Bundesautobahn BAB A1 und in nordwestlicher Richtung in ca. 30 km in
die Landeshauptstadt Kiel fuhrt.

Insgesamt ist das Plangebiet sehr gut an den Gberortlichen und 6rtlichen Verkehr angebunden.
Da das Plangebiet bereits vollstiandig erschlossen und grotenteils bebaut ist, ist davon aus-
zugehen, dass keine nennenswerten zusitzlichen Verkehre durch die Aufstellung der 4. An-
derung entstehen und der Verkehr mit den vorhandenen StraRen verkehrsgerecht abgewi-
ckelt werden kann.

Der Geltungsbereich grenzt im Nordwesten, Westen und Siidwesten an die freie Strecke der
BundesstraRe B430 (Lutjenburger StraBe) an. Aufgrund der Lage gréRtenteils auRRerhalb der
Ortsdurchfahrt sind die anbaurechtlichen Beschrinkungen des § 9 FStrG zu beachten®. Die
gemal § 9 FStrG bestehende Bauverbotszone von 20 m gemessen vom duf3eren Rand der
Fahrbahn ist nachrichtlich in die Planzeichnung aufgenommen. In diesem Bereich diirfen ins-
besondere keine Hochbauten errichtet werden oder gréRere Aufschiittungen oder Abgrabun-
gen erfolgen. Die festgesetzten lberbaubaren Grundstiicksflachen liegen auBerhalb dieses
Bereiches.

Innere ErschlieBung

Die ErschlieBung der Grundstiicke erfolgt (iber Zufahrten direkt von der Litjenburger Stra8e
bzw. dem Behler Weg aus. Im Norden zweigt die Stichstral3e Krogen vom Behler Weg ab und
erschlie8t mit einer Wendekehre die nérdlichen Grundstiicke.

Ruhender Verkehr

Der ruhende Verkehr ist vorwiegend auf den privaten Grundstilicken unterzubringen. Es be-
stehen auBerdem o6ffentliche Parkplatze im Behler Weg und auf dem 6ffentlichen Parkplatz
slidostlich des Behler Weges. Dieser wird entsprechend des Bestandes als Parkplatz genutzt
und in der 4. Anderung als o6ffentliche Verkehrsfliche besonderer Zweckbestimmung

10 ygl. im Detail § 9 FStrG
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

4.6

,Parkplatze” festgesetzt.

OPNV

Die nichstgelegene Bushaltestelle ,Behler Weg“ befindet sich direkt stidwestlich des Gel-
tungsbereiches an der Liitjenburger Stral3e. Sie wird unter anderem von den Buslinien 350
(Plon ZOB/Bahnhof - Litjenburg ZOB bzw. Hohwacht) und 351 (Plén, Schiffsthal - Treufeld,
Am Bahndamm) bedient.

Emissionen und Immissionen
Aufgabenstellung

Der Geltungsbereich der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14 ist von schutzbediirftigen
Wohnnutzungen umgeben (z. B. die Wohnbebauung Unterer und Oberer Rathsteichweg und
Rathsberg) umgeben, die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zu berticksichtigen sind. Im
derzeit geltenden Planrecht (3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14) werden keine Fest-
setzungen zum Schutz vor Larmimmissionen getroffen.

Mit der Aufstellung der 4. Anderung sollen nun Lirmfestsetzungen getroffen werden, um zum
einen langfristig Larmkonflikte mit den schutzbedirftigen Wohnnutzungen und den Gewer-
bebetrieben zu vermeiden. Zum anderen erhalten die Betriebe eine Planungssicherheit und
es werden immissionsschutzrechtliche Entwicklungsoptionen - unter Bertlicksichtigung der
umgebenden Wohnnutzung - aufgezeigt.

Zugleich weist auch das Plangebiet selbst einen Schutzanspruch gegeniiber den Verkehrslar-
mimmissionen der nordwestlich angrenzenden Bundesstraf3e B430 (Litjenburger Stral3e) so-
wie der Bahnlinie Kiel - Libeck, die sich in Gber 150 m Entfernung stidostlich befindet, auf.
Denn gemal3 § 8 Abs. 3 BauGB sind ausnahmsweise Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und Betriebsleiter im Geltungsbereich zulassig. Es
gilt also zum einen die Nutzenden der Schlaf- und Wohnraume und zum anderen die Beschaf-
tigten in den Gewerbebetrieben vor Beeintrachtigungen zu schiitzen.

Fir die Untersuchung und Bewertung der Gewerbelarm- und Verkehrslarmimmissionen
wurde das Biiro ALN Akustik Labor Nord GmbH, Kiel, durch die Stadt Plon mit der Erarbeitung
einer schalltechnischen Untersuchung beauftragt!®. Bei der Erarbeitung des Gutachtens wur-
den die Gerduschvorbelastungen der bestehenden Betriebe im Geltungsbereich der 4. Ande-
rung des Bebauungsplanes Nr. 14 und im Geltungsbereich des siidostlich angrenzenden Be-
bauungsplanes Nr. 39 (zur Lage vgl. Abbildung 3) sowie die Gerduschvorbelastungen eines
dstlich des Geltungsbereiches der 4. Anderung vorhandenen Busunternehmens beriicksich-
tigt.

Die schalltechnische Relevanz der Bestandsbetriebe in den beiden Geltungsbereichen sowie
des Busunternehmens wurde auf Basis von Befragungen ermittelt. Flir Betriebe im Plangebiet,
die im direkten Umfeld der siidlich angrenzenden Wohnbebauung liegen, wurden detaillierte
schalltechnische Untersuchungen durchgefiihrt.

Im Zusammenhang mit der schalltechnischen Untersuchung zur 4. Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 14 ist auf die schalltechnische Untersuchung hinzuweisen, die im Rahmen der 87.
Anderung des Flachennutzungsplanes erarbeitet worden ist. Mit der 87. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes wurden neue gewerbliche Bauflachen stidlich des Geltungsbereiches der

11 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung Stadt Plén, ALN Akustik Labor Nord
GmbH, Kiel, 09.02.2024
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14 vorbereitet. Die Larmsituation im Geltungsbereich
der 4. Anderung wurde bei der Aufstellung der 87. Anderung mit beriicksichtigt.

Immissionsorte

D\ €1 AUSGEuensee

74 ~

Unterer Ausgffbben
~~ AL

Abbildung 3: Lageplan mit den mafgeblichen Immissionsorten und den umgebenden Bebauungsplénen und dem
Plangebiet der 87. Anderung des Flachennutzungsplanes ( Quelle: Anlage 1.1 der schalltechni-
schen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung, ALN Akustik Labor Nord GmbH)

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden 16 maf3gebliche Immissionsorte (IP)

in der Umgebung des Geltungsbereiches der 4. Anderung untersucht. Die Immissionsorte lie-

gen zum einen innerhalb des Geltungsbereiches und zum anderen in der unmittelbaren Um-

gebung des Geltungsbereiches. Die genaue Verortung ist in der oben stehenden Abbildung 3

zu sehen.

Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung der unterschiedlichen Gerauschquellen erfolgte auf der Grundlage der DIN
18005-2 ,Schallschutz im Stadtebau“. Im Beiblatt 1 sind die Orientierungswerte fir den Be-
urteilungspegel fir die unterschiedlichen Baugebiete und Larmquellen (Verkehrslarm/Indust-
rie, Gewerbe- und Freizeitlarm) genannt.
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Begriindung Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n

Industrie-, Gewerbe-
und Freizeitlarm
Baugebiet Verkehrslarm? sowie Gerausche von
vergleichbaren
offentlichen Anlagen

L, L,
aB aB
tags nachts tags nachts

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35
Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenendhausgebiete, 55 45 55 40
Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete
Friedhéfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 ‘ 55 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40
Dorfgebiete (MD), Dérfliche Wohngebiete (MDW),
Mischgebiete (M1}, Urbane Gebiete (MU) 60 50 60 45
Kerngebiete (MK) 63 53 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50
Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flachen fir den
Gemeinbedarf, soweit sie schutzbedurftig sind, je nach | 45 bis 65 | 35bis 65 | 45 bis 65 | 35 bis 65
Nutzungsart?
Industriegebiete (GI)° - - - -

2 Die dargestellten Orientierungswerte gelten fur StraBen, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend davon schlagt die WHO fur
den Fluglarm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor.

b Fiir Krankenhauser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben.

¢ Fur Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden.

Tabelle 1: Orientierungswerte fiir den Beurteilungspegel ( Quelle: Tabelle 2 der schalltechnischen Untersuchung
zum Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung , ALN Akustik Labor Nord GmbH)

Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind Werte, die in der Planung von Baugebieten an-

zustreben sind. Im Rahmen der Abwagung unter Berlicksichtigung einer bestehenden Larm-

belastung kénnen diese auch liberschritten werden, sofern die Moglichkeiten von aktiven und

passiven LarmschutzmalRnahmen gepriift und angemessen beriicksichtigt werden.

Eine weitere Beurteilungsquelle bildet die Verwaltungsvorschrift Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm 2. Es gelten fur Gewerbelidrm folgende Immissionsrichtwerte
fir Immissionsorte au3erhalb von Gebauden.

Reines Wohngebiet (WR): tags 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA): tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
Mischgebiet (MI): tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
Gewerbegebiet (GE): tags 60 dB(A)

nachts 45 dB(A)

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte fiir Gewerbelarm in den Unterschigdlichen Baugebieten (Quelle: Schalltechni-
schen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung, ALN Akustik Labor Nord GmbH)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte der TA Lirm am Tage
um nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB {iberschreiten.

Beurteilung und Ergebnisse
Gewerbeldarm

Die Schalltechnische Untersuchung kommt zum Ergebnis, dass der prognostizierte

12 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm - TA Larm, Aug. 1998, GMBL 1998 5.503, einschl.: Anderung vom 01. Juni 2017
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Beurteilungspegel fiir Gewerbelarm aller detailliert untersuchten Betriebe im Geltungsbereich
der 4. Anderung zur Uberschreitung des Immissionsrichtwertes der TA Lirm tags fiir Reine
Wohngebiete am IP 14 von 11 dB(A) (Erdgeschoss) und von 12 dB(A) (1. Obergeschoss) fiih-
ren wirde, wenn keine Larmfestsetzungen getroffen werden.

Am IP 15 kommt es nachts im 1. Obergeschoss zu einer Uberschreitung des Immissionsricht-
wertes der TA Liarm fiir Mischgebiete von 5 dB(A) und beim IP 16 zu einer Uberschreitung
von 2 dB(A) fur Allgemeine Wohngebiete, wenn keine Larmfestsetzungen getroffen werden .
Die Untersuchung hat zudem aufgezeigt, dass auch heute schon Richtwertiiberschreitungen
in den angrenzenden Reinen und Allgemeinen Wohngebieten zu verzeichnen sind.

Verkehrslarm (StraBen- und Schienenverkehr)

Grundlage fiir die Beurteilung des Verkehrslarm sind vorhandene StraBenverkehrszahlungen
auf dem relevanten StraRenabschnitt der B430 (Liitjenburger Straf3e) inklusiver einer prog-
nostizierten Verkehrssteigerung pro Jahr. Bei der Bildung der Beurteilungspegel wurden die
entsprechenden Zuschlage der RLS-19 fiir Steigungen, Signalanlagen und Kreisverkehre be-
riicksichtigt®.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass im Bereich der Baugrenzen entlang der B430
Beurteilungspegel bis rund 68 dB(A) am Tag und bis rund 61 dB(A) in der Nacht prognostiziert
werden. Somit werden die oben genannten Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Gewerbe-
gebiete tags um bis zu 3 dB(A) und nachts um bis zu 5 dB(A) tberschritten. Der Immissions-
grenzwert der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung von 69 dB(A) fiir Gewerbegebiete
bleibt am Tag unterschritten.

Die als Schwellenwerten zur Gesundheitsgefahr geltenden Werte von 70 dB(A) am Tag und
60 dB(A) in der Nacht werden in der Nacht (berschritten. In Gberwiegenden Teilen des Gel-
tungsbereiches der 4. Anderung werden die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Gewer-
begebiet jedoch eingehalten.

SchallschutzmaBnahmen

Aufgrund der Uberschreitung der Immissionsrichtwerte der TA-Larm durch Gewerbeldrm und
der Orientierungswerte der DIN 18005-2 durch Verkehrslarm hat die schalltechnische Un-
tersuchung zum Schutz der Wohn- und Bironutzungen SchallschutzmalRnahmen erarbeitet.
Diese sind in Form folgender Lirmfestsetzungen in die 4. Anderung eingeflossen. Mit diesen
Festsetzungen kénnen langfristig gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gemal § 1 Abs. 6
Nr. 1 BauGB gewahrleistet werden.

Festsetzungen zur Gerauschkontingentierung nach DIN 456918 (textliche Festsetzung 3.1)

Zum Schutz schutzbeddrftiger Nutzungen in der Nachbarschaft werden in den Gewerbege-
bieten (GE 1.1, GE 1.2, GE 2 und GE3) Emissionskontingente entsprechend der DIN
45691:2006-12 tags und nachts festgesetzt.

Die in der unten stehenden Tabelle 3 angegebenen Emissionskontingente diirfen durch Be-
triebe oder Anlagen weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 06:00) tiberschrit-
ten werden:

13 RLS-19: Richtlinie fiir den Larmschutz an StraBen R1, Richtlinie zum Ersatz der RLS-90 mit der Verabschiedung
der Anderung der 16. BImSchV, Ausgabe 2019,
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Tabelle 6: Emissionskontingente Lgk tags und nachts in dB(A)/m?
Teilflache LEk tags LEk;nachts
B-Plan Nr. 14, GE 1.1 48 35
B-PLan Nr. 14, GE 1.2 60 40
B-Plan Nr. 14, GE 2 60 45
B-Plan Nr. 14, GE 3 60 45

Tabelle 3: Emissionskontingente tags und nachts (Quelle: ALN Akustik Labor Nprd GmbH, Tabelle 6 aus der
schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung, S. 35)

Zusatzlich werden richtungsbezogene Zusatzkontingente festgesetzt. In der Planzeichnung

werden die Richtungssektoren A bis E festgesetzt und fir die Richtungssektoren ein Refe-

renzpunkt mit folgenden Koordinaten festgelegt: Rechts = 32 593990, Hoch 6003525 im

UTM-Koordinatensystem (Referenzsystem ETRS89, EPSG-Code: 25832)

Der Referenzpunkt wurde auBerhalb des Plangebietes festgelegt. Er befindet sich im Gel-
tungsbereich der 87. Anderung des Flachennutzungsplanes. Die 87. Anderung bereitet eine
gewerbliche Weiterentwicklung in Richtung Siidosten vor. Somit kann fiir das bestehende
Gewerbegebiet und das zukiinftige Gewerbegebiet auf einen einheitlichen Referenzpunkt zu-
rickgegriffen werden.

Tabelle 7: Zusatzkontingente in dB fiir die Richtungssektoren

Richtungssektor zusatfglg?:isngent
in dB
tags nachts
A 4 0
BY + +
C 1 4
D 18 19
E 0 0

1) Im Richtungssektor B werden die nach DIN 18005, Tabelle 2 erforderlichen Abstande zur
Einhaltung vorgegebener Beurteilungspegel eingehalten. Im Richtungssektor B kann daher eine
schalltechnische Nutzbarkeit ohne Emissionsbegrenzung zugelassen werden.

Tabelle 4: Zusatzkontingenten der Richtungssektoren A-E (Quelle: ALN Akustik La!?or Nord GmbH, Tabelle 7 aus

der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung, S. 35)
Die festgesetzte Emissionskontingentierung hat Auswirkungen auf die aktuelle gewerbliche
Nutzung im Plangebiet der 4. Anderung. Das festgesetzte Emissionskontingent LEK tags von
60 dB(A)/m? fiihrt nach Ansicht der Untersuchung nicht zu einer Einschrankung der Betriebe.
Eine Reduzierung des Emissionskontingents tags um 5 - 10 dB(A)/m? fiihrt hingegen zu einer
Nutzungseinschrankung der betroffenen Gewerbeflache. Bei der Neuansiedlung von Betrie-
ben sind ggf. weitere Schallschutzmanahmen erforderlich.

Nachtbetrieb in gr6Berem Rahmen (auch im Freien) ist unter schalltechnischen Gesichtspunk-
ten auf Flichen mit einem Emissionskontingent von LEK = 55 dB(A) moéglich. Nach
DIN 18005 ist eine gewerbliche Nutzung ohne Emissionsbegrenzung mit einem flaichenbezo-
genen Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m? anzusetzen.

Auf Gewerbeflichen mit einem Emissionskontingent LEK = 50 dB(A)/m? nachts sind mit Ein-
schrankungen nachtliche Arbeiten - vorzugsweise in geschlossenen Hallen - moglich. Auf
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schalltechnisch relevante Arbeiten im Freien (z.B. Lkw-Ver-kehr und Ladearbeiten) in groR3e-
rem Umfang muss zwischen 22.00 und 6.00 Uhr jedoch verzichtet werden.

Auf Gewerbeflichen mit einem Emissionskontingent LEK < 45 dB(A)/m? nachts ist Nachtbe-
trieb praktisch ausgeschlossen.

Festsetzungen zu AuRenbauteilen schiitzenswerter Nutzungen (textliche Festsetzung 3.2)

Wie oben bereits dargestellt, fiihren die Immissionen aus dem Verkehr auf der B430 (Litjen-
burger Strae) zu einer Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005-2. Diese
Uberschreitungen betreffen jedoch nur einen kleinen Bereich der iberbaubaren Grundstticks-
flachen im GE 2 im Nordwesten des Plangebietes. Die sonstigen Uberschreitungen liegen au-
Berhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflachen.

Fir den betroffenen Bereich innerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflichen (Baugrenzen)
wird festgesetzt, dass keine liftungstechnische notwendige Fenster von Aufenthaltsraumen
im Sinne der DIN 4109-1 zul3ssig sind. In der Planzeichnung ist der Bereich mit einem roten
Punktraster festgesetzt.

Liftungstechnisch notwendige Fenster von Wohnraumen kénnen zugelassen werden, wenn
spezielle bauliche MaBnahmen wie vorgelagerte Loggien bzw. Wintergarten vorgesehen sind.
Diese missen ausreichend belliftet sein und es muss garantiert sein, dass vor dem ge6ffneten
Fenster des Raumes Beurteilungspegel von weniger als 60 dB(A) nachts vorliegen.

Sofern nachgewiesen wird, dass Beurteilungspegel von 60 dB(A) nachts durch Verkehrslarm
eingehalten sind (z. B. in den unteren Stockwerken oder aufgrund vorgelagerter Gebaude),
kann auf LarmschutzmaRnahmen auf Grundlage dieser Festsetzung verzichtet werden. Dies
ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

Festsetzungen zu passiven SchallschutzmaRnahmen (textliche Festsetzung 3.3)

Aus den unterschiedlichen Lirmarten (StraBen- und Schienenldrm, Gewerbeldrm) wurden die
maRgeblichen AuBenlarmpegel DIN 4109-2018 fir die zum Schlafen geeignete Rdume sowie
fUr sonstige Aufenthaltsraume (hierzu gehéren auch Burordume) ermittelt. Aus den maRgeb-
lichen AuRRenlarmpegelbereichen ergeben sich Anforderungen an die Schalldiamm-MaRe der
AuBenbauteile der Gebaude, in denen sich die schutzbediirftigen Aufenthaltsraume oder zum
Schlafen geeignete Rdume befinden.

Der Nachweis der erforderlichen Schalldimm-Mafe hat im Baugenehmigungsverfahren bzw.
Kenntnisgabeverfahren nach dem in der DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Min-
destanforderungen” Ausgabe Januar 2018 bzw. zum Zeitpunkt der Antragstellung giltigen
Fassung vorgeschriebenen Verfahren in Abhangigkeit von der Raumnutzungsart und Raum-
groBe zu erfolgen.

Wie in Abbildung 4 zu sehen (Beiplan 1), resultiert aus den AuBenlarmpegel fiir die schutzbe-
durftigen Aufenthaltsrdume (u. a. Blirordume) Schalldimm-Mage fur die Larmpegelbereiche
von IV (in orange) bis V (in rot). Der Gberwiegende Teil der Giberbaubaren Grundstlicksflache
liegt jedoch im Larmpegelbereich IV.
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Beiplan 1: Darstellung resultierender AuBenlirmpegel [ > 65 bis 70 (IV)
La,res fiir sonstige Aufenthaltsrdume (© ALN, 2024) I > 70 bis 75 (V)
M 1:2.500 I > 75 bis 80 (V1)

|
|
|

Abbildung 4: Darstellungen resultierender AuRenlarmpegel La,res fiir sonstige Aufenthaltsrdume (Beiplan 1)
(Quelle: gezeichnet A+S auf de[ Grundlage der Anlage 4.1 der schalltechnischen Untersuchung
zum Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung, ALN Akustik Labor Nord GmbH)

Wie in der Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zu sehen (Beiplan 2), re-
sultiert aus den Aul3enlarmpegel fiir die zum Schlafen geeigneten Raume im Norden des Plan-
gebietes Schalldimm-MaRe fir den Larmpegelbereich VI (in blau). Dieser grenzt an die Bau-
grenze im GE 2 im Nordosten des Plangebietes an. Die restlichen Bereiche des Plangebietes
befinden sich in den Larmpegelbereichen IV und V. Auch hier liegt jedoch der iberwiegende
Teil der Gberbaubaren Grundstiicksflache im Larmpegelbereich IV.
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Beiplan 2: Darstellung resultierender AuRenlarmpegel [ > 65 bis 70 (1V)
La,res fiir zum Schlafen geeignete Rdume (© ALN, 2024) I > 70 bis 75 (V)
M 1:2.500 I > 75 bis 80 (VI)

|
|

|

|

NNINE

ST

l

%

Abbildung 5: Darstellungen resultierender AuRenlarmpegel La,res fiir zum Schlafen geeignete Raume (Beiplan 2)
(Quelle: gezeichnet A+S auf de[ Grundlage der Anlage 4.1 der schalltechnischen Untersuchung
zum Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung, ALN Akustik Labor Nord GmbH)

Von den Aul3enlarmpegeln kann abgewichen werden, soweit im Baugenehmigungsverfahren

bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass ein geringerer maf3geblicher

AuBenlarmpegel vorliegt, als in den Beipldnen 1 und 2 dokumentierten Situation unter Be-

ricksichtigung freier Schallausbreitung. Die Anforderungen an die Schallddammung der Au-

Benbauteile kénnen dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1 reduziert werden.

Festsetzungen fiir AuBenwohnbereiche (textliche Festsetzung 3.4)

Entlang der Litjenburger StraBe werden im GE 2 in einem kleinen Bereich, der in der
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Planzeichnung mit einem griinen Punktraster festgesetzt ist, Beurteilungspegel von mehr als
65 dB(A) prognostiziert. In diesem Bereich sind ungeschiitzte schutzbediirftige Freibereiche
wie Balkone oder Terrassen nicht zulassig.

Sie sind moglich, sofern sie durch bauliche MaBnahmen wie z. B. vorgelagerte Loggien, unbe-
heizte Wintergarten geschiitzt werden oder ein weiterer Freibereich der Wohnung zu einer
larmabgewandten Seite orientiert ist, in dem 65 dB(A) tags eingehalten sind.

Von der textlichen Festsetzung kann abgewichen werden, soweit im Baugenehmigungsver-
fahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass unter Beriicksichtigung
der konkreten Planung in dem geplanten AuRenwohnbereich der Beurteilungspegel von Lr <
65 dB(A) eingehalten ist.

Festsetzungen zur Beliiftung von Schlafriaumen (textliche Festsetzung 3.5)

Die Immissionen durch Verkehrslarm erfordern zudem Festsetzungen fiir die Schlaf- und Kin-
derzimmer, der nach §8 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Wohnnutzung (,Betriebswoh-
nungen”). Die Abbildung 6 zeigt, in violett, den Bereich, fiir den ein Liftungskonzept einen
ausreichenden Mindestluftwechsel fiir die Schlafriume und die Kinderzimmer sicherstellen
muss. In diesem Bereich liegt der nichtliche Beurteilungspegel tiber L, 50 dB(A).

In diesem Bereich sind entweder schallgedammte Liftungselemente vorzusehen, so dass bei
geschlossenem Fenster ein ausreichender Luftwechsel garantiert ist. Die Belliftung kann al-
ternativ Giber ein Fenster an einer schallabgewandten Fassade erfolgen, wenn der Beurtei-
lungspegel L: unter oder gleich 50 dB(A) betrdgt. Hier ist aus schalltechnischer Sicht eine
nachtliche Liftung Uber Fenster in Spaltliiftungsstellung entsprechend VDI 2719 [31] mog-
lich.

Von dieser Festsetzung kann abgewichen werden, soweit im Baugenehmigungsverfahren
bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass unter Beriicksichtigung der
konkreten Planung nichtliche Beurteilungspegel (Verkehr) von 50 dB(A) eingehalten werden.
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4.7

[
<
9@
&
o

22N

Abbildung 6: Bereich fiir die ein Liiftungskonzept fir Schlafraume und Kinderzimmer erforderlich ist
(Quelle: ALN Akustik Labor Nord GmbH, Anlage 6.2 der schalltechnischen Untersuchung zum Be-
bauungsplan Nr. 14, 4. bearb. A+S)

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist Uber die vorhandenen Leitungen der Liitjenburger StraRe und des
Behler Weges sichergestellt (Versorgungsnetz der Stadtwerke Plon). Die technische Abwick-
lung der Wasserlieferung erfolgt lGiber die Holsteiner Wasser GmbH. Gemal § 6 Wasserliefe-
rungsvertrag gestatten die Stadtwerke die Auslibung des Konzessionsvertrages. Die Herstel-
lung der Trinkwasseranlagen ist mit der Holsteiner Wasser GmbH abzustimmen.

Schmutzwasserentsorgung

Das Plangebiet ist (iber die vorhandenen Leitungen der Liitjenburger Strae und des Behler
Weges an die bestehende Schmutzwasserentsorgung der Stadtwerke Plon A6R angeschlos-
sen.

Die Ausfiihrungen/Anderungen der Abwasseranlagen sind rechtzeitig mit den Stadtwerken
abzustimmen und erfordern eine Genehmigung. Es besteht Anschluss und Benutzungszwang,
somit muss an den vorhandenen 6ffentlichen Schmutzwasserkanal angeschlossen werden.

Oberflachenentwasserung

Das Niederschlagswasser von den privaten und den 6ffentlichen Grundstiicken flieBt in die
vorhandenen Niederschlagswasserkanile der Stadtwerke Plon AGR. Es besteht ein Anschluss-
und Benutzungszwang.
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Nach Riicksprache mit den Stadtwerken PIdn sind aktuell keine hydraulischen Uberlastungen
oder Wasseraustritte im Kanalnetz bekannt. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass
mit der 4. Anderung die nach derzeitigem Planungsrecht (3. Anderung, B-Plan Nr. 14) zulassige
Grundflachenzahl von max. 0,8 nicht verandert wird, kann in Ricksprache mit der unteren
Wasserbehorde des Kreises Plon auf einen A-RW 1 -Nachweis verzichtet werden.

Strom- und Gasversorgung

Die Versorgung mit Strom und Gas erfolgt (iber das bestehende Netz der Schleswig-Holstein
Netz AG.

Unterirdische Erdgastransportleitung

Unterhalb des Behler Weges verlauft innerhalb der 6ffentlichen StraBenverkehrsflache eine
unterirdische Gas-Hochdruckleitung im Verantwortungsbereich der Schleswig-Holstein Netz
AG. Eigentlimerin der Leitung ist die Hansewerk AG.

Fur diese gilt ein 4 Meter breiter Schutzstreifen (2 Meter beidseitig der Leitung), wobei die
Leitung selbst auBerhalb des Geltungsbereiches liegt, der Schutzstreifen aber z.T. innerhalb.
Die Leitung darf durch eine spatere Bebauung nicht beeintrachtigt werden. Der Schutzstrei-
fen ist von Bebauung freizuhalten.

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung fillt in den Zustandigkeitsbereich des Kreises Plon; sie erfolgt durch das
Amt flr Abfallwirtschaft bzw. die Abfallwirtschaftsgesellschaft.

Telekommunikation
Der Plangeltungsbereich ist bereits an das Telekommunikationsnetz angeschlossen.

Sollten Anderungen an den Anlagen der Telekom durch beabsichtige BaumaRnahmen erfor-
derlich werden, ist die Telekom friihzeitig vor Beginn der Bauarbeiten (mindestens 6 Monate
vorab) einzubinden, um die BaumafRnahmen nicht unnétig zu behindern/zu verzégern.

Ggf. erforderliche Anderungen/Umlegungen von Anlagen der Telekom sind grundsétzlich kos-
tenpflichtig und werden, wie im Regelfall Gblich, mit einer durch die Telekom selbst beauf-
tragten Firma durchfiihren.

Sofern neue Gebaude an das Telekommunikationsnetz der Telekom angeschlossen werden
sollen, muss sich der Bauherr friihzeitig (ebenfalls mind. 6 Monate vor Baubeginn) in Verbin-
dung setzen, damit ein rechtzeitiger Anschluss an das Telekommunikationsnetz gewahrleistet
werden kann.

Brandschutz

Der Grundschutz der L6schwasserversorgung ist entsprechend dem DVGW Arbeitsblatt 405
in einem Umfang von 96 m*/h fir 2 Stunden innerhalb eines Radius von 300 m ist bereitzu-
stellen.

Die Versorgung mit Loschwasser erfolgt Gber das Trinkwassernetz der Holsteiner Wasser.
Nach Riicksprache und Berechnungen (hydraulisches Rechennetzmodell gemi DVGW Ar-
beitsblatt W-405) ) der Holsteiner Wasser kann rechnerisch im Plangebiet eine ausreichende
Léschwassermenge (im Umkreis von 300 m um das Brandobjekt) zur Verfligung gestellt wer-
den.

Die Zufahrten fiir die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge miissen den Anforderungen der Lan-
desbauordnung und der DIN 14090 geniigen und sind im Rahmen der Baugenehmigungsver-
fahren zu beachten.
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4.8

4.9

Eisenbahnstrecke

Der Geltungsbereich liegt in einem Abstand von tiber 150 m nordwestlich der Eisenbahnstre-
cke Nr. 1023 (Kiel Hbf - Neustadt Holst).

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen kénnen Immissionen (insbe-
sondere Luft- und Korperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube, elekt-
rische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), an benachbarter Bebauung entstehen.
Eine Zunahme an Zugzahlen bei Tag und bei Nacht sind nicht auszuschlieRen.

Die Larmimmissionen, die von der Bahnstrecke auf das Plangebiet einwirken, wurden im Rah-
men der 4. Anderung untersucht und bewertet. Zum Schutz vor diesen und weiteren Immis-
sionen werden Larmfestsetzungen getroffen, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu
garantieren.

Denkmalschutz / Kampfmittel / Altlasten / Bodenordnung

Denkmalschutz

Nordlich des Plangebietes und siidlich des Plangebietes liegen archdologische Interessenge-
biete. Im Plangebietes liegen zurzeit jedoch keine Kenntnisse liber Bodendenkmale vor. Es
wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Funden von Kulturdenkmalen die Melde- und Si-
cherungspflichten des § 15 DSchG gelten.

Das Archiologische Landesamt Schleswig-Holstein verweist auf den § 15 Denkmalschutzge-
setz (DSchG):

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverziiglich unmittelbar oder (ber die
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehérde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner
fur die Eigentimerin oder den Eigentlimer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grund-
stlicks oder des Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und fiir die Leiterin oder den
Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund gefiihrt haben. Die Mitteilung einer
oder eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das
Kulturdenkmal und die Fundstitte in unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne er-
hebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung er-
lischt spatestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archiologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie
Veranderungen und Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit.

Kampfmittel

Der Kampfmittelrdumdienst Schleswig-Holstein weist darauf hin, dass die Stadt Plon in kei-
nem bekannten Bombenabwurfgebiet liegt. Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht ginz-
lich auszuschlieBen und unverziiglich der Polizei zu melden.

Altlasten

Im Plangebiet gibt es gemal der Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehérde vier Ver-
dachtsstandorte. Es handelt sich um genehmigte Gebaude und Anlagen.

Ortlichkeit Bezeichnung / Branche relevanter Betriebszeitraum
Behler Weg 1-3 Kfz-Werkstatt 1950 bis heute
Behler Weg 5 Kfz-Handel & Werkstatt 1966 bis 2015
Behler Weg 21a Tiefbauunternehmen; AWKP 1987 bis heute
Latjenburger StralRe 61 Tankstelle 1994 bis heute

Tabelle 5: Verdachtsstandorte im Plangebiet (Quelle: Untere Bodenschutzbehdrde des Kreises Plon)
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Die Verdachtsstandorte werden als Hinweis auf die Planurkunde fiir das Baugenehmigungs-
verfahren (ibernommen.

Die Grundstiicke, auf denen sich die Altlastenverdachtsflachen befinden, sind bereits mit ge-
nehmigten baulichen Anlagen bebaut und versiegelt. Eine weitere Bebauung mit gewerblichen
Baunutzungen ist auch nach heutigem Planrecht bereits moglich und wird nicht erst durch die
Aufstellung der 4. Anderung ermoglicht.

Sollte es zu einer baulichen Weiterentwicklung mit einer Entsiegelung oder mit Grabungen
auf den Grundstiicken kommen, sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren historische
Erkundungen und orientierende Untersuchungen in Abstimmung mit der unteren Boden-
schutzbehérde vorzunehmen.

Bodenordnung

MaRnahmen zur Ordnung von Grund und Boden sind nicht nétig.

4.10 Flichenbilanz

Fliche in ha

Gewerbegebiete GE 1 - GE 3 7,82
Offentliche StraRenverkehrsfliche 2,06
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: 0.08
offentliche Parkfliche '

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick- 0.37
lung von Boden, Natur und Landschaft ’

Offentliche Griinfliche 0,09
Geltungsbereich gesamt 10,42

4.11 Kosten

Der Stadt Plon entstehen durch den Bebauungsplan, abgesehen von den Planungskosten, vo-
raussichtlich keine Kosten, da die ErschlieBung bereits vorhanden ist, diese voll ausgebaut ist
und keine weiteren Kompensationsmaf3nahmen zu erwarten sind.

5 Umweltbericht

Der Umweltbericht wurde vom Biiro Bendfeldt Herrmann Franke, Landschaftsarchitekten
GmbH, Kiel, erstellt und folgt auf den nachsten Seiten.
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1. Umweltbericht

Im Folgenden werden die abzuprifenden Inhalte gemaR Anlage 1 zu 8§ 2 Abs. 4, § 2a und § 4c Bau-

gesetzbuch (BauGB) tabellarisch aufgefihrt.

1.1 Einleitung

1.1.1 Kurzdarstellung der B-Plananderung

Ziele und Inhalte
der B-Planande-
rung

Die Stadt Pl6n plant die Neuaufstellung des seit dem 07.10.1993 rechtswirksamen
Bebauungsplans Nr. 14, 3. Anderung, der ein bestehendes Gewerbegebiet am Beh-
ler Weg umfasst.

Mit der 4. Anderung werden die Festsetzungen zum MaR und zur Art der baulichen
Nutzung geéndert sowie Festsetzungen zum Immissionsschutz von Biroraumen und
der angrenzenden Wohnbebauung erganzt.

Um die Belange der Umwelt in den Planungsprozess einzustellen, wird fir das Vor-
haben eine Umweltprifung durchgefihrt.

Lage des Vorha-
bens

Das Plangebiet umfasst das bestehende Gewerbegebiet Behler Weg und befindet
sich im nordéstlichen Randbereich der Kreisstadt Plon. Umliegende Gemeinden sind
Rathjensdorf, Lebrade, Grebin, Malente und Bdsdorf.

Das Gewerbegebiet ist angeschlossen an die Litjenburger Stral3e (B 430) und wird
ostlich durch den Behler Weg begrenzt. In einem Abstand von etwa 130 m 6stlich
des Vorhabens verlauft die Bahnlinie Kiel Hbf — Liibeck Hbf.

Gemall Umweltportal des Landes SH befindet sich das Plandnderungsgebiet im
Naturraum "Schleswig-Holsteinisches Hugelland — Holsteinische Schweiz". Die
Region wurde durch die letzte Eiszeit (Weichseleiszeit) geformt, wodurch die Gestalt
der Landschaft durch niedrige Hugel sowie eine Vielzahl dazwischen liegender Seen
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Abb. 1: Lage des Plangebiets (rote Markierung)

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

¢ Im Osten: Behler Weg, weitere Gewerbebebauung, Griinland mit Gehdlz-
strukturen, Bahnlinie Kiel Hbf — Liibeck Hbf,

e im Siuden: Behler Weg, Wohnbebauung,

e im Westen: Litjenburger Straf3e (B 430), Landwirtschaftsflachen mit Gehdolz-
strukturen, Gewerbebebauung, Wohnbebauung, Seen,

e im Norden: Lutjenburger StraRe (B 430), Kleingartenkolonie ,Kleingarten an
den Koéhlen®, Landwirtschaftsflachen mit Geholzstrukturen, Seen, Walder.

Art, Umfang und
Bedarf an Grund
und Boden

Das Plangebiet hat insgesamt eine Grol3e von ca. 10,42 ha.
Die Gewerbegebiete (GE 1 — GE 3) haben eine Gréf3e von 7,82 ha.
Der Anteil 6ffentlicher Straf3enverkehrsflache betragt 2,06 ha.

Des Weiteren sind in einer GréRenordnung von 0,07 ha Parkplatzflachen als 6ffentli-
che Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung im Planungsraum vorhanden.

AuRerdem befinden sich Flachen oder MalBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in einer Gré3e von 0,37 ha im Gel-
tungsbereich.
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ZEICHENERIUIRUNG / FESTSETZUNGEN

i

Abb. 2: Planzeichnung des Bebauungsplans Nr. 14, 4. Anderung (unmaRstab-
lich)

In der Planzeichnung des B-Plans sind folgende Festsetzungen getroffen worden, die
zu Auswirkungen auf die Schutzglter fuhren kénnen:

Zwischen Litjenburger Stral3e und Behler Weg ist bis zur Verbindungsstralie des
Behler Wegs ein Gewerbegebiet (GE 1) mit einer Grundflachenzahl von 0,8 fest-
gesetzt. Aufgrund der Unterteilung in Richtungssektoren zur Gerauschkontingen-
tierung ist das Gewerbegebiet in zwei Teilflachen untergliedert (GE 1.1 und
GE 1.2)

Nordlich der Verbindungsstralie des Behler Wegs ist ein Gewerbegebiet (GE 2)
mit einer Grundflachenzahl von 0,8 festgesetzt.

Sudostlich der Stralze Krogen ist ein Gewerbegebiet (GE 3) mit einer Grundfla-
chenzahl von 0,8 festgesetzt.

Suddostlich auRerhalb der Geltungsbereichsgrenze ist ein Bezugspunkt fur die Un-
terteilung von Richtungssektoren verzeichnet. Diese dienen der jeweiligen Zu-
ordnung von vorhandenen sowie zusétzlichen Kontingenten fir LA&rmemissionen.

Im nérdlichen Geltungsbereich sind an der Litjenburger Stral3e Bereiche mit Vor-
gaben zu luftungstechnisch notwendigen Fenstern von zum Schlafen genutz-
ter Raume (rotes Punktraster) sowie Vorgaben zum Larmschutz fir AulRen-
wohnbereiche (grines Punktraster) verzeichnet.
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Fir das Gewerbegebiet GE 2 sowie fur die Gewerbegebiete GE 1.1 und GE 1.2
sind entlang der Lutjenburger StraBe Markierungen mit Vorgaben fiir ein LUf-
tungskonzept fur Schlafraume verzeichnet.

Die Lutjenburger Stral3e, der Behler Weg, die VerbindungsstralRe des Behler Wegs
sowie die StralBe Krogen werden als 6ffentliche StraBenverkehrsflachen in den
Plan integriert.

Am Behler Weg, nordlich an das Wohngebiet angeschlossen, wird eine 6ffentliche
Parkplatzflache als offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestim-
mung festgesetzt.

Angrenzend an die Parkplatzflache befindet sich eine 6ffentliche Grunflache mit
der Zweckbestimmung: Parkplatzeingriinung. Auf dieser Flache ist ebenso ein Ab-
wasserpumpwerk vermerkt.

Siudwestlich an der Lutjenburger StralRe befindet sich ein zum Erhalt festgesetz-
ter Einzelbaum.

Am norddéstlichen Rand des Geltungsbereichs ist eine ,Flache oder MalRnahme
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft"
verzeichnet. (8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 + Nr. 25a BauGB) Innerhalb dieser MaRnahmenfla-
che befindet sich ein Feuchtgebiet (geschitztes Biotop gem. § 30 BNatSchG).

Die im Geltungsbereich vorhandenen gesetzlich geschiitzten Biotope werden
nachrichtlich tbernommen. (§ 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG) Es handelt
sich dabei um: Knicks, eine Baumhecke, zwei Kleingewdasser und ein Stillgewas-
ser.

Die Gebaudehdhen werden durch geeignete Festsetzungen auf maximal 12 m im
Bereich der Gewerbegebiete begrenzt.

In zwei Beiplanen sind die resultierenden Aulenlarmpegel fir sonstige Aufent-
haltsraume sowie fiir zum Schlafen geeignete Raume dargestellt (ALN, 2024)

Uber die textlichen Festsetzungen wird die Planung durch folgende Inhalte erganzt:

Die Zulassung von Einzelhandelseinrichtungen wird gemaf 8 1 Abs. 5und 9
BauNVO begrenzt: Einzelhandelseinrichtungen mit zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten werden gemaR der Pléner Sortimentsliste als nicht
zulassig festgelegt.

Davon abweichend sind gemal § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Verkaufsstellen von
ansassigen Handwerks- oder Produktionsbetrieben allgemein zuléassig, sofern
diese im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang zu einer auf dem Betriebs-
grundstiick stattfindenden Produktion bzw. Lagerung oder einer durch den ansas-
sigen Betrieb angebotenen Handwerksdienstleistung stehen und ihre Geschoss-
flache nicht mehr als 10 % der gesamten Geschossflache des ansassigen Betrie-
bes umfasst.

Die Begrenzung der maximalen Gebaudehthen wird auf 12 m festgesetzt. Diese

festgesetzte Hohe darf fur freistehende technische Anlagen und fir technische
Aufbauten auf hdchstens 20 % der Dachflache der jeweiligen baulichen Anlage
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ausnahmsweise um bis zu 3,0 m tberschritten werden. Zur Installation von Solar-
anlagen darf die festgesetzte Hohe der baulichen Anlagen ausnahmsweise um
bis zu 0,5 m auf der gesamten Dachflache der jeweiligen baulichen Anlage tber-
schritten werden. (§ 16 Abs. 6 BauNVO)

— Es erfolgen Festsetzungen zur Gerdauschkontingentierung nach DIN 45691. Zum
Schutz schutzbedurftiger Nutzungen in der Nachbarschaft werden in den Bauge-
bieten entsprechend § 8 BauNVO (Gewerbegebiete) Emissionskontingente (Lek)
festgesetzt. Zulassig sind Vorhaben, deren Gerausche die angegebenen Emissi-
onskontingente weder tags noch nachts Uberschreiten.

Tab. 1: Emissionskontingente Lek tags und nachts in dB(A)/m?

Teilflache Lex tags Lek nachts
GE1l1 48 35
GE1.2 60 40

GE 2 60 45
GE 3 60 45

Fur die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A bis E erhéhen
sich die Emissionskontingente Lex um folgende Zusatzkontingente:

Tab. 2: Zusatzkontingente in dB fir die Richtungssektoren

Richtungssektor Zusatzkontingent
LEK, zus
in dB
tags nachts

A 4 0
B / /
C 1 4
D 18 19
E 0 0

Im Richtungssektor B werden die nach DIN 18005 erforderlichen Abstande zur Ein-
haltung vorgegebener Beurteilungspegel eingehalten. Im Richtungssektor B kann

daher eine schalltechnische Nutzbarkeit ohne Emissionsbegrenzung zugelassen

werden.

- Im gesamten Gewerbegebiet sind bei der Errichtung und der Anderung von Ge-

bauden passive Schallschutzmallihahmen zu berticksichtigen (Schalldamm-

MalRe der Aul3enbauteile)

— Indem in der Planzeichnung mit griinem Punktraster in den Gewerbegebieten
entlang der Lutjenburger Strale festgesetzten Bereich (Lr > 65 dB(A)) dirfen Au-

Renwohnbereiche nur zugelassen werden, wenn diese durch bauliche Maf3nah-

men geschitzt werden oder ein weiterer Freibereich der Wohnung zu einer larm-

abgewandten Seite orientiert ist, in dem 65 dB(A) tags eingehalten sind
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— Innerhalb des in den Gewerbegebieten entlang der Litjenburger Stral3e festge-

setzten Bereichs ist fur Schlaf- und Kinderzimmer durch ein entsprechendes L f-
tungskonzept ein ausreichender Mindestluftwechsel sicher zu stellen (Bellftung
Uber eine schallabgewandte Fassade oder ausreichender Luftwechsel bei ge-
schlossenem Fenster durch techn. Be- und Entluftungssysteme / liftungstechni-
sche MalRhahmen)

— Die Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft mit der Zweckbestimmung “Feuchtgebiet” ist dauerhaft zu erhalten
und extensiv zu pflegen. (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

— Die Knicks sind in der Planzeichnung nachrichtlich als gesetzliche geschitzte

Biotope nach § 30 BnatSchG i. V. m. § 21 LnatSchG tbernommen. Bei Abgang
von Gehodlzen sind Ersatzpflanzungen mit regionaltypischen Arten und gof.
Aufsetzarbeiten am Knickwall durchzufiihren, sodass der Charakter und der
Aufbau der Knicks erhalten bleiben. Die im Geltungsbereich vorhandenen Knicks
sind bei Bauarbeiten durch geeignete Mal3nahmen vor Beeintrachtigung zu
schutzen.

— Bindungen fir Bepflanzungen und fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und

sonstigen Bepflanzungen: Im Wurzelbereich (Kronentraufe plus 1,50 m) des zum
Erhalt festgesetzten Baumes (Eiche) in der offentlichen StralRenverkehrsflache
sind keine Versiegelungen oder Aufschittungen vorzunehmen. Im Falle eines
Abgangs ist fir Ersatz zu sorgen. (8 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

— Baumschutz: Aufgrund der Satzung der Stadt Plon zum Schutz des
Baumbestandes sind Baume mit einem Stammumfang mit mehr als 80 cm
gemessen in einer Hohe von 100 cm uber dem Erdboden geschuitzt. Es ist
verboten, geschitzte Baume zu beseitigen oder sonstige Handlungen
vorzunehmen, die sie zerstéren, beschadigen ihrer typischen Erscheinungsform
wesentlich verandern. (8 5 Abs. 1 Baumschutzsatzung Stadt PIon)

Die Begrindung des B-Plans gibt daruber hinaus weitere Auskunft Uber die
geplanten Nutzungen.

Knicks im Plan-
gebiet

Im bisher rechtswirksamen B-Plan Nr. 14, 3. Anderung sind entlang der Geltungsbe-
reichsgrenzen Knicks zum Erhalt sowie Knickneupflanzungen verzeichnet. Zum
Grol3teil sind in diesen Bereichen nach aktuellem Stand jedoch keine Knicks vorhan-
den. Bei Knicks handelt es sich um gesetzlich geschitzte Biotope gemaf § 30
BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG.
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Abb. 3: Ausschnitt aus der Planzeichnung des bisher rechtswirksamen Bebau-

ungsplans Nr. 14, 3. Anderung

Die in der Karte des B-Plans Nr. 14, 3. Anderung verzeichneten Knicks zum Erhalt
sowie Knickneupflanzungen wurden in den Vorentwurf des B-Plans Nr. 14, 4. Ande-
rung Ubernommen. Die aktuelle Bestandssituation der Knicks im Geltungsbereich
wurde in diesem Verfahrensschritt noch nicht beriicksichtigt.
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem Vorentwurf der Planzeichnung des B-Plans Nr. 14,
4. Anderung

Im Rahmen einer Biotopkartierung zur Erfassung der aktuellen Bestandssituation im
geplanten Geltungsbereich konnte nachgewiesen werden, dass sich an den Grund-
stucksgrenzen Knicks befinden. Dartber hinaus wurde festgestellt, dass der Be-
stand der Knicks entlang der Geltungsbereichsgrenzen nicht den Eintragungen des
B-Plans Nr. 14, 3. Anderung entspricht und diverse Liicken im Bewuchs vorhanden
sind.

Nach Ricksprache mit der unteren Naturschutzbehérde werden lediglich die aktuell
durch die Biotopkartierung nachgewiesenen Knicks in den neu aufzustellenden B-
Plan Nr. 14, 4. Anderung als geschiitzte Biotope geméaR § 30 BNatSchG sowie § 21
LNatSchG nachrichtlich tbernommen. Ein Ausgleich fiir die im B-Plan Nr. 14, 3. An-
derung verzeichneten, aber aktuell nicht vorhandenen Knicks ist in Abstimmung mit
der unteren Naturschutzbehérde nicht erforderlich.
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PLANZEICHNUNGTEILA M 1:1.000

Abb. 5: Ausschnitt aus der Planzeichnung des aktuellen Entwurfs des B-Plans
Nr. 14, 4. Anderung

1.1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes, die fiir die B-Plananderung von Bedeutung sind

Anmerkung:

Fachgesetze Eine Zusammenstellung der Ziele des Umweltschutzes, die in Fachgesetzen formu-
liert und fur die Bewertung heranzuziehen sind, enthéalt Kap. 2.1.

Schutzgebiete Es ist davon auszugehen, dass die spezifischen Wirkungen von Baugebieten sich

und nicht gro3raumig tber die Grenzen des Geltungsbereichs hinaus auswirken. Daher

-objekte wurde als Untersuchungsraum fur die Schutzgebiete ein Bereich von 3.000 m um

das geplante Vorhaben festgelegt.

Ca. 85 m 0stl. des Plangebiets: FFH-Gebiet 1828-392 ,,Seen des mittleren
Schwentinesystems und Umgebung*

Ca. 1.060 m norddstlich, sowie ca. 2.300 m ¢stlich des Plangebiets: FFH-
Gebiet DE-1828-302 ,,Grebiner See, Schluensee und Schmarkau“

Ca. 1.545 m ndrdlich des Plangebiets: FFH-Gebiet DE-1728-304 ,,Rixdor-
fer Teiche und Umgebung*

Ca. 1.143 m sudlich des Plangebiets: EU-Vogelschutzgebiet DE-1828-491
,GroBRer Ploner See-Gebiet*

Ca. 1.530 m nordlich des Plangebiets: EU-Vogelschutzgebiet DE-1728-401
,»1eiche zwischen Selent und Plon

Ca. 1.545 m nordlich des Plangebiets: Naturschutzgebiet Rixdorfer Teich
und Umgebung (Das Schutzgebiet befindet ich innerhalb des gleichnami-
gen FFH-Gebiets)
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e Ca. 2.100 m suddostlich des Plangebiets: Naturschutzgebiet Suhrer See
und Umgebung

e Westl. bis nordéstl. angrenzend, stidéstl. ca. 130-150 m Entfernung zum
Plangebiet: Landschaftsschutzgebiet Trammer See, Schluensee, Wald-
und Knicklandschaft zwischen Schéhsee und Behler See und Umge-
bung

e Ca. 2.600 m ostlich des Plangebiets: Landschaftsschutzgebiet Holsteini-
sche Schweiz

e Ca. 30 m nordwestl. (das Vorhaben nérdlich umlaufend) bis ca. 30 m stid-
Ostlich des Plangebiets: Schwerpunktbereich des Biotopverbundsystems,
nordlich tangiert der Geltungsbereich die Flache des Biotopverbunds. Sid-
Ostlich im Bereich des Schdhsees befindet sich ein weiterer Schwerpunktbe-
reich des Biotopverbundsystems. Im weiteren Umfeld des Planungsraums
befinden sich ebenso Schwerpunktbereiche und Verbundachsen.

Aufgrund der Abgrenzung des Planungsraums durch die Bahntrasse im Sudosten,
die B 430 im Nordwesten und der bereits vorhandenen gewerblichen Nutzung im
Geltungsbereich sind keine Auswirkungen auf die Schutzgebiete durch die geplante
B-Plan Anderung zu erwarten.

e Gesetzlich geschitzte Biotope gemal § 30 BNatSchGi. V. m. § 21

LNatSchG

Im Plangebiet sind mehrere Knicks, ein Still- und zwei Kleingewéasser vorhanden.
Diese unterliegen als gesetzlich geschiitzte Biotope den Schutzbestimmungen
des § 30 BNatSchG i.V.m. 8 21 LNatSchG. Handlungen, die zu einer Zerstdrung
oder sonstigen erheblichen Beeintrachtigung der geschitzten Biotope fihren
koénnen, sind verboten. Gemalk § 67 BNatSchG kann eine Befreiung von den
Verboten und fur Knicks, Still- und Kleingewéasser gemaf § 30 Abs 3 BNatSchG
i.V.m. 8§ 21 Abs 3 LNatSchG eine Ausnahme beantragt werden.

Besonders und streng geschiitzte Arten gemal § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14
BNatSchG

Im Plangebiet befinden sich europaische Vogelarten und damit besonders ge-
schitzte Arten gemaf 8§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG. Auch ein Vorkommen zu-
sétzlich streng geschutzter Arten gemafd 8§ 7 Abs 2 Nr. 14 BNatSchG, insbeson-
dere Fledermause, Haselméause und Amphibien ist zu erwarten. Fir besonders
und streng geschutzte Arten gelten besondere Schutzvorschriften bzw. Zugriffs-
verbote gemaR § 44 BNatSchG. Uber § 67 BNatSchG sind Befreiungsmaglich-
keiten, Uber § 45 Abs. 7 BNatSchG Ausnahmen von den Verboten geregelt.

Kulturdenkmale gemaf Denkmalschutzgesetz (DSchG SH)

Im Plangebiet sind keine Kulturdenkmale oder sonstige historisch und kulturell
bedeutsamen Anlagen vorhanden. Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4.
Anderung befindet sich jedoch in zwei Bereichen in archaologischen Interessen-
gebieten:

o Gebietsnr. 8: ca. 0,15 ha an der nordlichen Spitze des Planungs-
raums

o Gebietsnr. 9: ca. 0,17 ha dstlich des Behler Wegs im Bereich des 6f-
fentlichen Parkplatzes

Bei diesen Gebieten handelt es sich gem. 8 12 (2) 6 DSchG SH um Stellen, an
denen sich Kulturdenkmale befinden oder zu vermuten sind. Gemaf § 8 (1)
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DSchG SH sind Denkmale gesetzlich geschuitzt, unabhangig davon, ob sie be-
reits in der Denkmalliste erfasst sind oder nicht. Bei allen Vorhaben mit Erdarbei-
ten in diesen Bereichen ist eine friihzeitige Beteiligung des Archéologischen Lan-
desamtes Schleswig-Holstein nach § 12 DSchG SH notwendig.

Fachplane

Gemal § 1 Abs. 4 BauGB ist die stadtische Bauleitplanung an die Ziele der
Raumordnung anzupassen. Fir die Stadt Plon sind die Ziele der Raumordnung im
Landesentwicklungsplan — Fortschreibung 2021! sowie im Regionalplan des
Planungsraums IIl aus der Fortschreibung des Jahres 2000 festgelegt.

Landesentwicklungsplan (LEP) Schleswiqg-Holstein (Fortschreibung 2021): Der

Planungsbereich liegt am Stadtrand der Stadt Plén, der im LEP die Funktion eines
Unterzentrums mit Teilfunktion eines Mittelzentrums zugewiesen ist. Gemal der
aktuellen Fortschreibung des LEP tben Unterzentren mit Teilfunktionen von
Mittelzentren fur die Nahbereiche mehrerer landlicher Zentralorte, Unterzentren oder
Stadtrandkerne mindestens teilweise Versorgungsfunktionen fir die Deckung des
Bedarfs mit Gutern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs aus und sind in
dieser Funktion zu starken und weiterzuentwickeln.

Das Gebiet des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung befindet sich des Weiteren laut LEP in
einem Stadt- und Umlandbereich im landlichen Raum. Diese Bereiche sollen Ge-
maf der Fortschreibung 2021 des Landesentwicklungsplans als regionale Wirt-
schafts-, Versorgungs- und Siedlungsschwerpunkte in den léandlichen Raumen ge-
starkt werden und dadurch Entwicklungsimpulse fiir den gesamten landlichen Raum
geben.

Daruber hinaus befindet sich der Planungsraum in einem Schwerpunktraum fur
Tourismus und Erholung sowie einem Vorbehaltsraum fiir Natur und Land-
schaft. Laut LEP soll in den Schwerpunktraumen fir Tourismus und Erholung dem
Tourismus und der Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies soll
bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Ma3nahmen und
Vorhaben bertcksichtigt werden. Die Vorbehaltsraume fir Natur und Landschatft die-
nen geman LEP — Fortschreibung 2021 als Planungsgrundlage fur ganzheitliche
Schutzansétze sowie zur Entwicklung grof3flachiger naturbetonter Landschaftsbe-
standteile und Kulturlandschaften mit ihren charakteristischen Lebensrdumen und
Lebensgemeinschaften.

AuRerdem liegt das Plangebiet innerhalb des 75.847 ha groRen Naturparks ,,Hol-
steinische Schweiz“.

Regionalplan (RP) fiir den Planungsraum 1l (2000): Der Regionalplan Gibernimmt

die 0. a. Aussagen der zentraltrtlichen Gliederung fur die Stadt Plon. Zur Funktion
als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums werden folgende Aussagen
getroffen: ,Neben dem Tourismus, der ein Schwergewicht auch der zukinftigen

1 Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein — Fortschreibung 2021 wurde von der Landesregie-

rung am 15. November 2021 beschlossen. Am 17. Dezember 2021 ist er in Kraft getreten.
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Entwicklung der Stadt und ihres Nahbereiches haben wird, sind fur die kinftige
Entwicklung des Gebietes die Sicherung und die Ausweitung des gewerblichen
Arbeitsplatzangebotes und eines damit einhergehenden Flachenangebotes von
Bedeutung.“ (RP fur den Planungsraum Ill, Fortschreibung 2000, Kap. 6.5.3., S. 44)
AuRerdem befindet sich der Planungsraum in einem Gebiet mit besonderer Be-
deutung fur Tourismus und Erholung.
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Abb. 6: Ausschnitt aus der Karte des Regionalplans fur den Planungsraum lll
(2000) mit Markierung des Vorhabenstandorts (roter Kreis)

Weiter grenzt im RP von Nordwesten bis Stdosten ein Gebiet mit besonderer Be-
deutung fir Natur und Landschaft (grine, waagerechte Schraffur) und im Stiden
ein baulich zusammenhangendes Siedlungsgebiet des zentralen Ortes Plon
(feine rote, diagonale Schraffur) an den Planungsraum an.

Auch wenn fir das Verfahren der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 der rechtsgiiltige
Regionalplan von 2000 fur den Planungsraum Il als Grundlage dient, soll an dieser
Stelle der vollstdndigkeitshalber erwahnt werden, dass das Ministerium fir Inneres,
Kommunales, Wohnen und Sport, Landesplanungsbehdrde, derzeit die Regio-
nalplane neu aufstellt. Da im Zuge der Neuaufstellung die Planungsrdume neu ge-
ordnet wurden, liegt die Stadt PI6n nun im Planungsraum Il. Der Entwurf des Regio-
nalplanes fur den Planungsraum Il war im Sommer/Herbst 2023 in der Beteiligung
der Offentlichkeit und der Behérden.

Die in diesem Regionalplanentwurf festgelegten Ziele sind bereits jetzt als sonstige
Erfordernisse der Raumordnung zu bericksichtigen.
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Im Entwurf des Regionalplanes wird die Stadt PIén weiterhin als ,Stadt- und Umland-
bereich im landlichen Raum* und als ,Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittel-
zentrums* ausgewiesen. Des Weiteren weist der Entwurf die Stadt Plon weiter als
~Schwerpunktraum fir Tourismus und Erholung® aus.

Norddstlich des Gewerbegebietes Behler StraBe — auf3erhalb der Siedlungslage -
sowie stidlich der Bahnstrecke wird nun ein Regionaler Griinzug ausgewiesen. Die
Bereiche sudlich der Bahnstrecke sind als Vorranggebiet fir den Naturschutz ausge-
wiesen.

Landschaftsprogramm (LAPRO) Schleswig-Holstein (1999): Plon liegt gemaf
Karte 2 ,Landschaft und Erholung® in einem Naturpark sowie laut Karte 3 ,Arten und
Biotope* in einem Schwerpunktraum des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems
der landesweiten Planungsebene.

Landschaftsrahmenplan (LRP) fiir den Planungsraum Il (2020): Laut Hauptkarte
1 des Landschaftsrahnmenplans fiir den Planungsraum Il (Auszug in nachfolgender
Abbildung) befindet sich das Vorhaben in einem als Dichtezentrum fur Seeadler-
vorkommen (gelbe Punkte) dargestellten Bereich. Nordwestlich bis stiddstlich an-
grenzend an den Planungsbereich befinden sich Schwerpunktbereiche von Gebie-
ten mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Biotopver-
bundsystems (graugriine Punkte). Im Westen und Siidosten des B-Plans Nr. 14,
4. Anderung befinden sich gesetzlich geschiitzte Biotope gemaR § 30 BNatSchG
i.V.m. § 21 LNatSchG mit einer Flache von mehr als 20 Hektar (hellgelbe Flachen).
Des Weiteren befindet sich studdstlich des Vorhabens ein Gebiet mit Vorrangseen
(blaue Gitterschraffur).
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Abb. 7: Ausschnitt aus der Karte 1 des Landschaftsrahmenplans (PR II) mit
Markierung des Vorhabenstandorts (roter Kreis)

Gemal Karte 2 des Landschaftsrahmenplans fiir den Planungsraum Il (Auszug in
nachfolgender Abbildung) wird das Gebiet des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung nérdlich
von dem Landschaftsschutzgebiet gemaR § 26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 15
LNatSchG ,Trammer See, Schluensee, Wald- und Knicklandschaft zwischen Schoh-
see und Behler See und Umgebung“ umschlossen (hellrote Flache).
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Weiterhin befindet sich das Vorhaben in einem Gebiet mit besonderer Erholungs-
funktion (orangefarbene Dreiecke). Diese grol3raumig dargestellten Bereiche wei-
sen vielerorts eine ausgepragte landschaftliche Vielfalt, ein abwechslungsreiches
Landschaftsbild und ein landschaftstypisches Erscheinungsbild auf. Vorhaben fiir die
Erholungsnutzung sind in diesen Gebieten mit den Belangen des Naturschutzes in
Einklang zu bringen.
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Abb. 8: Ausschnitt aus Karte 2 des Landschaftsrahmenplans (PR 1) mit Mar-
kierung des Vorhabenstandorts (roter Kreis)

Landschaftsplan (LP) der Stadt PIén (1998):

Der Landschaftsplan der Stadt PIon aus dem Jahr 1998 enthélt fir den Bereich des
B-Plans Nr. 14, 4. Anderung folgende Darstellungen:

Bestand:

e Zwischen den StraRenraumen der Litjenburger Stral3e und dem Behler Weg
befindet sich gemal Landschaftsplan gewerbliche Bauflache.

¢ Im Landschaftsplan der Stadt Pl6n sind fur den Geltungsbereich der B-Plan
Anderung Nr. 14, 4 folgende Sonderbauflachen (Gebaude) verzeichnet: das
Medizinische Versorgungszentrum, die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis
Plon, die Autowerkstatt am Behler Weg sowie ein Gebaude im Bereich des
Heizungs- und Sanitérbetriebs am Behler Weg.

e Zwischen dem Medizinischem Versorgungszentrum und der Litjenburger
StralRe befindet sich ein Einzelbaum.

e Ostlich der StraRe Krogen sowie am Behler Weg zwischen Baumarkt und
Autolackiererei befinden sich zwei Kleingewasser.

e Um das Kleingewésser 0stl. der StralRe Krogen, sidlich an der Litjenburger
Stral3e im Bereich der Tankstelle sowie in Teilabschnitten am Behler Weg
sind Gehdlze verzeichnet.

Entwicklung:
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e Griinordnerische Mal3nahmen: Konzeption fiir eine naturnahe Freiflachenge-
staltung im gesamten B-Plan Gebiet

e Sicherungsmalfinahmen: Schutz von Lebensraumen vor Tritt, Verbiss, St6-
rung (Einzaunung/Absperrung) im Bereich der Feuchtflache nordéstlich

e Allgemeine Griunflachen an den StraBenrandbereichen mit teilweise vorhan-
denem Wanderweg

Abb. 9: Ausschnitt aus der Bestandskarte des Landschaftsplans der Stadt
Plon

BHF Bendfeldt Herrmann Franke LandschaftsArchitekten GmbH  Kiel - Schwerin



Umweltbericht und Erlauterungen zum B-Plan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Plon 19

Abb. 10: Entwicklungskarte des Landsc

4

';;""
Abb. 11: Entwicklungskarte des Landschaftsplans 1998 (nérdlicher Teilbe-
reich, unmaf3stéblich)

Auf Grundlage einer Biotopkartierung aus dem Jahr 1995 wurden im Rahmen des
Landschaftsplans Erfassungsbégen fir Kleingewéasser und Knicks erstellt. Im Fol-
genden werden die im Geltungsbereich der B-Plan Anderung liegenden Biotope
nach damaligem Erfassungsstand aufgefiihrt und kurz beschrieben. In der nachfol-
genden Abbildung sind die geschiitzten Biotope mit den entsprechenden Nummerie-
rungen dargestellt.
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Kleingewasser
Der Landschaftsplan enthalt einen Erfassungsbogen fiir ein Kleingewésser am Ost-

rand des Gewerbegebiets (Kleingewasser Nr. T 3). Es wird als etwa 30 x 50 m gro-
Ber, sonnig bis halbschattig in einer Senke gelegener Weiher beschrieben. Das Ge-
wasser weist gemaf Landschaftsplan ziemlich steile Ufer, im Osten jedoch eine
Flachwasserzone auf. Laut Erfassungsbogen wird der Weiher von Erlen und Baum-
weiden gesdumt und die steilen Bdschungen sind mit Gehdlzen (z.T. durchgewach-
sener Knick, sehr alte Hainbuchen und Vogelkirschen, sowie Wei3dorn und Him-
beer-Strauchern) bewachsen. Im Osten befinden sich Brennesselfluren.
Beeintrachtigungen und Schaden bestehen durch Buschholzablagerungen. Daraus
resultierend wird als MaBnahme das Saubern empfohlen.

Der Landschaftsplan enthalt weiterhin einen Erfassungsbogen fir ein kleines (etwa 9
x 9 m), flaches Kleingewasser sidlich der B 430 (Kleingewasser Nr. T 6) (im Bereich
der Baullicke). Es befindet sich laut Beschreibung in einer Sukzessionsflache mit ei-
nigen bultigen Pflanzenbestédnden und soll gemaR MalRnahmenbeschreibung regel-
mafig entkrautet werden.

Nordlich des Behler Wegs befindet sich laut Landschaftsplan ein weiteres Kleinge-
wasser (Kleingewasser Nr. T 7). Es handelt sich um einen Weiher auf einem Privat-
grundsttick (zwischen Autolackierung und Baumarkt). Im Erfassungsbogen wird das
Gewasser durch Aufschittungen am Nordufer als steil, im Ostteil als schattig sowie
im Westteil als sonnig beschrieben. Die Beschattung erfolgt geman damaliger Kar-
tierung durch Grauweidengebtische sowie einen sudlich verlaufenden Knick. Auf
dem Westufer dominieren gemaf Beschreibung Brennnessel und Zottiges Weiden-
réschen. Der Weiher wurde als recht grof3, mit guter Wasserfuhrung und klarem
Wasser erfasst. Beeintréchtigungen bestehen laut Erfassungsbogen durch Laubein-
trag, als MalRnahme wird regelmafiger Riickschnitt der Gehdlze empfohlen.
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Abb. 12: Karte der geschiitzten Biotope (Landschaftsplan Plén 1995, unmali-
stablich)

Knicks

GemaR Erfassungsbogen verlaufen drei Knickabschnitte (Nr. K 19) stiddstlich paral-
lel zur B 430, neben einem Radweg. Es handelt sich um einen stabilen Wall mit
zweireihigem, Gberwiegend dichtem Gehdlzbestand. Im Béschungsbereich verlauft
dieser mehrreihig, mit Bewuchs von einigen hohen Robinien. Der Gehélzbestand
wurde als bunt und durchgewachsen erfasst. GemaR Landschaftsplan sind ein Uber-
halter sowie eine geschlossene Krautschicht vorhanden.

Schaden werden laut Erfassungsbogen durch Gartenabfélle in der Nahe der Schre-
bergéarten sowie Buschholzablagerungen verursacht.

Als MalRnahmen sind die Knickpflege und die Beseitigung von Ablagerungen aufge-
fuhrt.

Unter der Nr. K 20 wurde ein offenbar streckenweise verschobener und neu aufge-
setzter Knick, mit zweireihiger Bepflanzung (auch Zierstraucher), erfasst. Aufgrund
der Zierstrauchbepflanzung wurde dem Knick ein geringerer bis geringer Wert zuge-
wiesen und als MaRnahme die Pflanzung standort-gerechter Knickgeholze empfoh-
len.

Laut der Knickkartierung im Jahr 1995 wurde der Knick Nr. K 21 durch die Errichtung
eines Gebé&u-des in zwei Stiicke geteilt. Es handelt sich gemal Erfassungsbogen
um einen stabilen Wall mit altem, durchgewachsenem Gehdolzbestand (Uberwiegend
Hasel). Nahe des Kleingewassers wurden iberwiegend Knickgeholze feuchter
Standorte erfasst (Weiden). Schaden werden am Nordende durch 6stliche Bodenan-
schiuttungen benannt. Als MalRnahme ist die Pflege des Knicks aufgefuhrt.

BHF Bendfeldt Herrmann Franke LandschaftsArchitekten GmbH  Kiel - Schwerin



Umweltbericht und Erlauterungen zum B-Plan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Plon 22

Ein weiterer Knick (Nr. K 22) wurde auf der Nordwestseite des Behler Wegs kartiert.
Laut Erfassungsbogen besteht dieser aus einem stabilen Wall mit zweireihigem,
Uberwiegend dichtem und bunten Gehdélzbestand (Ulme, Hainbuche, eine Baum-
weide als Uberhalter). Schaden wurden durch die stellenweise Beseitigung des
Knickwalls fur die breiten Einfahrten zu den Gewerbebetrieben verursacht. Geman
MaRnahmenbeschreibung werden eine fachgerechte Knickpflege sowie die Schaf-
fung von Uberhaltern empfohlen.

Am nordoéstlichen Rand des B-Plan Geltungsbereichs verlauft gemaf Landschafts-
plan ein Knick (Nr. K 25) in Form eines stabilen, aber degradierten Walls. Es wurde
ein bunter, dichter und zweireihiger, teilweise durchgewachsener Geholzbestand er-
fasst. Uberhalter waren zum Zeitpunkt der Kartierung nicht vorhanden. Schaden be-
stehen laut des Erfassungsbogens durch Beweidung. Daher wurden in ausreichen-
dem Abstand zum Knickful? die Errichtung eines Zauns sowie das Stehenlassen von
Uberhéltern empfohlen.

Flachennutzungsplan der Stadt PI6n (mit der 22. Anderung (25.09.1976)): Der
Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung ist im Flachennutzungsplan zwi-
schen der Litjenburger Strale und dem Behler Weg als Gewerbegebiet mit Umran-
dungen aus Grunflachen dargestellt. Der Auslaufer stdlich des Behler Wegs ist als
private Griinflache mit umliegenden Flachen fir die Landwirtschaft deklariert.
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Abb. 13: Aktuell rechtswirksamer Flachennutzungsplan mit Markierung des
Planungsraums (rot gestrichelte Linie)

Berucksichtigung
der Ziele des
Umweltschutzes
und der Umwelt-
belange bei der

Kurze Zusammenfassung, was berlcksichtigt wurde (siehe Kap. 2.1)
Das Plangebiet liegt auRerhalb von Schutzgebieten.

Innerhalb des Plangebiets befinden sich gesetzlich geschitzte Biotope (Knicks, eine
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B-Plananderung

Baumhecke, zwei Kleingewasser, ein Stillgewasser).

Allgemein sind die geltenden Vorschriften des besonderen Artenschutzes gemaf
BNatSchG einzuhalten sowie weitere unter Kap. 2.1 genannte "Ziele des Umwelt-
schutzes" vor dem Hintergrund der jeweiligen Verbindlichkeit in den Planungspro-
zess einzubeziehen.

Die 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 beriicksichtigt diese Anforderungen u.a. durch:

e Durchfuhrung einer faunistischen Potentialanalyse und einer Artenschutz-
prufung (8 44 BNatSchG: Vorschriften fir besonders geschutzte Tier- und
Pflanzenarten)

e Erhalt eines Feuchtgebiets mit naturnah gestaltetem, etwa 1000 m2 grol3en
Weiher im Nordosten des Plangebiets (8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. Nr. 25a BauGB)

e Erhaltungsfestsetzung eines ortbildprdgenden Baums (8 9 Abs.1 Nr. 25
BauGB)

e Nachrichtliche Ubernahme der gesetzlich geschiitzten Biotope (§ 30
BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG)

1.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

1.2.1 Darstellung der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes

Anmerkung: Die zentrale Grundlage fur die Darstellung der aktuellen Bestandssituation bildet eine Bio-
toptypenkartierung, die BHF-Landschaftsarchitekten im April und Juni 2021 fur das Plangebiet durchge-
fuhrt und ausgewertet hat.

Schutzgut Flache

UR (Untersuchungsrahmen): Flachennutzung, Naturndhe.
Bestand

Das Plananderungsgebiet hat eine Gréf3e von ca. 10,42 ha. Es handelt sich um
Uberwiegend bereits gewerblich genutzte Flache. Zwischen den Grundstiicken sowie
entlang der das Gewerbegebiet umschliel3enden Verkehrsflachen finden sich
Knicks, Siedlungsgrinflachen und kleinere Gehdlzgruppen sowie zwei Kleingewas-
ser und ein Stillgewasser in einem Feuchtgebiet.

Vorbelastung

Durch die bereits vorhandene Nutzung als Gewerbegebiet sowie die angrenzende
B430 ergeben sich Vorbelastungen fir das Gebiet.

Bewertung

Bewertungskriterien: FlachengrofRe, Natdrlichkeitsgrad.

Die Flachenqualitéat bzw. Natirlichkeit der Flache ist aufgrund der Vorbelastung von
allgemeiner Bedeutung.

Schutzgut Boden

UR: Bodenarten, Bodentypen, Bodenfunktionen, Altlasten.
Bestand

Das Plananderungsgebiet liegt im Naturraum "Schleswig-Holsteinisches Hiugelland —
Holsteinische Schweiz". Die Region wurde durch die letzte Eiszeit (Weichseleiszeit)
geformt, wodurch die Gestalt der Landschaft durch niedrige Hugel sowie eine Viel-
zahl dazwischen liegender Seen gepragt ist.

Gemal Landwirtschafts- und Umweltatlas des Ministeriums fir Energiewende, Land-

wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) handelt es sich bei der im
Plangebiet vorherrschenden Bodenart um Lehm, weiterhin sind kleinere Bereiche
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aus Lehmsand tber Sand sowie Schluff bis Ton vorhanden. Als Bodentyp ist Giber-
wiegend Parabraunerde zu erwarten. Im nordlichen Bereich des B-Plans befindet
sich eine Flache aus Gley — Kolluvisol, stdlich wird in einem kleinen Abschnitt
Braunerde tangiert.
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Abb. 14: Verbreitung der Bodentypen im Plangebiet

Vorbelastung

Durch die bereits vorhandene Nutzung als Gewerbegebiet sowie die angrenzende
B430 ergeben sich Vorbelastungen fur die Boden im Vorhabenbereich.

Bewertung

Aufgrund der siedlungsnahen Lage und der durch die bestehende gewerbliche Nut-
zung bereits vorhandenen Versiegelung wurden im Umweltportal SH diverse Boden-
kennwerte nur in dem nordéstlich gelegenen Teilbereich im Feuchtgebiet um das
Stilgewasser bewertet. Dieser Bereich wird in der Plananderung als ,Flache oder
MaRnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft’ festgesetzt.

So wurde das Wasserriickhaltevermégen nur an der norddstlichen Grenze des B-
Plan Gebiets landesweit mit ,hoch' sowie regional mit ,hdher’ bewertet.

Die Nahrstoffverfugbarkeit im Wurzelraum wurde ebenso lediglich im Bereich des
Feuchtgebiets regional mit ,héher’ und landesweit mit ,sehr hoch‘ bewertet.

Die bodenkundliche Feuchtestufe, welche die natirliche Bodenfunktion ,Lebens-
raum fUr naturliche Pflanzen® abbildet, wurde fiir die Béden nordéstlich im Planungs-
raum als schwach frisch (BKF 4) angesprochen.

Die Sickerwasserrate bildet einen Bestandteil des Wasserhaushalts. Je geringer
die Sickerwasserrate ist, desto langer verbleibt das Wasser im Boden und steht
Pflanzen zur Verfliigung. Je héher die Sickerwasserrate ist, desto hoher ist der Bei-
trag des Bodens zur Grundwasserneubildung. Die Sickerwasserrate wurde im Be-
reich des Feuchtgebiets landesweit mit der Bewertungsklasse 1 als ,besonders ge-
ring‘ sowie regional mit der Bewertungsklasse 2 als ,gering‘ eingestuft.

Die Nitratauswaschungsgefahrdung wird tber den Kennwert ,Bodenwasseraus-

BHF Bendfeldt Herrmann Franke LandschaftsArchitekten GmbH  Kiel - Schwerin



Umweltbericht und Erlauterungen zum B-Plan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Plon 25

tausch” bewertet. Je geringer das Wasserriickhaltevermdgen und je héher der Nie-
derschlag ist, desto héher ist der Bodenwasseraustausch. Mit dem Austausch des
Bodenwassers werden gleichzeitig auch die darin gelésten, nicht sorbierbaren Stoffe
wie das Nitrat verlagert und in das Grundwasser ausgewaschen. Je hoher also der
Bodenwasseraustausch ist, desto héher ist auch die Nitratauswaschungsgefahr-
dung.

Diese wurde im Bereich des norddstlich im Planungsraum gelegenen Feuchtgebiets
landesweit als ,sehr gering' und regional als ,gering‘ eingestuft.

Die Gesamtfilterwirkung, welche die naturliche Bodenfunktion ,Filter fir nicht sor-
bierbare Stoffe” abbildet, wurde im Bereich des Feuchtgebiets mit ,hoch‘ bewertet.

Die Ertragsfahigkeit, welche die Funktion als ,Standort fiir die landwirtschaftliche
Nutzung“ abbildet, wurde ebenso aufgrund der Lage nur in diesem kleinen Teilbe-
reich des Plangebiets erfasst. Nordostlich wird ein Gebiet tangiert, welches landes-
weit mit einer hohen und regional mit einer sehr hohen Ertragsfahigkeit bewertet
wird.

Bodengefahrdungen durch Wasser- oder Winderosion wurden gemaf Landwirt-
schafts- und Umweltatlas im Plangebiet nicht bewertet.

Gemal Landwirtschafts- und Umweltatlas wurde das Plangebiet Uberwiegend der
Grundwasserstufe 0 zugeordnet, was einer Grundwassertiefe von mind. 2 m unter
Flur entspricht. Im Bereich des Gley — Kolluvisols steht das Grundwasser zeitweilig
oberhalb 8 dm unter Flur (Grundwasserstufe 4) an, sudlich des Behler Wegs im Be-
reich des Gley-Bodens steigt das Grundwasser temporar oberhalb 4 dm unter Flur
(Grundwasserstufe 3).

Das Plangebiet ist grof3tenteils versiegelt sowie bebaut und wird gewerblich genutzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich im Untersuchungsgebiet erfasste
Standorte, fir die der Verdacht einer schadlichen Bodenverénderung besteht. Diese
sind in folgender Tabelle dargestellt:

Ortlichkeit Bezeichnung/Branche Relevanter Betriebszeitraum
Behler Weg 1 -3 Kfz-Werkstatt 1950 bis heute
Behler Weg 5 Kfz-Handel & Werkstatt | 1966 bis 2015
Behler Weg 21a Tiefbauunternehmen; 1987 bis heute
AWKP
Lutjenburger StralBe 61 | Tankstelle 1994 bis heute

Bewertungskriterien: Naturnéahe, Bedeutung als Bestandteil des Naturhaushaltes,
natur- und kulturhistorische Bedeutung, Seltenheit.

Die Boden besitzen aufgrund der anthropogenen Uberpragung eine allgemeine Be-
deutung.

Schutzgut Was-
ser

UR: FlieRgewasser, Stillgewéasser, Grundwasser, Trinkwasserschutz
Bestand
Grundwasser:

Das Plangebiet gehért zum 326,75 km2 umfassenden Grundwasserkérper ST11
(Schwentine — Mittellauf). Die Deckschichten dieses Grundwasserkdrpers haben ge-
mal Wasserkorpersteckbrief Giberwiegend eine ungunstige bis mittlere Schutzwir-
kung fur den Grundwasserkorper.

Der mengenmalige Zustand des Grundwasserkoérpers ist gut. Hinsichtlich des che-
mischen Zustands ist eine Gefahrdung vorhanden, da lediglich 9 % der Deckschich-
ten als ,glnstig“ eingestuft werden, wahrend 37 % die Bewertung ,mittel“ sowie

54 % ,ungunstig“ erhalten.
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AuRerdem gehdrt das Gebiet zum 1.262 km2 umfassenden tiefen Grundwasserkor-
per Nordholstein O6, ohne bekannte Gefahrdungen.

Oberflachengewasser:

Im Geltungsbereich des B-Plan Gebiets befinden sich zwei Kleingewasser und ein
Stillgewéasser. Bei einem der Kleingewasser handelt es sich um einen etwa 56 m2
grofRer Timpel in einem Gehdlzbereich am Behler Weg zwischen dem Baumarkt
und der Autolackierung (Flurstiicke 201, 202, Flur 5, Gemarkung PI6n). Ein weiteres
Kleingewasser in Form eines ca. 45 m2 grof3en Tumpels befindet sich nahe der Lit-
jenburger Stral3e (B 430) auf dem Grundstiick der Bauliicke zwischen der Autola-
ckierung und der Schleswig-Holstein Netz AG (Flurstiick 207, Flur 5, Gemarkung
Plon). Das Stillgewasser liegt in Form eines circa 1000 m2 grof3en Weihers innerhalb
eines Feuchtgebiets im norddstlichen Randbereich des Planungsraums (Flurstiick
31/11, Flur 5, Gemarkung PIon).

Im Plangebiet sind stralRenbegleitend vereinzelt Graben vorhanden. Am Behler Weg
verlauft ein Graben auf Hohe der Schleswig-Holstein Netz AG und des benachbar-
ten Heizung- und Sanitarbetriebs (Flurstlicke 23/19, 28/27, Flur 5, Gemarkung PIon).
Weitere Graben befinden sich an der Litjenburger StralRe auf der Héhe des Bau-
marktparkplatzes (Flurstlicke 22/36, 22/38; Flur 5, Gemarkung PI6n) bis zur Bauli-
cke neben der Schleswig-Holstein Netz AG (Flurstiick 22/42, Flur 5, Gemarkung
PI6n), sowie nordwestlich des Medizinischen Versorgungszentrums (Flurstiick 28/33,
Flur 5, Gemarkung Plon). Zum Zeitpunkt der Begehung war lediglich der Graben an
der Bauliicke entlang der Litjenburger StraRe wasserfihrend.

AuRRerhalb des Plangebiets befindet sich nordwestlich direkt an die Litjenburger
Stral3e angrenzend ein Eutrophes Stillgewésser (gemal3 Biotopbogen Schleswig-
Holstein des LLUR), welches zu den gesetzlich geschitzten Biotopen zahlt (Flursti-
cke 12, 20/5, Flur 5, Gemarkung PI6n).

Sudostlich des Parkplatzes am Behler Weg, ebenfalls aul3erhalb des Geltungsbe-
reichs des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung, befindet sich ein etwa 1.300 m2 groRRes Re-
genruckhaltebecken auf einer als Griinland genutzten Flache (Flurstiick 58/5, Flur 5,
Gemarkung PI6n).

Gesetzlicher Schutz: Bei Kleingewassern und Stillgewassern handelt es sich um ste-
hende naturnahe Gewasser, die gem. § 30 (2) Nr. 1 BNatSchG dem Biotopschutz
unterliegen (gemaf BiotopV (1) Nr. 7 Mindestflache von 25 m?2 fir Kleingewasser;
gemal BiotopV (1) Nr. 1b Mindestflache von 200 mz fur Stillgewésser). Hierzu zah-
len auch gelegentlich ausgetrocknete Gewasser, soweit eine von der Umgebung ab-
gegrenzte gewassertypische Vegetation vorhanden ist.

Vorbelastungen

Stdrung des natirlichen Wasserhaushalts durch Bodenversiegelungen durch das
bestehende Gewerbegebiet.

Bewertung

Bewertungskriterien Grundwasser / Oberflachengewdasser: Natirlichkeit, Bedeutung

fur die Trinkwassergewinnung / Naturlichkeit, natur- und kulturhistorische Bedeu-
tung.
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Flachen mit oberflachennah anstehendem Grundwasser besitzen aufgrund ihrer be-
sonderen Funktion (auf die Landoberflache einwirkender Grundwasserleiter) beson-
dere Bedeutung. Der sich im Allgemeinen in niedrigerem Niveau befindliche freie
Grundwasserleiter weist eine allgemeine Bedeutung auf.

Insgesamt sind die Oberflachengewasser mit einer allgemeinen Bedeutung zu beur-
teilen.

Schutzgut Klima

UR: GroRRklima, Lokalklima, klimabeeinflussende Strukturen.
Bestand

GroRraumlich betrachtet ist das Klima in Schleswig-Holstein durch die Lage zwi-
schen Nord- und Ostsee gepragt. Es kann als gemagigt feucht-temperiertes ozeani-
sches Klima angesprochen werden.

Die mittleren Jahrestemperaturen im Gebiet um PIon liegen bei 8,4° C. Das tiefste
Monatsmittel wird im Januar bei 0,3° C erreicht, die héchsten Durchschnittstempera-
turen im Juli und August bei 16,5° C. Die durchschnittliche jahrliche Niederschlags-
menge liegt bei 704 mm. (Landschaftsplan Plon, 1998)

Vorbelastung

Aufgrund der vorhandenen gewerblichen Bebauung und der damit einher gehenden
Versiegelung bestehen fir das Schutzgut Klima bereits Vorbelastungen. Die im Pla-
nungsraum gelegenen mit Gehdlzen bestandenen Gewéasser sowie die in den
Grenzbereichen vorhandenen Grinstrukturen haben einen positiven Einfluss auf das
ortliche Klima.

Bewertung

Bewertungskriterien: Natirlichkeit sowie raumbedeutende Klimafunktionen.

In P16n sind keine extremen Klimaverhaltnisse wie GibermafRiger Hitzestau oder ta-
geszeitlich starke Wechsel zwischen Kélte und Warme anzutreffen.

Da keine groRraumig bestimmenden klimatischen Funktionen vorhanden sind, be-
sitzt das Schutzgut Klima im Vorhabenbereich allgemeine Bedeutung.

Schutzgut Luft

UR: Frischluftgebiete, belastete Gebiete, Emissionsquellen.
Bestand

Das Untersuchungsgebiet ist durch bestehende gewerbliche Bebauung und Versie-
gelung gepragt. Entlang der Grundstiicksgrenzen befinden sich Gehélze (Knicks,
Geholzgruppen, Einzelbaume) oder Griinflachen, die positive lufthygienische Funkti-
onen wie die Staubfilterung und die Produktion von Sauerstoff besitzen.

Vorbelastung

Verkehrsbedingte Schadstoffemissionen sind im gesamten Gewerbegebiet und be-
sonders an der B 430 zu erwarten.

Bewertung

Bewertungskriterien: Naturlichkeit, raumbedeutende lufthygienische Funktionen.
Begrindet durch die Lage an der B 430 sowie aufgrund der bereits bestehenden ge-
werblichen Bebauung ist die lufthygienische Situation im gesamten Planungsraum
durch eine allgemeine Hintergrundbelastung gekennzeichnet. Das norddstlich im
Planungsraum gelegene Feuchtgebiet mit Gehoélzen hat einen positiven Einfluss auf
die lufthygienische Situation als lokaler Staubfilter.

Das Gebiet besitzt allgemeine Bedeutung bezuglich des Umweltschutzguts Luft.

Schutzgut Pflan-
zen

UR: Biotop- und Nutzungstypen, gesetzlich geschiitzte Biotope, gefédhrdete Arten,
besonders und streng geschitzte Arten.

Bestand
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Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung befindet sich nérdlich ange-
schlossen an die Stadt Plén, zwischen dem Trammer See, dem unteren Ausgraben-
see und dem Schohsee. Im Umfeld befinden sich durch Knicks und Feldhecken
strukturierte Acker- und Grinlandflachen. Das Plangebiet selbst ist durch gewerbli-
che Bebauung gepragt und wird durch einzelne, kleine Gehdlzflachen sowie urbane
Grunflachen strukturiert. Sudlich angrenzend befinden sich Gebiete der Wohnbebau-
ung, norddstlich schlieRen sich weitere Gewerbeflachen an.

Kartierergebnisse der Biotopkartierung des LLUR liegen fir den Bereich des Plange-
biets nicht vor. AuRerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs befinden sich nordwestlich
der Lutjenburger Stral3e zwei Erlen-Bruchwalder (ca. 2.200 m?, ca. 1.500 m?), wel-
che gemal Biotopbogen Schleswig-Holstein (LLUR) zu den gesetzlich geschiitzten
Biotopen zéahlen.

Zur Erfassung der aktuellen Bestandssituation im Plangebiet wurde im Frihjahr
2021 durch die BHF Landschaftsarchitekten eine Biotoptypenkartierung durchge-
fiihrt. In diesem Rahmen erfolgte auch eine Uberpriifung der gemaR § 30 BNatSchG
i. V. m. § 21 LNatSchG gesetzlich geschutzten Biotope. Als Grundlage wurde das
Dokument ,Kartieranleitung und Biotoptypenschlissel fur die Biotopkartierung
Schleswig-Holstein“ (LLUR 2021) verwendet. Fir Flachen, die sich nicht eindeutig
einem Biotoptyp zuordnen lassen bzw. die eine Verzahnung unterschiedlicher Bio-
toptypen aufweisen, wird zusatzlich ein Nebencode vergeben.

Geholzbestande

Das grofitenteils bereits bebaute und versiegelte Plangebiet wird durch verschie-
dene Gehdlze entlang der Grundstiicksgrenzen sowie am Behler Weg und der LUt-
jenburger Stral3e strukturiert.

So befinden sich zwischen den Grundstiicken der Werbetechnik (Flurstiicke 21/24,
22/27, Flur 5, Gemarkung PI6n), des Baumarkts (Flurstiick 22/35, Flur 5, Gemarkung
PI6n), der Autolackierung (Flurstlicke 22/26, 22/41, Flur 5, Gemarkung Pl6n), der
Baullicke (Flurstiicke 23/25, 23/26, 23/24, 207, Flur 5, Gemarkung PI6én) und der
Schleswig-Holstein Netz AG (Flurstiick 23/19, Flur 5 Gemarkung Plon) Knicks (HW,
HWy). Die Knickabschnitte zeichnen sich in der Regel durch einen stabilen Wall so-
wie dichten Geholzbewuchs (WeilRdorn, Hasel, Schlehe) aus. Teilweise sind Uber-
halter, wie Hainbuchen, Eschen und Kirschen vorhanden. Weitere Knicks befinden
sich ndrdlich im Bereich des medizinischen Versorgungszentrums (Flurstiicke 28/32,
28/31, 28/33, 28/34, 28/35, 31/9, Flur 5, Gemarkung PI6n) sowie in Teilabschnitten
entlang des Behler Wegs (Flurstiicke 123/5, 22/35, 201, 202, 23/24, 23/19, 28/12,
28/5, Flur 5, Gemarkung PI6n) und der Litjenburger StraRe (Flurstiicke 23/18,
28/26, Flur 5, Gemarkung PIon).
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Abb. 15: Knickstruktur am Behler Weg

Im sudlichen Bereich des Gewerbegebiets, westlich der Autowerkstatt (Flurstiick
21/21, Flur 5, Gemarkung PI6n), sowie an der nérdlichen Spitze entlang der Pla-
nungsraumgrenze (Flurstiick 31/9, Flur 5, Gemarkung PIén), verlaufen zwei durch-
gewachsene Knicks (HWb). Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht regel-
mafig zuriickgeschnitten wurden und daher die Gehdlze im Laufe der Zeit mehr
oder weniger ausgewachsen sind.

Entlang der Lutjenburger StralRe sind abschnittsweise stark beschnittene Zierhecken
vorhanden, welche als sonstige Feldhecken (HFz) erfasst wurden (siehe folgende
Abbildung) (Flurstiicke 22/34, 22/36, 23/18, 28/26, 28/23, 28/21, 28/29, 28/31, 28/33,
Flur 5, Gemarkung PI6n).

Abb. 16: Zierhecke an der Lutjenburger Stral3e

Am Behler Weg, vor dem Heizungs- und Sanitérbetrieb (Flurstiick 28/27, Flur 5, Ge-

markung PI6n), befindet sich eine Baumhecke (HFb) aus Buchen, Feldahorn sowie
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Weilidorn. Dabei handelt es sich um Feldhecken mit einem hohen Anteil an Bau-
men, die aufgrund der eigenstandigen, durch die Gehdlze gepréagten Krautvegeta-
tion im Gegensatz zu Baumreihen flachenhaft abgrenzbar sind.

Im Bereich der Verbindungsstrafle des Behler Wegs zur LUtjenburger Stral3e sind in
zwei Abschnitten Baumreihen aus heimischen Laubbdumen (HRy) sowie aus Nadel-
hélzern (HRn) vorhanden (Flurstiicke 28/29, 28/5, Flur 5, Gemarkung PIlon). Sie
zeichnen sich dadurch aus, dass sie entlang von Wegen vorkommen und keine ei-
genstandige Krautvegetation aufweisen.

Auf dem Grundstiick der Autolackierung befinden sich vor und hinter dem Gebaude
Bereiche, die als sonstiges Gebusch (HBy) kartiert wurden (Flurstick 22/26, Flur 5,
Gemarkung PI6n). An der Tankstellenzufahrt am Behler Weg befindet sich eine wei-

tere Gebischstruktur aus Sanddorn, Brombeere, Weil3dorn, Feldahorn und Hasel

Abb. 17: Gebuschstruktur (HBy) an der Tankstellenzufahrt am Behler Weg

Im gesamten Gewerbegebiet sind Einzelgehdlze (HE, HEy) in Form von Uberhéltern
in Knicks, als Solitarbaume auf den Grundstiicken oder verkehrsraumbegleitend an
der Lutjenbuger Stral3e und dem Behler Weg vorhanden.

An der Lutjenburger StraRe befindet sich vor der Tankstelle (Flurstiick 21/10, Flur 5,
Gemarkung Plon) eine alte Solitdreiche mit einem Stammdurchmesser von etwa

50 cm. Etwas weiter stidlich stehen, angegliedert an eine Gruppe Nadelgehdlze,
zwei Birken. An der Zufahrt zur Tankstelle am Behler Weg befinden sich neben ei-
nem Knick und einem Gebusch drei Einzelbdume (Birke, Weide, Hainbuche). In dem
Knick zwischen der Werbetechnik Firma und dem Baumarkt (Flurstiicke 21/24,
22/27, 22/35, Flur 5, Gemarkung Plén) sind Hainbuchen und Kirschen als Uberhalter
vorhanden. Etwas weiter nordlich steht stralenbegleitend an der B 430 am Park-
platz des Baumarkts eine Esche (Flurstlick 22/38, Flur 5, Gemarkung PIon).

Zwei weitere Einzelbdume befinden sich im Bereich eines Knicks neben der Ru-
deralflache auf dem Grundstiick der Bauliicke. Auf dieser Hohe ist an der Lutjenbur-

ger Stral3e des Weiteren eine Linde vorhanden (Flurstick 23/24, Flur 5, Gemarkung
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Plon).

Im weiteren Verlauf in Richtung Norden sind straRenbegleitend an der B 430 meh-
rere Einzelbdume vorhanden. Auf H6he des Motorradtechnik Unternehmens (Flur-
stuck 28/27, Flur 5, Gemarkung Pl6n) befinden sich eine Eiche und eine Robinie, auf
der Hohe der Bauliicke auf dem Grundstiick nebenan stehen zwei Linden. Nordlich
der Abzweigung auf den Behler Weg sind im Bereich der Kurve vor dem Jobcenter
des Kreises PIon zwei junge Rotbuchen vorhanden (Flurstiick 28/21, Flur 5, Gemar-
kung PI6n). Weiter nérdlich stehen angrenzend an einen Knick straBenbegleitend
zwei alte Eschen und eine Robinie (Flurstiicke 124/2, 28/31, Flur 5, Gemarkung
Pl6n). Neben dem Radweg befindet sich weiterhin ein Einzelbaum an einem Graben
sowie weiter nérdlich im Bereich eines Knicks eine Eiche (Flurstiick 28/33, Flur 5,
Gemarkung PIon).

Weitere Solitarbdume befinden sich auf den Grundsticken der Autowerkstatt, des
THW und dem Heizungs- und Sanitarunternehmen (Flurstiicke 205, 28/12, 28/27,
Flur 5, Gemarkung Plon). Im weiteren Verlauf des Behler Wegs sind einige Einzel-
baume im Bereich der Knicks neben der Stral3e vorhanden.

Zwischen den Grundstiicken der Tankstelle und der Werbetechnik Firma ist eine
Reihe aus funf Einzelbdumen (Eberesche) vorhanden (Flurstiicke 21/10, 22/6,
21/24, 22/27, Flur 5, Gemarkung PIon).

An der Parkplatzflache am Behler Weg, direkt gegentiber um das Kleingewdasser ne-
ben dem Baumarkt (Flurstiicke 201, 202, Flur 5, Gemarkung PI6n) sowie auf dem
Grundstiick der Schleswig-Holstein Netz AG (Flurstiick 23/19, Flur 5, Gemarkung
PIon) sind Feldgehdlze (HGy) vorhanden. Diese zeichnen sich durch einen
Baumanteil von mehr als 5 % aus und befinden sich auf frischen und trockenen
Standorten auf3erhalb von Waldern.

Gewasser

Stillgewasser (FSy) weisen eine Mindestgréf3e von 200 m2 auf. Hierzu zahlen auch
gelegentlich ausgetrocknete Gewasser, soweit eine von der Umgebung abgegrenzte
gewassertypische Vegetation vorhanden ist.

Im Nordosten des Planungsraums befindet sich ein etwa 1000 m2 groRer Weiher in-
nerhalb eines mit Gehdlzen bewachsenen Feuchtgebiets (Flurstiick 31/11, Flur 5,
Gemarkung PI6n).

Bei Kleingewassern (FKy) handelt es sich um stehende naturnahe Gewasser, ein-
schlief3lich ihrer Boschung in einer Grofenordnung zwischen 25 m2 und 200 m2.
Hierzu zéhlen ebenso gelegentlich ausgetrocknete Gewasser, soweit eine von der
Umgebung abgegrenzte gewéssertypische Vegetation vorhanden ist.

Am Behler Weg, neben dem Baumarkt, befindet sich ein von Gehdlzen umsaumtes
Kleingewasser in Form eins etwa 56 m2 groRen Tumpels (Flurstiicke 201, 202,

Flur 5, Gemarkung PI6n). Auf dem Grundstiick der Bauliicke zwischen der Schles-
wig-Holstein Netz AG und der Autolackierung befindet sich nahe der Litjenburger
StralRe (B 430) ein etwa 45 m2 grol3er Tumpel (Flurstick 207, Flur 5, Gemarkung
Plon).
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Abb. 18: Tiumpel am Behler Weg

Graben (FGy) stellen kiinstliche lineare Gewasser dar, die in der Regel zur Entwas-
serung angelegt wurden. Sie weisen ein Normprofil auf und werden regelmafig un-
terhalten. Daher weisen sie selten naturnahe Strukturen auf und haben lediglich eine
geringe naturschutzfachliche Bedeutung.

Im Planungsraum sind abschnittsweise an der Lutjenburger Stral3e und am Behler
Weg Graben vorhanden. Zum Zeitpunkt der Begehung war lediglich der Graben an
der Bauliicke entlang der Litjenburger StraRe wasserfuhrend

Ruderalvegetation

Bei ruderalen Gras- und Staudenfluren (RH) handelt es sich um nicht oder nur unre-
gelmaRig genutzte Flachen mit von Grésern, Stauden oder Brombeerstrauchern ge-
pragter Vegetation.

Zwei als sonstige Ruderalflachen (RHy) kartierte Bereiche befinden sich innerhalb
des Plangebiets jeweils auf den Grundstiicken der Bauliicken zwischen der Autola-
ckierung und der Schleswig-Holstein Netz AG (Flurstucke 23/24, 23/26, 208, 207,
Flur 5, Gemarkung PI6n), sowie neben dem Motorradtechnik Unternehmen (Flur-
stuck 28/39, Flur 5, Gemarkung PIon).

Biotoptypen des Siedlungsbereichs

Im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung sind verschiedene Grinflachen
der besiedelten Bereiche (SG) vorhanden. Diese sind in der Regel durch eine bauli-
che Nutzung gepragt und unterscheiden sich daher in der Vegetationszusammen-
setzung oder —struktur von &hnlichen Biotoptypen der freien Landschaft.

Zwischen dem Baumarkt und der Autolackierung Stehning befindet sich im Bereich
einer privaten Wohnbebauung eine arten- und strukturreiche Rasenflache (SGe)
(Flurstucke 22/45, 201, 202, Flur 5, Gemarkung PI6n).

Auf dem Gelénde der Schleswig-Holstein Netz AG ist neben der Bebauung sowie
dahinter in Richtung Litjenburger Stral3e eine arten- und strukturarme Rasenflache
(SGr) vorhanden (Flurstiick 23/19, Flur 5, Gemarkung PI6n). Diese zeichnet sich
durch eine regelmafRige Mahd und eine intensive Pflege aus. Eine weitere Flache

dieses Biotoptyps befindet sich an der Sudspitze des Plangebiets, wo Litjenburger
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StralRe und Behler Weg zusammentreffen (Flurstiick 21/21, Flur 5, Gemarkung
Plon).

Abb. 19: Arten- und strukturarme Rasenflache auf dem Gelande der
S-H Netz AG

Angrenzend an beide im Geltungsbereich vorkommenden Ruderalflachen gibt es ei-
nen Bewuchs mit urbanem Gebiisch aus heimischen Arten (SGg) (Flurstiicke 28/39,
22/42, Flur 5, Gemarkung Plon). Diese Flachen unterscheiden sich durch die Arten-
zusammensetzung, gartnerische MalRnahmen oder sonstige Einwirkungen von ent-
sprechenden Gebiischen der freien Landschaft.

Im sudlichen Planungsraum, neben der Autowerkstatt, befindet sich ein urbanes Ge-
holz mit Nadelgehdlzen (SGn) (Flurstiick 21/21, Flur 5, Gemarkung Pl6n). Es unter-
scheidet sich durch die Artenzusammensetzung, gartnerische Ma3nahmen oder
sonstige Einwirkungen von entsprechenden Gehdlzen der freien Landschatft (siehe
nachfolgende Abbildung).
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Abb. 20: Rasenflache (SGr) mit angegliederten Gehdlzen (SGn, Birken) im sid-

lichen Gewerbegebiet

Besonders in der Nordhélfte des B-Plan Gebiets sind mehrere Flachen urbaner Zier-
gehdlze und —staudenbeete (SGs) vorhanden. Sie befinden sich tiberwiegend den
StraBenraum begleitend, vereinzelt aber auch in den Grenzbereichen der Gewerbe-
grundstiicke. Dieser Biotoptyp zeichnet sich durch die Pflanzung niedriger Zierge-
holze und Zierstauden im Bereich urbaner Grunflachen aus.

An der Sidspitze des Planungsraums gibt es ein urbanes Gehdlz mit heimischen
Baumarten (SGy), welches nur in Teilen den Geltungsbereich tangiert (Flurstiicke
157/3, 175/2, Flur 11, Gemarkung PI6n). Durch die Artenzusammensetzung, gartne-
rische MalRnahmen oder sonstige Einwirkungen unterscheidet es sich von Gehdlzen
der freien Landschaft.

Am Behler Weg auf dem Grundstick der Werbetechnik Firma befindet sich ein Urba-
nes Gehdlz mit nicht heimischen Laubbdumen (SGx) (Flurstiick 22/27, Flur 5, Ge-
markung PI6n). In der Regel werden diese durch die Artenzusammensetzung, gart-
nerische Malinahmen oder sonstige Einwirkungen von entsprechenden Gehdlzen
der freien Landschaft unterschieden.

An der Lutjenburger StralRe ist auf Hohe der Schleswig-Holstein Netz AG (Flurstiick
23/19, Flur 5, Gemarkung Plon) sowie weiter nérdlich am medizinischen Versor-
gungszentrum (Flurstiick 28/34, Flur 5, Gemarkung PI6n) StralRenbegleitgriin mit
Baumen (SVh) vorhanden. Am Behler Weg gibt es stidlich ebenfalls vereinzelt Ge-
holzbestéande in den StraBenrandbereichen. Diese weisen eine Deckung von mehr
als 5 % mit Baumen auf und wurden im Rahmen des Stral3enbaus angelegt. Hin-
sichtlich der Artenzusammensetzung und Struktur unterscheidet sich StralRenbegleit-
grun von entsprechenden Biotopen der freien Landschaft.

Im noérdlichen Planungsraum ist am Verbindungsweg des Behler Wegs Stral3enbe-
gleitgriin mit Geblischen (SVg) vorhanden (Flurstiick 28/12, Flur 5, Gemarkung
PI6n). Dabei handelt es sich ebenso um Geholzbestdnde im Strallenrandbereich,

die jedoch eine héchstens 5 % starke Deckung von Baumen aufweisen. Hinsichtlich

BHF Bendfeldt Herrmann Franke LandschaftsArchitekten GmbH  Kiel - Schwerin



Umweltbericht und Erlauterungen zum B-Plan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Plon 35

der Artenzusammensetzung und Struktur unterscheiden sich die Gehdlze von ent-
sprechenden Biotopen der freien Landschatft.

Der Grof3teil des Planungsraums wird durch das Gewerbegebiet (Slg) eingenom-
men. Dabei handelt es sich um durch Gewerbebetriebe oder Gewerbeflachen ge-
pragte Bauflachen.

Als vollversiegelte Verkehrsflachen (SVs) grenzen die Litjenburger Stral3e sowie der
Behler Weg das B-Plan Gebiet ein. Der Behler Weg und die StralRe Krégen verlau-
fen ebenso durch das Plangebiet.

Sidlich angrenzend an das Gewerbegebiet, nur minimal das B-Plan Gebiet tangie-
rend, befindet sich Wohnbebauung aus Einzel, Doppel- und Reihenhausbebauung
(SBe). Die gesamten bebauten Grundstiicke umfassen Komplexbiotope, wie Bebau-
ung, Zufahrten und Grinflachen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Fla-
chen.

Sudlich der Tankstelle, auf dem Gel&nde der Autowerkstatt sowie norddstlich des
Baumarkts wurden ebenfalls kleine Flachen mit Wohnbebauungen kartiert (Flursti-

cke 21/21, 22/28, 202, Flur 5, Gemarkung PI6n).

Schutzstatus: Die Knicks sind gesetzlich geschitzte Biotope gemaf § 30 BNatSchG
i.V.m. 8§ 21 LNatSchG. Die beiden Kleingewéasser und der Weiher sind gesetzlich ge-
schitzte Biotope gemé&R § 30 (2) Nr. 1 BNatSchG, da sie gemalR BiotopV (1) Nr. 7
eine Mindestflache von 25 m2 (FKy) bzw. geméan BiotopV (1) Nr. 1b eine Mindestfla-
che von 200 mz2 (FSy) erftillen.

Vorbelastungen

Vorbelastungen bestehen durch die bereits vorhandene gewerbliche Nutzung und
den angrenzenden Siedlungsbereich.

Bewertung

Bewertungskriterien: Naturnahe, Alter bzw. Ersetzbarkeit, Vorkommen seltener bzw.
gefahrdeter Arten, Gefahrdung / Seltenheit des Biotops.

In Anlehnung an den Runderlass zum Verhéltnis der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung zum Baurecht wird zwischen Flachen von allgemeiner Bedeutung und
Flachen von besonderer Bedeutung fiir das Schutzgut Pflanzen unterschieden:

Allgemeine Bedeutung: Siedlungsflachen mit Grinanlagen, jingere Baumbestande.

Besondere Bedeutung: Knicks, Zierhecken, Gebusche, Siedlungsgehdlze, Stillge-
wasser, Kleingewasser, Ruderalflur und pragende Einzelbaume.

Schutzgut Tiere

UR: Faunistisches Potenzial, gefahrdete Arten, besonders und streng geschutzte
Tierarten.

Bestand

Durch Auswertung der im Gebiet vorhandenen Biotopstrukturen auf ihre faunistische
Lebensraumeignung und Abgleich mit Verbreitungsatlanten wurde zusammenge-
stellt, welche planerisch relevanten Tierarten im Gebiet vorkommen kdnnen (faunisti-
sche Potenzialanalyse).

Das Artkataster des LfU (zum Zeitpunkt der Datenrecherche LLUR) enthélt fur den
Plangeltungsbereich lediglich Funddaten fur den Laubfrosch im Bereich des Gewas-
sers im norddstlich gelegenen Feuchtgebiet.
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Spezifische Biotopstrukturen fir die Fauna stellen im Plangeltungsbereich und der
unmittelbaren Umgebung vor allem die linearen Gehélzbestande (Knicks, Zierhe-
cken), die Siedlungsgehdélze, kleine Feldgehdlze, Grunflachen, die Klein- bzw. Still-
gewasser, ggf. die Gebaude sowie die benachbarte Grinlandflache und die umlie-
genden Seen dar. Hinsichtlich der artenschutzrechtlich geschutzten und planungsre-
levanten Tiervorkommen bietet der Plangeltungsbereich damit Lebensraume fiir
Brutvogel, Flederméuse, Haselméuse und Amphibien.

Brutvdgel

Als Brutvdgel sind vor allem weit verbreitete Arten der Halboffenlandschaften zu er-
warten. In den Knicks kann eine Vielzahl an Kleinvogelarten der Gebiische, wie z.B.
Zaunkonig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Amsel, Gelbspétter, Klappergrasmiicke,
Dorngrasmiuicke, Goldammer oder als Héhlenbriiter in Altbaumbestéanden Blaumeise
und Kohlmeise, auftreten. Viele von ihnen sind auch in den Géarten und Grinanlagen
der Siedlungsbiotope heimisch. GroRere Uberhalter stellen potenzielle Niststandorte
des Mausebussards, der Elster und der Aaskrahe dar. Die Gebaude des Siedlungs-
bereiches bieten potenzielle Brutplatze fir gebaudebriitende Arten wie Gartenrot-
schwanz, Haussperling, Rauchschwalbe, Mauersegler oder Mehlschwalbe. Fir den
Bereich des Plangebiets liegen im Artkataster des LfU (ehem. LLUR) keine Fundorte
von Brutvogeln vor.

Samtliche europaische Vogelarten sind gemafl § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG beson-
ders geschutzt.

Saugetiere

Es kdnnen eine Reihe an Kleinsaugern wie verschiedene Mausearten sowie Maul-
wurf, Wildkaninchen, Feldhase, diverse Marderarten, Fuchs und Reh erwartet wer-
den. Ein Vorkommen der artenschutzrechtlich relevanten Haselmaus (RL2 in SH)
wurde im Planungsraum nicht nachgewiesen. GemaR den Ergebnissen des Erhal-
tungszustands der Haselmaus des LfU (ehem. LLUR) liegt der Geltungsbereich der
4. Anderung des B-Plans Nr. 14 knapp auRerhalb angrenzend an ein Verbreitungs-
gebiet der Art. Etwa 250 m stidlich des B-Plan Gebiets gibt es gemalf3 Artkataster
des LfU eine Haselmaussichtung aus dem Jahr 1991. Ein potenzielles Auftreten der
Haselmaus innerhalb des Geltungsbereichs ist daher anzunehmen.

Fur Fledermause ist der Plangeltungsbereich potenziell als Jagdrevier einzustufen.
So koénnen vor allem lineare Strukturen wie z.B. Knicks mit Uberhaltern als Jagdstre-
cken genutzt werden. Dariiber hinaus kénnen mehrere groRRe Uberhélter sowohl als
Tagesverstecke als auch als Wochenstuben oder Sommer-/ Winterquartiere dienen.
Die jungen Gehdlze innerhalb und in der unmittelbaren Umgebung des Plangebiets
weisen hingegen kein Potential fir hdherwertige Quartierstrukturen auf, da geeig-
nete Strukturen in Form groRerer Spalten und Hohlen fehlen. Auch die vorhandenen
Gebaude stellen potentielle Quartiere oder Tagesverstecke fir Fledermause dar.

Gemal den Ergebnissen des Erhaltungszustands der Saugetiere des LfU (ehem.
LLUR) liegt der Geltungsbereich der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 innerhalb von
Gebieten mit Nachweisen der Breitfligelfledermaus, der Teichfledermaus, der Was-
serfledermaus, der Zwergfledermaus, der Mickenfledermaus, der Rauhautfleder-
maus und des Abendseglers sowie knapp auf3erhalb angrenzend an Verbreitungs-
gebiete des braunen Langohrs, der groRen Bartfledermaus, der Zweifarbfledermaus
und der Fransenfledermaus.

Flederméause sind gemaR 8 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschutzt und zéhlen
darber hinaus zu den Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie.

Im Artkataster des LfU sind lediglich Fundorte aul3erhalb des B-Plan Gebiets ver-
merkt.
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Amphibien

Im Plangebiet befinden sich ein von Gehdélzen gesdumtes Kleingewasser am Behler
Weg, ein Tumpel im Bereich der Baullicke zwischen der Schleswig-Holstein Netz AG
und der Autolackierung Stehning, ein Weiher im nordéstlich im Geltungsbereich ge-
legenen Feuchtgebiet sowie vereinzelte Graben. Weiterhin befindet sich au3erhalb
des Plangebiets westlich an die Litjenburger Stral3e angrenzend ein mittelgroRer,
flacher Teich in einer vermoorten Senke sowie 6stlich in einer Entfernung von etwa
130 m zum Vorhaben ein Kleingewasser. Im weiteren Umfeld befinden sich mehrere
Seen. Dies sind die einzigen Lebensraumstrukturen fir Amphibien innerhalb und im
direkten Umfeld des Plangebiets.

Die Abfrage der LfU Datenbank ergab fiir den Weiher im Feuchtgebiet innerhalb des
Planungsraums ein Vorkommen des Laubfroschs. Dieser ist europaweit geschiitzt,
da es sich um eine Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie handelt. GemaR § 7 Abs. 2
Nr. 14 BNatSchG ist der Laubfrosch ,streng geschiitzt®.

Fur den Teich westlich der Lutjenburger StralRe, aul3erhalb des Geltungsbereichs,
stellt das Artkataster des LfU Fundorte von Erdkrote, Laubfrosch, Moorfrosch, Teich-
molch, Teichfrosch und Rotbauchunke dar. Etwas weiter stidwestlich in einem Ab-
stand von ca. 130 m zum Planungsraum wurden Vorkommen des Teichfroschs
nachgewiesen. Weiterhin gibt es gemaf Artkataster etwa 155 m nérdlich des Vorha-
bens am Unteren Ausgrabensee Vorkommen des Grasfroschs. Die B 430 stellt mit
inrem Verkehrsaufkommen fiir die genannten Amphibienvorkommen jedoch ein na-
hezu uniiberwindbares Hindernis in Richtung des Planungsraums dar.

Nordostlich in einem Abstand von etwa 35 m zum Plangebiet wurde im Bereich der
Kleingartenanlage ein Vorkommen der Rotbauchunke Kartiert.

Im norddstlich des Vorhabens gelegenen Kleingewasser wurden gemald Abfrage
des Artkatasters Vorkommen von Teichmolch, Teichfrosch, Rotbauchunke, Nérdli-
cher Kammmolch und Laubfrosch nachgewiesen.

Etwa 90 m stdlich des Planungsraums stellt das Artkataster Vorkommen der Knob-
lauchkrote dar.

Laut den Ergebnissen des Erhaltungszustands der geschitzten Arten geman Arti-
kel 17 FFH-RL (Berichtszeitraum 2013-2018), fir das Land Schleswig-Holstein aufge-
arbeitet durch das LfU (ehem. LLUR), befindet sich der Geltungsbereich der 4. Ande-
rung des B-Plans Nr. 14 innerhalb der Verbreitungsgebiete von Kammmolch, Laub-
frosch, Moorfrosch und Rotbauchunke sowie angrenzend an Gebiete mit Nachweisen
der Knoblauchkréte und der Kreuzkrote.

Genannte Arten kdnnen sich potentiell auch zeitweilig im Plangebiet aufhalten.
Beim Moorfrosch und der Knoblauchkréte handelt es sich um Arten aus dem An-
hang IV der FFH-Richtlinie, die Rotbauchunke und der Kammmolch werden in An-
hang Il und Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet. Samtliche Amphibien sind geman
§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschiitzt. Die Rotbauchunke, der
Moorfrosch, der Kammmolch, der Laubfrosch und die Knoblauchkréte sind dartiber
hinaus gemaRl § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschdtzt.

Die Gewasser im Planungsraum kdnnen ggf. von weiteren anspruchslosen Arten wie
z.B. Grasfrosch und Wasserfrosch als Laichgewéasser genutzt werden.

Reptilien

Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Reptilienarten ist aufgrund der Habi-
tatstrukturen und der intensiven Nutzung nicht zu erwarten. Die Abfrage der LfU-Da-
tenbank ergab fur den Planungsraum keine bekannten Vorkommen von Reptilienar-
ten, was die Situation bestatigt.

Fur ein etwa 130 m 6stlich des Geltungsbereichs gelegenes Kleingewasser wurde
ein Vorkommen der Ringelnatter nachgewiesen.
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Etwa 130 m und 160 m westlich des Planungsraums, nahe des Trammer Sees, wur-
den gemalR Artkataster des LfU ebenfalls Vorkommen der Ringelnatter nachgewie-
sen.

Gemal den Ergebnissen des Erhaltungszustands der geschitzten Arten der FFH-
Richtlinie befindet sich der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung inner-
halb des Verbreitungsgebiets der Zauneidechse.

Die Ringelnatter ist gem. Anlage 1 der BArtSchV (Bundesartenschutzverordnung)
besonders geschiitzt.

Sonstige Arten

Vorrausichtlich sind verschiedene Insekten- und Arthropoden-Arten der Gruppen
Heuschrecken, Schmetterlinge, Kéfer und Spinnen sowie Mollusken im Gebiet vor-
handen, unter denen einige Arten zu den geman § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG be-
sonders geschutzten Tierarten zahlen.

Fur gefahrdete Arten mit spezifischen Anspriichen an seltene Lebensraume bietet
das Gelande keine geeigneten Lebensraume.

Laut Abfrage des Artkatasters des LfU gibt es auRerhalb des Planungsraums im Be-
reich des Teichs westlich der Litjenburger StralRe Vorkommen verschiedener Libel-
lenarten, wie Blaugriine Mosaikjungfer, Blutrote Heidelibelle, Braune Mosaikjungfer,
Grol3e Pechlibelle, Griine Mosaikjungfer und Hufeisen-Azurjungfer. Bei der Griinen
Mosaikjungfer handelt es sich um eine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Inner-
halb des Planungsraums wurden keine Libellenvorkommen nachgewiesen.

Vorbelastung
Die Tierwelt wird gestort durch die intensive gewerbliche Nutzung.
Bewertung

Bewertungskriterien: Seltenheit des Lebensraums (landesweite, regionale Bedeu-
tung) sowie Vorkommen gefahrdeter Arten mit enger Lebensraumbindung.

Hinsichtlich der faunistischen Lebensraumqualitdt und dem Vorkommen schiitzens-
werter Arten wird dem Plangebiet Uberwiegend eine allgemeine Bedeutung zugeord-
net. Das Feuchtgebiet im Nordosten des Planungsraums besitzt aufgrund seiner Ha-
bitateignung und des Nachweises von Laubfroschvorkommen eine besondere Be-
deutung.

Schutzgut Biolo-
gische Vielfalt

UR: Biotopverbundsysteme, Schutzgebiete und -objekte, Arteninventar.
Bestand

Im Plangebiet sind gesetzlich geschiitzte Biotope (Stillgewasser, Kleingewasser,
Knicks, Feldhecken) vorhanden.

An der nérdlichen Spitze des Geltungsbereichs der B-Plan Anderung Nr. 14, 4. wird
ein Schwerpunktbereich des Biotopverbundsystems tangiert. Aul3erdem liegt das
Vorhaben innerhalb des 75.847 ha grof3en Naturparks ,Holsteinische Schweiz®.
Weitere Ubergeordnete Schutzgebiete sowie Hinweise auf gefahrdete Pflanzenarten
liegen fur den Plangeltungsbereich nicht vor.

Die Abfrage der LfU (ehem. LLUR) Datenbank ergab fur den norddstlich innerhalb
des Planungsraums gelegenen Weiher Vorkommen des Laubfroschs. Dieser ist eu-
ropaweit geschiitzt, da es sich um eine Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie han-
delt. Gemal § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG ist der Laubfrosch ,streng geschutzt®.

Beziglich besonders geschiitzter Arten sind europaische Brutvogelarten (Gehélz-
bruter und Bodenbriter), Nahrungshabitate und Tagesverstecke von Fledermausen,
weit verbreitete Amphibienarten sowie potentielle Vorkommen der Haselmaus zu er-
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warten. Davon sind die potentiell auftretenden Flederméause und die Haselmaus ge-
maR 8§ 7 Abs. 14 BNatSchG streng geschiitzt. Zusétzlich kénnen weitere weit ver-
breitete besonders geschutzte Tierarten im Gebiet vorhanden sein.

Ein zeitweiliges Vorkommen der im Umfeld des Planungsraums laut Artkataster des
LfU erfassten, geméaR § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG ,besonders geschiitzten* und
nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG ,streng geschiitzten* Arten kann fiir den Geltungs-
bereich der B-Plan Anderung nicht ausgeschlossen werden. (siehe Kapitel ,Schutz-
gut Tiere®)

Vorbelastungen

Vorbelastungen bestehen durch die vorhandene Versiegelung und bestehende ge-
werbliche Nutzung.

Bewertung

Bewertungskriterien: Lage in Schutzgebieten und Biotopverbundsystemen der ver-
schiedenen Administrationsebenen sowie aktueller Zustand in Hinsicht auf das Ar-
teninventar.

Die im Plangebiet vorkommenden besonders geschitzten Arten gehdren Uberwie-
gend zu den in Schleswig-Holstein weit verbreiteten Arten und sind hinsichtlich der
biologischen Vielfalt von allgemeiner Bedeutung. Gegebenenfalls im Baumbestand
vorhandene Fledermausquartiere wirden aufgrund maglicher Vorkommen seltener
Arten aus dem Anhang IV der FFH-Richtlinie besondere Bedeutung besitzen.

Der im Nordosten des Planungsraums gelegene Weiher besitzt aufgrund des laut
Artkataster des LLUR erfassten Laubfroschvorkommes besondere Bedeutung.

Schutzgut Land-
schaft

UR: Landschafts- und Ortsbild, Landschaftsbildraume, Landschaftsschutzgebiete.
Bestand

Das Landschaftsbild ist durch die Ortsrandlage des Plangebiets mit Ubergang zur
umliegenden Knick- und Seenlandschaft gepragt.

Landschaftsbestimmende Elemente der Umgebung des Planungsraums sind das
Knicknetz mit seinen Uberhéltern sowie die tiberwiegende ackerbauliche Nutzung
der von Knicks eingefassten Flachen. In der weiteren Umgebung befinden sich zu-
dem mehrere Seen, wie der Trammer See, der Untere Ausgrabensee und der
Schohsee.

Das Landschaftsbild des Planungsraums wird durch die bereits vorhandene gewerb-
liche Nutzung und die damit verbundene Versiegelung und gewerbliche Bebauung
gepragt. Entlang der Lutjenburger Straf3e (B 430) und des Behler Wegs wird das
Gewerbegebiet teilweise durch Geholze eingefasst, zwischen den Grundstiicksgren-
zen sind ebenso Grunstrukturen vorhanden. Norddstlich im Geltungsbereich befindet
sich ein von Geholzen eingefasstes Feuchtgebiet mit Weiher, welches bereits im
Rahmen der Aufstellung der 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 14 festgesetzt
wurde.

In den angrenzenden Ortsteilen mit Gewerbeflachen und relativ junger Wohnbebau-
ung sind keine typischen historischen Siedlungsstrukturen vorhanden.

Vorbelastungen

Durch die im Planungsraum sowie umliegend vorhandene Gewerbe- und Wohnbe-
bauung sowie die technische Infrastruktur (B 430, Behler Weg, Bahntrasse) ist das
Landschaftsbild vorbelastet.

Bewertung
Bewertungskriterien: Natirlichkeit, Historische Kontinuitat sowie Vielfalt.

Das Landschaftsbild des Plangebiets ist vorwiegend anthropogen uberpragt und be-
sitzt eine allgemeine Bedeutung.
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Schutzgut
Mensch

UR: Wohngebiete, Erholungsgebiete, Einrichtungen fir Freizeit und Erholung, Ein-
richtungen fur Fremdenverkehr und Tourismus.

Bestand

Im Umfeld des Plangebiets befindet sich Wohnbebauung. Sudlich des Behler Wegs
liegt das B-Plan-Gebiet Nr. 3 ,Behler Weg“ mit der Festsetzung ,Reine Wohnbebau-
ung® und daran westlich anschlieRend das B-Plan-Gebiet Nr. 13 ,Rathsberg” mit der
Festsetzung ,Allgemeine Wohnbebauung®. Weitere Wohnbebauung liegt am
Rathjensdorfer Weg/Eulenkrug und am Feldweg am Schohsee. AuRerdem befinden
sich Wohnungen in den Gewerbegebieten, die mit den B-Planen Nr. 14 und Nr. 39
ausgewiesen worden sind.

Der Gberwiegende Teil des Planungsraums wird bereits gewerblich genutzt.
Ein sehr geringer Flachenanteil ist mit Gehdlzen bestanden oder beinhaltet Still-
bzw. Kleingewasser.

Entlang der Lutjenburger StralRe (B 430) verlauft ein befestigter Radweg, der aus
Richtung Rantzau in die Stadt PIon fuhrt. Dieser ist an das weiterfiihrende Radwege-
netz angeschlossen und steht somit als Radwanderweg zur Verfligung.

Besonders gesundheitsférdernde Aspekte (Luftkurort, Seeklima) oder erhebliche ge-
sundheitsschadliche Einwirkungen (starke Luftschadstoff- sowie LArmimmissionen)
sind im Gebiet nicht vorhanden.

Im Rahmen der stidostlich an das geplante Vorhaben angrenzenden 87. Anderung
des Flachennutzungsplans wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das
Akustik Labor Nord (ALN, 2023) durchgefuhrt. Dabei wurde festgestellt, dass im Be-
reich der sudlich angrenzenden Wohngebiete (B-Plan Nr. 3, B-Plan Nr. 13) durch die
bestehende gewerbliche Nutzung am Behler Weg tags und nachts zum Teil Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Larm zu verzeichnen sind.

Vorbelastung

Das Gebiet ist durch Larm- und Schadstoffemissionen des bestehenden Gewerbe-
gebiets und der angrenzenden Stral3en (BundesstralRe B 430, Behler Weg) vorbe-
lastet. Auf der sudostlich verlaufenden Bahnlinie wurde inzwischen von Dieselbetrieb
auf Akkubetrieb umgestellt, sodass hier von verringerten Emissionen auszugehen
ist.

Bewertung

Bewertungskriterien: Wohnfunktion sowie Erholungswirksamkeit der Landschaft, Ge-
sundheit.

Bezuglich der Erholungsfunktion wird dem Planungsraum aufgrund der bereits be-
stehenden gewerblichen Nutzung eine nur allgemeine bis geringe Bedeutung zuge-
ordnet. Im unmittelbaren Umfeld sowie innerhalb des Plangebiets liegt Wohnbebau-
ung, die gegen Larmemissionen empfindlich ist.

Kulturguter und
sonstige Sachgu-
ter

UR: Kulturdenkmale, Arch&ologische Fundstellen, Archdologisches Interessenge-
biete, Historische Landnutzungsformen, kulturell bedeutsame Stadt- und Ortsbilder

Bestand

Im Plangebiet sind keine Kulturdenkmale oder sonstige historisch und kulturell be-
deutsamen Anlagen vorhanden. Westlich angrenzend an die Litjenburger Stral3e

(B 430), norddstlich den Planungsraum umlaufend, befindet sich ein arch&ologi-
sches Interessengebiet (Nr. 8), das von einem nordlichen Teilbereich des Geltungs-
bereichs tangiert wird. Nordlich daran angrenzend befindet sich ein weiteres Interes-
sengebiet (Nr. 1). Sudostlich an den Behler Weg angrenzend befindet sich ebenso
ein archaologisches Interessengebiet (Nr. 9), welches kleinflachig vom Geltungsbe-
reich tangiert wird.
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Abb. 21: Darstellung der archaologischen Interessengebiete im Umfeld des ge-
planten Vorhabens

Gemal § 12 (2) 6 des Gesetzes zum Schutz der Denkmale vom 30.12.2014
(DSchG) handelt es sich bei archéologischen Interessengebieten um Stellen, von
denen bekannt ist oder den Umstanden nach zu vermuten ist, dass sich dort Kultur-
denkmale befinden. Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG gesetzlich geschutzt. Bei al-
len Vorhaben und MafRnahmen mit Erdarbeiten in diesen Bereichen ist daher eine
frihzeitige Beteiligung des Archéologischen Landesamtes Schleswig-Holstein nach
§ 12 DSchG notwendig.

Vorbelastung

Das Gelande ist durch Versiegelung und gewerbliche Nutzung anthropogen Uber-
formt.

Bewertung
Bewertungskriterien: Seltenheit, Auspragung, Schutzstatus

Das Plangebiet ist beziglich des kulturellen Erbes und sonstiger Sachguter von all-
gemeiner Bedeutung.

Voraussichtliche
Entwicklung des
Umweltzustands
bei Nichtdurch-
fuhrung der Pla-
nung

Ohne die geplante 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 kénnten bestehende Festsetzun-
gen wie insbesondere zu Art und Mal3 der baulichen Nutzung nicht aktualisiert und
an die Anforderungen der vorhandenen gewerblichen Nutzungen angepasst werden.
Diese Anpassungen betreffen auch die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben.

Die derzeitige gewerbliche Nutzung wiirde bei Nichtdurchfiihrung der Planung wei-
terhin bestehen bleiben. Dies hatte keine maRgeblichen Anderungen auf den Um-
weltzustand zur Folge.
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1.2.2 Prognose
Uber die
Entwicklung
des
Umweltzustand
es bei
Durchfuhrung
der Planung

Prifung:

Relevante Wirk-
faktoren und
Wirkintensitat

Die Auswirkungen auf die Umwelt hdangen von der raumlichen Reichweite und der
Intensitat der Wirkfaktoren sowie von dem aktuellen Umweltzustand einschlieRlich
seiner Vorbelastungen und der Empfindlichkeit der betroffenen Umweltbelange ab.

Fir die Umweltprifung sind lediglich diejenigen Einwirkungen relevant, mit denen
die Wirkfaktoren gegeniiber den bestehenden Verhéltnissen Verdnderungen auslo-
sen kdnnen.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Gewerbegebiet, das bereits gréitenteils
bebaut und versiegelt ist. Im Rahmen der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 sollen le-
diglich die Festsetzungen zum Mal3 und zur Art der baulichen Nutzung geandert so-
wie Festsetzungen zum Immissionsschutz von Blrordumen und der angrenzenden
Wohnbebauung erganzt werden.

In der folgenden Tabelle werden die fur die Umweltprifung relevanten Wirkfaktoren
mit dem jeweils zutreffenden Ort (Einsatzort) und der prognostizierten Gréf3enord-
nung (Wirkintensitat) aufgelistet. Anhand dieser Informationen werden in den nach-
folgenden Kapiteln die Auswirkungen und erheblichen Auswirkungen des geplanten
Vorhabens auf die aktuelle Umweltsituation bewertet.

Wirkfaktor Prifrelevante Wirkfaktoren / Wirkintensitat

Ort GroRRe

Baubedingte Wirkfaktoren (temporar)

Temporare Flachen- | unbekannt unbekannt
inanspruchnahme
durch Baustellenbe-
trieb (Bauarbeiten,

Baustellenverkehr)

Temporéare Emissio-
nen durch Baustel-
lenbetrieb (L&rm,
Staub, Licht, Bewe-
gungsreize durch
Menschen und
Fahrzeuge)

Gesamtes Plangebiet und
Umgebung (Gewerbege-
biet, Siedlungsbereich,
Landwirtschaft und Ver-
kehr)

10,4 ha plus Umgebung au-
Rerhalb des Plangebiets

Temporéare Absen-
kung des Grund-
wasserspiegels
(Grundwasserhal-
tung fiir Baugruben)

unbekannt

unbekannt

Abtransport von Bo-
denaushub

unbekannt

unbekannt

Unfélle (Leckagen)
mit Eintrag von
Schadstoffen

Gesamtes Plangebiet und
Umgebung

Allgemeiner Baustellenbe-
trieb ohne auRergewoéhnliche
Gefahrenquellen

Anlagenbedingte Wirkfaktoren (dauerhaft)
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Entfernen von Ve-
getation im Rahmen
der Baufeldvorberei-
tung

Teilflachen des Plange-
biets

unbekannt

Inanspruchnahme
durch neue Versie-
gelungsflachen

Teilflachen des Plange-
biets

Grundflachenzahl fir Ge-
werbe gem. § 17 BauNVO:
0,8;

GrolRe der gewerblichen
Bauflache: 7,82 ha;

Mogliche Versiegelung:
6,26 ha

Inanspruchnahme Teilflachen des Plange- unbekannt
durch AuR3enanla- biets

gen/Grunanlagen

Zusétzliche Ablei- Teilflachen des Plange- unbekannt
tung von Oberfla- biets

chenwasser aus

dem Plangebiet

Abgrabungen und Teilflachen des Plange- unbekannt

Aufschiittungen so-
wie Vermischung
von Boden

biets

Betriebsbedingte Wi

rkfaktoren (dauerhaft)

Verbrauch von Gebaude Energie- und Wasserbedarf

Wasser, Energie fur mehrere Einheiten/m2
Gewerbe

Entsorgung von Ab- | Gebaude Anfall an Abfall und Wasser

fall und Abwasser

fur mehrere Einheiten/m?
Gewerbe

Emissionen durch
zuséatzlichen Stra-
Renverkehr (L&rm,
Luftschadstoffe) und
Gebéaudebrand
(Luftschadstoffe)

Plangebiet und Umgebung

Im Rahmen von ortsiblichen
Nutzungen (Gewerbe, Frei-
zeit) im Stadtgebiet

Emissionen (Licht,
Larm, Bewegung,
Nahrstoffe) durch
neue Nutzungen
(Gewerbe)

Plangebiet und Umgebung

Im Rahmen von ortsiblichen
Nutzungen (Gewerbe, Frei-
zeit) des Stadtgebiets

Unfélle (Leckagen)
im Rahmen der ge-
planten Nutzungen

Plangebiet und Umgebung

Im Rahmen von ortsiblichen
Nutzungen (Gewerbe, Frei-
zeit) des Stadtgebiets

Auswirkungen
auf die Schutz-
guter

(81 Abs. 6 Nr. 7
a), ¢), d) BauGB)
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Auswirkungen
auf das Schutz-
gut Flache

Die Bundesregierung hat sich im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 die Neuinanspruchnahme von Flachen fir Sied-
lungen? und Verkehr auf unter 30 ha/Tag zu verringern. Bezogen auf die Gesamtfla-
che der Stadt PIon und den zeitlichen Rahmen von einem Jahr ergibt sich eine maxi-
mal empfohlene Flachenneuinanspruchnahme von 1,1056 ha/Jahr.

Der Flachenverbrauch und die damit in der Regel verbundene Flachenversiegelung
verursachen zahlreiche negative Auswirkungen, die sich auch auf die anderen zu
betrachtenden Schutzguter auswirken. Beispielhaft seien an dieser Stelle die folgen-
den negativen Auswirkungen fiir die Umweltschutzgiter genannt:

e Stdrung des Bodenwasserhaushalts

¢ Verringerung der Regenwasserversickerung und Steigerung von abflieBen-
dem Oberflachenwasser (kann nach Starkregenereignissen zu Hochwasser
fuhren)

e Veranderung des Kleinklimas und Aufheizung der Umgebung

e Verlust von Lebensraum fur Pflanzen und Tiere

e Beeintrachtigung der Bodenfruchtbarkeit und Bodenfauna (irreversibel)
Da es sich bei dem Vorhaben priméar um die Anpassung bestehender Festsetzungen
zu den baulichen Nutzungen im B-Plan handelt und das Gewerbegebiet bereits

groRtenteils versiegelt und bebaut ist, sind keine erheblichen Auswirkungen auf das
Schutzgut Flache zu erwarten.

Auswirkungen
auf das Schutz-
gut Boden

Da es sich bei dem Vorhaben priméar um die Anpassung bestehender Festsetzungen
zu den baulichen Nutzungen im B-Plan handelt und das Gewerbegebiet bereits
groRtenteils versiegelt und bebaut ist, sind keine erheblichen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden zu erwarten.

Auswirkungen
auf das Schutz-
gut Wasser

Die sich im Planungsraum befindenden Kleingewasser und das Stillgewasser unter-
liegen gem. § 30 (2) Nr. 1 BNatSchG dem Biotopschutz, da sie gemalf Biotopverord-
nung 8 1 Nr. 7 die Mindestflache von 25 m? fur Kleingewasser sowie gemaf Bio-
topverordnung § 1 Nr. 1b die Mindestflache von 200 m?2 fir Stillgewasser erfillen.
Hierzu zéahlen auch gelegentlich ausgetrocknete Gewasser, soweit eine von der Um-
gebung abgegrenzte gewassertypische Vegetation vorhanden ist.

Das im Nordosten des Planungsraums liegende mit Gehdlzen bewachsene Feucht-
gebiet und das darin liegende Stillgewéasser wurden bereits im Rahmen der Aufstel-
lung der 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 14 festgesetzt.

Da es sich bei dem Vorhaben priméar um die Anpassung bestehender Festsetzungen
zu den baulichen Nutzungen im B-Plan handelt und das Gewerbegebiet bereits
groRtenteils versiegelt und bebaut ist, sind keine erheblichen Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser zu erwarten.

Auswirkungen
auf das Schutz-
gut Klima

Bei dem Vorhaben handelt es sich primér um die Anpassung bestehender Festset-
zungen zu den baulichen Nutzungen im B-Plan und das Gewerbegebiet ist bereits
groRtenteils versiegelt und bebaut.

Die im Planungsraum gelegenen mit Gehélzen bestandenen Gewasser sowie die in
den Grenzbereichen vorhandenen Grinstrukturen haben einen positiven Einfluss
auf das ortliche Klima.

Da keine groRraumig bestimmenden klimatischen Funktionen vorhanden sind, be-
sitzt das Schutzgut Klima im Vorhabenbereich allgemeine Bedeutung.

Daher ist nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima zu rechnen.

Auswirkungen
auf das Schutz-
gut Luft

Bei dem Vorhaben handelt es sich primar um die Anpassung bestehender Festset-
zungen zu den baulichen Nutzungen im B-Plan.
Des Weiteren sind durch die schon vorhandene gewerbliche Nutzung und die an-

2 Setzt sich zusammen aus Wohnbau, Industrie, Gewerbe und 6ffentliche Einrichtungen.
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grenzende Lutjenburger Straf3e (B 430) bereits Schadstoffemissionen im Planungs-
raum vorhanden. Es ist daher nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut
Luft zu rechnen.

Auswirkungen
auf das Schutz-
gut Pflanzen

Da es sich bei dem Vorhaben primér um die Anpassung bestehender Festsetzungen
zu den baulichen Nutzungen im B-Plan handelt und das Gewerbegebiet bereits
groRtenteils versiegelt und bebaut ist, sind keine erheblichen Auswirkungen auf das
Schutzgut Pflanzen zu erwarten.

Auswirkungen
auf das Schutz-
gut Tiere

Da es sich bei dem Vorhaben primér um die Anpassung bestehender Festsetzungen
zu den baulichen Nutzungen im B-Plan handelt, das Gewerbegebiet bereits gréf3ten-
teils versiegelt und bebaut ist und direkt angrenzend die Litjenburger StraRe (B 430)
verlauft, sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere zu erwarten.

Auswirkungen
auf das Schutz-
gut Landschaft

Da es sich bei dem Vorhaben primar um die Anpassung bestehender Festsetzungen
zu den baulichen Nutzungen im B-Plan handelt, das Gewerbegebiet bereits gré3ten-
teils versiegelt und bebaut ist und direkt angrenzend die Litjenburger Stralle (B 430)
verlauft, sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu er-
warten.

Auswirkungen
auf das Schutz-
gut Biologische
Vielfalt

Die im Plangebiet vorkommenden besonders geschiitzten Arten zéhlen Uberwiegend
zu den in Schleswig-Holstein weit verbreiteten Arten und sind hinsichtlich der biologi-
schen Vielfalt von allgemeiner Bedeutung. Des Weiteren bestehen bereits Vorbelas-
tungen durch die bestehende gewerbliche Nutzung und Versiegelung sowie die an-
grenzende Litjenburger Straf3e (B 430). Daher ist nicht mit erheblichen Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Biologische Vielfalt zu rechnen.

Auswirkungen
auf das Schutz-
gut Mensch

Durch die geplanten Festsetzungen der Gerdauschkontingentierung und der damit
verbundenen erforderlichen MaRnahmen fir den Schallschutz sind positive Auswir-
kungen auf die umliegende Wohnbebauung zu erwarten.

Auswirkungen
auf Kulturguter
und sonstige
Sachguter

Wie bereits erlautert befindet sich im direkten Umfeld des Vorhabens kein arch&olo-
gisches Denkmal gem. § 2 (2) des Gesetzes zum Schutz der Denkmale (DSchG
SH), das gem. § 8 DSchG in die Denkmalliste eingetragen ist.

Der Geltungsbereich befindet sich in einem Teilbereich jedoch gemaR § 12 (2) 6
DSchG in einem archéologischen Interessengebiet. Weiterhin grenzen archéologi-
sche Interessengebiete in mehreren Bereichen direkt an den Planungsraum.

Da es sich bei dem Vorhaben priméar um die Anpassung bestehender Festsetzungen
zu den baulichen Nutzungen im B-Plan handelt und das Gewerbegebiet bereits
groftenteils versiegelt und bebaut ist, sind keine erheblich verdnderten Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Kulturgiter und sonstige Sachguter zu erwarten. Weiterhin
wird das archéologische Landesamt friihzeitig in Kenntnis gesetzt, sofern im archéo-
logischen Interessengebiet relevante Auffalligkeiten (Bodenveranderungen, -verfar-
bungen) auftreten.

Auswirkungen
auf Natura
2000-Gebiete
(8 1 Abs. 6 Nr. 7

Aufgrund der Abgrenzung des Planungsraums durch die Grinlandflache mit ange-
schlossener Bahntrasse in Richtung des im Osten gelegenen FFH-Gebiets ,Seen
des mittleren Schwentinesystems und Umgebung“ (DE 1828-392) sowie der bereits
vorhandenen gewerblichen Nutzung im B-Plan Gebiet ist von keiner zusatzlichen

(auBer Natura
2000-Gebieten)

b) BauGB) Betroffenheit durch die Plananderung auszugehen.

Auswirkungen Aufgrund der Abgrenzung des Planungsraums durch die Lutjenburger Stral3e

auf die Schutz- (B 430) im Nordwesten und der sudostlich gelegenen Griinlandflache mit daran an-
gebiete geschlossener Bahntrasse, sowie der bereits vorhandenen gewerblichen Nutzung im

B-Plan Gebiet ist von keiner zusétzlichen Betroffenheit durch das Vorhaben auszu-
gehen.

Entwicklung
bzgl. der Ver-
meidung von
Emissionen so-
wie eines sach-
gerechten Um-
gangs mit Ab-

Die Abfallbeseitigung fallt in den Zustandigkeitsbereich des Kreises Plon und erfolgt
durch das Amt fiir Abfallwirtschaft bzw. die Abfallwirtschaftsgesellschatft.

Die Schmutzwasserentsorgung und die Oberflachenentwasserung erfolgen Uber die
Stadtwerke PIon.
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fallen und Ab-
wassern

(81 Abs. 6 Nr. 7
e) BauGB)

Entwicklungen
bzgl. der
Nutzung
erneuerbarer
Energien sowie
der sparsamen
und effizienten
Nutzung von
Energie

(8 1 Abs. 6 Nr. 7
f) BauGB)

Die Versorgung mit Elektrizitat erfolgt Uber den Anschluss an die Netze der Stadt-
werke Plon Versorgungs GmbH. Das Plangebiet ist aufgrund der bestehenden ge-
werblichen Nutzung bereits an das Versorgungsnetz angeschlossen.

Entwicklung ge-
genlber von
Landschaftspla-
nen und sonsti-
gen Planen

(81 Abs. 6 Nr. 7
g) BauGB)

Im geltenden Landschaftsplan der Stadt PIon (1998) ist in der Karte 2 ,Entwicklung®
der Bereich des Vorhabengebiets zwischen der Litjenburger Stral3e (B 430) und
dem Behler Weg als gewerbliche Bauflache dargestellt.

Im gesamten Planungsraum bestehen griinordnerische Ma3hahmen in Form einer
Konzeption fiir eine naturnahe Freiflachengestaltung. An den Stral3enrandbereichen
befinden sich gemaR Entwicklungskonzept allgemeine Grunflachen mit teilweise vor-
handenem Wanderweg.

Im Bereich des norddstlich gelegenen Feuchtgebiets sind ein Kleingewéasser sowie
Sicherungsmalnahmen zum Schutz von Lebensraumen vor Tritt, Verbiss und St6-
rung durch Einzaunung oder Absperrung dargestellt.

Die weiteren Plane sind nicht betroffen oder werden entsprechend berticksichtigt.

Auswirkungen
auf die Erhal-
tung der best-
maoglichen Luft-
qualitat in Ge-
bieten, in denen
die durch
Rechtsverord-
nung zur Erfal-
lung von
Rechtsakten
der Europai-
schen Union
festgelegten Im-
missionsgrenz-
werte nicht
Uberschritten
werden

(8 1 Abs. 6 Nr. 7
h) BauGB)

Gebiete mit nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Immissionsgrenzwerten sind
im Plangebiet nicht vorhanden.

Auswirkungen
auf die Wech-
selwirkungen
zwischen den
Belangen des
Umweltschut-
zes (81 Abs. 6
Nr. 7 i) BauGB)

GemalR § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a) BauGB sind die Auswirkungen auf das Wir-
kungsgefiige zwischen den Belangen "Tiere", "Pflanzen”, "Flache", "Boden", "Was-
ser", "Luft" und "Klima" zu bewerten. Die Zusammenh&nge sind vielfaltig und vielfach
auch nicht einschatzbar oder bislang unbekannt. Eine vollstandige Darstellung des
Wirkungsgefuges in allen Einzelheiten ist aus diesen Grunden nicht moglich.

Die bekannten Wirkungsgefuge wurden bei der Zusammenstellung der vorangegan-
genen Kapitel allerdings grundlegend bereits beriicksichtigt. Im Folgenden werden
beispielhaft einige fir die 4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 14 mdgliche Wech-
selwirkungen sowie deren Auswirkungen dargestellt.

Uberbauung, Bodenversiegelung
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— Versiegelung =» Entfall der Speicher- und Pufferfunktion des Bodens = Auswir-
kung auf Wechselwirkungen zwischen Boden und Wasser (Verhinderung der Auf-
nahme und Versickerung von Regenwasser) = Verhinderung der Grundwasser-
neubildung.

— Versiegelung =» Verhinderung der Austauschfunktion zwischen Boden und Luft =
Auswirkung auf Wechselwirkungen zwischen Boden und Luft (geringere Verduns-
tung im Plangebiet) =» Geringere Luftfeuchtigkeit und Verdunstungskiihle = Ver-
anderung des Lokalklimas und der Luft.

— Versiegelung = Unterbindung der Lebensraumfunktion des Bodens =» Auswir-
kung auf Wechselwirkungen zwischen Boden und Pflanzen (Verhinderung von
Pflanzenbewuchs) = Fehlender Pflanzenbewuchs = Auswirkung auf Wechsel-
wirkungen zwischen Pflanzen und Tieren (Verlust an faunistischem Lebensraum)
=>» Geringeres Vorkommen von Pflanzen und Tieren im Plangebiet = Auswirkung
auf Wechselwirkungen zwischen Tieren und Pflanzen sowie Umweltbelange des
Menschen (Verlust an empfundener Naturnahe) = Verringerung der landschafts-
gebundenen Erholungsqualitat des Raums.

Verlust von Gehdlzen

- Beseitigung von Geholzen = Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen
Pflanzen und Tieren (Verlust von Tierlebensrdumen) = Auswirkungen auf Wech-
selwirkungen zwischen Pflanzen, Tieren und Umweltbelangen des Menschen
(Verringerung an empfundener Naturnéhe) = Verringerung der landschaftsgebun-
denen Erholungsqualitat des Raums.

- Beseitigung von Gehdlzen =» Auswirkung auf Wechselwirkungen zwischen Pflan-
zen und Klima/Luft (Verlust der klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunk-
tion) =» Verlust von Schattenplatzen und Erh6hung des Staubgehalts der Luft =»
Beeintrachtigung des Wohlbefindens des Menschen und der Erholungsfunktion.

Luftschadstoff-Immissionen (Verkehr)

- Verkehrsemissionen = Eintrag von Feststoffen in die Luft = Auswirkungen auf
Wechselwirkungen zwischen Luft und Mensch (Einatmung von Luftschadstoffen)
=>» Beeintrachtigung der Gesundheit des Menschen durch Luftschadstoffe.

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen sind bereits bei den einzelnen Schutzgi-
tern beschrieben worden. Weitergehende Auswirkungen auf die Wechselwirkungen
sind nicht erkennbar.

1.2.3 Beschreib
ung der
geplanten
MaRRnahmen

(mit denen
festgestellte
erhebliche
nachteilige
Umweltauswirku
ngen vermieden,
verhindert,
verringert oder
soweit mdglich
ausgeglichen
werden sollen
sowie
Uberwachungs-
maflnahmen)

Bemerkung

Gemal § 14 BNatSchG sind Verédnderungen der Gestalt oder Nutzung von Grund-
flachen oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung ste-
henden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen, als Eingriffe in
Natur und Landschaft zu werten. Eingriffe bedurfen einer Genehmigung.

Dabei sind vermeidbare Eingriffe zu unterlassen (Vermeidungsgebot). Unvermeid-
bare Beeintrachtigungen sind durch MaRnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmafl3inahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmal3-
nahmen). Kann ein Eingriff nicht ausgeglichen oder ersetzt werden, ist vor Beginn
des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten.

MaRnahmen zur
Vermeidung,
Verhinderung
und Verringe-
rung festgestell-
ter erheblicher

Im Rahmen der stidostlich an das geplante Vorhaben angrenzenden 87. Anderung
des Flachennutzungsplans wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das
Akustik Labor Nord (ALN, 2023) durchgefuhrt. Dabei wurde festgestellt, dass im Be-
reich der sudlich angrenzenden Wohngebiete (B-Plan Nr. 3, B-Plan Nr. 13) durch die
bestehende gewerbliche Nutzung am Behler Weg tags und nachts zum Teil Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Larm zu verzeichnen sind.
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nachteiliger Um-
weltauswirkun-
gen

Im Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung sind Festsetzungen fiir den Schallschutz der
Umgebung entsprechend der im Gutachten durchgefiihrten Larmkontingentierung
getroffen worden.

MalRnahmen
zum Ausgleich
festgestellter er-
heblicher nach-
teiliger Umwelt-
auswirkungen
Innerhalb des
Plangeltungsbe-
reichs

Die im Geltungsbereich vorhandenen Knicks werden im B-Plan Nr. 14, 4. Anderung
nachrichtlich als gesetzlich geschitzte Biotope dargestellt, die iberbaubaren Fla-
chen bleiben unverandert. In einem Hinweis auf der Planurkunde wird ergéanzt, dass
fur eine Beseitigung der Knicks eine Ausnahme oder Befreiung von den Verboten
des § 30 Abs. 2 BNatSchG im Rahmen eines konkreten Bauantrags erforderlich ist.
Im Falle einer spateren Beseitigung der Knicks kommen Ausgleichsverpflichtungen
nach dem Naturschutzrecht zum Tragen.

AuRerhalb des
Plangeltungsbe-
reichs

Im Rahmen der B-Plan-Anderung werden keine entsprechenden MafRnahmen vorge-
sehen.

Geplante Uber-
wachungsmal3-
nahmen
(gemaR § 4c
BauGB)

Im Rahmen der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 werden keine entsprechenden
Maflinahmen vorgesehen.

1.2.4 Anderweit
ige
Planungsmaglic
hkeit-en

Da es sich bei dem Vorhaben priméar um die Anpassung bestehender Festsetzungen
zu den baulichen Nutzungen im B-Plan in einem bereits vorhandenen Gewerbege-
biet handelt, wurden keine alternativen Planmdglichkeiten gepriift.

1.2.5 Auswirku
ngen durch
schwere Unfélle
oder
Katastrophen

(die aufgrund der
Anfalligkeit nach
dem Bebauungs-
plan zuléssigen
Vorhaben fir
schwere Unfélle
oder Katastro-
phen auf die Um-
weltschutzguter
sowie Natura
2000-Gebiete zu
erwarten sind

(8 1 Abs. 6 Nr. 7
j) BauGB))

Der Bebauungsplan selbst bereitet keine Nutzungen vor, die als potenzielle Storfall-
betriebe (Unfalle mit Gefahr durch Stofffreisetzung, Brand oder Explosion) einzustu-
fen wéren.

1.3 Zusaétzliche Angaben

1.3.1 Verwende
te technische
Verfahren sowie
Schwierig-
keiten bei der
Zusammenstell
ung der
Angaben

Es liegen keine vollstandigen Erfassungsdaten tber die im Geltungsbereich vorhan-
denen Tierarten vor. Die vorliegenden Gelandeerfassungen, vorhandenen Daten
und vorhabenbezogenen Gutachten reichen fur eine Beurteilung der Erheblichkeit
der Umweltauswirkungen aus.
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1.3.2 Geplante |!m Rahmen der4. Anderung des B-Plans Nr. 14 werden keine entsprechenden
MaRnahmen zur | MaBnahmen vorgesehen.

Uberwachung

1.4 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Vorhaben

Die Stadt Plén plant die Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 14, 3. Anderung, der ein bestehendes Gewerbe-
gebiet am Behler Weg umfasst.

Mit der 4. Anderung werden die Festsetzungen zum MaR und zur Art der baulichen Nutzung gedndert sowie Fest-
setzungen zum Immissionsschutz von Burordumen und der angrenzenden Wohnbebauung erganzt.

Um die Belange der Umwelt in den Planungsprozess einzustellen, wird fiir das Vorhaben eine Umweltpriifung
durchgefihrt. Deren Ergebnisse sind in diesem Umweltbericht dokumentiert.

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
Die Umweltprufung erfolgte unter Betrachtung der im BauGB aufgelisteten Umweltbelange. Der Umweltbericht stellt
die Ergebnisse entsprechend der Vorgaben der Anlage 1 BauGB zusammen.

Derzeitiger Zustand der Umwelt und Prognose der zukinftigen Entwicklung

Als zentraler Aspekt des Umweltberichts erfolgt eine Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustan-
des der Belange Flache, Boden, Wasser, Klima, Luft, Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt, Landschaft und Men-
schen sowie Kulturglter und Sachgiter. Auf der Basis vorhabenspezifischer Wirkfaktoren werden die potenziellen
Auswirkungen des Vorhabens auf diese Umweltbelange sowie deren Wechselwirkungen beschrieben und deren
Erheblichkeit bewertet. Zudem wird die Entwicklung gegeniber weiteren Belangen, wie Schutzgebieten und -objek-
ten, Planen, Vermeidung von Emissionen, Nutzung erneuerbarer Energien, schwere Unfélle und Katastrophen, Ein-
griffsregelung und Maf3nahmen bezuglich des Klimawandels gepriift. AnschlieBend folgen Aussagen uber Maf3nah-
men zur Vermeidung und zum Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen und eine Beschreibung und Bewertung
anderweitiger Planungsmdoglichkeiten. Folgende Inhalte sind von Bedeutung:

Derzeitiger Zustand der Umwelt: Das Gebiet des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung umfasst das bestehende Gewerbe-
gebiet ,Behler Weg“. Es wird im Nordwesten durch die Litjenburger Strafle (B 430) und im Siidosten durch den
Behler Weg begrenzt. Sudlich an den Geltungsbereich anschlieRend befindet sich eine durch Einfamilien- und Dop-
pelhauser, sowie vereinzelt Mehrfamilienhauser, gepragte Wohnbebauung. Ostlich des Plangebiets setzt sich das
Gewerbegebiet ,Behler Weg“ mit einigen weiteren Betrieben auf der anderen Seite des Behler Wegs fort.

Zwischen der sidlich angrenzenden Wohnbebauung und den davon norddstlich gelegenen Betrieben befindet sich
eine Grunflache, die derzeit als extensives Weideland genutzt wird und sich bis zu den im Osten verlaufenden Glei-
sen der Bahnlinie Kiel Hbf — Lubeck Hbf erstreckt.

Im Westen, Norden und Nordosten grenzen Flachen der offenen Landschaft an, die durch Knicks und Gehélze ge-
gliedert sind und einer landwirtschaftlichen Nutzung als Acker- oder Weideland zugefuhrt sind. Des Weiteren befin-
det sich nordlich des Plangebiets an der Litjenburger Stral3e der Kleingartenverein ,Kleingarten an den Kdhlen®.
Der Geltungsbereich umfasst eine Flache von 10,42 ha, wobei 7,82 ha auf die Gewerbegebiete entfallen. Das
gréRtenteils bereits bebaute und versiegelte Plangebiet wird durch verschiedene Gehdlze entlang der Grundstiicks-
grenzen sowie am Behler Weg und der Litjenburger Strae strukturiert. Im Plangebiet sind stral3enbegleitend ver-
einzelt Graben sowie zwei Kleingewasser und ein Stillgewasser vorhanden.

Als Bodentyp ist Giberwiegend Parabraunerde zu erwarten. Im nordlichen Bereich des B-Plans befindet sich eine
Flache aus Gley — Kolluvisol, stdlich wird in einem kleinen Abschnitt Braunerde tangiert.

Spezifische Biotopstrukturen fur die Fauna stellen im Plangeltungsbereich und der unmittelbaren Umgebung vor
allem die linearen Gehélzbestéande (Knicks, Zierhecken), die Siedlungsgehdlze, kleine Feldgeholze, Grinflachen,
die Klein- bzw. Stillgewéasser, ggf. die Gebaude sowie die benachbarte Grinlandflache und die umliegenden Seen
dar. Hinsichtlich der artenschutzrechtlich geschiitzten und planungsrelevanten Tiervorkommen bietet der Plangel-
tungsbereich damit Lebensrdume fur Brutvdgel, Fledermause, Haselmause und Amphibien.

Bezuglich der Erholungsfunktion wird dem Planungsraum aufgrund der bereits bestehenden gewerblichen Nutzung
eine nur allgemeine bis geringe Bedeutung zugeordnet.

Bewertung: Der Plangeltungsbereich besitzt derzeit fur Teilaspekte der Umweltbelange Pflanzen, Tiere und biologi-
sche Vielfalt (Knicks, Feldhecken, Einzelbdume, Feuchtgebiet, Still- und Kleingewésser) besondere Bedeutung. Fiir
andere Teilaspekte der genannten Umweltbelange sowie auch fir die Umweltbelange Flache, Boden, Klima, Luft,
Tiere, Kulturgtter und sonstige Sachguter ist der Plangeltungsbereich nur von allgemeiner Bedeutung.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens: Bei Nichtdurchfihrung des Vorhabens ist eine Anpassung der
Festsetzungen fur die Art und das MalRR der baulichen Nutzungen und eine bauliche Entwicklung nicht méglich. Das
Gebiet wirde als Gewerbeflache mit den aktuellen Festsetzungen zu Art und Maf3 der baulichen Nutzungen ver-
bleiben.

Prognose erheblicher Auswirkungen bei Durchfiihrung des Vorhabens: Erhebliche Auswirkungen auf die Belange
der Umwelt sind durch das Vorhaben der 4. Anderung der B-Plan Nr. 14 nicht zu erwarten.

Weitere Umweltbelange und Prognose der zukunftigen Entwicklung
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Natura 2000: FFH-Gebiete oder Europaische Vogelschutzgebiete sind durch das geplante Vorhaben nicht betrof-
fen.

Anderweitige naturschutzrechtliche Schutzgebiete und-objekte Im Plangebiet sind folgende Schutzgebiete und -
objekten vorhanden: besonders geschutzte Arten (z.B. Vogel, Amphibien und einige Saugetier- sowie Insektenar-
ten), streng geschitzte Arten (potenziell Fledermause). Artenschutzrechtliche Konflikte kdnnen durch geeignete
MafRnahmen vermieden werden. Im Planungsraum sind gesetzlich geschitzte Biotope (Knicks) gemaf § 30
BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG vorhanden. Die im Geltungsbereich vorhandenen Still- und Kleingewasser unter-
liegen ebenso geman § 30 (2) Nr. 1 BNatSchG dem Biotopschutz. Zudem wird die Festsetzung tber das im Nord-
osten im Plangebiet vorhandene Feuchtgebiet mit dem darin liegenden Stillgewasser als Flache oder Manahme
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in der 4. Anderung des B-Plan

Nr. 14 ibernommen.

Vermeidung von Emissionen und Nutzung erneuerbarer Energien: Im Rahmen der sudostlich an das geplante Vor-
haben angrenzenden 87. Anderung des Flachennutzungsplans wurde eine schalltechnische Untersuchung durch
das Akustik Labor Nord (ALN, 2023) durchgefiihrt. Dabei wurde festgestellt, dass im Bereich der sudlich angren-
zenden Wohngebiete (B-Plan Nr. 3, B-Plan Nr. 13) durch die bestehende gewerbliche Nutzung am Behler Weg
tags und nachts zum Teil Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Larm zu verzeichnen sind.

Im Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung sind Festsetzungen fir den Schallschutz der Umgebung entsprechend der
im Gutachten durchgefiihrten Larmkontingentierung getroffen worden

Eingriffsregelung: Der Bebauungsplan bereitet die Anderung von Festsetzungen zur Art und zum MaR der bauli-
chen Nutzungen im bestehenden Gewerbegebiet vor. Hierdurch sind keine direkten Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten.

MaRnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich von nachteiligen Umweltauswirkungen: Durch eine Reihe an
Festsetzungen kdnnen mdgliche nachteilige Umweltauswirkungen verringert werden. Dabei dienen Festsetzungen
zum Schallschutz einer Verhinderung von erheblichen Beeintrachtigungen des Menschen gegeniiber Gewerbe-
und Verkehrslarm.

Zusétzliche Angaben

Technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung: Der Umweltbericht wurde nach den Vorga-
ben der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zusammengestellt. Die Bewertung erfolgte verbal argumentativ.
Die vorliegenden Gelandeerfassungen, vorhandenen Daten und vorhabenbezogenen Gutachten reichen fir eine
Beurteilung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen aus.
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2. Erganzende Erlauterungen zur Kurzform des Umweltberichts

2.1 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes, die fir die B-Plananderung
von Bedeutung sind

2.1.1 Fachgesetze

Européaische Richtlinien

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 1992: Ausweisung eines zusammenhangenden europai-
schen 6kologischen Netzes zur Wiederherstellung oder Wahrung eines gunstigen Erhaltungszustan-
des der natirlichen Lebensraume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse

Vogelschutz-Richtlinie (VSchRL) 2009: Erhaltung samtlicher wildlebender Vogelarten, die im euro-
paischen Gebiet der Mitgliedstaaten heimisch sind

EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002: Gewahrleistung eines hohen Gesundheits- und Umweltschutz-
niveaus mit dem Ziel Larmschutz

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 2000: Erhaltung und Verbesserung der aquatischen Umwelt in der
Gemeinschaft beziglich der Gite und der Wassermenge sowie Verhinderung einer Verschlechterung
des Zustands

EU-Abfallrahmenrichtlinie 2008: Mit Abfallen ist so umzugehen, dass die Umwelt und die menschli-
che Gesundheit nicht beeintréchtigt werden

Kyoto-Protokoll Gber Klimaédnderungen: Forderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Emissi-
onsbegrenzungen und -reduktionen zur Reduzierung von Treibhausgasen

Die genannten europaischen Richtlinien und deren Ziele sind inzwischen durch die Ubernahme von
Inhalten in diverse Bundesgesetze in deutsches Recht libergegangen.

Bundesgesetze und -verordnungen

Baugesetzbuch (BauGB), vor allem:
— 81 Abs. 6 Nr. 7 a) bis j): Berlicksichtigung der aufgelisteten Belange des Umweltschutzes, ein-
schlief3lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Aufstellung von Bauleitplanen

— §1aAbs. 2 BauGB: Sparsamer Umgang mit Grund und Boden

— §1la Abs. 3 BauGB: Bericksichtigung von Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushaltes (Eingriffsregelung BNatSchG) in der Abwéagung

— §1la Abs. 5 BauGB: Bericksichtigung von MaRhahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
und von MalRnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen in der Abwagung.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), vor allem:

— 81 BNatSchG: Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft zur dauerhaften Sicherung der bio-
logischen Vielfalt sowie der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Erholungswertes von
Natur und Landschaft

— 8§13 bis 8§ 15 BNatSchG: Vermeidung, Ausgleich und Ersatz erheblicher Beeintréchtigungen von
Natur und Landschaft (Eingriffsregelung)

— 8§20 BNatSchG: Schaffung eines Netzes verbundener Biotope (Biotopverbund)
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— 8§33 Abs.1 BNatSchG: Veranderungen oder Stérungen mit nachfolgenden erheblichen Beein-
trachtigungen von Natura 2000-Gebieten in ihren Erhaltungszielen oder den Schutzzweck mal3-
geblichen Bestandteilen sind unzuléssig

— 8§44 BNatSchG: Verbote bezuglich des Totens, der Stérung und der Entnahme aus der Natur von
besonders geschitzter Tier- und Pflanzenarten.

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
— §1 BBodSchG: Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

— §7BBodSchG: Vorsorgepflicht gegen das Entstehen schédlicher Bodenverdnderungen

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

— 81 BImSchG: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Béden, und Wasser sowie der Atmo-
sphére, Kulturgitern und sonstigen Sachgutern vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlen und ahnliche Umweltein-
wirkungen und Vorbeugung des Entstehens schéadlicher Umwelteinwirkungen

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
— 8§81 WHG: Schutz der Gewasser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des
Menschen und als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen

Bundeswaldgesetz (BWaldG)

— 8§81 BWaldG: Wald ist wegen seiner Bedeutung fiir die Umwelt, insbesondere fiir die dauernde
Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft,
die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftshild und die Erholung der Bevélkerung zu erhalten und
erforderlichenfalls zu mehren

Denkmalschutzgesetz (DSchG)
— 8§81 DSchG: Mit Kulturgutern des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist im Rahmen einer
nachhaltigen Ressourcennutzung schonend und werterhaltend umzugehen

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

— 81 EEG: Ermdglichung einer nachhaltigen Entwicklung der Energieversorgung im Interesse des
Klima- und Umweltschutzes durch Schonung fossiler Energieressourcen und Férderung von er-
neuerbaren Energien

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG)
— 81 KrWG: Schonung der natirlichen Ressourcen durch Kreislaufwirtschaft und Schutz von
Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abféllen

Fur das geplante Vorhaben sind u.a. auch folgende weiterfiihrende Verordnungen relevant:

Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV
— 82(1)16. BImSchV: Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-
kehrsgerédusche

Bundesbodenschutzverordnung
— 8§12 BBodSchV: Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in
den Boden

Landesgesetze
Ergadnzungen und Abweichungen zu den Bundesgesetzen werden Uber folgende Landesgesetze ge-

regelt: Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Landesbodenschutz- und Altlastengesetz
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(LBodSch@G), Landeswassergesetz (LWasG), Landeswaldgesetz (LWaldG), Landesdenkmalschutz-
gesetz (DSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG).

2.2 Quellen

Literatur, Gutachten

ALN AKUSTIK LABOR NORD (2023): Schalltechnische Untersuchung zur 87. Anderung des Flachen-
nutzungsplans der Stadt Plon.

BERNDT, K., KOOP, B., STRUWE-JUHL, B. (2002): Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Brutvogelatlas.
Wachholtz Verlag.

BORKENHAGEN, P. (1993): Atlas der Saugetiere. Landesamt fiir Naturschutz und Landschaftspflege
Schleswig-Holstein.

GLANDT, D. (2008): Heimische Amphibien. Bestimmen — Beobachten — Schutzen. Aula Verlag.

INNENMINISTERIUM DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (2021): Landesentwicklungsplan
Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2021.

KIECKBUSCH, J.; HALTERLEIN, B.; KOOP, B. (2021): DIE Brutvégel Schleswig-Holsteins - Rote
Liste. Hrsg.: Landesamt fur Umwelt (ehem. LLUR) S.-H., 230 S., Kiel.

MINISTERIUM FUR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND
DIGITALISIERUNG DES LANDES S.-H. (2020): Landschaftsrahmenplan fir den Planungs-
raum Il, Kreisfreie Stadte Kiel und Neumunster, Kreise PI6n und Rendsburg-Eckernférde.

MINISTERIUM FUR LANDLICHE RAUME, LANDESPLANUNG, LANDWIRTSCHAFT UND

TOURISMUS DES LANDES SH (2000): Regionalplan fir den Planungsraum Ill — Fortschrei-
bung 2000, Kreisfreie Stadte Kiel und Neumdunster, Kreise Plon und Rendsburg-Eckernforde.

MINISTERIUM FUR UMWELT, NATUR UND FORSTEN S.-H. (1999): Landschaftsprogramm Schles-
wig-Holstein 1999, mit Kartenteil und Anlagen. Kiel.

MINISTERIUM FUR ENERGIEWENDE, KLIMASCHUTZ, UMWELT UND NATUR DES LANDES
SCHLESWIG-HOLSTEIN (2024): Umweltportal Schleswig-Holstein, https://umweltportal.schles-
wig-holstein.de/kartendienste.

STADT PLON: Landschaftsplan Plon 1998, mit Kartenteil und Anlagen, Plon.

LANDESAMT FUR UMWELT SCHLESWIG-HOLSTEIN (EHEM. LLUR) (2019): Erhaltungszustand der
Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-Richtlinie, Ergebnisse in Schleswig-Holstein fiir den
Berichtszeitraum 2013-2018, Erhaltungszustand: Einzelparameter und Gesamtzustand.

LANDESAMT FUR UMWELT SCHLESWIG-HOLSTEIN (2024): Artkataster.
Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Hinweise, Merkblatter

BAUGESETZBUCH (BauGB): Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt ge&ndert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBI. | S. 394)
m.W.v. 01.01.2024.

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG: Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunut-
zungsverordnung - BauNVO) vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786). Zuletzt gedndert am
03.07.2023 (Art. 2 Nr. 176).
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BIOTOPVERORDNUNG (BiotopV SH): Landesverordnung Uber gesetzlich geschiitzte Biotope vom
13. Mai 2019 (GVOBI. 2019, 146), zuletzt gedndert am 09.04.2021, (GVOBI. S. 507).

BUNDES-BODENSCHUTZGESETZ (BBodSchG): Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveran-
derungen und zur Sanierung von Altlasten vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geandert
am 27.09.2017, (BGBI. | S. 3465).

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG): Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege;
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), Bonn. Zuletzt gedndert am 08.05.2024 (BGBI. 2024 | Nr.
153).

DENKMALSCHUTZGESETZ (DSchG): Gesetz zum Schutz der Denkmale vom 30.01.2015, zuletzt
geandert: § 10 (Art. 5 Ges. v. 01.09.2020, GVOBI. S. 508).

LANDESNATURSCHUTZGESETZ: Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzge-
setz - LNatSchG) vom 24. Februar 2010 (GVOBI. Schl.-H. S. 301-329, ber. S. 486). Zuletzt ge-
andert am 27.10.2023 (GVOBI. S. 514).

INNENMINISTERIUM UND MINISTERIUM FUR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT
UND LANDLICHE RAUME: Gemeinsamer Runderlass: Verhéltnis der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung zum Baurecht vom 9. Dezember 2013, glltig bis 31.12.2028.

MINISTERIUM FUR ENERGIEWENDE; LANDWIRTSCHAFT; UMWELT UND LANDLICHE RAUME:
Durchfiihrungsbestimmungen zum Knickschutz, V534-531.04. Erlass vom 7. Februar 2017.

BHF Bendfeldt Herrmann Franke LandschaftsArchitekten GmbH  Kiel - Schwerin
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Qualitat in der ALN Akustik Labor Nord GmbH

Organisation/Institution |Verfahren/Mal3Bhahme

Landesbetrieb RegelmaRige Prifung und Eichung akustischer Mess-
Mess- und Eichwesen geréte
Nordrhein-Westfalen

Kalibrierstelle: Rickverfolgbare Kalibrierung
Norsonic-Tippkemper

Verband der Material- Anerkennung der ALN GmbH als Schallschutzprufstelle
prifungsanstalten e.V. fur die Durchfiihrung von Guteprufungen nach
(VMPA) DIN 4109

Schallschutz im Hochbau

Regelmafige Begutachtung der ALN GmbH

im Rahmen des Qualitatssicherungsverfahrens — Baua-
kustische Vergleichsmessungen in der Materialpri-
fungsanstalt Braunschweig

DEGA - Deutsche Quialifizierung von Mitarbeitern der ALN GmbH als
Gesellschaft fuir Akustik Berater fur den
DEGA-Schallschutzausweis

DEGA - Deutsche Spezielle Qualifikation fiir

Gesellschaft fur Akustik Raumakustik und Beschallung, DEGA-Akademie.

Architekten und Priufbefreiter Ingenieur fur den Bereich Schallschutz,

Ingenieurkammer Schleswig- | Dipl.-Ing. (FH) Nils Merten, Erstellung schalltechnischer L BO § 70
Holstein Nachweise gem. § 70 LBO S-H

ALN GmbH intern Die internen Standards zur Qualitatssicherung sind in

einem Qualitdtsmanagement-Handbuch zusammenge-
fasst. Hier ist insbesondere die innerbetriebliche Orga-
nisation geregelt. Die internen Standards werden stén-
dig weiterentwickelt.
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1 Situation Aufgabe Ergebnis

Das Plangebiet von Bebauungsplan Nr. 14 umfasst das bestehende Gewerbege-
biet ,Behler Weg“ und befindet sich im Norden der Stadt Plon. Der Bebauungsplan
Nr. 14 weist Gewerbegebiet aus und enthalt keine Festsetzungen zu schalltech-
nischen Emissionsbeschrankungen. Die Stadt Plon beabsichtigt im Rahmen der
4. Anderung zum Bebauungsplan Nr. 14 die bestehenden Festsetzungen — insbe-
sondere fir die Art und das Malf3 der baulichen Nutzung — zu aktualisieren und an
die Anforderungen fir die vorhandenen gewerblichen Nutzungen ebenso wie fir
die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben anzupassen.

Sudlich des Behler Weges befindet sich weiterhin das bestehende Gewerbegebiet
im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 39. Der Bebauungsplan Nr. 39 enthalt
keine dezidierten Festsetzungen zu schalltechnischen Emissionsbeschréankungen.
Die Stadt PIon bereitet die 87. Anderung des Flachennutzungsplanes vor. Ziel der
87. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Plon ist es, die Entwicklung
eines Gewerbegebietes siudlich des Behler Weges planerisch vorzubereiten. Die
beabsichtigte Entwicklung des Gewerbegebietes wird in vorliegender schalltech-
nischer Untersuchung als planerische Vorbelastung berucksichtigt.

Im Rahmen des Bauleitverfahrens zur 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14
wird die ALN Akustik Labor Nord GmbH beauftragt, die durch die vorhandenen/
geplanten Gewerbegebiete in der Wohnnachbarschaft verursachten Gewerbe-
gerduschimmissionen schalltechnisch zu untersuchen. Die Beurteilung der
Gewerbegerauschimmissionen in der Wohnnachbarschaft erfolgt im Rahmen der
Bauleitplanung nach DIN 18005 [1; 2]. Die Orientierungswerte fur Gewerbelarm
nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 [2] entsprechen fur die betrachteten Nutzungen nu-
merisch den Immissionsrichtwerten der TA Larm [4].

Zur Sicherstellung ausreichenden Schallschutzes in der Nachbarschaft der
vorhandenen/geplanten Gewerbegebiete wird auf das Instrument der Emissions-
kontingentierung aus DIN 18005 [1] in Verbindung mit DIN 45691 [3] zurtickge-
griffen. DIN 45691 sieht eine Festsetzung von Emissionskontingenten Lgk vor. In
vorliegender schalltechnischer Untersuchung erfolgt eine Ableitung von Emissions-
kontingenten fur das Plangebiet von Bebauungsplan Nr. 14. Hierbei wird die
Gerauschvorbelastung bestehender Betriebe in Bebauungsplan Nr. 39, das
benachbarte Busunternehmen und die planerische Vorbelastung des geplanten
Gewerbegebietes im Geltungsbereich der 87. Flachennutzungsplanénderung
entsprechend der Ergebnisse aus der schalltechnischen Untersuchung [27]
bertcksichtigt. Fur bestehende Betriebe im Geltungsbereich von Bebauungsplan
Nr. 14 und Nr. 39 sowie des benachbarten Busunternehmens werden auf Basis
von Befragungen Ermittlungen zur schalltechnischen Relevanz der Betriebe durch-
gefuhrt. Fur Betriebe im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 14, die im
direkten Umfeld der schutzbedirftigen Wohnbebauung am Behler Weg liegen,
werden detaillierte schalltechnische Untersuchungen durchgefiihrt. Die Ergeb-
nisse der detaillierten schalltechnischen Untersuchungen fir die Betriebe inner-
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halb des Geltungsbereiches von Bebauungsplan Nr. 14 werden bei der Einord-
nung der abgeleiteten Emissionskontingente fir den Bebauungsplan Nr. 14
bertcksichtigt. Weiterhin wird der Betrieb des Busunternehmens detailliert unter-
sucht. Im Ergebnis zeigt sich, dass an den maf3geblichen Immissionsorten in der
Wohnnachbarschaft durch die bestehenden Betriebe tags und nachts zum Teil
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Larm zu verzeichnen sind. Im
weiteren wird als Voraussetzung bei der Gerauschkontingentierung der Gewerbe-
flachen im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 14 fir die Gerauschvorbelas-
tung der bestehenden Betriebe (Busunternehmen, Geltungsbereich von Bebau-
ungsplan Nr. 39) davon ausgegangen, dass an den betrachteten maf3geblichen
Immissionsorten maximal eine Ausschopfung [5; 7] der zugehdrigen Immissions-
richtwerte nach TA Larm vorliegt (vgl. Abschnitt 6.3.1). Fur die Gerauschvorbelas-
tung bestehender Betriebe im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 39 wird
unter Bericksichtigung der schalltechnisch relevanten betrieblichen Aktivitaten,
der Betriebszeiten sowie einer Abfrage zu den Erweiterungsabsichten ein flachen-
hafter Ansatz zur Gerauschemission beriicksichtigt.

In vorliegender schalltechnischer Untersuchung werden fir das Plangebiet der
4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14 Emissionskontingente abgeleitet, mit
dem Ziel, die entsprechenden Immissionsrichtwerte flr gewerbliche Gerauschim-
missionen in der Nachbarschaft nicht zu Uberschreiten. Fur die Gewerbe-Teil-
flache GE 1.1 im Siuden des Plangebietes von Bebauungsplan Nr. 14 zeigt sich,
dass aufgrund des direkt benachbarten reinen Wohngebietes gegeniber einem
uneingeschrankten schalltechnischen Nutzungspotential eine deutliche Reduzie-
rung erforderlich ist. DIN 45691 ermoglicht eine von nach betroffenen Gebieten
unterschiedene Kontingentierung, bzw. eine richtungsbezogene oder immis-
sionsortbezogene Erteilung von Zusatzkontingenten. In vorliegender schalltech-
nischer Untersuchung werden richtungsbezogene Zusatzkontingente nach den
Regelungen der DIN 45691 bestimmt. Im Ergebnis zeigt sich, dass fur einen Rich-
tungssektor eine — im Sinne der DIN 18005 — Nutzbarkeit des Gewerbegebietes
ohne Emissionsbeschrankung maglich ist.

Die Einhaltung der Emissionsbeschrankungen ist im vorhabenbezogenen Geneh-
migungsverfahren nachzuweisen. Die Beurteilungspegel sind entsprechend
TA Larm [4] zu ermitteln und mit den zulassigen Immissionskontingenten unter
Berucksichtigung der erteilten Zusatzkontingente zu vergleichen.

In Abschnitt 6.4 und 6.5 werden die Konsequenzen der beabsichtigten Gerausch-
kontingentierung fur die vorhandenen Gewerbeflachen/Betriebe beschrieben. Aus
den Ergebnissen wird deutlich, dass mit der beabsichtigten Gerauschkontingentie-
rung Einschrankungen fur die vorhandenen Betriebe zu erwarten sind. Es bleibt
festzuhalten, dass die vorhandenen Betriebe schon heute, insbesondere aufgrund
der Nachbarschaft des reinen/allgemeinen Wohngebietes am Behler Weg (Bebau-
ungsplan Nr. 3 und Bebauungsplan Nr. 13), aus schalltechnischer Sicht einge-
schréankt sind.
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In vorliegender schalltechnischer Untersuchung wird auch die zu erwartende
Gerauschsituation im Plangebiet prognostiziert. Dabei ist auch die Verkehrs-
larmeinwirkung (Bahn/Straf3e) auf den Geltungsbereich von Bebauungsplan
Nr. 14 fur eine Ermittlung der AuR3enlarmsituation zu bestimmen, um im Bauleitver-
fahren entsprechende Festsetzungen zur erforderlichen Schalldammung der
Aul3enbauteile geplanter Gebdude mit schutzbedirftigen Raumen zu treffen. Die
Gerauschsituation im Plangebiet wird in vorliegender schalltechnischer Unter-
suchung beurteilt und es werden entsprechende Schallschutzmalinahmen abge-
leitet.

Vorliegende schalltechnische Untersuchung zeigt auf, dass im Plangebiet durch
einwirkenden Verkehrslarm Uberschreitungen der zugehdérigen Orientierungswerte
nach DIN 18005 zu erwarten sind. Fur die zu uberplanenden Gewerbeflachen wird
eine Gerauschkontingentierung durchgefuhrt. Es sind SchallschutzmalRnahmen
erforderlich. Entsprechende Festsetzungsvorschlage sind in der Ubersicht in
Abschnitt 10 zusammengefasst.

2 Bearbeitungsunterlagen

Fur die Bearbeitung werden folgende Unterlagen verwendet:

» Vorentwurf, Satzung der Stadt PIon Uber den Bebauungsplan Nr. 14
4. Anderung, Teil A: Planzeichnung, M 1 : 1000, Teil B: Text
Architektur + Stadtplanung, Hamburg, Stand 21.10.2020

« B_Plan 14 Ae_Plangrundlage 082020.dwg, Plangrundlage fur den
Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung und die 87. Anderung des
Flachennutzungsplanes der Stadt Plon
Architektur + Stadtplanung, Hamburg, per E-Mail erhalten am
18.02.2021

» Digitale topographische Karten, M 1 : 5000,
dtk5_32592_6002_2_sh_ein.tif, dtk5_32592_6004_2_sh_ein.tif
dtk5_32594 6002_2_sh_ein.tif, dtk5_32594_6004_2_sh_ein.tif
Architektur + Stadtplanung, Hamburg
per E-Mail erhalten am 18.02.2021

» Lageplan - Auszug aus dem ALK 2023, Herausgeber: Vermessungs u.
Katasterverwaltung S-H, Stadt Plon, M 1 : 2500, Die Burgermeisterin,
Fachbereich 4 Planen & Bauen, Team Stadtentwicklung, Behler Weg,
Stand 30.06.2023

» Excel-Tabelle - Genehmigungsstand Betriebe innerhalb des B14, Stadt
Plon, Fachbereich 4 Planen & Bauen, Team Stadtentwicklung
Stand 04.11.2021
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» Digitales Gelandemodell DMGL1 - 3D-Gebaudemodell LoD 1
Landesamt fur innere Vermessung und Geoinformation Schleswig-

Holstein, ® GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0, Stand 25.04.2023

« Vorentwurf, 87. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt PIon
M 1 : 5000, Stand 15.09.2021

e Stadt PI6n, Bebauungsplan Nr. 3 ,Behler Weg“, M 1 : 500
Stand 16.05.1963

e Satzung der Stadt PI6n Uber den Bebauungsplan Nr. 13
1. Anderung, Teil A: Planzeichnung, M 1 : 500, Teil B: Text
Stand 06.12.1988

» Satzung der Stadt Plon Gber den Bebauungsplan Nr. 14 - 3. Anderung-
Teil A: Planzeichnung, M 1 : 1000, Teil B: Text, Stand 11.10.1993

» Satzung der Stadt PIon Gber den Bebauungsplan Nr. 39
Teil A: Planzeichnung, M 1 : 1000, Teil B: Text, Stand 28.02.1994

» Schallgutachten fiir das Grundstiick Behler Weg 13 in Plon
A.Z.: 1104/18, Schallschutz Nord GmbH, Stand 18.12.2018

+ Lageplan, Bebauungsplan Nr. 14, Anderung/Neuaufstellung
Nutzungen, M 1 : 2000, Architektur + Stadtplanung, Hamburg, Stand
11.08.2020

« Lageplan, Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung, Nutzungen
M 1 : 2000, Architektur + Stadtplanung, Hamburg, Stand 28.07.2020

» Ergebnisse der Ortsbesichtigungen vom 16.02.2021, 24.06.2021,
14.01.2023, 14.06.2023

Weitere verwendete Unterlagen, insbesondere technische Richtlinien, kdnnen der
Literaturliste entnommen werden.
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3 Ortliche Situation

Der Lageplan in Anlage 1.1 zeigt das Untersuchungsgebiet im Uberblick. Das
Plangebiet von Bebauungsplan Nr. 14 umfasst das bestehende Gewerbegebiet
.Behler Weg* und befindet sich im Norden der Stadt PIon. Der Geltungsbereich
von B-Plan Nr. 14 liegt sudlich der Lutjenburger Stral3e (B 430) am Behler Weg.
Sudlich des Behler Weges befindet sich weiterhin das bestehende (einge-
schrankte) Gewerbegebiet im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 39. Der
Geltungsbereich der 87. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt PIon
befindet sich im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 39 und ist als Private
Griunflache (Weide), sowie als Regenrickhaltebecken gekennzeichnet.

Schutzbeditrftige Wohnbebauung befindet sich sudlich und westlich der beste-
henden Gewerbeflachen. Die Wohnbebauung befindet sich zu einem grof3en Tell
in Bereichen ohne rechtskréaftige Bebauungsplane. Der Bebauungsplan Nr. 3
.Behler Weg" sudlich des Behler Weges stammt aus dem Jahre 1963 und weist
.Reine Wohnbauten“ aus. Fir die Wohnbebauung im Geltungsbereich von B-Plan
Nr. 3 wird eine Schutzbedurftigkeit entsprechend reinem Wohngebiet beriicksich-
tigt. Westlich an den Geltungsbereich von B-Plan Nr. 3 schliel3t sich der Geltungs-
bereich von Bebauungsplan Nr. 13, 1. Anderung an. Der Bebauungsplan Nr. 13
weist allgemeines Wohngebiet aus. FUr vorliegende schalltechnische Unter-
suchung werden fir die beiden Bebauungsplédne Nr. 3 und Nr. 13 die mal3geb-
lichen Immissionsorte IP 1, IP 2 und IP 14 bertcksichtigt. FUr die Immissionsorte
IP 3, IP 4 und IP 16 am Rathjensdorfer Weg/Eulenkrug wird in Abstimmung mit
der Stadt PI6n eine Schutzbedirftigkeit entsprechend allgemeinem Wohngebiet
und fur die Immissionsorte IP 5 und IP 6 reines Wohngebiet berlcksichtigt. Die
Immissionsorte IP 7 bis IP 12 befinden sich innerhalb der Gewerbegebiete von
Bebauungsplan Nr. 14, bzw. Bebauungsplan Nr. 39. Beide Bebauungsplane
weisen Gewerbegebiet aus. Fur die Immissionsorte IP 8, IP 9 und IP 12 wird dabei
eine Wohnnutzung und damit auch eine nachtliche Schutzbedurftigkeit berticksich-
tigt. Fur die weiteren Immissionsorte in den Gewerbegebieten ohne Wohnnutzung
wird entsprechend der Regelungen aus [6] fur die Nachtzeit im folgenden davon
ausgegangen, dass benutzte Burordume und vergleichbar genutzte Raume auch
nachts nur den Schutzanspruch der Tageszeit (hier: Gewerbegebiet) haben. Fur
den Immissionsort IP 13 im AulRenbereich am ,Feldweg am Schohsee® wird in
Abstimmung mit der Stadt Plon eine Schutzbedurftigkeit entsprechend Mischge-
biet bertcksichtigt. Fur die Wohnnutzung auf dem Grundsttick des Busunterneh-
mens (IP 15) wird ebenfalls eine Schutzbedirftigkeit entsprechend Mischgebiet
beriicksichtigt.
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Folgende Tabelle 1 zeigt die fur die schalltechnischen Auswirkungen des Plange-
biets untersuchten maf3geblichen Immissionsorte mit ergdnzenden Angaben.

Tabelle 1: Ausgewahlte mafligebliche Immissionsorte in der Nachbarschaft

Immissionspunkt Adresse ggggiﬁgg"ﬂ:ﬁ Nutzungsgebiet Art der Nutzung
P1 Behler Weg 18 B-Plan Nr. 3 WR Wohnen
P2 Rathsberg 1 B-Plan Nr. 13 WA Wohnen
IP3 Rathjensdorfer Weg 7 - WA 12 Wohnen
P4 Rathjensdorfer Weg 9 - WA 12) Wohnen
IP5 Rathjensdorfer Weg 26 - WR D Wohnen

IP 6 Eulenkrug 1a - WR D Wohnen
IP7 Behler Weg 11 B-Plan Nr. 14 GE Buro

IP8 Behler Weg 9 B-Plan Nr. 14 GE Wohnen
P9 Behler Weg 11 B-Plan Nr. 14 GE Wohnen

IP 10 Flur 23/24 B-Plan Nr. 14 GE -

P11 Behler Weg 15 B-Plan Nr. 14 GE Buro

IP 12 Behler Weg 30 B-Plan Nr. 39 GE Wohnen

IP 13 Feldweg am Schohsee 4 - VIR Wohnen

IP 14 Behler Weg 8 B-Plan Nr. 3 WR Wohnen

IP 15 Rathjensdorfer Weg 1 - VIR Wohnen

IP 16 Rathjensdorfer Weg 5 - WA 12 Wohnen

1) Schutzbediirftigkeit nach Riicksprache mit der Stadt Plon

2) Abweichende Schutzbediirftigkeit entsprechend allgemeinem Wohngebiet nach Riicksprache mit der Stadt Plén

Fur das im Nordosten an das Plangebiet angrenzende Kleingartengebiet an der
Latjenburger Stral3e existiert kein rechtsgiltiger Bebauungsplan, welcher die
Kleingarten als Dauerkleingarten festsetzt; im Flachennutzungsplan sind die Klein-
garten als ,Flachen fur die Landwirtschaft® ausgewiesen. Eine rechnerische
Vorprufung fir die Kleingarten zeigt, dass hier keine Richtwertiiberschreitungen zu
erwarten sind, auch wenn fur die Gewerbegebiete eine gewerblichen Nutzung
ohne Emissionsbegrenzung nach DIN 18005 (siehe Abschnitt 6.3.2) vorausge-
setzt wird. Fur die Gerauschkontingentierung zeigen sich die benachbarten Klein-
garten als nicht maf3geblich. Alle weiteren Immissionsorte liegen von dem zu beur-
teilenden Plangebiet weiter entfernt und/oder haben eine niedrigere Schutz-
beddirftigkeit, sodass sie in der schalltechnischen Beurteilung vernachlassigt wer-
den kénnen.
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4 Beurteilungsgrundlage

In der Bauleitplanung wird DIN 18005 [1; 2] fur die Belange des Schallschutzes
herangezogen. DIN 18005 verweist hinsichtlich der Beurteilung der Einwirkung
verschiedener Gerauschquellen auf die jeweils einschlagigen Richtlinien, u. a. auf
die TA Larm [4] bei Gewerbegerduscheinwirkung und auf die RLS-19 [20] zur

Prognose von StralB3enverkehrslarm.

4.1 DIN 18005
Beiblatt 1 zur DIN 18005 [2] enthalt folgende Orientierungswerte:

Tabelle 2: Orientierungswerte flir den Beurteilungspegel

Industrie-, Gewerbe-
und Freizeitlarm
Baugebiet Verkehrslarm? sowie Gerausche von
vergleichbaren
offentlichen Anlagen

Lr Lr
dB dB
tags nachts tags nachts

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35
Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenendhausgebiete, 55 45 55 40
Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40
Dorfgebiete (MD), Dorfliche Wohngebiete (MDW), 60 50 60 45
Mischgebiete (Ml), Urbane Gebiete (MU)
Kerngebiete (MK) 63 53 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50
Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flachen fur den
Gemeinbedarf, soweit sie schutzbeddrftig sind, je nach | 45 bis 65 | 35 bis 65 | 45 bis 65 | 35 bis 65
Nutzungsart®
Industriegebiete (GI)° - - - -

2 Die dargestellten Orientierungswerte gelten fur StraRen, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend davon schlagt die WHO fir
den Fluglarm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor.

b Fiir Krankenhauser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben.
¢ Fur Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind Werte, die in der Planung von Bauge-
bieten anzustreben sind. Im Rahmen der Abwéagung unter Berlicksichtigung einer
bestehenden Larmbelastung kdnnen diese auch Uberschritten werden, sofern die
Mdglichkeiten von aktiven und passiven Larmschutzmal3hahmen geprift und
angemessen berlcksichtigt werden.
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4.2 TA Larm

Der mal3gebliche Immissionsort nach TA Larm befindet sich 0,5 m vor dem geo6ff-
neten Fenster des betrachteten Aufenthaltsraumes. Bei unbebauten Flachen lie-
gen die mal3geblichen Immissionsorte an dem am starksten betroffenen Rand der
Flache, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude mit schutzbedurftigen
Raumen erstellt werden durfen.

Entsprechend TA Larm [4] gelten fur Gewerbeldarm die folgenden Immissionsricht-
werte fur Immissionsorte auf3erhalb von Gebauden:

Reines Wohngebiet (WR): tags 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA): tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
Mischgebiet (MI): tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
Gewerbegebiet (GE): tags 60 dB(A)

nachts 45 dB(A)

In vorliegender schalltechnischer Untersuchung werden fir Bidrordume und
vergleichbare Raume in den Gewerbegebieten Besonderheiten bei der Einstufung
geltend gemacht, die eine ergédnzende Prifung im Sonderfall nach Abschnitt 3.2.2
TA Larm begrinden. Nach [6] wird fur Buroraume und vergleichbare Raume
davon ausgegangen, dass nachts nur der Schutzanspruch der Tageszeit besteht.

Buroraume, vergleichbare Raume: tags 65 dB(A)
nachts 65 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geréuschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte der
TA Larm am Tage um nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als
20 dB uberschreiten.
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5 Vorbelastung durch Gewerbelarm bestehender Betriebe

Zur Ermittlung der Gerauschvorbelastung durch Gewerbegerausche bestehender
Betriebe in der Wohnnachbarschaft wird in vorliegender schalltechnischer Untersu-
chung folgendermal3en verfahren:

Fur die bestehenden Betriebe innerhalb der Geltungsbereiche der Bebauungs-
plane Nr. 14 und 39 sowie fur das angrenzende Busunternehmen erfolgt im ersten
Schritt eine Aufnahme der Betriebszeiten, der schalltechnisch relevanten betrieb-
lichen Aktivitdten sowie eine Abfrage zu den Erweiterungsabsichten durch Befra-
gung betrieblich Verantwortlicher. Weiterhin erfolgt eine Prifung der Genehmi-
gungslage zu schalltechnisch relevanten Auflagen. Es zeigt sich, dass die
Betriebszeiten fur einen Grol3teil der bestehenden Betriebe auf den Tageszeitraum
(6.00 — 22.00 Uhr) beschrankt sind. Fur bestehende Betriebe im Nahbereich der
schutzbedirftigen Wohnnachbarschaft im reinen Wohngebiet erfolgt eine detail-
lierte schalltechnische Untersuchung. Fir die von der schutzbedurftigen Wohn-
nachbarschaft weiter entfernt befindlichen Betriebe nérdlich des Plangebietes
erfolgt eine Befragung zum Vorliegen néchtlicher Betriebsaktivitdten. Die Lage-
plane in den Anlagen 1.2 und 1.3 zeigen die untersuchten Betriebe in der Uber-
sicht.

51 Emission Gewerbe

Busunternehmen

Fur den Betrieb des Busunternehmens wird in vorliegender Untersuchung eine
detaillierte Prognose des bestehenden Betriebes durchgeftihrt. Die vorliegende
Beschreibung zum Betrieb beruht auf Angaben des Betreibers. Fir die vorlie-
gende Prognose wird von einem gut ausgelasteten Betrieb ausgegangen. Der
modellierte Lastfall kann als schalltechnischer Ansatz zur sicheren Seite ange-
sehen werden, da hinsichtlich der bericksichtigten Schallquellen Abschatzungen
zur sicheren Seite eingerechnet werden.

Die Betriebszeit des Busunternehmens ist taglich von 5.20 bis 23.35 Uhr. Die Mit-
arbeiter fahren das Betriebsgelande mit ihren eigenen Pkw an und verlassen das
Betriebsgeldnde mit den Omnibussen. Im Laufe des Tages kann es vorkommen,
dass die Omnibusse das Betriebsgeléande anfahren und wieder verlassen. Nachts
in der lautesten Stunde (5.00 bis 6.00 Uhr) ist mit rund 3 Bus-Fahrbewegungen zu
rechnen, welche das Gelande verlassen. Am Tage ist mit einer Kraftstoffanliefe-
rung zu rechnen. Des weiteren werden in der Werkstatt taglich Arbeiten an
defekten Fahrzeugen (bei gedffneten Toren) und andere Arbeiten durchgefihrt
(Kleinstreparaturen).

Die Lage der modellierten Gerduschquellen ist dem Lageplan in Anlage 2.1 zu ent-
nehmen. Detaillierte Angaben zur Emissionsmodellierung befinden sich in den
Anlagen 2.2 bis 2.6. Die Frequenzspektren sind in Anlage 7 dargestellt.
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Tankstelle

Fur den Betrieb der Tankstelle wird in vorliegender Untersuchung eine detaillierte
Prognose des bestehenden Betriebes durchgefiihrt. Die vorliegende Beschrei-
bung zum Betrieb beruht auf Angaben des Betreibers. Fur die vorliegende Prog-
nose wird von einem gut ausgelasteten Betrieb ausgegangen. Der modellierte
Lastfall kann als schalltechnischer Ansatz zur sicheren Seite angesehen werden,
da hinsichtlich der berucksichtigten Schallquellen Abschatzungen zur sicheren
Seite eingerechnet werden.

Die Betriebszeit der Tankstelle ist taglich von 5.30 bis 22.00 Uhr. Nach Angaben
des Betreibers ist taglich mit rund 229 Kfz zu rechnen. Fir die Betriebszeit von
16 Stunden ergibt sich tagsiber eine Gesamt-Pkw-Frequenz N von 14,3 Pkw/h.

Die Lage der modellierten Gerauschquellen ist dem Lageplan in Anlage 2.7 zu
entnehmen. Detaillierte Angaben zur Emissionsmodellierung befinden sich in den
Anlagen 2.8 und 2.9. Die verwendeten Frequenzspektren sind in Anlage 7 darge-
stellt.

Autowerkstatt

Die Autowerkstatt beschaftigt insgesamt 7 Mitarbeiter:innen werktags in der Zeit
von 7.00 bis 18.00 Uhr.

Auf dem Geléande selbst befinden sich defekte Fahrzeuge und ein Ersatzteillager.
Es ist am Tag mit rund 20 Kunden/Mitarbeiter Pkw-Bewegungen zu rechnen,
welche auf das Betriebsgrundstick fahren. In der Werkstatt werden taglich
Arbeiten an defekten Fahrzeugen (bei gedffneten Toren) und andere Arbeiten
durchgefiihrt. Des Weiteren erfolgt eine Anlieferung durch einen Lkw, welcher ma-
nuell entladen wird.

Die Lage der modellierten Geréduschquellen ist dem Lageplan in Anlage 2.10 zu
entnehmen. Detaillierte Angaben zur Emissionsmodellierung befinden sich in den
Anlagen 2.11 bis 2.15. Die verwendeten Frequenzspektren sind in Anlage 7 darge-
stellt.
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Werbeagentur

Die Werbeagentur ist ein Werbetechnikbetrieb welcher Folienplotts, Digitaldrucker-
zeugnisse, Beschilderungen, Textildruck, Autobeschriftungen und auch Werbepy-
lone, Leuchtwerbung sowie einzeln gefraste Acryl-Buchstaben produziert. Es sind
30 Mitarbeitende beschaftigt. Die Arbeitszeiten erstrecken sich Uber einen Zeit-
raum von 4.30 bis 20.00 Uhr. Es wird von einem gut ausgelasteten Betrieb ausge-
gangen, der als Ansatz zur sicheren Seite betrachtet werden kann.

Fur die Warenanlieferung bzw. die Auslieferung fertiger Produkte kommen ver-
schiedene Fahrzeuge zum Einsatz. An einem maximalen Tag finden 7 Umlaufe mit
einem Lkw sowie 35 Umlaufe mit Kleintransportern statt. In der lautesten Nacht-
stunden (5.00 bis 6.00 Uhr) finden Umlaufe mit Kleintransportern statt. Zusatzlich
dazu finden in dieser Stunde bis zu 5 Pkw-Bewegungen der Mitarbeitenden auf
dem Betriebsgelande statt. Tagsiuber finden bis zu 45 Pkw-Bewegungen statt. Zur
Be-/Entladung der Fahrzeuge kommen ein Dieselstapler und ein Elektrostapler
zum Einsatz. Diese bewegen sich maximal 5 Stunden Uber das gesamte Grund-
stuck. Innerhalb des zentralen Gebaude finden teilweise Buroarbeiten und teilwei-
se Werkstattarbeiten statt. In einem weiteren Nebengebéude finden ebenfalls
Werkstattarbeiten statt. Darunter z&hlen Arbeiten, wie Schweil3en, Frasen und Sa-
gen von verschiedenen Materialien. Die Arbeiten werden gerade im Sommer teil-
weise mit offenen Toren durchgefuhrt, weshalb dieser Ansatz bertcksichtigt wird.
Daruber hinaus befinden sich Abluftanlagen auf dem Dach des Geb&audes, die in
der Schallimmissionsprognose ebenfalls berticksichtigt werden.

Die Lage der modellierten Geraduschquellen ist dem Lageplan in Anlage 2.16 zu
entnehmen. Detaillierte Angaben zur Emissionsmodellierung befinden sich in den
Anlagen 2.17 bis 2.21. Die verwendeten Frequenzspektren sind in Anlage 7 darge-
stellt.
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Baumarkt

Der Baumarkt in PIon ist ein Kompaktmarkt fur Privatpersonen. Die werktaglichen
Offnungszeiten des Baumarkts liegen im Zeitraum von 8.00 bis 18.00 Uhr. Es sind
11 Mitarbeitende beschétftigt.

Das Fahrzeugaufkommen des Baumarktes besteht aus dem Lieferverkehr durch
Lkw und Kleintransportern, sowie Pkw-Verkehr durch Kund:innen und Personal.
An einem gut ausgelasteten Tag liefern bis zu vier Lkw Ware an. Dabei fahren die
Lkw von der Lutjenburger Strafle auf das Betriebsgelande und verlassen dieses
Uber den Behler Weg. Jeder Lkw ist mit maximal 20 Paletten beladen, die mittels
Elektrostapler oder Handhubwagen entladen werden. Des Weiteren wird tUberwie-
gend Paketware mit maximal 5 Kleintransportern angeliefert, die per Hand entla-
den wird. Es werden 300 Pkw-Bewegungen innerhalb der Offnungszeiten des Be-
trieb bericksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass 75% der Kund:innen einen
Einkaufswagen verwenden; es werden 450 Ein- bzw. Ausstapelvorgangen von
Einkaufswagen abgeleitet.

Die Lage der modellierten Geréduschquellen ist dem Lageplan in Anlage 2.22 zu
entnehmen. Detaillierte Angaben zur Emissionsmodellierung befinden sich in den
Anlagen 2.23 bis 2.24. Die verwendeten Frequenzspektren sind in Anlage 7 darge-
stellt.

Autolackiererei

Die Autolackiererei beschéftigt 8 Mitarbeitende. Die Offnungszeiten des Betriebs
sind von Montag bis Donnerstag im Zeitraum von 7.30 bis 16.45 Uhr und an Frei-
tagen von 7.30 bis 13.45 Uhr.

Tags bewegen sich bis zu 10 Pkw auf dem Betriebsgelande. Zusatzlich kommen
bis zu 6 Kleintransporter, welche die Pkw auf einem Trailer anliefern und im 6st-
lichen Bereichs des Betriebsgelandes abladen. Alle weiteren Arbeiten finden inner-
halb des Gebaudes statt. Es werden Schleifarbeiten und Lackierungen durchge-
fuhrt. Als Ansatz zur sicheren Seite wird hier ein Werkstattbetrieb mit getffneten
Toren angenommen.

Die Lage der modellierten Gerauschquellen ist dem Lageplan in Anlage 2.25 zu
entnehmen. Detaillierte Angaben zur Emissionsmodellierung befinden sich in den
Anlagen 2.26 bis 2.28. Die verwendeten Frequenzspektren sind in Anlage 7 darge-
stellt.
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5.2 Ausbreitung Gewerbe
Folgende Gegebenheiten und Parameter finden im Rechenmodell Bertcksichti-
gung:

» die Abschirmwirkung relevanter Hindernisse (z. B. Geb&ude aul3erhalb
des Plangebietes)

* Reflexionen 1. Ordnung an Hindernissen
» Digitales Gelandemodell des Untersuchungsgebietes

» der Mittelungspegel der Gerauschimmissionen wird durch energeti-
sche Summation der Mittelungspegel der Einzelguellen gebildet.

» die Ausbreitungsrechnung fiir die Gewerbegeréduschquellen wird ent-
sprechend DIN ISO 9613-2 [21] spektral durchgefihrt.

» es wird der quivalente A-bewertete Dauerschallpegel bei Mitwind fur
jede Quelle nach Gleichung (5) nach DIN ISO 9613-2 [21] berechnet

» eine meteorologische Korrektur Cyet Nnach DIN ISO 9613-2 [21] wird
nicht bertcksichtigt

» alle Flachen werden als schallhart (G = 0,1) zugrundegelegt.

Fur die Ausbreitungsrechnung wird das Programm Cadna/A in der
Version 2022 [22] eingesetzt. Auf Wunsch kénnen Protokolle der Berechnungen,
ggf. auch als detaillierteres Protokoll zur Verfigung gestellt werden.
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5.3 Beurteilung Gewerbelarm

Folgende Tabelle 3 zeigt die prognostizierten Gesamt-Beurteilungspegel aller
detailliert untersuchten Betriebe im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 14
und im Umfeld des Plangebietes.

Tabelle 3: Beurteilungspegel Gewerbegerausche
Lastfall: Gesamt-Beurteilungspegel aller detailliert untersuchten Betriebe
Betriebszeit von 6.00 - 22.00 Uhr, lauteste Nachtstunde im Zeitraum von 22.00 - 6.00 Uhr
Vorbelastung
Immissionspunkt Beurteilungspegel L, | Immissionsrichtwert | Nutzung| Uberschreitung
tags nachts tags nachts tags  nachts
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Gebiet daB daB
IP1EG 46 20 50 35 WR + +
IP11.0G 48 22 50 35 WR + +
IP2EG 45 38 55 40 WA + +
IP21.0G 47 40 55 40 WA + +
IP3EG 46 36 55 40 WA + +
IP31.0G 47 37 55 40 WA + +
IP4EG 44 30 55 40 WA + +
IP41. 0G 46 33 55 40 WA + +
IP5EG 25 14 50 35 WR + +
IP6 EG 21 9 50 35 WR + +
IP7EG 49 16 65 50 GE + +
IP8 EG 45 14 65 50 GE + =+
IP81.0G 46 15 65 50 GE + +
IP9 EG 42 19 65 50 GE + +
IP 10 EG 43 21 65 50 GE + +
IP11 EG 36 15 65 50 GE + +
IP 12 EG 36 20 65 50 GE + +
IP13 EG 31 18 60 45 M + +
IP 14 EG 61 34 50 35 WR 11 +
IP14 1. OG 62 35 50 35 WR 12 +
IP151. OG 55 50 60 45 MI + 5
IP 16 EG 49 42 55 40 WA + 2
IP16 1. OG 49 42 55 40 WA + 2
Pegelwerte gerundet

Im Ergebnis zeigt sich, dass an den Immissionsorten IP 1 bis IP 13 die zugeho-
rigen Immissionsrichtwerte unterschritten bleiben. Gleichzeitig ist feststellbar, dass
die Immissionsrichtwerte an einigen Immissionsorten tags und auch nachts
weitestgehend ausgeschopft werden. Fur die Gesamtbetrachtung ist zu
bedenken, dass neben den in Tabelle 3 prognostizierten Beurteilungspegeln aus
den detailliert untersuchten Betrieben auch noch die (hier nicht rechnerisch
bertcksichtigten) Gerauscheinwirkungen der ndrdlich anschlielBenden Betriebe
innerhalb von Bebauungsplan Nr. 14, der im Geltungsbereich von Bebauungsplan
Nr. 39 befindlichen Betriebe sowie die planerische Vorbelastung der Gewerbe-
flachen der 87. Flachennutzungsplananderung zu beachten waren. An den Immis-
sionsorten IP 14 bis IP 16 sind Richtwertliberschreitungen von bis zu 12 dB tags
und 5 dB nachts zu erwarten. Die Teilpegelanalyse in Anlage 7 zeigt den Einfluss
der einzelnen Betriebe auf den Gesamt-Beurteilungspegel. Die Ergebnisse zu den

Kiel Fon: 0431/971 08 59 « Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de

Partnerbiiros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 * Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 * Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 * Bretten Fon: 07252/87 819 * Internet www.kurz-fischer.de



ALK2107.20952023 G/V - 1 Seite 19 von 43

detailliert untersuchten Betriebe zeigen auf, dass aufgrund der vorhandenen
Wohnnachbarschaft im reinen/allgemeinen Wohngebiet bereits im Bestand Richt-
wertlberschreitungen zu verzeichnen sind. Fir die beabsichtigte Gerauschkontin-
gentierung der Gewerbeflachen im Bebauungsplan Nr. 14 hei3t das, dass
Einschrankungen in der schalltechnischen Nutzbarkeit der Grundstiicke zur
erwarten sind.

Fur die weitere schalltechnische Untersuchung zur Gerauschkontingentierung der
Gewerbeflachen im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 14 wird das in
Abschnitt 1 vorliegender schalltechnischer Untersuchung beschriebene Untersu-
chungskonzept verfolgt, dass durch die Geréduschvorbelastung maximal eine
Ausschopfung der Immissionsrichtwerte an den betrachteten Immissionsorten
bertcksichtigt wird. Dieser Umstand ist im Rahmen der Gerduschkontingentierung
fur die Immissionsorte IP 12, IP 15 und IP 16 relevant. Fiur den Immissionsort
IP 12 im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 39 wird eine Ausschopfung der
Immissionsrichtwerte tags und nachts durch benachbarte Betriebe vorausgesetzt.
An den Immissionsorten IP 15 und IP 16 sind Richtwertiberschreitungen durch
den nachtlichen Betrieb des Busunternehmens zu erwarten.

Bei einer bestimmungsgemé&fien Nutzung der aul3erhalb des Plangebiets vorhan-
denen Gewerbegebietsflachen ist davon auszugehen, dass im Plangebiet von
Bebauungsplan Nr. 14 keine Richtwertiberschreitungen zu erwarten sind.

Eine schalltechnische Beurteilung kurzzeitiger Gerauschspitzen durch die
Betriebsaktivitaten der detailliert untersuchten Betriebe wird in vorliegender schall-
technischer Untersuchung nicht néher beurteilt. Aufgrund der festgestellten nécht-
lichen Betriebsaktivitaten und der Nachbarschaft eines reinen Wohngebietes sind
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte fur kurzzeitige Gerauschspitzen nicht
auszuschliel3en.
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6 Schalltechnische Auswirkungen der Planung durch
Gewerbelarm

Aufgrund der raumlichen Nahe des zu Uberplanenden Gewerbegebiets zur umlie-
genden schutzbedurftigen Wohnbebauung wird es erforderlich, die Schallabstrah-
lung der gewerblichen Flachen durch die Festsetzung von Emissionskontingenten
zu begrenzen. Zur Ermittlung dieser Emissionskontingente wird eine Gerdusch-
kontingentierung nach den Vorgaben der DIN 45691 [3] durchgefihrt.

6.1 Gerauschkontingentierung

Die Festsetzung von Emissionskontingenten nach DIN 45691 [3] dient der
Einhaltung der Anforderungen nach TA Larm|[4] bei der Prifung der
schalltechnischen Vereinbarkeit ansiedlungswilliger bzw. erweiterungswilliger
vorhandener Betriebe. DIN 18005 enthalt keine Regelungen zur Berechnung der
Beurteilungspegel fur Gewerbegerdusche in der Nachbarschaft und verweist
diesbeziglich auf die TA Larm [4]. Fur die Planung von Gewerbegebieten verweist
DIN 18005 auf DIN 45691 [3]. Die Ermittlung der Immissionskontingente erfolgt
nach DIN 45691 unter ausschlie3licher Bericksichtigung der geometrischen
Ausbreitungsdampfung (horizontal).

Fur die Planung von Gewerbegebieten ist auch das Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts (BVerwG) 4 CN 7/16 vom 07.12.2017 [18; 19] zu beachten. Entsprechend
dem Beschluss ist mindestens eine uneingeschrankte Gewerbeflache je Stadt/
Gemeinde auszuweisen, dies kann auch Ubergreifend tber verschiedene Gewer-
begebiete betrachtet werden.

6.2 Ausbreitung Gerauschkontingentierung

Folgende Gegebenheiten und Parameter finden im Rechenmodell nach
DIN 45691 [3] zur Bestimmung der Emissionskontingente der geplanten Gewerbe-
flachen und der Vorbelastung Berucksichtigung:

» Die Emissionskontingente werden als Flachenschallquellen unter
ausschliel3licher Berucksichtigung der geometrischen Ausbreitungs-
dampfung (Vollkugel: 4 tr?) berechnet.

» Die Berechnungen erfolgen bei freier Schallausbreitung (ohne Hinder-
nisse und ohne Reflexionen).

Fur die Ausbreitungsrechnung wird das Programm Cadna/A in der
Version 2022 [22] eingesetzt.
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6.3 Verfahren Gerauschkontingentierung
6.3.1 Vorbelastung

Die Immissionsrichtwerte nach TA Larm [4] sind Summenwerte fur alle einwir-
kenden Gewerbegerausche. Es ist eine Gerduschvorbelastung durch benachbarte
Gewerbebetriebe (Bebauungsplan Nr. 39, Busunternehmen) und der planerischen
Vorbelastung des geplanten Gewerbegebietes im Geltungsbereich der
87. Flachennutzungsplananderung vorhanden.

Die Gerauschvorbelastung bestehender Betriebe im Geltungsbereich von Bebau-
ungsplan Nr. 39 wird mittels eines flachenhaften Ansatzes zur Gerauschemission
berticksichtigt. Fur die Gewerbeflachen im Geltungsbereich von Bebauungsplan
Nr. 39 erfolgt keine Unterteilung in Teilflachen. Die Betriebe innerhalb von Bebau-
ungsplan Nr. 39 zeigen sich, aufgrund der groReren Entfernung zur schutzbedurf-
tigen Wohnbebauung, weniger relevant. Es werden Emissionskontingente von
Lex = 60 dB(A)/m? am Tage und 45 dB(A)/m? in der Nacht abgeleitet. Dabei
werden das Vorhandensein von genehmigter Wohnnutzung im Geltungsbereich
von Bebauungsplan Nr. 39 sowie die Formulierungen aus dem Text Teil B des
Bebauungsplanes Nr. 39 bertcksichtigt. Hier wird unter Nr. 1.1 und 1.2 formuliert,
dass zulassige Betriebe das Wohnen nicht wesentlich stéren durfen bzw. nur
zuldssig sind, wenn sie keine erheblichen Nachteile oder Belastigungen zur Folge
haben kénnen.

Fur die planerische Vorbelastung aus dem Plangebiet der 87. Flachennutzungs-
plandnderung werden die Emissionskontingente aus der Gerauschkontingentie-
rung inklusive der richtungsabhangigen Zusatzkontingente entsprechend der
Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung [27] vorausgesetzt.

Der weiterhin bestehenden Betrieb des Busunternehmens befindet sich aul3erhalb
des Geltungsbereiches von Bebauungsplan Nr. 14. Fir das Busunternehmen
werden die Prognoseergebnisse der detaillierten schalltechnischen Untersuchung
nach Abschnitt 5 vorliegenden Berichtes herangezogen. Anlage 7 zeigt auf, dass
an den Immissionsorten in der direkten Nachbarschaft des Busunternehmens
(IP 15 und IP 16) mit Uberschreitungen der zugehorigen nachtlichen Immissions-
richtwerte zu rechnen ist. Im weiteren wird als Voraussetzung zur sicheren Seite
fur das bestehende Busunternehmen davon ausgegangen, dass an den betrach-
teten mafigeblichen Immissionsorten maximal eine Ausschdpfung [5; 7] der zuge-
horigen Immissionsrichtwerte nach TA Larm vorliegt. Hierzu werden die juristische
Abhandlung [5] und das Urteil [7] des VGH Mannheim in Bezug genommen. In der
juristischen Abhandlung [5] wird folgendes ausgefihrt: ,Liegen die tatsachlichen
Larmemissionen eines Betriebs tiber dem Niveau, wie es sich nach der Genehmi-
gungslage ergibt, ist letztere maf3geblich. Die Gemeinde muss nur solche Larmim-
missionen eines vorhandenen Gewerbebetriebes beriicksichtigen, die sich im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlich zuldssigen Mal3es halten. Denn
gegen Larmimmissionen, die dieses Maf3 Uberschreiten,
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steht dem Betroffenen ein Anspruch auf Einschreiten der zustédndigen Behdrde
gegenuber dem Betrieb zu [7].“ FUr den Immissionsort IP 12 im Geltungsbereich
von Bebauungsplan Nr. 39 wird eine Ausschépfung der Immissionsrichtwerte tags
und nachts durch benachbarte Betriebe vorausgesetzt.

6.3.2 Gewerbeflachen im Geltungsbereich von B-Plan Nr. 14

Fur die zu Uberplanenden Gewerbeflachen im Geltungsbereich von Bebauungs-
plan Nr. 14 wird zunachst untersucht, ob tags und nachts eine gewerbliche
Nutzung ohne Emissionsbeschrankung moglich ist. Dazu wird der Planungswert
nach DIN 18005 [1] fur die flachenbezogene Schallleistung in Gewerbegebieten

von 60 dB(A)/m? tags/nachts herangezogen. Ist eine uneingeschrankte Nutzung
nicht moglich, wird ein Emissionskontingent bestimmt, welches in einem iterativen
Verfahren ermittelt wird. Details zur Gerauschkontingentierung zeigen die Anlagen
5.1und 5.2.

Zur Einschatzung der gewerblichen Gerauschemission der vorhandenen Betriebe
innerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplan Nr. 14 werden Befragungen
der einzelnen Betriebe durchgefiihrt, soweit von diesen aufgrund ihrer Betriebsart
und Betriebsgrol3e eine relevante Gerauschemission zu erwarten ist. Bei der Ablei-
tung eines Gerauschkontingents wird weiterhin die Lage im Plangebiet beriicksich-
tigt. Der Lageplan in Anlage 1.2 zeigt, dass fur Betriebe im nérdlichen Teil des
Geltungsbereiches von Bebauungsplan Nr. 14 fir den Tag ein Emissionskontin-

gent Lex von 60 dB(A)/m? abgeleitet werden kann. Fir die Nachtzeit wird eine
Emissionsbegrenzung auf ein Emissionskontingent von Lgx = 45 dB(A)/m? bzw.

40 dB(A)/m? bestimmt. Die vorhandenen Betriebe im nérdlichen Teil des Geltungs-
bereiches von Bebauungsplan Nr. 14 weisen keinen bzw. keinen ausgedehnten
Nachtbetrieb auf.

Fur relevante bestehende Betriebe im Geltungsbereich von Bebauungsplan
Nr. 14, welche im direkten Umfeld der schutzbedurftigen Wohnbebauung im
reinen/allgemeinen Wohngebiet am Behler Weg liegen, werden auf Basis von
Befragungen detaillierte schalltechnische Untersuchungen durchgefiihrt. Im
Ergebnis zeigt sich, dass an den maf3geblichen Immissionsorten in der Wohnnach-
barschaft durch bestehenden Betriebe im Geltungsbereich von Bebauungsplan
Nr. 14 tags und nachts zum Teil Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nach
TA Larm zu verzeichnen sind. Dies gilt im besonderen in der direkten Nachbar-
schaft zum Bebauungsplan Nr. 3, welcher reines Wohngebiet ausweist. Aus den
Ergebnissen wird deutlich, dass mit der im Rahmen der 4. Anderung zum Bebau-
ungsplan Nr. 14 vorgesehenen Gerauschkontingentierung eine Einschrankung
einiger Betriebe zu erwarten ist.
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6.3.3 Emissionskontingente

Nach DIN 45691 [3] sind bei Vorliegen einer Gerauschvorbelastung die Planwerte
Lp; immissionsortbezogen aus der Differenz von dem Gesamt-Immissionswert
Lgij und der Vorbelastung Lvor zu bilden. Dies geschieht in Abhangigkeit von der
Schutzbedurftigkeit des jeweiligen Immissionsortes. Aus den festgesetzten Emis-
sionskontingenten Lgk flr die Tages- und Nachtzeit ergeben sich Uber eine
Ausbreitungsrechnung nach DIN 45691 [3] zulassige Immissionskontingente Lik ;-
Details zur Emissionskontingentierung zeigen die Anlagen 5.1 und 5.2.

Fur die Gewerbeflachen im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14 erfolgt im
Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung eine Unterteilung in
Teilflachen, welche sich an dem vorliegenden Vorentwurf und der 6rtlichen Situa-
tion orientiert. Vergleiche hierzu den Lageplan in Anlage 1.4.

Fur die Gewerbeflachen ergeben sich die in folgender Tabelle 4 dargestellten
Emissionskontingente Lgk tags und nachts.

Tabelle 4. Emissionskontingente Lgk tags und nachts in dB(A)/m?
Teilflache LEK,tags I—EK,nachts
B-Plan Nr. 14, GE 1.1 48 35
B-Plan Nr. 14, GE 1.2 60 40
B-Plan Nr. 14, GE 2 60 45
B-Plan Nr. 14, GE 3 60 45

Im Ergebnis zeigt sich, dass die direkte Nachbarschaft eines reinen Wohngebietes
deutliche Emissionsbegrenzungen erfordern. Dies betrifft insbesondere die Teil-
Gewerbeflache B-Plan Nr. 14, GE 1.1. Fur alle Gewerbeflachen ist eine Emissions-
begrenzung fur die Nachtzeit erforderlich, fur keine der zu Uberplanenden Gewer-
beflachen ist ein Emissionskontingent Lgx ohne Emissionsbegrenzung von

60 dB(A)/m? tags und nachts méglich. Vergleiche hierzu Abschnitt 6.3.2.

Tabelle 4 zeigt auf, dass mit einer Festlegung von richtungsunabhangigen Emis-
sionskontingenten, aufgrund der direkten Nachbarschaft des reinen Wohn-
gebietes, deutliche Emissionsbegrenzungen erforderlich werden. Fur die Teil-
Gewerbeflache GE 1.1 wird gegentber einem nicht begrenzten schalltechnischen

Nutzungspotential von Lgx = 60 dB(A)/m? tags und nachts tagsiiber eine Reduzie-
rung von 12 dB und nachts von 25 dB erforderlich. Aus schalltechnischer Sicht ist
eine gewerbliche Nutzung der Teil-Gewerbeflache GE 1.1 damit deutlich begrenzt.
Vergleiche hierzu auch den Abschnitt 6.4 und 6.5. Fir die weiteren Immissionsorte
in der Nachbarschaft erfolgt eine Festlegung von richtungsbezogenen Zusatzkon-
tingenten nach den Vorgaben der DIN 45691.

Kiel Fon: 0431/971 08 59 * Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de

Partnerbiiros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 * Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 * Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 * Bretten Fon: 07252/87 819 * Internet www.kurz-fischer.de



ALK2107.20952023 G/V - 1 Seite 24 von 43

6.3.4 Zusatzkontingente fur einzelne Richtungssektoren

Allgemeines

Richtungsunabhangige Emissionskontingente werden haufig durch nur einen
besonders kritischen Immissionsort bestimmt, wahrend an anderen Immis-
sionsorten die Planwerte nicht ausgeschopft werden. Um das Gebiet besser zu
nutzen, kdbnnen dann im Bebauungsplan zusatzliche oder andere Festsetzungen
getroffen werden. Mitunter ist die Anwendbarkeit im Einzelfall daraufhin zu tber-
prufen, ob das geltende Recht und die Rechtsprechung entsprechende Festset-
zungen zulassen.

Erh6hung der Emissionskontingente fiir einzelne Richtungssektoren

Es werden ein Bezugspunkt und von diesem ausgehend ein oder mehrere Rich-
tungssektoren festgelegt. Fur den Bebauungsplan Nr. 14 wird dabei ein Bezugs-
punkt auRerhalb des Plangebietes gewahlt. Dieser entspricht dem Bezugspunkt
fur das Plangebiet der 87. Flachennutzungsplandnderung, um auf einen einheit-
lichen Bezugspunkt zuriickzugreifen. Fir jeden wird ein Zusatzkontingent Lek zus
bestimmt. Die Zusatzkontingente sind auf ganze Dezibel abzurunden.

Im Bebauungsplan sind dann aul3er den Teilflachen auch der Bezugspunkt und
die von ihm ausgehenden Strahlen darzustellen, die die Sektoren begrenzen. Die
Sektoren sind zu bezeichnen. Fiur die Tages- und Nachtzeit kbnnen auch unter-
schiedliche Zusatzkontingente festgelegt werden.

Die Einhaltung der Emissionsbeschrankungen ist im vorhabenbezogenen Geneh-
migungsverfahren nachzuweisen. Die Beurteilungspegel sind entsprechend
TA Larm [4] zu ermitteln und mit den zuldssigen Immissionskontingenten zu
vergleichen.
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Fur die im Lageplan in Anlage 1.4 dargestellten Richtungssektoren A bis E
erhohen sich die Emissionskontingente Lgxk um folgende Zusatzkontin-
gente Lek zus:

Tabelle 5: Zusatzkontingente in dB flr die Richtungssektoren
Gesamt-Kontingent
. . Richtungsunabhéangiges Basis- Lek,ges
nggtkutggr;s- ZusatEkontlngent Kontingent Lgk fur die Teilflachen der Teilflachen
EK.zus von B-Plan Nr. 14 im Richtungssektor
(nachrichtlich)
in dB in dB(A)/m? in dB(A)/m?
tags nachts | Teilflache tags nachts tags nachts
GE1l.1 48 35 52 35
GE 1.2 60 40 64 40
A 4 0
GE 2 60 45 64 45
GE 3 60 45 64 45
BY = + + + + + +
GE11 48 35 49 39
GE 1.2 60 40 61 44
C 1 4
GE 2 60 45 61 49
GE 3 60 45 61 49
GE 11 48 35 66 54
E1.2 4 7
D 18 19 G 60 0 8 59
GE 2 60 45 78 64
GE 3 60 45 78 64
GE1l.1 48 35 48 35
GE 1.2 60 40 60 40
E 0 0
GE 2 60 45 60 45
GE 3 60 45 60 45
1) Fur den Richtungssektor B ist kein Zusatzkontingent zu beziffern, da in diesem Richtungssektor schutzbedurftige
Wohnnachbarschaft mit maRgeblichen Immissionsorten erst in einer Entfernung von rund 1,2 km in Rathjensdorf
vorhanden ist. Nach DIN 18005, Tabelle 2 wird ein erforderlicher Abstand von 900 m zur Einhaltung eines
néchtlichen Beurteilungspegels von 35 dB(A) bei einer Flachengrof3e des gesamten Gewerbegebietes von
rund 0,1 km? benannt; dieser Abstand wird eingehalten. Im Richtungssektor B kann eine schalltechnische
Nutzbarkeit ohne Emissionsbegrenzung zugelassen werden.

Die festzusetzenden Richtungssektoren stellen einen Bezug zu den Immissions-
orten her, an denen auch unter Bertcksichtigung des entsprechenden Zusatzkon-
tingentes die Einhaltung der zugehdrigen Orientierungswerte/Immissionsrichtwerte
in der Summe mdoglich ist. Fur den Richtungssektor B zeigt sich, dass in diesem
Richtungssektor im Sinne der DIN 18005 eine Nutzung ohne Emissionsbegren-
zung moglich ist.

Zur Definition der Richtungssektoren ist die Festlegung eines Bezugspunktes
erforderlich. Vergleiche hierzu den Lageplan in Anlage 1.4. Er hat die Koordinaten:

Rechts = 32 593990, Hoch 6003525

im UTM-Koordinatensystem (Referenzsystem ETRS89, EPSG-Code: 25832)
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6.4 Konsequenzen fur die Flachennutzung

Die folgenden Erlauterungen gehen auf Aspekte ein, die sich aus der Kontingentie-
rung fur die kiinftige gewerbliche Nutzung des Gewerbegebietes ergeben:

Flachennutzung tags

Eine Kontingentierung auf ein Emissionskontingent Lgk tags von 60 dB(A)/m?
stellt fir potentiell im Planungsgebiet anzusiedelnde Unternehmen nach unserer
Erfahrung keine Einschrankung des Betriebes dar. Nach DIN 18005 ist eine
gewerbliche Nutzung ohne Emissionsbegrenzung mit einem flachenbezogenen

Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m? anzusetzen. Eine Reduzierung des Emis-
sionskontingentes fir die Tageszeit um 5 - 10 dB(A) oder mehr bedeutet eine deut-
liche Nutzungseinschrankung der betreffenden Gewerbeflache, bzw. bedingt die
Berucksichtigung weiterer SchallschutzmalRnahmen im Nachweisverfahren der
Einhaltung der Emissionsbeschrankungen im vorhabenbezogenen Genehmi-
gungsverfahren.

Né&chtliche Flachennutzung

Nachtbetrieb in gréfierem Rahmen (auch im Freien) ist unter schalltechnischen
Gesichtspunkten auf Flachen mit einem Emissionskontingent von Lgx = 55 dB(A)
maoglich. Nach DIN 18005 ist eine gewerbliche Nutzung ohne Emissionsbegren-
zung mit einem flachenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m? anzu-
setzen.

Auf Gewerbeflachen mit einem Emissionskontingent Lgx = 50 dB(A)/m? nachts
sind mit Einschrankungen néachtliche Arbeiten — vorzugsweise in geschlossenen
Hallen — mdglich. Auf schalltechnisch relevante Arbeiten im Freien (z.B. Lkw-Ver-
kehr und Ladearbeiten) in grol3erem Umfang muss zwischen 22.00 und 6.00 Uhr
jedoch verzichtet werden.

Auf Gewerbeflachen mit einem Emissionskontingent Lgx < 45 dB(A)/m? nachts ist
Nachtbetrieb praktisch ausgeschlossen.

Anordnung der Anlage auf dem Betriebsgrundstiick

Die TA Larm fuhrt im Zusammenhang mit der Nachbarschaft von Wohnnutzungen
(Gemengelage) unter Nr. 6.7 folgendes aus: ,Liegt ein Gebiet mit erhdhter Schutz-
waurdigkeit nur in einer Richtung zur Anlage, so ist dem durch die Anordnung der
Anlage auf dem Betriebsgrundstiick und die Nutzung von Abschirmungsmaoglich-
keiten Rechnung zu tragen.”
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Gleichzeitigkeitsgrad

Ein Gleichzeitigkeitsgrad des Nachtbetriebes der bertcksichtigten Gewerbe-
flachen, der einrechnet, dass fir 50 % aller Betriebe die gemafd TA Larm mal3ge-
bende lauteste volle Nachtstunde zusammenfallt oder alle Betriebe im Mittel 50 %
ihres Kontingents durchgehend ausschépfen wird bei der Gerauschkontingentie-
rung nicht angesetzt. Rechnerisch entsprache ein Gleichzeitigkeitsgrad von 50 %
einer Verringerung des Beurteilungspegels nachts um 3 dB. Entsprechend [28]
wird der Ansatz eines Gleichzeitigkeitsgrades bei der Gerduschkontingentierung
im Rahmen der Bauleitplanung seitens des Landesamtes fir Umwelt (LfU) des
Landes Schleswig-Holstein nicht akzeptiert. Es bleibt im vorliegenden Fall jedoch
festzuhalten, dass mit den in vorliegender schalltechnischer Untersuchung berick-
sichtigten Gewerbeflachen eine Vielzahl von Einzelbetrieben erfasst wird, fur die
ein gleichzeitiger, nachtliche Betrieb innerhalb der mal3gebenden Nachtstunde
vorausgesetzt wird. Dies ist als abwagungsbeachtlich zu bedenken.

6.5 Konsequenzen fur die vorhandenen Betriebe

Fur die unter Abschnitt 5 aufgefiihrten Betriebe im Sitiden des Geltungsbereiches
von Bebauungsplan Nr. 14 sind detaillierte schalltechnische Untersuchungen
durchgefiihrt worden, die aufzeigen, dass an der benachbarten schutzbedurftigen
Wohnbebauung bereits im Bestand zum Teil Richtwertiberschreitungen zu
erwarten sind. Die Richtwertiberschreitungen resultieren auch aus der unmittel-
baren Nachbarschaft von gewerblich und zum Wohnen genutzten Flachen (reines
Wohngebiet am Behler Weg). Mit der beabsichtigten Gerauschkontingentierung

der Gewerbe-Teilfliche GE 1.1 auf Emissionskontingente von Lgx = 48 dB(A)/m?

am Tage und 35 dB(A)/m? in der Nacht wird die mégliche Gerauschemission deut-
lich begrenzt.

In Anlage 5.3 wird ein emissionsseitiger Vergleich durchgefihrt. In dem Vergleich
wird fur die untersuchten Betriebe der zuléssige Schallleistungspegel Lwa e zu der
einzelnen Grundstiicke mit dem installierten Beurteilungs-Schallleistungs-
pegel Lwa r aus der detaillierten schalltechnischen Untersuchung verglichen. Even-
tuell zu erteilenden Zusatzkontingente konnen dabei nicht beriicksichtigt werden.
Fur die betrachteten Betriebe zeigt sich, dass der installierte Beurteilungs-Schall-
leistungspegel Lwar den zulassige Schallleistungspegel Lwa, 1ezul tags und auch
nachts zum Teil Uberschreitet. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass mit der
beabsichtigten Gerduschkontingentierung Einschréankungen fur die vorhandenen
Betriebe zu erwarten sind.
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Der rein emissionsseitige Vergleich stellt eine strenge Uberprufung zur Vereinbar-
keit der Betriebe mit den beabsichtigten Emissionskontingenten dar, da die
erteilten Zusatzkontingente nicht eingerechnet werden kénnen und pegelmin-
dernde Effekte bei der Ausbreitungsrechnung im Rahmen der detaillierten schall-
technischen Untersuchungen nach TA Larm (z. B. Abschirmwirkung vorhandener
Gebaude) fur die einzelnen Betriebe unberucksichtigt bleiben.

Anlage 5.4 zeigt den immissionsseitigen Vergleich an den maf3geblichen Immis-
sionsorten, indem die nach DIN 45691 ermittelten Immissionskontingente L fur
die einzelnen Betriebsgrundstiicke, inklusive Zusatzkontingenten, dem Beurtei-
lungspegel L, aus den detaillierten schalltechnischen Untersuchungen fir die
einzelnen Betriebe gegeniibergestellt werden. Im Ergebnis zeigt auch der immis-
sionsseitige Vergleich, dass mit der beabsichtigten Gerduschkontingentierung
Einschrankungen fur die vorhandenen Betriebe zu erwarten sind. Es wird jedoch
auch deutlich, dass sich Richtwerttiberschreitungen mitunter auf wenige Immis-
sionsorte beschranken und dass gerade nachtliche Betriebsaktivitdten zu Richt-
werttberschreitungen fuhren.

6.6 Ergénzende Hinweise

In Bezug auf die vorhandene Nachbarschaft zwischen den bestehenden Bebau-
ungsplanen (B-Plan Nr. 14, B-Plan Nr. 39) und den Wohngebieten am Behler Weg
kann das Vorliegen einer Gemengelage es mitunter rechtfertigen, die Gesamt-
Immissionsrichtwerte tber den Orientierungswerten der DIN 18005 festzulegen.
Zur Erlauterung wird aus der rechtlichen Abhandlung [5] wie folgt zitiert:
.Entsprechend Nr. 6.7 TA Larm kann von einer Gemengelage ausgegangen
werden, wenn gewerblich oder industriell genutzte und zum Wohnen genutzte
Gebiete aneinandergrenzen. Das Bundesverwaltungsgericht hat es auf Genehmi-
gungsebene stets fir zuldssig erachtet, dass eine Wohnnutzung, die in unmittel-
barer Nachbarschaft zu einer stérenden gewerblichen Nutzung angesiedelt ist,
nicht den gleichen Schutzanspruch genief3t wie ein larmunvorbelastetes reines
oder allgemeines Wohngebiet. Die konkrete Schutzwirdigkeit ergibt sich dann aus
einer Zwischenwertbildung, wobei meist die Orientierungswerte fur ein Mischge-
biet die Grenze eines maximal der Wohnnutzung noch zumutbaren Immissions-
niveaus bilden. Nichts anderes gilt bei der Festsetzung von Emissionskontin-
genten. Auch hier kann es gerechtfertigt sein, fur eine umliegende Wohnnutzung,
die als WA-Gebiet im Bebauungsplan ausgewiesen ist, ,lediglich* MI-Gebietswerte
im Rahmen der Emissionskontingentierung anzustreben. Die Erfahrungen in der
Praxis zeigen, dass die Gerichte mit der Annahme einer Gemengelage eher
zuruckhaltend sind und daher deren Vorliegen sorgfaltig zu prifen und zu
begrinden ist.”

Kiel Fon: 0431/971 08 59 * Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de

Partnerbiiros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 * Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 * Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 * Bretten Fon: 07252/87 819 * Internet www.kurz-fischer.de



ALK2107.20952023 G/V - 1 Seite 29 von 43

7 Einwirkungen auf das Plangebiet durch Verkehrslarm
7.1 Grundlagen StralRenverkehr

Fur die relevanten Stral’enabschnitte der B 430 werden die Angaben zu den
Verkehrsmengen der Stral3enverkehrszahlung aus dem Jahr 2015 vom Landesbe-
trieb Stralenbau und Verkehr (LBV) Schleswig-Holstein zur Verfigung gestellt.
Dem LBV liegen Stral3enverkehrszéhlungen aus dem Jahr 2021 fur die relevanten
Stral3enabschnitte der B 430 vor. Eine Sichtung der Verkehrsdaten ergibt, dass
die Verkehrsbelastung um rd. die Halfte im Vergleich zur Z&dhlung aus dem Jahr
2015 reduziert ist. Als moglicher Einfluss auf diese Reduzierung kann u. E. die
zum Zeitpunkt der Verkehrszéhlung 2021 stattfindende Covid-19-Pandemie und
das hieraus resultierende reduzierte Verkehrsaufkommen angefiihrt werden. Vor
diesem Hintergrund wird als schalltechnischer Ansatz zur sicheren Seite die
Stral3enverkehrszahlung aus dem Jahr 2015 ohne Verkehrssteigerung fur das
Jahr 2023 unverédndert herangezogen. Fur die Prognose wird zur sicheren Seite
auf das Jahr 2033 mit einer Verkehrssteigerung von 1 % pro Jahr ausgegangen.

Bei der Bildung der Beurteilungspegel wurden die entsprechenden Zuschlage der
RLS-19 fur Steigungen, Signalanlagen und Kreisverkehre bertcksichtigt. Eine
Korrektur der Strafenoberflache bzw. Pegelerhbhung durch Mehrfachreflexionen
an bebauten Straf3enabschnitt mussten nicht berticksichtigt werden. In Anlage 3.3
und Anlage 7 sind die zugrunde gelegten durchschnittlichen Verkehrsstarken
(DTV), Lkw-Anteil, Angaben zur bertucksichtigten Geschwindigkeit und die resultie-
renden Emissionsdaten angegeben.

7.2 Grundlagen Schienenverkehr

Die Streckenbelastungen (Zugzahlenprognose 2030) und schalltechnischen Kenn-
werte zur Berechnung der Schienenverkehrsemissionen auf der Zugstrecke der
Deutschen Bahn nach der Schall 03 [23] wurden von der Deutschen Bahn AG,
Beratung und IT Nachhaltigkeit und Umwelt (GUB), Berlin zur Verfligung gestellt.

Bei den Berechnungen wurde die Fahrbahnart ,Schwellengleis im Schotterbett*
ohne Korrektur bertcksichtigt. Es werden Zuschlage fur Bahnibergénge auf dem
relevanten Streckenabschnitt berticksichtigt. Die Streckenbelastungen (Zugzahlen-
prognose 2030) und schalltechnischen Kennwerte zur Berechnung der Schienen-
verkehrsemissionen auf der Zugstrecke sind der Schallimmissionsprognose in der
Anlage 3.4 aufgefiihrt. Die Emissionsdaten sind in Anlage 7 wiedergegeben.
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7.3 Ausbreitung Verkehr

Folgende Gegebenheiten und Parameter finden im Rechenmodell Bertcksichti-

gung:
Allgemein
» die Abschirmwirkung relevanter Hindernisse (z. B. Gebaude) aul3er-
halb des Plangeltungsbereiches
» Das Gelande des Untersuchungsgebietes wird im schalltechnischen
Sinne als eben vorausgesetzt.
» der Mittelungspegel der Gerdauschimmission wird durch energetische
Summation der Mittelungspegel der Einzelquellen gebildet.
RLS-19

» die Ausbreitungsrechnung fur die Stral3enverkehrsgerauschquellen
wird entsprechend RLS-19 [20] durchgefihrt.

* Reflexionen zweiter Ordnung an Hindernissen auf3erhalb/innerhalb des
Plangeltungsbereiches

» der Mittelungspegel der Gerdauschimmission wird durch energetische
Summation der Mittelungspegel der Einzelquellen (Straldenabschnitte)
gebildet.

» Die akustische Modellierung des Parkplatzes erfolgt nach RLS-19 [20].
Schall 03 (Stand 2014)

» die Ausbreitungsrechnung fur die Schienenverkehrsgerauschquellen
wird entsprechend Schall 03 [23] durchgefuhrt.

» ohne Berucksichtigung der Korrektur zur verringerten Storwirkung des
Schienenverkehrs von 5 dB (Schienenbonus).

* Boden und Meteorologieddmpfung unter Bertcksichtigung der mitt-
leren Ausbreitungshéhe tber Grund.

» Keine Pegelminderung durch dichten Wald mit bleibender Unter-
holzausbildung auf dem Ausbreitungsweg.

Fur die Ausbreitungsrechnung wird das Programm Cadna/A in der aktuellen
Version 2022 [22] eingesetzt. Auf Wunsch kdnnen Protokolle der Berechnungen,
ggf. auch als detaillierteres Protokoll zur Verfigung gestellt werden.
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7.4 Beurteilung Verkehrslarm innerhalb des Plangebietes

Die Prognose der Beurteilungspegel L, durch die einwirkenden Verkehrsgerau-
sche (Stral3e und Schiene) erfolgt flachenhaft in einer Immissionshéhe von 4 m
Uber Gelande, bei freier Schallausbreitung, um pauschale Aussagen zur
Gerauschimmission im Plangeltungsbereich zu treffen. Die Lageplane in den
Anlagen 3.1 und 3.2 zeigen die prognostizierten Beurteilungspegel im Plangebiet.
Innerhalb des Plangebiets, an den entlang der B 430 gelegenen Baugrenzen,
werden Beurteilungspegel bis rd. 68 dB(A) am Tag und bis rd. 61 dB(A) in der
Nacht prognostiziert. Die Orientierungswerte der DIN 18005 [2] fur Gewerbege-
biete von 65 dB(A) am Tag bzw. 55 dB(A) in der Nacht werden um bis zu 3 dB und
in der Nacht um bis zu 6 dB uberschritten. Am Tage bleibt der Grenzwert der
16. BImSchV [29] von 69 dB(A) fur Gewerbegebiete unterschritten. Die als
Schwellenwerten zur Gesundheitsgefahr geltenden Werte von 70 dB(A) am Tag
und 60 dB(A) in der Nacht werden in der Nacht Gberschritten. In Gberwiegenden
Teilen des Geltungsbereiches von Bebauungsplan Nr. 14 werden die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 fir Gewerbegebiet eingehalten.

8 Schalltechnische Auswirkungen des durch das Plangebiet
entstehenden zusatzlichen Verkehrs im 6ffentlichen
Stralenraum

Eine verkehrstechnische Untersuchung zur Ermittlung des planinduzierten Ziel-/
Quellverkehrs im 6ffentlichen StraRenraum ist fir die 4. Anderung von Bebauungs-
plan Nr. 14 nicht erstellt worden. Mit der 4. Anderung wird der Bestand tiberplant,
neue Gewerbeflachen werden im Rahmen der 4. Anderung nicht ausgewiesen. Im
folgenden werden Hinweise zur schalltechnischen Auswirkung des planinduzierten
Verkehrs im offentlichen StralRenraum gegeben.

Soweit die Gewerbegrundstlicke Uber die Lutjenburger StraRe erschlossen sind,
finden Zu- und Abfahrten hierliber statt. Es erfolgt damit eine Vermischung mit
dem ubrigen Verkehr. Fir die Gber den Behler Weg (Ost) erschlossenen Gewerbe-
grundstticke finden Zu- und Abfahrten quasi Uber Gewerbegebiete statt, insbeson-
dere wenn die Entwicklung eines Gewerbegebietes im Rahmen der 87. Flachen-
nutzungsplananderung umgesetzt ist. In Gewerbe- und Industriegebieten ist nach
TA Larm eine Beurteilung der Gerauscheinwirkung des betriebsbedingten
Verkehrs auf offentlichen StraRen nicht vorgesehen. Die Stadt PlI6én hat als
Malinahme organisatorischer Art den Behler Weg im Bereich der Abzweigung zum
.Rathsteichweges" abgesperrt, sodass kein gewerblicher Durchgangsverkehr in
Richtung der schutzbedurftigen Wohnnachbarschaft mdglich ist.
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9 SchallschutzmalRnahmen
9.1 MalRnahmen aufgrund des einwirkenden Verkehrslarms

Vorliegende Untersuchung zeigt, dass im Plangebiet Uberschreitungen der Orien-
tierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 [2] bis hin zu Uberschreitungen der
nachtlichen Gesundheitsschwelle zu erwarten sind. Als Schwellenwerte zur
Gesundheitsgefahr gelten Werte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht.
Vor diesem Hintergrund sind Schallschutzmaflinahmen zu prifen und im Bebau-
ungsplan planungsrechtlich festzusetzen.

9.1.1 Aktive SchallschutzmalRnahmen

Die Orientierungswertiiberschreitungen im Plangebiet sind grof3tenteils auf den
einwirkenden StraRenverkehrslarm der B 430 zurtickzufuhren. Vor diesem Hinter-
grund waren aktive Schallschutzmallinahmen wie Larmschutzwande entlang der
B 430 zu prufen. Die Uberschreitungen der Orientierungswerte beschranken sich
auf Teilbereiche entlang der Baugrenze entlang der B 430 und betreffen im
wesentlichen den Nachtzeitraum. Fir das Plangebiet steht aufgrund der beabsich-
tigten gewerblichen Nutzung eine Wahrung des Schutzes des nachtlichen
Schlafes nicht im Vordergrund. Die Orientierungswertiiberschreitungen Im Zuge
der Abwéagung sind dem Nutzen der MalRnahme, den entstehenden Kosten sowie
stadtebaulichen Gesichtspunkten gegentber zu stellen. Aus diesen Gesichts-
punkten scheinen aktive SchallschutzmalRnahmen nicht zielfihrend.

9.1.2 AusschlieBen von Wohnnutzungen

Die Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass im Nahbereich der B 430
Uberschreitungen der Wert von 60 dB(A) nachts auftreten. Diese Wert wird in der
Rechtsprechung als Schwellenwert zur Schutzpflicht des Staates fur Gesundheit
und Eigentum angesehen.

In Bereichen mit Uberschreitungen der o. g. Werte wird aus fachlicher Sicht
empfohlen, auf die Errichtung von Wohngebauden zu verzichten, oder
MalRnahmen zur Grundrissorientierung bzw. spezielle bauliche Mal3nahmen vorzu-
sehen (vgl. nachfolgender Abschnitt 9.1.3).
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9.1.3 Grundrissorientierung i. V. m. speziellen baulichen MaRnahmen

Die Prognoseergebnisse in Anlage 3.2 zeigt, dass Uberschreitungen des Wertes
von 60 dB(A) nachts auftreten. Dieser Wert wird in der Rechtsprechung als
Schwellenwert zur Schutzpflicht des Staates fur Gesundheit und Eigentum ange-
sehen [30]. Daher wird fur diese Bereiche aus fachlicher Sicht empfohlen, im
Bebauungsplan eine Grundrissorientierung wie folgt festzusetzen.

An den von Uberschreitungen des Wertes von 60 dB(A) in der Nacht betroffenen
Baugrenzen (vgl. Anlage 3.2) sind keine liftungstechnisch notwendige Fenster
von Wohnraumen zuléssig oder eine Beluftung der Raume ist von einer Fassaden-
seite sicherzustellen, an denen die o. g. Werte eingehalten sind.

Ist eine solche Grundrissorientierung nicht moglich, sind spezielle bauliche
Mallnahmen wie vorgelagerte Loggien bzw. Wintergarten vorzusehen, die ausrei-
chend bellftet werden. Dadurch wird erreicht, dass vor dem geo6ffneten Fenster
des Aufenthaltsraums Beurteilungspegel von weniger als 60 dB(A) nachts
vorliegen.

9.1.4 Regelungen zu schutzbedurftigen Freibereichen

In den Bereichen mit Uberschreitungen von 65 dB(A) tags durch Verkehrslarmein-
wirkungen (vgl. Anlage 3.1) sind ungeschitzte schutzbedurftige Freibereiche
(Balkone, Terrassen) zu vermeiden.

9.1.5 Passive SchallschutzmalRnahmen

Bei Uberschreitung der maRgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 [1]
werden passive Schallschutzmal3hahmen durch eine entsprechende Ausgestal-
tung der AuRRenbauteile von Aufenthaltsraumen vorgeschlagen. Bei der Ausgestal-
tung der AuRenbauteile von AufenthaltsrAumen sind die Regelungen der DIN 4109
zu beachten.

Die sich ergebenden malgeblichen AufRRenlarmpegel nach DIN 4109 [24, 25]
werden wie in Abschnitt 9.2 ermittelt.

9.1.6 Luftungskonzept fir Schlafraume

Fur zum Schlafen genutzte Raume sind in Bereichen mit nachtlichen Beurteilungs-
pegeln L, > 50 dB(A) schallgedammte Liftungselemente vorzusehen, wenn der
erforderliche Mindestluftwechsel wahrend der Nachtzeit nicht auf andere Weise
sichergestellt werden kann. FlUr Fassadenbereiche mit néchtlichen Beurteilungs-
pegeln L, = 50 dB(A) ist aus schalltechnischer Sicht eine nachtliche Liuftung Uber
Fenster in Spaltliftungsstellung entsprechend VDI 2719 [31] méglich.
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9.2 Ermittlung maf3geblicher AulRenlarmpegel nach DIN 4109

Die sich ergebenden malfgeblichen Auf3enlarmpegel fur die unterschiedlichen
Larmarten werden nach DIN 4109-2018 [24, 25] wie folgt ermittelt:

StralRenverkehr (Nr. 4.4.5.2 nach DIN 4109-2 [24])

Zur Bildung des maf3geblichen AuRenlarmpegels sind auf die errechneten Beurtei-
lungspegel des StralRenverkehrslarms 3 dB zu addieren.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel an Verkehrswegen zwischen Tag
minus Nacht weniger als 10 dB, wie im vorliegenden Fall, ergibt sich nach
DIN 4109-2 [24] der mal3gebliche AuRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes
aus einem 3 dB erhohten Beurteilungspegel fur die Nacht und einem Zuschlag
von 10 dB.

Schienenverkehr (Nr. 4.4.5.3 nach DIN 4109-2 [24])

Zur Bildung des maf3geblichen AuRenlarmpegels sind auf die errechneten Beurtei-
lungspegel des Schienenverkehrslarms 3 dB zu addieren.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel an Verkehrswegen zwischen Tag
minus Nacht weniger als 10 dB, wie an der vorliegenden Schienenstrecke, ergibt
sich nach DIN 4109-2 [24] der mal3gebliche AulRenlarmpegel zum Schutz des
Nachtschlafes aus einem 3 dB erhdhten Beurteilungspegel fir die Nacht und
einem Zuschlag von 10 dB.

Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgerdauschen in
Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldamm-MalRe von Aul3enbau-
teilen ist der Beurteilungspegel fir Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu
mindern.

Gewerbe- und Industrieanlagen (Nr. 4.4.5.6 nach DIN 4109-2 [24])

Im Regelfall wird als maR3geblicher AuRRenlarmpegel der nach der TA Larm im
Bebauungsplan fir die jeweilige Gebietskategorie angegebene Tag-Immissions-
richtwert eingesetzt, wobei zu dem Immissionsrichtwert 3 dB zu addieren sind.

Uberlagerung mehrerer Schallimmissionen (Nr. 4.4.5.7 nach DIN 4109-2 [24])

Ruhrt die Geréauschbelastung wie im vorliegenden Fall von mehreren Quellen her,
so berechnet sich nach DIN 4109 [24], Abschnitt 4.4.5.7 der resultierende Aul3en-
larmpegel L, res aus den einzelnen maf3geblichen Aulzenlarmpegeln L.

Die Addition von 3 dB darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.

Die mal3geblichen AuR3enlarmpegel nach DIN 4109 sind in den Anlage 4.1 (tags)
und 4.2 (nachts, fur Raume die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden)
dargestellt. Diese wurden unter Berlcksichtigung freier Schallausbreitung, d. h.
ohne die vorhandenen und geplanten Gebaude innerhalb des Plangebiets ermit-
telt. Somit sind die maximal innerhalb des Plangebiets auftretenden Aul3enlarm-
pegel dargestellt.
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9.3 Malnahmen aufgrund der Auswirkungen des Bebauungsplangebiets

Die in den Anlagen 5.1 und 5.2 fur die Gewerbegebietsflachen ermittelten Emis-
sionskontingente sind planungsrechtlich festzusetzen.

10  Formulierungsvorschlage fur den Bebauungsplan
Festsetzungen zur Geraduschkontingentierung nach DIN 45691

Festsetzungen nach 8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Zum Schutz schutzbedurftiger Nutzungen in der Nachbarschaft werden gemaf 8 1
Abs. 4 Ziffer 2 BauNVO in den Baugebieten entsprechend 8 8 BauNVO (Gewerbe-
gebiete) Emissionskontingente Lgk entsprechend DIN 45691:2006-12 festgesetzt.

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in der fol-
genden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lgx nach DIN 45691 weder
tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) tGberschreiten.

Tabelle 6: Emissionskontingente Lgk tags und nachts in dB(A)/m?
Teilflache LEK,tags I—EK,nachts
B-Plan Nr. 14, GE 1.1 48 35
B-PLan Nr. 14, GE 1.2 60 40
B-Plan Nr. 14, GE 2 60 45
B-Plan Nr. 14, GE 3 60 45

Fur die in der Planzeichnung/im Beiplan (vgl. Anlage 1.4) dargestellten Richtungs-
sektoren A bis E erhdhen sich die Emissionskontingente Lgk um folgende Zusatz-
kontingente:

Tabelle 7: Zusatzkontingente in dB flr die Richtungssektoren

Richtungssekior 2usatzkontingent
in dB
tags nachts
A 4 0
BY + +
C 1 4
D 18 19
E 0 0

1) Im Richtungssektor B werden die nach DIN 18005, Tabelle 2 erforderlichen Abstande zur
Einhaltung vorgegebener Beurteilungspegel eingehalten. Im Richtungssektor B kann daher eine
schalltechnische Nutzbarkeit ohne Emissionsbegrenzung zugelassen werden.
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Die Prufung der planungsrechtlichen Zulassigkeit des Vorhabens erfolgt nach
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) fur Immis-
sionsorte j im Richtungssektor k Lgk ; durch Lek i + Lek zus,k ZU ersetzen ist.

Als Referenzpunkt sind die folgenden Koordinaten anzugeben (vgl. Anlage 1.4):
Rechts = 32 593990, Hoch 6003525

im UTM-Koordinatensystem (Referenzsystem ETRS89, EPSG-Code: 25832)

Textvorschlage zu Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umweltein-
wirkungen (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Festsetzungsvorschlage zur Grundrissorientierung:

In dem in der Planzeichnung/im Beiplan gekennzeichneten Bereich | (Anm.:
Anlage 6.1) sind keine luftungstechnisch notwendigen Fenster von Aufenthalts-
raumen im Sinne der DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau® Ausgabe Januar
2018 zulassig.

An den in der Planzeichnung/im Beiplan gekennzeichneten Bereich| (Anm.:
Anlage 6.1) sind luftungstechnisch notwendige Fenster von Wohnraumen nur
zulassig, wenn spezielle bauliche MalRnahmen wie vorgelagerte Loggien bzw.
Wintergarten vorgesehen werden, die ausreichend beliftet sind und mit denen
erreicht wird, dass vor dem gedéffneten Fenster des Aufenthaltsraums Beurtei-
lungspegel von weniger als 60 dB(A) nachts vorliegen. Sofern nachgewiesen wird,
dass Beurteilungspegel von 60 dB(A) nachts durch Verkehrslarm eingehalten sind
(z. B. in den unteren Stockwerken oder aufgrund vorgelagerter Gebaude), kann
auf diese Festsetzung verzichtet werden.

Festsetzungsvorschlage zu passiven SchallschutzmalBnahmen:

Im gesamten Plangebiet sind bei der Errichtung und der Anderung von Geb&uden
die erforderlichen Schallddmm-Mal3e der AufRenbauteile von schutzbedurftigen
Aufenthaltsraumen nach den in der Planzeichnung/im Beiplan (Anlage 4.1 und
4.2) bezeichneten Aul3enlarmpegeln der DIN 4109-2 ,Schallschutz im Hochbau —
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfullung der Anforderungen“ Ausgabe
Januar 2018, Abschnitt 4.4.5 bzw. der zum Zeitpunkt des Baugenehmigungs- bzw.
Kenntnisgabeverfahrens giltigen Fassung auszubilden.

Der Nachweis der erforderlichen Schalldamm-Mal3e hat im Baugenehmigungsver-
fahren bzw. Kenntnisgabeverfahren nach dem in der DIN 4109-1 ,Schallschutz im
Hochbau — Teil 1. Mindestanforderungen* Ausgabe Januar 2018 bzw. zum Zeit-
punkt der Antragstellung gultigen Fassung vorgeschriebenen Verfahren in Abhan-
gigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgrole zu erfolgen.
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Von den in der Planzeichnung/im Beiplan (vgl. Anlage 4.1 und 4.2) dargestellten
AulRenlarmpegeln kann abgewichen werden, soweit im Baugenehmigungsver-
fahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass ein gerin-
gerer mal3geblicher AulRenlarmpegel vorliegt, als in der Planzeichnung/im Beiplan
dokumentierten Situation unter Bertcksichtigung freier Schallausbreitung. Die
Anforderungen an die Schallddmmung der AulRenbauteile kbnnen dann entspre-
chend den Vorgaben der DIN 4109-1 reduziert werden.

Grundlage fur die Dimensionierung der Schalldamm-Mal3e der Auf3enbauteile
bildet die Schallimmissionsprognose der ALN Akustik Labor Nord GmbH vom
24.01.2024 (Bericht 2107.20952023 G/V - 1).

Festsetzungsvorschlage fur Aullenwohnbereiche:

In dem in der Planzeichnung/im Beiplan gekennzeichneten Bereich Il (vgl.
Anlage 6.1) mit Beurteilungspegel L, > 65 dB(A) durfen Aul3enwohnbereiche nur
zugelassen werden, wenn diese durch bauliche Mal3Bhahmen (z. B. vorgelagerte
Loggien, unbeheizte Wintergarten) geschutzt werden oder ein weiterer Freibereich
der Wohnung zu einer larmabgewandten Seite orientiert ist, in dem 65 dB(A) tags
eingehalten sind.

Von der oben genannten Festsetzung kann abgesehen werden, soweit im Bauge-
nehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird,
dass unter Berlcksichtigung der konkreten Planung in dem geplanten Aul3en-
wohnbereich der Beurteilungspegel von Lr < 65 dB(A) eingehalten ist.

Festsetzungsvorschlage zur Beluftung von Schlafraumen:

Innerhalb des in der Planzeichnung/im Beiplan gekennzeichneten Bereiches Il
(vgl. Anlage 6.2) ist fur Schlaf- und Kinderzimmer durch ein entsprechendes
Laftungskonzept ein ausreichender Mindestluftwechsel sicher zu stellen.
Entweder kann die Bellftung tUber eine schallabgewandte Fassade erfolgen, an
der nachtliche Beurteilungspegel (Verkehr) von 50 dB(A) eingehalten sind oder ein
ausreichender Luftwechsel ist auch bei geschlossenem Fenster durch technische
Be- und Entliftungssysteme/luftungstechnische MalRnahmen sichergestellt.

Von dieser Festsetzung kann abgesehen werden, soweit im Baugenehmigungs-
verfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass unter
Bertcksichtigung der konkreten Planung nachtliche Beurteilungspegel (Verkehr)
von 50 dB(A) eingehalten werden.
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Tabelle

Quellen
Nr.

100-1

100!-2

100!-3

1001-4

100!-5

CadnaA Projekt

Emission

Bebauungsplan Nr. 14 Plén, Busunternehmen

Betriebsart Bushof
Betriebszeit
Quelle Erlauterung
Bus mit
Dieselmotor ng pro

Bus Druckluftbremse
Geréauschspitze

Kfz-Werkstatt

Pkw, P

Bus-Bewegung

Schallleistung
Gerauschspitze

Innenpegel

ng pro
Pkw-Bewegung

durch Tankwagen,
am Tage

zeitlich
Schallleistungspegel
fir 1 Ereignis pro
Stunde

ALK 2107.20952023 G/V - 1

Schallpegel Spektrum

LwAFmax

LWAT,1h

LE18

Einzelba

nd

LE100

LEO3

Einzelba
nd

Pegel

63
dB(A)

102,5
dB(A)

66,7
dB(A)

63
dB(A)

94,6
dB(A)

Erganzungen Rathjensdorfer Weg 1, 24306 Plon

Datum 24.01.2024

Impulse Erlauterung(l) Tone Erlauterung(T) Spezial Erlauterung(S) Dammung Dampfung &

dB dB dB dB dB dB
4 entsprechend keine 10 Zuschlag fur
Richtlinie Tonhaltigkeit Parkplatzart
7,5  messtechnisch keine kein spezieller 0
ermittelt Tonhaltigkeit Zuschlag
4 entsprechend keine kein spezieller
Richtlinie Tonhaltigkeit Zuschlag

kein spezieller

*) *) Impulszuschlag *) *) Tonzuschlag im
i Zuschlag

im Schallleistungspe
Schallleistungspe gel enthalten
gel enthalten

Literatur

(81

8]

(8

[101

Vorgang

Parkvorgang
Bus

Bus
Druckluftbre
mse
Gerauschspit
ze

Innenpegel -
Mittelwert
uber
Betriebszeit

Parkvorgang
P+R
Parkplatz,
Wohnanlage
n, Mitarbeiter

1
Benzinanliefe
rung pro
Stunde am
Tage

Quellen Geschwin-
héhe
m km/h

05

Dauer

60

min

480

60

digkeit Strecke Einzelereign. Anzahl Einwirkzeit
min

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

Bemerkung

taR = tags, auBerhalb Ruhezeit

tiR = tags, innerhalb Ruhezeit

nlS = nachts, lauteste Stunde
25 Bewegungen / Tag
16 Bewegungen / Ruhezeit
3 Bewegungen / Nacht (Jaut. Std. 5-6 Uhr)
Details s. Anlage 2.4 und 2.5

kurzzeitige Gerauschspitze

Betrieb wahrend Arbeitszeit: 8 h/ Tag

20 Parkvorgange / Tag

16 Parkvorgange / Ruhezeit

3 Parkvorgénge / Nacht (laut. Std. 5-6 Uhr)
Details s. Anlage 2.6 und 2.7

Kraftstoffanlieferung 1x / Monat am Tage

Anlage 2.2



ALK 2107.20952023 G/V - 1 Anlage 2.3

Tabelle A 2.3.1:Schallleistung Parkplatzbetrieb tags nach Parkplatzlarmstudie 2007
Zusammengefasstes Verfahren nach Abschnitt 8.2.1 mit Berticksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Bus-Parkvorgang (!100!-1) - Busunternehmen
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: Abstellplatz bzw. Autohof fiir Lkw

Bezugsgrolie: 10 Stellplatze

Einheit der Bezugsgroéfle: 10 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 1 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,256 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplétze je Einheit der Bezugsgrofle f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 4 Bewegungen(1 Stellplatzen und 16 Stunden)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 0,256 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 10 STP
Oberflache Fahrgassen Asphalt
Schallleistung fir eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpp in dB(A): 14,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K;in dB(A): 3,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 0,0
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Kgyo 0,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags auferhalb Ruhezeit Ly dB(A): 84,1
Parkplatzflache in m?; 2175

Flachenbezogene Schallleistung tags aul3erhalb Ruhezeit Ly" dB(A)/mZ: 50,7
Emissionspegel energetisch tags au3erhalb Ruhezeit Ly, g dB(A): 47,9

Darstellung A 2.3.1: Lkw-Stellplatzverkehr; Rundumgerausch, Lkw > 105 kW, 2000 1/min nach [8] exem-
plarisch dargestellt, bezogen auf Ly = 55,0 dB(A)/m? tags auRRerhalb Ruhezeit

Frequenz flachenbez.
a Sch?_l:lzellgtung Schallleistung A-bewertet
Lw"
Hz dB(A)/m? 60
63 22,4
125 35,4 —_
250 36,4 <
500 42,4 S
1000 45,4
2000 45,4
4000 40,4
Summe A-bewertet: 55,0 dB(A)/m2 < 8« ¥ ®
Frequenz [Hz]

Kiel Fon: 0431/971 08 59 « Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de

Partnerbiiros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 * Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 * Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 * Bretten Fon: 07252/87 819 * Internet www.kurz-fischer.de
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Tabelle A2.4.1: Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts nach Parkplatzlarmstudie 2007

Zusammengefasstes Verfahren nach Abschnitt 8.2.1 mit Berlicksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Lkw-Parkvorgang (!00!-1) - Busunternehmen
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: Abstellplatz bzw. Autohof fur Lkw

Bezugsgrolie: 10 Stellplatze

Einheit der Bezugsgroile: 10 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 1 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N nachts 3,000 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der Bezugsgrolie f 1 Stp/1 Stp
ﬁgé&@g%iﬁgﬂﬁg&en in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 3 Bewegungen/(1 Stellplatzen und 1 Stunden)
e L s Watoapey " 4 3000 oy o suece)
Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 1STP

Oberflache Fahrgassen Asphalt

Schallleistung fur eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0

Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 14,0

Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K in dB(A): 3,0

Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 0,0

Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksio 0,0

Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts Ly dB(A): 84,8

Parkplatzflache in m?: 2175

Flachenbezogene Schallleistung nachts Ly" dB(A)/m?: 51,4

Emissionspegel energetisch nachts Ly g dB(A): 48,6

Darstellung A 2.4.1: Lkw-Stellplatzverkehr; Rundumgerédusch, Lkw > 105 kW, 2000 1/min nach [8] exem-
plarisch dargestellt, bezogen auf Ly" = 54,9 dB(A)/m? nachts

F flichenbez.
requenz ; .
Schallleistung Schallleistung A-bewertet
LE18
Lo
Hz dB(A)/m? 60
63 33,1
125 37,1 < 40 4
250 41,1 D 5
500 44,1
1000 47,1 0 -
2000 45,1
! (2] Ln o o o o o o
4000 40,1 © 9 & 8 8 8 8 8
Summe A-bewertet: 51,4  dB(A)/m? Frequenz [Hz]

Kiel Fon: 0431/971 08 59 « Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de

Partnerbiiros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 * Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 * Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 * Bretten Fon: 07252/87 819 * Internet www.kurz-fischer.de
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Tabelle A 2.5.1:Schallleistung Parkplatzbetrieb tags nach Parkplatzlarmstudie 2007

Zusammengefasstes Verfahren nach Abschnitt 8.2.1 mit Beriicksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Pkw Parkvorgang Mitarbeiter (100!-4) - Busunternehmen
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: P+R Parkplatze, Parkplatze an Wohnanlagen, Besucher- und Mitarbeiterparkplatzen

Bezugsgrolie: 15 Stellplatze

Einheit der BezugsgroRe: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 15 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,15 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der BezugsgroRRe f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 36 Bewegungen(15 Stellplatzen und 16 Stunden)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 0,150 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr
(auBerhalb Ruhezeiten)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der
Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (auRerhalb Ruhezeiten)

36 Bewegungen/(15 Stellplatzen und 16 Stunden)

0,150 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 15 STP
Oberflache Fahrgassen Asphalt
Schallleistung fiir eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 0,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K, in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 1,9
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksyo 0,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags Ly dB(A): 72,5
Parkplatzflache in m?: 894

Flachenbezogene Schallleistung tags aufl3erhalb Ruhezeit Ly" dB(A)/mz: 43,0
Emissionspegel energetisch tags auferhalb Ruhezeit Ly, g dB(A): 36,3

Darstellung A 2.5.1: Pkw-Stellplatzverkehr; Spektrum 2 nach 1SO 717-1 [9]
exemplarisch dargestellt, bezogen auf L\" = 40,3 dB(A)/m? tags

e flachenbez.
requenz SCh?_I:IE%gtung Schallleistung A-bewertet
Lw"
Hz dB(A)/m? 40
63 24,7
125 28,7 —
250 32,7 < 20 -
500 35,7 o
1000 38,7
2000 36,7
4000 31,7 0
8000 2 8 8% 888§
Summe A-bewertet: 43,0 dB(A)m? 4 & 3 ®
Frequenz [Hz]

Kiel Fon: 0431/971 08 59 « Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de
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Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 * Bretten Fon: 07252/87 819 * Internet www.kurz-fischer.de
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Tabelle A 2.6.1:Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts nach Parkplatzlarmstudie 2007

Zusammengefasstes Verfahren nach Abschnitt 8.2.1 mit Beriicksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Pkw Parkvorgang Mitarbeiter (100!-4) - Busunternehmen
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: P+R Parkplatze, Parkplatze an Wohnanlagen, Besucher- und Mitarbeiterparkplatzen

Bezugsgrolie: 15 Stellplatze

Einheit der BezugsgroRe: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 15 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N nachts 0,20 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der BezugsgroRRe f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 3 Bewegungen(15 Stellplatzen und 1 Stunden)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr innerhalb lautester Stunde 0,200 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 15 STP
Oberflache Fahrgassen Asphalt
Schallleistung fiir eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpp in dB(A): 0,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K;in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 1,9
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksgo 0,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts Ly dB(A): 73,7
Parkplatzflache in m?: 894

Flachenbezogene Schallleistung nachts aufRerhalb Ruhezeit Ly," dB(A)/mZ 44,2
Emissionspegel energetisch nachts aul3erhalb Ruhezeit Ly, g dB(A): 37,5

Darstellung A 2.6.1: Pkw-Stellplatzverkehr; Spektrum 2 nach ISO 717-1 [9]
exemplarisch dargestellt, bezogen auf L\" = 40,3 dB(A)/m? tags

Frequenz flachenbez.
a Schzla_l:lseé)lgtung Schallleistung A-bewertet
Lw"
Hz dB(A)/m?
63 25,9
125 29,9 —_
250 33,9 <
500 36,9 =
1000 39,9
2000 37,9
4000 32,9
anon 28 888588 ¢8
Summe A-bewertet; 44,2  dB(A)/m? 4 & 3 ®
Frequenz [Hz]

Kiel Fon: 0431/971 08 59 « Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de

Partnerbiiros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 * Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 * Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 * Bretten Fon: 07252/87 819 * Internet www.kurz-fischer.de
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Tabelle

Quellen
Nr.

10111

101!-2

101!-3

1011-4

1011-5

101!-6

1011-7

101!-8

019

101-10

Betriebsart

Betriebszeit

Quelle

Tankstelle, Bereich

Zapfsaule, Pkw, am
Tage

Tankstelle, Bereich
Eil fahrt, am

Emission
CadnaA Projekt Bebauungsplan Nr. 14 PIén, Tankstelle

Tankstelle mit Waschanlage

Erlauterung

zeitlich gemittelter
Schallleistungspegel
fiir 1 Ereignis pro
Stunde

zeitlich gemittelter

Tage

Tankstelle, Bereich
Waschanlage, am
Tage

Tankstelle, Bereich
Parken
(Shopkunden), am
Tage

Tankstelle, Bereich
Luftstation (mit
Waschanlage), am
Tage

Tankstelle,

fiir 1 Ereignis pro
Stunde

zeitlich gemittelter
Schallleistungspegel
fur 1 Ereignis pro
Stunde

zeitlich gemittelter
Schallleistungspegel
fiir 1 Ereignis pro
Stunde

zeitlich gemittelter
Schallleistungspegel
fur 1 Ereignis pro
Stunde

zeitlich gemittelter

durch Tankwagen,
am Tage

fiir 1 Ereignis pro
Stunde

Pkw,

Tankstelle, Bereich
Zapfsaule, Pkw, in
der Nacht

Tankstelle, Bereich
Parken
(Shopkunden), in
der Nacht

Tankstelle, Bereich
Luftstation (ohne
Waschanlage),
i.d.Nacht

zeitlich gemittelter
Schallleistungspegel
fiir 1 Ereignis pro
Stunde

zeitlich gemittelter
Schallleistungspegel
fiir 1 Ereignis pro
Stunde

zeitlich gemittelter
Schallleistungspegel
fir 1 Ereignis pro
Stunde

ALK 2107.20952023 G/V - 1

Schallpegel Spektrum

LWAT,1h

LWAT,1h

LWAT,1h

LWAT,1h

LWAT,1h

LWAT,1h

LwA

LWAT,1h

LWAT,1h

LWAT,1h

Einzelba
nd

Einzelba
nd

Einzelba
nd

Einzelba
nd

Einzelba
nd

Einzelba
nd

LEO3

Einzelba
nd

Einzelba
nd

Einzelba
nd

Pegel

86,3
dB(A)

81,9
dB(A)

82,5
dB(A)

82,1
dB(A)

81,9
dB(A)

94,6
dB(A)

92,5
dB(A)

85,5
dB(A)

85,6
dB(A)

711
dB(A)

Erlauterung(l)

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

keine
Impulshaltigkeit

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

Tone
dB

*

*

*

*

*

*

*

*

Erlauterung(T)

*) Tonzuschlag im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Tonzuschlag im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Tonzuschlag im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Tonzuschlag im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Tonzuschlag im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Tonzuschlag im
Schallleistungspe
gel enthalten

keine
Tonhaltigkeit

*) Tonzuschlag im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Tonzuschlag im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Tonzuschlag im
Schallleistungspe
gel enthalten

Erganzungen Lutjenburger Str. 61, 24306 Plon

Datum 04.09.2023

Spezial Erlauterung(S) Dammung Dampfung &

dB dB dB

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

Literatur

[101

110)

[101

[10]

[101

[10]

[101

110]

[101

Vorgang

Tankvorgang
1 Pkw/Stunde
am Tage

1 Ab- bzw.
Anfahrt/Stund
e am Tage

1 Benutzung
der
Waschanlage
pro Stunde
am Tage

1
Shopkunde/S
tunde am
Tage

1 Benutzung
der
Luftstation
pro Stunde
am Tage

1
Benzinanliefe
rung pro
Stunde am
Tage

Fahrt mit 30
km/h

Tankvorgang
1 Pkw pro
Stunde in der
Nacht

1 Shopkunde
pro Stunde in
der Nacht

1 Benutzung
der
Luftstation
pro Stunde in
der Nacht

Quellen Geschwin-
hohe  digkeit Strecke Einzelereign. Anzahl

m

05

05

780

180

780

180

780

180

780

180

780

180

120

36,72

18,24

Einwirkzeit
min

tiR

nis

tiR

nis

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

Bemerkung
taR = tags, auBerhalb Ruhezeit
tiR = tags, innerhalb Ruhezeit

nlS = nachts, lauteste Stunde

229 Fahrzeuge / Tag
N = 14,3 (Kfz / Std.)
Lw = 74,7 dB(A) +10 x log N = 86,3 dB(A)

229 Fahrzeuge / Tag
N = 14,3 (Kiz / Std.)
Lw = 70,3 dB(A) +10 x log N = 81,9 dB(A)

229 Fahrzeuge / Tag
N = N*25% = 3,6 (Kfz / Std.) Lw = 76,9
dB(A) +10 x log N = 82,5 dB(A)

229 Fahrzeuge / Tag
N = 14,3 (Kiz / Std.)
Lw=72,1dB(A) +10 x log N = 82,1 dB(A)

229 Fahrzeuge / Tag
N = 14,3 (Kiz / Std.)
Lw = 70,3 dB(A) +10 x log N = 81,9 dB(A)

2 Anlieferungen / Tag

229 Fahrzeuge / Tag N = 14,3
(Kfz / Std.) 74,0 dB(A) +10 x log N
= 85,5 dB(A)

229 Fahrzeuge / Tag N = 14,3
(Kfz/ Std.) 74,1 dB(A) +10 x log N
=856

229 Fahrzeuge / Tag
N = 14,3 (Kfz / Std.)
Lw = 59,6 dB(A) +10 x log N = 71,1 dB(A)

Anlage 2.8



Tabelle Emission

CadnaA Projekt
Betriebsart

Betriebszeit

Quellen Quelle

Nr.

101111 Tankstelle, Bereich
Ein-/Ausfahrt, in der
Nacht

1011-12 Lkw Druckluftbremse
Gerauschspitze

Bebauungsplan Nr. 14 PIén, Tankstelle

Tankstelle mit Waschanlage

Erlauterung

zeitlich gemittelter
Schallleistungspegel
fiir 1 Ereignis pro
Stunde

Schallleistung
Gerauschspitze

ALK 2107.20952023 G/V - 1

Schallpegel Spektrum

LWAT,1h

LwAFmax

Einzelba
nd

Einzelba
nd

Pegel

80,8
dB(A)

108
dB(A)

Erganzungen Lutjenburger Str. 61, 24306 Plon

Datum 04.09.2023

Impulse Erlauterung(l) Tone Erlauterung(T) Spezial Erlauterung(S) Dammung Dampfung &

dB

dB dB dB dB dB
*) Impulszuschlag *) *) Tonzuschlag in kein spezieller
in Schallleistungspe Zuschlag
Schallleistungspe gel enthalten

gel enthalten

Literatur

[12]

[101

Vorgang

1 Ab- bzw.
Anfahrt/Stund
einder
Nacht

Lkw-Druckluft
bremse
Gerauschspit
ze

Quellen Geschwin-

héhe
m

05

Dauer

digkeit Strecke Einzelereign. Anzahl Einwirkzeit

km/h

m

min

n

min

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

Bemerkung
taR = tags, auBerhalb Ruhezeit
tiR = tags, innerhalb Ruhezeit
nlS = nachts, lauteste Stunde
229 Fahrzeuge / Tag

N = 14,3 (Kiz / Std.)
Lw = 69,9 dB(A) +10 x log N = 80,8 dB(A)

kurzzeitige Gerauschspitze

Anlage 2.9
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Tabelle

Quellen
Nr.

102!-1

102!-2

102!-3

1021-4

102!-5

102!-6

CadnaA Projekt

Emission

Bebauungsplan Nr. 14 PIén, Holzinger Auto Praxis

Mo. - Fr. 7.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

Betriebsart Autowerkstatt
Betriebszeit
Quelle Erlauterung
Kiz-Werkstatt Innenpegel
Pkw,
ng pro
Pkw-Bewegung
Transporter zeitlich gemittelter

P

Be-/Entladen,
manuell

Lkw Druckluftbremse
Geral

fur 1 Ereignis pro
Stunde

Schallleistungspegel

Schallleistung

rauschspitz

Lk

Anlieferung ng pro
Fahrzeugbewegung

ALK 2107.20952023 G/V - 1

Schallpegel Spektrum

L LE100

LwA LEO3

LWAT,1h LE18

LwA LES1

LwAFmax Einzelba
nd

LwA LE18

Pegel

66,7
dB(A)

63
dB(A)

73,0
dB(A)

75
dB(A)

108
dB(A)

63
dB(A)

Impulse
dB

7,5

11

11

3

Erlauterung(l) Tone
dB

messtechnisch
ermittelt

entsprechend
Richtlinie

entsprechend
Richtlinie

messtechnisch
ermittelt

entsprechend
Richtlinie

Erganzungen Behler Weg 1A/1B, 24306 Plon

Datum 04.09.2023

Erlauterung(T) Spezial Erlauterung(S) Dammung Dampfung &

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

dB dB dB dB

kein spezieller 0
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

14 Zuschlag fiir
Parkplatzart

Literatur

8]

131

12

(8]

Vorgang

Innenpegel -
Mittelwert
tber
Betriebszeit

Parkvorgang
P+R
Parkplatz,
Wohnanlage
n, Mitarbeiter

Parkvorgang
Transporter

Be-/Entladen,
manuell

Lkw-Druckluft
bremse
Gerauschspit
ze

Lkw-Parkvorg
ang, Autohof

Quellen Geschwin-
héhe
m km/h

05

Dauer

15

15

min

660

45

15

digkeit Strecke Einzelereign. Anzahl Einwirkzeit
min

taR

tiR

nis

taR

nis

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

Bemerkung

taR = tags, auBerhalb Ruhezeit

tiR = tags, innerhalb Ruhezeit
nlS = nachts, lauteste Stunde
Abstrahlung iiber offene Tore,

Offnungszeit 7-18 Uhr
11 Std. = 660 Min.

20 Pkw-Parkvorgange / Tag
Details siehe Anlage 2.13

3 Parkvorgange / Tag 1
Parkvorgénge / Nacht
Details siehe Anlage 2.14

3 Lieferungen / Tag

kurzzeitige Gerauschspitze

1 Parkvorgang / Tag

1 Parkvorgang / Nacht
Details siehe Anlage
2.15und 2.16

Anlage

2.11
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Tabelle A 2.12.1: Schallleistung Parkplatzbetrieb tags nach Parkplatzlarmstudie 2007

Zusammengefasstes Verfahren nach Abschnitt 8.2.1 mit Beriicksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Pkw Parkvorgang Mitarbeiter (102!-2) - Autowerkstatt
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: P+R Parkplatze, Parkplatze an Wohnanlagen, Besucher- und Mitarbeiterparkplatzen

Bezugsgrolie: 16 Stellplatze

Einheit der BezugsgroRe: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 16 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,08 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der BezugsgroRRe f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 20 Bewegungen(16 Stellplatzen und 16 Stunden)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 0,078 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr
(auBerhalb Ruhezeiten)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der
Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (auRerhalb Ruhezeiten)

20 Bewegungen/(16 Stellplatzen und 16 Stunden)

0,078 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 16 STP
Oberflache Fahrgassen Asphalt
Schallleistung fiir eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 0,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K, in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 2,1
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksyo 0,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags Ly dB(A): 70,1
Parkplatzflache in m?: 1178

Flachenbezogene Schallleistung tags aufl3erhalb Ruhezeit Ly" dB(A)/mz: 39,4
Emissionspegel energetisch tags auferhalb Ruhezeit Ly, g dB(A): 33,9

Darstellung A 2.12.1: Pkw-Stellplatzverkehr; Spektrum 2 nach ISO 717-1 [9]
exemplarisch dargestellt, bezogen auf L\" = 40,3 dB(A)/m? tags

e flachenbez.
requenz SCh?_l:IE%gtung Schallleistung A-bewertet
Lw"
Hz dB(A)/m? 40
63 21,1
125 25,1 —_
250 29,1 < 20 -
500 32,1 o
1000 35,1
2000 33,1
4000 28,1 0
8000 2 8 8% 888§
Summe A-bewertet; 39,4 dB(A)/m? 4 & 3 ®
Frequenz [Hz]

Kiel Fon: 0431/971 08 59 « Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de

Partnerbiiros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 * Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 * Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 * Bretten Fon: 07252/87 819 * Internet www.kurz-fischer.de
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Anlage 2.13

Tabelle A 2.13.1: Schallleistung Transporter Parkvorgang tags in Anlehnung an Parkplatzlarmstudie 1994 [13]

Parkplatz-Bezeichnung: Transporter Parkvorgang (!02!-3) - Autowerkstatt

Bezugsgrolie: 16 Stellplatz

Einheit der Bezugsgrofle: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 16 Stellplatz (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,01 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der Bezugsgrolie f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 3 Bewegungen(1 Stellplatz und 16 Stunden)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 0,012

Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 16 STP
Oberflache Fahrgassen Asphalt
Schallleistung fir eine Transporter-Bewegung pro Stunde in dB(A): 73,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 0,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K;in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 0,0
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksio 0,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags Ly dB(A): 69,7
Parkplatzflache in m?: 1178

Flachenbezogene Schallleistung tags Ly" dB(A)/m?: 39,0
Emissionspegel energetisch tags Ly g dB(A): 33,5

Tabelle A 2.13.2: Schallleistung Transporter Parkvorgang nachts in Anlehnung an Parkplatzlarmstudie 1994 [13]

Parkplatz-Bezeichnung: Transporter Parkvorgang (102!-3) - Autowerkstatt

Bezugsgrole: 16 Stellplatz

Einheit der Bezugsgrolie: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 16 Stellplatz (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,06 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der Bezugsgrolie f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen nachts in der lautesten Stunde 1 Bewegungen(1 Stellplatz je Stunde)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der Zeit

von 22.00 bis 6.00 Uhr (nachts in der lautesten Stunde) 0,063

Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 16 STP
Oberflache Fahrgassen Asphalt
Schallleistung fur eine Transporter-Bewegung pro Stunde in dB(A): 73,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 0,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K;in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 0,0
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksio 0,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags Ly dB(A): 65,0
Parkplatzflache in m?: 1178

Flachenbezogene Schallleistung tags Ly dB(A)/m?: 34,2
Emissionspegel energetisch tags Ly g dB(A): 28,8

Kiel Fon: 0431/971 08 59 « Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de

Partnerbiiros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 * Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 * Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 * Bretten Fon: 07252/87 819 * Internet www.kurz-fischer.de
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Tabelle A 2.14.1: Schallleistung Parkplatzbetrieb tags nach Parkplatzlarmstudie 2007
Zusammengefasstes Verfahren nach Abschnitt 8.2.1 mit Berticksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Lkw-Parkvorgang (102!-6) - Autowerkstatt
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: Abstellplatz bzw. Autohof fiir Lkw

Bezugsgrolie: 1 Stellplatze

Einheit der Bezugsgroéfle: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 1 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,063 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplétze je Einheit der Bezugsgrofle f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 1 Bewegungen(1 Stellplatzen und 16 Stunden)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 0,063 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 1STP
Oberflache Fahrgassen Asphalt
Schallleistung fir eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpp in dB(A): 14,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K;in dB(A): 3,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 0,0
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Kgyo 0,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags auferhalb Ruhezeit Ly dB(A): 68,0
Parkplatzflache in m?; 1178
Flachenbezogene Schallleistung tags aul3erhalb Ruhezeit Ly" dB(A)/mZ: 37,2
Emissionspegel energetisch tags au3erhalb Ruhezeit Ly, g dB(A): 31,8

Darstellung A 2.14.1: Lkw-Stellplatzverkehr; Rundumgerausch, Lkw > 105 kW, 2000 1/min nach [8] exem-
plarisch dargestellt, bezogen auf Ly = 55,0 dB(A)/m? tags auRRerhalb Ruhezeit

Er nz flachenbez.
eaue Sch?_l:lzellgtung Schallleistung A-bewertet
Lw"
Hz dB(A)/m? 40
63 8,9
125 21,9 _
250 22,9 g 20 J
500 28,9 S
1000 31,9
2000 31,9
4000 26,9 0 4
Summe A-bewertet: 55,0 dB(A)/m2 < 8« ¥ ®
Frequenz [Hz]
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Tabelle A 2.15.1: Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts nach Parkplatzlarmstudie 2007

Zusammengefasstes Verfahren nach Abschnitt 8.2.1 mit Berlicksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Lkw-Parkvorgang (!02!-6) - Autowerkstatt
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: Abstellplatz bzw. Autohof fur Lkw

Bezugsgrolie: 1 Stellplatze

Einheit der Bezugsgroile: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 1 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N nachts 1,000 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der Bezugsgrolie f 1 Stp/1 Stp
ﬁgé&@g%iﬁgﬂﬁg&en in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 1 Bewegungen/(1 Stellplatzen und 1 Stunden)
e e s Watoapey " 4 1000 oo o suece)
Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 1STP

Oberflache Fahrgassen Asphalt

Schallleistung fur eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0

Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 14,0

Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K in dB(A): 3,0

Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 0,0

Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksio 0,0

Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts Ly dB(A): 80,0

Parkplatzflache in m?: 1178

Flachenbezogene Schallleistung nachts Ly" dB(A)/m?: 49,3

Emissionspegel energetisch nachts Ly g dB(A): 43,8

Darstellung A 2.15.1: Lkw-Stellplatzverkehr; Rundumgeréausch, Lkw > 105 kW, 2000 1/min nach [8]
exemplarisch dargestellt, bezogen auf Ly'" = 54,9 dB(A)/m? nachts

F flichenbez.
requenz ; .
SCh‘?_‘E‘gwng Schallleistung A-bewertet
L
Hz dB(A)/m? 60
63 31,0
125 35,0 <
250 39,0 i
500 42,0
1000 45,0
2000 43,0
! (2] Ln o o o o o o
4000 38,0 © 9 & 8 8 8 8 8
Summe A-bewertet: 49,3  dB(A)/m? Frequenz [Hz]
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Tabelle

Quellen
Nr.

1031-1

103!-2

103!-3

1031-4

103!-5

103!-6

103!-7

103!-8

1031-9

103!-10

CadnaA Projekt
Betriebsart

Betriebszeit

Quelle

Pkw, Parkvorgang

Emission

Bebauungsplan Nr. 14 Plén, Werbeagentur

Werbetechnik

Erlauterung

Ausgangsschallleistu
ng pro
Pkw-Bewegung

Pkw,
Lk gi
Lkw > 150 KW, Schallleistungspegel
Fahrgerausch
Lkw < 75 kw, Schallleistungspegel
Transporter
Fahrgerausch
Transporter zeitlich gemittelter
fiir 1 Ereignis pro
Stunde
G mit
Elektromotor Arbeitszyklus
Arbeitszyklus
mit
Dieselmotor Arbeitszyklus

Arbeitszyklus

Be-/Entladen
Rollgerausche,
Wagenboden
AuRen-/innenrampe

Be-/Entladen
Paletten uber
fahrzeugeigene
Ladebordwand

Schallleistung
Gerauschspitze

Schallleistungspegel

ALK 2107.20952023 G/V - 1

Schallpegel Spektrum Pegel

LwA

LWAT,1h

LWAZ

LwAZ

LwAFmax

LwAFmax

LEO3

LEO3

LE18

LE18

LE18

LE18

LE160

LE32

LE17

LE17 1

63
dB(A)

92,5
dB(A)

99
dB(A)

1055
dB(A)

102,5
dB(A)

73,0
dB(A)

91,4
dB(A)

104,7
dB(A)

103,6
dB(A)

116,6
dB(A)

Impulse Erlauterung(l)

dB

entsprechend
Richtlinie

keine
Impulshaltigkeit

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

keine
Impulshaltigkeit

keine
Impulshaltigkeit

entsprechend
Richtlinie

*) Impulszuschlag
in
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Impulszuschlag
in
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

Tone
dB

*

Erganzungen Behler Weg 5, 24306 Plon

Datum 04.09.2023

Erlauterung(T) Spezial Erlauterung(S) Dammung Dampfung &

dB

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

*) Tonzuschlag in 0

Schallleistungspe
gel enthalten

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

dB dB dB

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

Literatur

(81

43)

(161

[15]

151

[13]

[14]

141

[16]

(161

Vorgang

Parkvorgang
P+R
Parkplatz,
Wohnanlage
n, Mitarbeiter

Fahrt mit 30
km/h

Lkw-Rangier
en

Fahrgerausc
h

Fahrgerausc
h,

beschleunigt
e Vorbeifahrt

Parkvorgang
Transporter

Holzumschla
g mit
E-Stapler

Gabelstapler
betrieb

Rollvorgang/
Palette
Rollcontainer

Palettenhubw
agen tber
fahrzeugeige

ne
Ladebordwan

Quellen Geschwin-

héhe
m

05

1,50

digkeit Strecke Einzelereign. Anzahl Einwirkzeit

km/h

30

30

30

Dauer
m min
57 0,114
57 0,114
57 0,114
98 1,176
98 1,176
[} 0,33
98 0,33
154 0,519
154 0,519
154 0,519
0,083333
0,08333333
0,083333
0,083333

n

20

25

20

15

200

120

120

min

20

25

10,38

7,785

1,557

20

15

300

300

16,667

10

16,667

10

tiR

nis

tiR

nis

Bemerkung
taR = tags, auBerhalb Ruhezeit
tiR = tags, innerhalb Ruhezeit

nlS = nachts, lauteste Stunde

30 Mitarbeitende davon

20 Pkw / Tag

25 Pkw / Ruhezeit

5 Pkw / Nacht (laut. Std. 5-6 Uhr)
Details s. Anlage 2.20 und 2.21

Einfache Fahrstrecke ca. 57m
20 Pkw / Tag

25 Pkw / Ruhezeit

5 Pkw / Nacht (laut. Std. 5-6 Uhr)

Einfache Stecke: 98 m
5 Lkw / Tag
3 Lkw / Ruhezeit

Einfache Stecke: 98 m
5 Lkw / Tag
3 Lkw / Ruhezeit

Einfache Strecke: 77 m
20 Transporter / Tag
15 Transporter / Ruhezeit

3 Transporter / Nacht (laut. Std. 5-6 Uhr)

20 Transporter / Tag

15 Transporter / Ruhezeit
3 Transporter / Nacht
Details s. Anlage 2.22

Betriebsdauer 5 h / Tag

Betriebsdauer 5 h / Tag

5 Lkw / Tag
3 Lkw / Ruhezeit

20 Paletten / Lkw
2 Vorgange / Palette
5 Lkw / Tag

3 Lkw / Ruhezeit

20 Palette / Lkw
2 Vorgange / Palette

Anlage

2.17



Tabelle Emission

CadnaA Projekt Bebauungsplan Nr. 14 Plon, Werbeagentur Erganzungen Behler Weg 5, 24306 Plén
Betriebsart Werbetechnik Datum 04.09.2023
Betriebszeit
Quellen Geschwin- Dauer B
Quellen Quelle Erlauterung Schallpegel Spektrum Pegel Impulse Erlauterung(l) Téne Erlauterung(T) Spezial Erlauterung(S) Ddammung Déampfung &  Literatur  Vorgang  hghe digkeit Strecke Einzelereign. Anzahl Einwirkzeit 9
. . taR = tags, auRerhalb Ruhezeit
Nr. m km/h m min n min
dB dB dB dB dB dB tiR = tags, innerhalb Ruhezeit
nlS = nachts, lauteste Stunde
1031-11 Absaugung Spane Schallleistungspegel LwA LE165 88 keine keine kein spezieller Mittelwert 3 180 (aR Betriebsdauer 3 h / Tag
dB(A) Impulshaltigkeit Tonhaltigkeit Zuschlag aber ‘
Betriebszeit iR
nis
1031-12 Werkstatt Innnepegel Li LEO3 80 kein spezieller kein spezieller kein spezieller 0 Innenpegel - 660 (ar iber offene Tore (i
Werbetechnik dB(A) Zuschlag Zuschlag Zuschlag Mittelwert Werkstattbetrieb 6-20 Uhr:
iber 60 4r 11h/Tag
Betriebszeit 1 h/Ruhezeit
nis
103!1-13 Werkstatt Innenpegel Li LEO3 90 kein spezieller kein spezieller kein spezieller 0 Innenpegel - 360 aR Abstrahlung iiber offene Tore (Container),
Werbetechnik dB(A) Zuschlag Zuschlag Zuschlag Mittelwert 6h/Tag
tiber tiR
Betriebszeit
nis
1031-14 Lkw Druckluftoremse ~ Schallleistung LwAFmax Einzelba 108 5 [12] Lkw-Druckluft 05 tar  kurzzeitige Gerauschspitze
Gerauschspitze Gerauschspitze nd dB(A) bremse
Gerauschspit tiR
ze
nis
1031-15 Be-/Entladen Schallleistungspegel  LwA LE51 75 11 messtechnisch keine kein spezieller Be-/Entladen 1 15 4 60 (o Transporter Be-/Entladen ges. 1 h/ Tag
Transporter, manuell dB(A) ermittelt Tonhaltigkeit Zuschlag Transporter, 1 Beladevorgang & 15 Min / Nacht
manuell tiR
15 1 15 nis

ALK 2107.20952023 G/V - 1 Anlage 2.18
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Tabelle A 2.19.1: Schallleistung Parkplatzbetrieb tags nach Parkplatzlarmstudie 2007

Getrenntes Verfahren nach Abschnitt 8.2.2 ohne Berlicksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Pkw Parkvorgang Mitarbeiter (103!-01) - Werbeagentur
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: P+R Parkplatze, Parkplatze an Wohnanlagen, Besucher- und Mitarbeiterparkplatzen

Bezugsgrolie: 20 Stellplatze

Einheit der BezugsgroRe: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 20 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,14 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der BezugsgroRRe f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 45 Bewegungen(20 Stellplatzen und 16 Stunden)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 0,141 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr
(auBerhalb Ruhezeiten)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der
Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (auRerhalb Ruhezeiten)

45 Bewegungen/(20 Stellplatzen und 16 Stunden)

0,141 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 20 STP
Schallleistung fiir eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 0,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K;in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A):

Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksgo 0,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags Ly dB(A): 71,5
Parkplatzflache in m?: 210
Flachenbezogene Schallleistung tags auf3erhalb Ruhezeit Ly" dB(A)/mZ: 48,3
Emissionspegel energetisch tags auferhalb Ruhezeit Ly, g dB(A): 35,3

Darstellung A 2.19.1: Pkw-Stellplatzverkehr; Spektrum 2 nach ISO 717-1 [9] exemplarisch dargestellt, be-
zogen auf Ly = 40,3 dB(A)/m? tags

Frequenz flachenbez.
a SCh?_l:IE%gtung Schallleistung A-bewertet
Lw"
Hz dB(A)/m? 60
63 30,0
125 34,0 .40
250 38,0 <
500 41,0 S 5
1000 44,0
2000 42,0
4000 37,0 0
2000 28 888885¢8
Summe A-bewertet; 48,3  dB(A)/m? 4 & 3 ®
Frequenz [Hz]
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Tabelle A 2.20.1: Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts nach Parkplatzlarmstudie 2007

Getrenntes Verfahren nach Abschnitt 8.2.2 ohne Berucksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Pkw Parkvorgang Mitarbeiter (103!-01) - Werbeagentur
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: P+R Parkplatze, Parkplatze an Wohnanlagen, Besucher- und Mitarbeiterparkplatzen

Bezugsgrolie: 20 Stellplatze

Einheit der Bezugsgroile: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 20 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N nachts 0,250 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der Bezugsgrolie f 1 Stp/1 Stp
ﬁgé&@g%iﬁgﬂﬁg&en in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 5 Bewegungen/(20 Stellplatzen und 1 Stunden)
e e B b tostene Wiy " 0250 bevsgrgets rd s
Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 20 STP

Schallleistung fur eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0

Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 0,0

Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K| in dB(A): 4,0

Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A):
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksio

Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts Ly dB(A): 74,0
Parkplatzflache in m?: 210

Flachenbezogene Schallleistung nachts Ly" dB(A)/m?: 50,8
Emissionspegel energetisch nachts Ly g dB(A): 37,8

Darstellung A 2.20.1: Pkw-Stellplatzverkehr; Spektrum 2 nach ISO 717-1 [9] exemplarisch dargestellt, be-
zogen auf Ly" = 50,8 dB(A)/m? nachts

E flichenbez.
requenz ; .
Schallleistung Schallleistung A-bewertet
LEO3
L
Hz dB(A)/m? 60
63 32,5
125 36,5 < 40 4
250 40,5 @
, 20 4
500 43,5 °
1000 46,5 0 -
2000 44,5
4000 39,5 8 & B 8 8 8 8 8
— N Lo o o o o
Summe A-bewertet: 50,8 dB(A)/m? Frequenz [Hz]
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Anlage 2.21

Tabelle A 2.21.1: Schallleistung Transporter Parkvorgang tags in Anlehnung an Parkplatzlarmstudie 1994 [13]
Getrenntes Verfahren nach Abschnitt 8.2.2 [PLS 2007] ohne Beriicksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Transporter Parkvorgang (!03!-06) - Werbeagentur

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 0,438

Bezugsgrolie: 5 Stellplatz

Einheit der Bezugsgrofle: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 5 Stellplatz (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,44 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der Bezugsgrolie f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 35 Bewegungen (1 Stellplatz und 16 Stunden)

Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 5 STP
Schallleistung flr eine Transporter-Bewegung pro Stunde in dB(A): 73,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 0,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K;in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 0,0
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksio

Schallleistung Parkplatzbetrieb tags Ly dB(A): 80,4
Parkplatzflache in m?: 768
Flachenbezogene Schallleistung tags Ly" dB(A)/m?: 51,5
Emissionspegel energetisch tags Ly g dB(A): 44,2

Tabelle A 2.21.2: Schallleistung Transporter Parkvorgang nachts in Anlehnung an Parkplatzlarmstudie 1994 [13]
Getrenntes Verfahren nach Abschnitt 8.2.2 [PLS 2007] ohne Beriicksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Transporter Parkvorgang ('03!-06) - Werbeagentur

Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr innerhalb der lautesten Stunde

BezugsgroRe: 5 Stellplatz

Einheit der Bezugsgrolie: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 5 Stellplatz (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N nachts 0,60 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der BezugsgroRRe f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 3 Bewegungen (1 Stellplatz und 1 Stunden)
Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der 0,600 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 5 STP
Schallleistung fur eine Transporter-Bewegung pro Stunde in dB(A): 73,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 0,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K, in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 0,0
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksio

Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts Ly dB(A): 69,7
Parkplatzflache in m?: 768
Flachenbezogene Schallleistung nachts Ly" dB(A)/mz: 40,9
Emissionspegel energetisch nachts Ly, g dB(A): 33,5
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Tabelle

Quellen
Nr.

1041-1

10412

1041-3

1041-4

1041-5

1041-6

10417

1041-8

CadnaA Projekt
Betriebsart

Betriebszeit

Quelle

Lkw > 150 kW,
Fahrgerausch

Lkw < 75 kW,
Transporter
Fahrgerausch

Be-/Entladen
Paletten uber
fahrzeugeigene
Ladebordwand

Be-/Entladen
Transporter, manuell

Emission

Bebauungsplan Nr. 14 PI6n, Baumarkt

Baumarkt

Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr, Sa. 8.00 - 16.00 Uhr

Erlauterung

Schallleistungspegel

Schallleistungspegel

Schallleistungspegel

Schallleistungspegel

G mit
Elektromotor Arbeitszyklus
Arbeitszyklus
Pkw, P
ng pro

Ei

Pkw-Bewegung

Metall-Einkaufswage
nin Sammelbox

Lkw Druckluftbremse
Gerauschspitze

Schallleistung
Gerauschspitze

ALK 2107.20952023 G/V - 1

Schallpegel Spektrum Pegel

LwA

LwAFmax

LwAZ

LwATeq

LwAFmax

LE18

LE18

LE17_1

LE51

LE160

LEO3

LE78

Einzelba
nd

1055
dB(A)

102,5
dB(A)

116,6
dB(A)

75
dB(A)

91,4
dB(A)

63
dB(A)

100,6
dB(A)

108
dB(A)

Impulse Erlauterung(l)
dB

keine
Impulshaltigkeit

keine
Impulshaltigkeit

*) Impulszuschlag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

11 messtechnisch
ermittelt

*) *) Impulszuschlag
in
Schallleistungspe
gel enthalten

4  entsprechend
Richtlinie

*) ¥ Impulszuschiag
im
Schallleistungspe
gel enthalten

Tone
dB

*

Erganzungen Behler Weg 7, 24306 Plon

Datum 04.09.2023

Erlauterung(T) Spezial Erlauterung(S) Dammung Dampfung &

dB

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

*) Tonzuschlag in 0
Schallleistungspe
gel enthalten

keine
Tonhaltigkeit

keine
Tonhaltigkeit

dB dB dB

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

kein spezieller
Zuschlag

Literatur

18]

18]

(161

(141

(8]

2]

[12]

Vorgang

Fahrgerausc

Fahrgerausc

beschleunigt
e Vorbeifahrt

Palettenhubw
agen tber
fahrzeugeige
ne
Ladebordwan
d

Be-/Entladen
Transporter,
manuell

Holzumschla
g mit
E-Stapler

Parkvorgang
P+R
Parkplatz,
Wohnanlage
n, Mitarbeiter

Ein-/Ausstap
eln
Metall-Einkau
fswagen in
Sammelbox

Lkw-Druckluft
bremse
Gerauschspit
ze

Quellen Geschwin-

héhe
m

05

digkeit Strecke Einzelereign. Anzahl Einwirkzeit

km/h

Dauer
m min
135 0,455
145 0,489
0,083333
15
0,0833

n

80

450

min

2,445

6,667

75

240

37,485

tiR

nis

tiR

nis

tiR

nis

tiR

nis

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

taR

tiR

nis

Bemerkung
taR = tags, auBerhalb Ruhezeit
tiR = tags, innerhalb Ruhezeit

nlS = nachts, lauteste Stunde

Gesamte Fahrstrecke ca. 135 m
4 Fahrzeuge / Tag

Gesamte Fahrstrecke ca. 145 m
5 Transporter / Tag

Annahme: 20 Paletten / Lkw
mit Hubwagen / Stapler

2 Vorgange / Palette

40 Vorgange / Lkw

Annahme: 5 manuelle Entladungen / Tag

4h/Tag

300 Mitarbeitende / Kund:innen / Tag
Details siehe Anlage 2.25

225 Kassiervorgange / Tag (75% der
Parkvorgange)

2 Vorgange Einkaufswagen / Kassiervorgang

kurzzeitige Gerauschspitze

Anlage

2.23
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Tabelle A 2.24.1: Schallleistung Parkplatzbetrieb tags nach Parkplatzlarmstudie 2007

Zusammengefasstes Verfahren nach Abschnitt 8.2.1 mit Beriicksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Pkw Parkvorgang Kunden/Mitarbeiter (104!-6) - Baumarkt
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: P+R Parkplatze, Parkplatze an Wohnanlagen, Besucher- und Mitarbeiterparkplatzen

Bezugsgrolie: 115 Stellplatze

Einheit der BezugsgroRe: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 115 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,16 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der BezugsgroRRe f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 300 Bewegungen(115 Stellplatzen und 16 Stunden

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 0,163 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr
(auBerhalb Ruhezeiten)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der
Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (auRerhalb Ruhezeiten)

300 Bewegungen/(115 Stellplatzen und 16 Stunden|

0,163 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 115 STP
Oberflache Fahrgassen Pflaster
Schallleistung fiir eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 5,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K, in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 51
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksyo 1,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags Ly dB(A): 90,8
Parkplatzflache in m?: 2156

Flachenbezogene Schallleistung tags aufl3erhalb Ruhezeit Ly" dB(A)/mz: 57,5
Emissionspegel energetisch tags auferhalb Ruhezeit Ly, g dB(A): 54,6

Darstellung A 2.24.1: Pkw-Stellplatzverkehr; Spektrum 2 nach I1ISO 717-1 [9]
exemplarisch dargestellt, bezogen auf L\" = 40,3 dB(A)/m? tags

Frequenz flachenbez.
a SCh?_I:IE%gtung Schallleistung A-bewertet
Lw"
Hz dB(A)/m? 60
63 39,2
125 43,2 . 40 4
250 47,2 <
500 50,2 S 5
1000 53,2
2000 51,2
4000 46,2 0
2000 28 88888:¢8
Summe A-bewertet: 57,5 dB(A)/m? 4 & 3 ®
Frequenz [Hz]

Kiel Fon: 0431/971 08 59 « Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de
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Schalltechnische Untersuchung
zum

B-Plan Nr. 14, 4. Anderung
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blau: Flachenquellen / Linienquellen
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grau: Gebaude
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Lageplan MaRstab: 1:400
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Tabelle Emission
CadnaA Projekt Bebauungsplan Nr. 14 Plén, Autolackiererei Erganzungen Behler Weg 11, 23406 Pl6n
Betriebsart Autolackiererei Datum 04.09.2023
Betriebszeit Mo. - Do. 7.30 - 16.45 Uhr, Fr. 7.30 - 13.45 Uhr

Quellen Geschwin- Dauer B
Quellen Quelle Erlauterung Schallpegel Spektrum Pegel Impulse Erlauterung(l) Téne Erlauterung(T) Spezial Erlauterung(S) Ddammung Déampfung &  Literatur  Vorgang  hghe digkeit Strecke Einzelereign. Anzahl Einwirkzeit 9
. . taR = tags, auRerhalb Ruhezeit
Nr. m km/h m min n min
dB dB dB dB dB dB tiR = tags, innerhalb Ruhezeit
nlS = nachts, lauteste Stunde
1051-1 Pkw, Parkvorgang Ausgangsschallleistu  LwA LEO3 63 4 entsprechend keine kein spezieller 8] Parkvorgang 05 10 1ar 10 Pkw-Parkvorgange / Tag
ng pro dB(A) Richtlinie Tonhaltigkeit Zuschlag P+R Details siehe Anlage 2.28
Pkw-Bewegung Parkplatz, iR
Wohnanlage
n, Mitarbeiter nis
105!-2 Transporter zeitlich gemittelter LWAT,1h LE18 73,0 4  entsprechend keine kein spezieller (3] Parkvorgang 05 6 tar 6 Parkvorgange / Tag
P; dB(A) Richtlinie Tonhaltigkeit Zuschlag Transporter Details siehe Anlage 2.29
fiir 1 Ereignis pro iR
Stunde
nis
1051-3 Pkw, F: LwA LEO3 92,5 keine keine kein spezieller 1] Fahrt mit 30 05 30 50 01 4 04 R 4 Pkw Bew. auf Betriebsgelande / Tag
dB(A) Impulshaltigkeit Tonhaltigkeit Zuschlag km/h
tiR
nis
1051-4 Kiz-Werkstatt Innenpegel Li LE100 66,7 7,5 messtechnisch keine kein spezieller 0 Innenpegel - 540 (ar  Abstrahlung ber offene Tore,
dB(A) ermittelt Tonhaltigkeit Zuschlag Mittelwert Offnungszeit 7.30-16.45 Uhr
tber tiR rund 9 Std. = 540 Min.
Betriebszeit
nis
1051-5 Pkw-Gerauschspitze  Schallleistung LwAFmax Einzelba 99,5 8] Heck- bzw. 05 taR Kurzzeitige Gerauschspitze
Gerauschspitze nd dB(A) Kofferraumk!
appenschiie iR
en
nis
1051-6 T 4 LwAFmax Einzelba  102,5 [15] Fahrgerausc 05 R Kurzzeitige Gerauschspitze
hspitze nd dB(A) h,
beschleunigt tiR
e Vorbeifahrt
nis

ALK 2107.20952023 G/V - 1 Anlage  2.26



ALK 2107.20952023 G/V - 1 Anlage 2.27

Tabelle A 2.27.1: Schallleistung Parkplatzbetrieb tags nach Parkplatzlarmstudie 2007

Zusammengefasstes Verfahren nach Abschnitt 8.2.1 mit Beriicksichtigung von Kp

Parkplatz-Bezeichnung: Pkw Parkvorgang Kunden/Mitarbeiter (105!-1) - Autolackiererei
Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie: P+R Parkplatze, Parkplatze an Wohnanlagen, Besucher- und Mitarbeiterparkplatzen

Bezugsgrolie: 5 Stellplatze

Einheit der BezugsgroRe: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 5 Stellplatze (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,13 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der BezugsgroRRe f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 10 Bewegungen(5 Stellplatzen und 16 Stunden)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 0,125 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr
(auBerhalb Ruhezeiten)

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der
Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (auRerhalb Ruhezeiten)

10 Bewegungen/(5 Stellplatzen und 16 Stunden)

0,125 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 5STP
Oberflache Fahrgassen Pflaster
Schallleistung fiir eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A): 63,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 0,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K, in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 0,0
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksyo 1,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags Ly dB(A): 66,0
Parkplatzflache in m?: 329
Flachenbezogene Schallleistung tags aufl3erhalb Ruhezeit Ly" dB(A)/mz: 40,8
Emissionspegel energetisch tags auferhalb Ruhezeit Ly, g dB(A): 29,8

Darstellung A 2.27.1: Pkw-Stellplatzverkehr; Spektrum 2 nach ISO 717-1 [9] exemplarisch dargestellt, be-
zogen auf Ly" = 40,3 dB(A)/m? tags

e flachenbez.
requenz SCh?_I:IE%gtung Schallleistung A-bewertet
Lw"
Hz dB(A)/m? 40
63 22,5
125 26,5 —
250 30,5 < 20 -
500 33,5 o
1000 36,5
2000 34,5
4000 29,5 0
8000 2 8 8% 888§
Summe A-bewertet; 40,8 dB(A)/m? 4 & 3 ®
Frequenz [Hz]

Kiel Fon: 0431/971 08 59 « Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de
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Anlage 2.28

Tabelle A 2.28.1: Schallleistung Transporter Parkvorgang tags in Anlehnung an Parkplatzlarmstudie 1994 [13]

Parkplatz-Bezeichnung: Transporter Parkvorgang (!05!-2) - Autolackiererei

Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der

Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 0,075

Bezugsgrolie: 5 Stellplatz

Einheit der Bezugsgrofle: 1 1 Stellplatz

Anzahl der Stellplatze n 5 Stellplatz (gesamt)
Bewegungshaufigkeit N tags 0,08 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stellplatze je Einheit der Bezugsgrolie f 1 Stp/1 Stp

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 6 Bewegungen(1 Stellplatz und 16 Stunden)

Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflachen (Anzahl Stellplatze = STP) 5STP
Oberflache Fahrgassen Pflaster
Schallleistung fir eine Transporter-Bewegung pro Stunde in dB(A): 73,0
Zuschlag fur Parkplatzart Kpa in dB(A): 0,0
Zuschlag fur das Taktmaximalverfahren K;in dB(A): 4,0
Schallanteil durchfahrender Kfz Kp in dB(A): 0,0
Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen Ksyo 1,0
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags Ly dB(A): 73,7
Parkplatzflache in m?: 329
Flachenbezogene Schallleistung tags Ly" dB(A)/m?: 48,6
Emissionspegel energetisch tags Ly g dB(A): 37,5

Kiel Fon: 0431/971 08 59 « Libeck Fon: 0451/707 13 11 * Schwerin Fon: 0385/303 496 05 * Internet www.aln-akustik.de
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Tabelle A 3.3.1: Prognose Verkehr
Stral3e: B 430 Zahlstelle: 1828 0609
Zahldatum: 2023Y
Prognosezeitraum: 10 Jahre his 2033

Zahlergebnisse Tag/Nacht- | Wachstumsrate Prognose

Kfz % Anteile pro Jahr ? Kfz 3 % 3

DTV Pkw/24 h 6588 1,0% 7205
DTV Lkw/24 h 371 1,0% 406
DTV Kfz/ 24 h 6959 7611
DTV Lkw-Anteil 5,3% 5,3%
1) Verkehrsdaten fur 2023 werden mit den Z&hldaten aus 2015 gleichgesetzt
2) Pauschale Annahme
3) Abweichungen in Teilsummen und Verhaltnissen moglich auf Grund von Rundungen
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Anlage 3.3.2

Tabelle A 3.3.2: Ableitung Lkw-Anteile tags/nachts nach Tabelle 2, RLS-19

(zwischen B 76 und L 53)

StralBenbezeichnung DTV | SV-Verkehr | paan | StraBengattung | LkWrag |LKWnacht| frag fNacht Mrag MNacht | P1Tag P2T1ag | P1,Nacht | P2,Nacht
Kfz/24h Kfz/24h % Lkw/16h | Lkw/gh Kfz/h Kfz/h % % % %
B 430 7611 406 53 | Bundesstrale | 346 60 | 0,0575 | 0,0100 | 437,6 | 76,1 | 1,5 3,5 35 6,4

p24n: Lkw-Anteil in 24 Stunden

Lkwrag: Verkehrsstarke Lkw tags
Lkwnacht: Verkehrsstarke Lkw nachts
frag: Faktor zur Ermittlung der stundlichen Verkehrsstarke M tags
fnacht: Faktor zur Ermittlung der stiindlichen Verkehrsstarke M nachts
Mrqag: Stiindliche Verkehrsstérke tags
Mnacht: Stlindliche Verkehrsstarke nachts
p1,1ag: MalRgebender Lkw-Anteil Lkw1 tags (06.00 - 22.00 Uhr)
p2,Tag: MalRgebender Lkw-Anteil Lkw2 tags (06.00 - 22.00 Uhr)
p1,nacht: MaRgebender Lkw-Anteil Lkw1 nachts (22.00 - 06.00 Uhr)
p2,nacht: MaRgebender Lkw-Anteil Lkw2 nachts (22.00 - 06.00 Uhr)

DTV: DurchschnittlicheTagliche Verkehrsstarke
SV-Verkehr: Schwerverkehr in 24 Stunden
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Anlage 3.4: Verkehrszahlen DB-Strecke Plon - Bad Malente Gremsmihlen
Prognose 2030

GemaR aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030 (KW 08/2021) des Bundes ergeben sich folgende Werte
Strecke 1023

Abschnitt  Plon - Bad Malente Gremsmdihlen

Bereich
von_km bis_km
33 35
Prognose 2030 Daten nach Schall03 giiltig ab 01/2015
Zugart Anzahl Anzahl |v_max_Zug|Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
Fahrzeugk Fahrzeugk Fahrzeugk Fahrzeugk Fahrzeugk
Traktion Tag Nacht km/h ategorie Anzahl ategorie Anzahl ategorie Anzahl ategorie Anzahl ategorie Anzahl
RV-ET 64 10 160 5-Z5_A10 2
64 10 Summe beider Richtungen
VzG
(Verzeichnis der ortlich zuldassigen Geschwindigkeiten)
von km bis km km/h
33,0 334 60
334 34,4 80
34,4 35,0 100
BiG

(Besonders iiberwachtes Gleis)

von km bis km

Erlauterungen und Legende

1. Geschwindigkeiten
v_max_Zug: bauartbedingte Zughtchstgeschwindigkeit

VzG: Streckenhdchstgeschwindigkeit aus dem Verzeichnis der ortlich zulassigen Geschwindigkeiten
Bei der i B h ist das Minii aus v_max_Zug und VzG zu verwenden.
Bei L und A j sind die Vorgaben des Proj in Absti mit der Proj i zu beach

Im Bereich von Personenbahnhéfen (innerhalb der Einfahrsignale) und von Haltepunkten bzw. Haltestellen (Bahnsteiglange zuziglich auf
jeder Seite 100 m) ist die zulassige Geschwindigkeit der freien Strecke, mindestens aber 70 km/h anzusetzen. Mit vFz = 70 km/h werden die
in Bahnhdfen und an Haltepunkten bzw. in Haltestellenbereichen anfallenden Gerausche, die z. B. durch das TiirenschlieRen oder beim
Uberfahren von Weichen und/oder beim Bremsen und Anfahren entstehen, beriicksichtigt.

2.2 derF
Nummer der Fz-Kategorie + Variante bzw. Zeilennummer in Beiblatt 1 + Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebziigen-auRer bei HGV)
Bsp. 5-725-A10

3. Briicken

Fir Briicken, schienengleiche BU und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschlége zu beriicksichtigen.

4. Zugarten: GZ = Giiterzug
RV = Regionalzug
S = Elektrotriebzug der S-Bahn ...
IC = Intercityzug (auch Railjet)
ICE, TGV = Elektrotriebzug des HGV
NZ = Nachtreisezug
AZ = Saison- oder Ausflugszug
D = sonstiger Fernreisezug, auch Dritte
LR, LICE = Leerreisezug

5. Traktionsarten: - E = Bespannung mit E-Lok
- V = Bespannung mit Diesellok
- ET = Elektrotriebzug
- VT = Dieseltriebzug

Quelle: Deutsche Bahn AG, Beratung und IT Nachhaltigkeit und Umwelt (GUB), Berlin, Stand: 22.04.2021
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Anlage 4.1

Schalltechnische Untersuchung
zur

Bebauungsplan Nr. 14 4.Anderung
Stadt Plon

Darstellung resultierender
AuBenlarmpegel La,res
fiir sonstige Aufenthaltsraume

Immissionshohe 4 m iliber Gelande

600(‘3700

6003600

MaRgeblicher AuBenldarmpegel La,res in dB(A)
Nachrichtlich Larmpegelbereich (LPB)

[ =<55()

[ 1>55bis 60 (Il)
[ 1>60bis65(lll)
[0 > 65 bis 70 (IV)
I > 70 bis 75 (V)
I > 75 bis 80 (V1)
I > 50 (VII)

6003500

Lageplan mit Darstellung: N

- braun: StraBenabschnitte
- schwarz/weil}: Schiene
- grau: Gebaude

Lageplan MaRstab: 1:1000

6003400

Auftraggeber:

Stadt Pl6n

Der Biirgermeister
FB 4 Planen & Bauen
SchloRberg 3-4
24306 Plon

6003300

erstellt durch:

[ALN Akustik Labor Nord GmbH
Biiro Liibeck

Katharinenstrake 15

23554 Libeck

ALNIE

Datum Bearbeiter/in
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Anlage 4.2

Schalltechnische Untersuchung
zur

Bebauungsplan Nr. 14 4.Anderung
Stadt Plon

Darstellung resultierender
AuBenlarmpegel La,res
fiir zum Schlafen geeignete Raume

Immissionshohe 4 m iliber Gelande

6001?700

6003600

MaRgeblicher AuBenldarmpegel La,res in dB(A)
Nachrichtlich Larmpegelbereich (LPB)

[ =<55()

[ 1>55bis 60 (Il)
[ 1>60bis65(lll)
[0 > 65 bis 70 (IV)
I > 70 bis 75 (V)
I > 75 bis 80 (V1)
I > 50 (VII)

6003500

Lageplan mit Darstellung: N

- braun: StraBenabschnitte
- schwarz/weil}: Schiene
- grau: Gebaude

Lageplan MaRstab: 1:1000

6003400

Auftraggeber:

Stadt Pl6n

Der Biirgermeister
FB 4 Planen & Bauen
SchloRberg 3-4
24306 Plon

erstellt durch:

[ALN Akustik Labor Nord GmbH
Biiro Liibeck

Katharinenstrake 15

23554 Libeck

ALNIE

6003300

Datum Bearbeiter/in
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Anlage 5.1

Tabelle A5.1: Teilsummenpegel und Gesamtimmission tags in dB(A) « Kontingentierung
Lastfall: Zusatzbelastung: Uberplanung des Gewerbegebiets innerhalb von B-Plan Nr. 14
Vorbelastung: Bestehendes Gewerbegebiet in Bebauungsplan Nr. 39, Busunternehmen (detaillierte schalltechnische Untersuchung), Geplantes Gewerbegebiet der 87. FNP-Anderung (planerische Vorbelastung)

tags 6.00 — 22.00 Uhr

Bezeichnung Teilsummenpegel in dB(A) an Immissionspunkten Bemerkung
Schallquelle IP1 IP2 IP3 P4 IP5 IP6 P72 P g2 P9o? P 10? P 112 P 129 P13 IP 14 IP 15 IP 16

F-Plan Anderung Nr. 87, inkl. Zusatz-

kontingenten Lvora 37,1 273 38,3 37,9 35,5 33,1 49,9 37,1 30,7 38,8 37,9

(planerische Vorbelastung)

B-Plan Nr. 39 (GEe) Luorz 429 373 37,3 37,2 36,6 34,8 64,9 40,2 39,6 37,4 368 |puapouenseny Korekur
Busunternehmen, detailliert Lvors 19,1 30,4 33,1 26,3 7.9 52 18,6 14,5 29,5 50,6 39,7

Vorbelastung Summe Lvor 44 38 42 41 39 37 65 42 40 51 43

Zusatzbelastung B-Plan Nr. 14, 4. Anderung

B-Plan Nr. 14 GE 1.1 Lik1 44,2 42,7 37,7 36,3 30,3 27,1 33,9 27,2 43,1 40,9 38,1 Lek = 48 dB(A)/m?
Zusatzkontingent LEK zus1 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 18,0 0,0 4,0 4,0

Summe Lik1 + Lek,zus1 44,2 42,7 4,7 40,3 34,3 31,1 349 452 43,1 44,9 42,1

B-Plan Nr. 14 GE 1.2 Lik2 46,7 40,3 41,6 41,6 40,9 38,4 524 39,2 42,6 414 40,8 Lek = 60 dB(A)/m?
Zusatzkontingent LEK zus2 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 18,0 0,0 4,0 4,0

Summe Likz2 + Lek zus2 46,7 40,3 45,6 45,6 44,9 42,4 53,4 57,2 42,6 454 44,8

B-Plan Nr. 14 GE 2 Liks 374 33,9 34,9 35,1 36,7 35,7 42,9 36,1 353 34,6 34,4 Lek = 60 dB(A)/m?
Zusatzkontingent LEK zus3 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 18,0 0,0 4,0 4,0

Summe Likz + Lek zus3 37,4 33,9 38,9 39,1 40,7 39,7 439 54,1 353 38,6 38,4

B-Plan Nr. 14 GE 3 Lik4 36,0 31,9 32,4 32,5 32,9 31,5 44,7 34,9 33,6 32,3 31,9 Lek = 60 dB(A)/M?
Zusatzkontingent LEK zusa 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 18,0 0,0 4,0 4,0

Summe Lika + Lek,zusa 36,0 31,9 36,4 36,5 36,9 35,5 45,7 52,9 33,6 36,3 359

Summe Zusatzbelastung ¥ Lik,summe 49 45 48 48 47 45 55 60 46 49 48

Beurteilung DIN 45691

Gesamt-Immissionswert tags Lai 50 55 55 55 50 50 65 60 50 60 55

Gesamtbelastung, Summe Lvor + Lik summe. 50 46 49 49 48 46 65 60 47 53 49

Gesamt-Immissionswert Uber-/Unterschreitung 0 -9 -6 -6 -2 -4 0 0 -3 -7 -6

Nutzung WR WA WA WA WR WR mewoE wesE o e ewe o M WR M WA

Richtungssektor E E A A A A A A A A B C D E A A

1) pegelwerte ganzzahlig gerundet

2 pie gente sind nicht daher erfolgt an den innerhalb des von B-Plan Nr. 14 keine Beurteilung

3) Es wird eine 6 des fiir durch die Geréu Betriebe im von Bebauungsplan Nr. 39 vorausgesetzt.
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Anlage 5.2

Tabelle A5.2:

Lastfall:

Teilsummenpegel und Gesamtimmission nachts in dB(A) « Kontingentierung

Zusatzbelastung: Uberplanung des Gewerbegebiets innerhalb von B-Plan Nr. 14

Vorbelastung: Bestehendes Gewerbegebiet in Bebauungsplan Nr. 39, Busunternehmen (detaillierte schalltechnische Untersuchung), Geplantes Gewerbegebiet der 87. FNP-Anderung (planerische Vorbelastung)

nachts 22.00 — 6.00 Uhr

Bezeichnung Teilsummenpegel in dB(A) an Immissionspunkten Bemerkung
Schallquelle P1 P2 IP3 P4 IP5 IP6 P72 P82 P92 P10? P11? P 129 IP13 P14 IP15% P 169
F-Plan Anderung Nr. 87, inkl. Zusatz-
kontingenten Lvor1 241 14,3 27,3 26,9 24,5 22,1 39,9 35,1 17,7 27,8 26,9
(planerische Vorbelastung)

IP 12: rech he Korrek
B-Plan Nr. 39 (GEe) Lvor2 27,9 22,3 22,3 22,2 21,6 19,8 49,6 25,2 24,6 22,4 21,8 Aussch’ggm":g”fgvs orrektur
Busunternehmen, detailliert Lors 148 25,5 315 21,9 42 10 13,9 97 25,6 44,9 307 | e o
Vorbelastung Summe Lvor 30 27 33 29 26 24 50 36 29 45 40
Zusatzbelastung B-Plan Nr. 14, 4. Anderung
B-Plan Nr. 14 GE 1.1 Lik1 31,2 29,7 24,7 233 17,3 14,1 20,9 14,2 30,1 27,9 251 Lek = 35 dB(A)/m?
Zusatzkontingent LEK zus1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 19,0 0,0 0,0 0,0
Summe Lika + Lex zust 31,2 29,7 24,7 23,3 17,3 14,1 24,9 33,2 30,1 27,9 251
B-Plan Nr. 14 GE 1.2 Lik2 26,7 20,3 21,6 21,6 20,9 18,4 32,4 19,2 22,6 21,4 20,8 Lek = 40 dB(A)/m?
Zusatzkontingent LEk zus2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 19,0 0,0 0,0 0,0
Summe Likz + Lek zus2 26,7 20,3 21,6 21,6 20,9 18,4 36,4 38,2 22,6 214 20,8
B-Plan Nr. 14 GE 2 Liks 22,4 18,9 19,9 20,1 21,7 20,7 27,9 21,1 20,3 19,6 19,4 Lek = 45 dB(A)/m?
Zusatzkontingent LEK,zus3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 19,0 0,0 0,0 0,0
Summe Ly + Lek zus3 22,4 18,9 19,9 20,1 21,7 20,7 31,9 40,1 20,3 19,6 194
B-Plan Nr. 14 GE 3 Lika 21,0 16,9 17,4 17,5 17,9 16,5 29,7 19,9 18,6 17,3 16,9 Le = 45 dB(A)/m?
Zusatzkontingent LEK zus4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 19,0 0,0 0,0 0,0
Summe Lika + Lek zusa 21,0 16,9 17,4 17,5 17,9 16,5 337 38,9 18,6 17,3 16,9
Summe Zusatzbelastung ¥ Lik, summe 33 31 28 27 26 24 39 44 31 30 28
Beurteilung DIN 45691
Gesamt-Immissionswert tags Lai 35 40 40 40 35 35 50 45 35 45 40
Gesamtbelastung, Summe Lvor + Lik,summe 35 32 34 31 29 27 50 45 33 45 40
Gesamt-Immissionswert Uber-/Unterschreitung 0 -8 -6 -9 -6 -8 0 0 2 0 0

GE GE GE GE GE GE

Nutzung WR WA WA WA WR WR ohne it mit ohne ohne it Mi WR Mi WA
Richtungssektor E E A A A A A A A A B Cc D E A A
U Pegelwerte ganzzahlig gerundet
2 Die Emissi sind nicht bi , daher erfolgt an den innerhalb des von B-Plan Nr. 14 keine Beurteilung
3 Es wird eine Ausschopfung des fiir durch die benachbarter Betriebe im von Nr. 39 vorausgesetzt.
“Es wird eine der i fiir Mi jiet bzw. durch die des B
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Tabelle A 5.3: Emissionseitiger Vergleich zwischen grundstiicksbezogenem zulassigen Emissionskontingent Lgx (ohne Zusatzkontingent)
und Beurteilungs-Schallleistungspegel Lwa r (detaillierte schalltechnische Untersuchung)
Betriebe Flache Emissionskontingent Zulassiger Beurteilungs- Differenz
L Schallleistungspegel Schallleistungspegel AL L
EK der Teilflache (detaillierte Untersuchung) WA, - LWATF
der Teilflache
Lwa, TF,zul
Lwar
[gm] [dB(A)/m?] [dB(A)] [dB(A)] [dB]
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Tankstelle 3231 48 35 83,1 70,1 91,6 86,9 8,5 16,8
Autowerkstatt 5236 48 35 85,2 72,2 88,0 83,1 2,8 10,9
Werbeagentur 7050 48 35 86,5 73,5 102,9 87,2 16,4 13,7
Baumarkt 7379 48 35 86,7 73,7 97,5 10,8 +
Autolackiererei 2040 48 35 81,1 68,1 81,7 06 +
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Anlage 5.4

Tabelle A 5.4: Immissionsseitiger Vergleich zwischen grundstiickshezogenem zuléssigen Immissionskontingent L|k (mit Zusatzkontingent) und Beurteilungspegel Ly (detaillierte schalltechnische Untersuchung)

Bezeichnung

Immissionskontingente / Beurteilungspegel / Differnezen in dB(A) / dB an Immissionspunkten

Betrieb IP11.0G IP21.0G IP31.0G IP41.0G IP5EG IP6 EG IP12 EG IP 13 EG IP 14 1.0G IP 15 1.0G IP 16 1.0G
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Zusatzkontingent LEK,zus 0,0 0.0 0,0 0,0 4,0 0,0 4.0 0,0 4,0 0,0 40 0,0 1,0 4,0 18,0 19,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0
Tankstelle
LEK = 48/35 [dB(A)/qm] Lik 275 147 325 27,0 283 15,4 26,2 137 18,8 7.0 158 43 20,1 83 15,7 45 33,7 20,3 338 19,5 30,0 17,1
Fléche: 3231 [qm]
Immissionskontingent + Zusatzkontingent  LIK, ges 275 147 325 27,0 323 154 302 13,7 22,8 7.0 19,8 43 21,1 12,3 33,7 235 337 203 37,8 195 34,0 17,1
Beurteilungspegel, detaillierte Untersuchung Lr 269 190 34,7 275 39,3 318 36,2 28,7 19,2 12,1 14,1 7,0 20,7 159 203 16,2 38,5 33,0 443 385 404 32,9
Differenz zwischen Ly und LIK, ges AL 43 2,2 0,5 7,0 16,4 6,0 150 51 2,7 36 48 12,7 65 19,0 6,4 158
Autowerkstatt
LEk = 48/35 [dB(A)/qm] LiK 27,7 14,5 40,0 195 28,4 153 26,7 132 20,0 58 173 28 213 71 175 2,7 333 207 325 20,8 30,1 17,0
Flache: 5236 [qm]

+ gent  LIK, ges 27,7 14,5 40,0 195 324 153 307 132 24,0 58 213 28 223 11 355 21,7 33,3 20,7 36,5 208 34,1 17,0
Beurteilungspegel, detaillierte Untersuchung Lr 20,0 88 382 39,6 24,9 16,4 22,3 130 32 13,0 39 86 7.2 19.9 23,0 32,0 16,9 26,0 151
Differenz zwischen Ly und LiK, ges AL 20,1 11 23
Werbeagentur
LEK = 48/35 [dB(A)/qm] LiK 34,1 211 33,2 20,2 32,0 19,0 30,0 17,0 22,7 97 19,6 6,6 24,7 11,7 19,6 6,6 385 255 36,5 23,5 32,7 19,7
Flache: 7050 [qm]
Immissionskontingent + Zusatzkontingent  LIK, ges 34,1 21,1 332 20,2 36,0 19,0 34,0 17,0 26,7 97 236 6,6 25,7 157 376 25,6 38,5 25,5 40,5 235 36,7 19,7
Beurteilungspegel, detaillierte Untersuchung Lr 428 16,4 46,6 20,3 45,0 335 434 30,4 22,5 81 174 18 36,0 139 30,7 7.6 61,9 27,6 52,2 40,3 47,9 354
Differenz zwischen Ly und LiK, ges ALj 87 13,4 01 9,0 145 9,4 13,4 10,3 234 21 11,7 16,8 112 157
Baumarkt
LEK = 48/35 [dB(A)/qm] Lik 383 253 303 17,3 316 18,6 30,4 174 237 10,7 205 75 26,3 133 202 72 34,7 21,7 332 20,2 31,1 18,1
Fléche: 7379 [qm]
Immissionskontingent + Zusatzkontingent  LIK, ges 383 253 30,3 17,3 35,6 18,6 34,4 17,4 27,7 107 245 75 273 17,3 38,2 26,2 34,7 21,7 37,2 20,2 35,1 18,1
Beurteilungspegel, detaillierte Untersuchung Ly 471 30,7 39,1 13 18,6 153 293 25,8 39,5 354 304
Differenz zwischen Ly und LIk, ges AL 88 0,4 35 6,9 2,0 48
Autolackiererei
LEK = 48/35 [dB(A)/qm] LiK 347 217 22,2 9,2 22,9 9.9 22,4 9.4 18,2 52 15,0 2,0 23,4 104 156 26 26,0 13,0 235 10,5 22,3 93
Flache: 2040 [gm]

+ gent  LIK, ges 34,7 21,7 222 9,2 26,9 9.9 26,4 9.4 22,2 52 19,0 2,0 24,4 14,4 33,6 216 26,0 130 27,5 105 26,3 9.3
Beurteilungspegel, detaillierte Untersuchung Ly 354 17,1 135 16,6 12,1 10,6 18,7 75 9,0
Differenz zwischen Ly und LiK, ges ALj 07
Schutzbedrftigkeit WR WA WA WA WR WR GE Mi WR Mi WA
Richtungssektor [} D E A
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ALK 2107.20952023 G -1 AI.N']E Anlage 7.1

Punktquellen
Bezeichnung (M. 1D Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur ISchalldémmung [DdmpfungEinwirkzeit KO Freq. Richtw. [Hohe Koordinaten
Tag iAbend |[Nacht [Typ Wert norm. [Tag |lAbend |Nacht R Flache Tag Ruhe Nacht X Y Z
(dBA) |[(dBA) |(dBA) dB(A) |dB(A) |dB(A) [(dB(A) (m2) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)
Be-/Entladen 03!-10 116.6 116.6 116.6 Lw LE17_1 116.6 0.0 0.0 0.0 16.67 10.00 0.00 0.0 (keine) 10.50 Ir 132593802.73/6003420.57(35.19
Paletten iiber
fahrzeugeigene
Ladebordwand
|IAbsaugung 03!-11 88.0 88.0 88.0 Lw LE165 188.0 0.0 0.0 0.0 180.00 0.00 0.00 0.0 (keine) 1.50 Ir 132593797.45(6003425.94(35.38
[Spéine
Be-/Entladen 04!-3 116.6 116.6 116.6 Lw LE17_1 116.6 0.0 0.0 0.0 6.67 0.00 0.00 0.0 (keine) 10.50 Ir 132593825.68/6003493.19(32.33
Paletten Uber
fahrzeugeigene
Ladebordwand
Be-/Entladen 04!-4 86.0 75.0 75.0 Lw LE51 75.0 11.0 0.0 0.0 [75.00 0.00 0.00 0.0 (keine) 10.50 Ir 132593825.68/6003493.19(32.33
Transporter,
manuell
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ALNIE  Anlage 7.2

Linienquellen

Bezeichnung |M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur SchalldammungDampfung[Einwirkzeit KO Freq. [Richtw.Bew. Punkiquellen
Tag |Abend Nacht Tag [Abend Nacht Typ |Wert |norm. [Tag |Abend Nacht R Flache Tag |[Ruhe [Nacht \Anzahl IGeschw.|
(dBA) ((dBA) |(dBA) |(dBA) |(dBA) |(dBA) dB(A) |dB(A) [dB(A) ([dB(A) (m2) (min) |(min) |(min) |(dB) |(Hz) Tag |Abend [Nacht |(km/h)

Tankstelle, 011-6 [94.6 94.6 94.6 75.9 75.9 75.9 Lw 94,6 0.0 0.0 0.0 120.00 [0.00 |0.00 0.0 500 (keine)

Benzinanlieferung

durch

Tankwagen, am

Tage

Pkw, 017 92.5 92.5 92.5 71.7 71.7 71.7 Lw LEO3 [92.5 0.0 0.0 0.0 36.72 (18.24 (0.00 0.0 (keine)

Fahrgerdusch

Pkw Fahren 03!-02 92.5 92.5 92.5 74.9 74.9 74.9 Lw LEO3 [92.5 0.0 0.0 0.0 2.28 2.85 0.57 0.0 (keine)

Lkw-Rangieren 03!-3 [99.0 199.0 99.0 79.1 79.1 79.1 Lw LE18 99.0 10.0 0.0 0.0 5.88 3.53 10.00 0.0 (keine)

Lkw > 150 kW, 03!-4 |105.5 [105.5 (105.5 [85.6 85.6 85.6 Lw LE18 105.5 0.0 0.0 0.0 1.65 0.99 10.00 0.0 (keine)

Fahrgerdusch

Lkw < 75 kW, 035 [102.5 [102.5 (102.5 [83.7 83.7 83.7 Lw LE18 102.5 (0.0 0.0 0.0 10.38 [7.79 1.56 0.0 (keine)

Transporter

Fahrgerdusch

Lkw > 150 kW, 04!-1 |105.5 [105.5 (105.5 [84.2 84.2 84.2 Lw LE18 105.5 0.0 0.0 0.0 1.82 0.00 |0.00 0.0 (keine)

Fahrgerdusch

Lkw < 75 kW, 04!-2 [102.5 [102.5 (102.5 [80.9 80.9 80.9 Lw LE18 102.5 (0.0 0.0 0.0 2.44 0.00 10.00 10.0 (keine)

Transporter

Fahrgerdusch

Pkw, 05!-3 92.5 92.5 92.5 73.7 73.7 73.7 Lw LEO3 [92.5 0.0 0.0 0.0 0.40 0.00 |0.00 0.0 (keine)

Fahrgerdusch
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ALNIE  Anlage 7.3

Flachenquellen

Bezeichnung |M.

ID

Schallleistung Lw

Schallleistung Lw"

Lw / Li

Korrektur

Schalldammung|

Dédmpfung

Einwirkzeit

KO

Freq.

Richtw.

Bew. Punktquellen

Tag

/Abend

Nacht

Tag

/Abend

Nacht

Typ

Wert

norm.

Tag

\Abend

Nacht

R Fldche

Tag

Ruhe

Nacht

Anzahl

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

(m?)

(min)

(min)

(min)

(dB)

(Hz)

Tag IAbend [Nacht

Stellpldtze, Bus
mit Dieselmotor

00!-1

84.1

84.1

84.8

50.7

50.7

51.4

Lw

LEO3

84.1

0.0

0.0

0.7

960.00

0.00

60.00

0.0

(keine)

Pkw,
Parkvorgang

00!-4

72.5

43.0

l44.2

Lw

LEO3

0.0

0.0

960.00

0.00

60.00

0.0

(keine)

Benzinanlieferung
durch
Tankwagen, am
Tage

00!-5

94.6

94.6

66.2

66.9

Lw

94,6

0.0

0.0

0.7

60.00

10.00

0.00

0.0

500

(keine)

Tankstelle,
Bereich
Zapfsdule, Pkw,
lam Tage

011

86.3

86.3

86.3

60.4

60.4

60.4

Lw

86,3

0.0

0.0

0.0

780.00

180.00

0.00

0.0

500

(keine)

Tankstelle,
Bereich Ein-
/Ausfahrt, am
Tage

01!-2

81.9

81.9

81.9

57.6

57.6

57.6

Lw

81,9

0.0

0.0

0.0

780.00

180.00

0.00

0.0

500

(keine)

Pkw,
Fahrgerdusch

01!-2

81.9

81.9

81.9

58.6

58.6

58.6

Lw

81,9

0.0

0.0

0.0

780.00

180.00

0.00

0.0

500

(keine)

Tankstelle,
Bereich
Waschanlage, am
Tage

01!-3

82.5

82.5

82.5

55.6

55.6

55.6

Lw

82,5

0.0

0.0

0.0

780.00

180.00

0.00

0.0

500

(keine)

Tankstelle,
Bereich Parken
(Shopkunden),
lam Tage

01!-4

82.1

61.4

61.4

Lw

82,1

0.0

0.0

0.0

780.00

180.00

0.00

0.0

500

(keine)

Tankstelle,
Bereich
Luftstation (mit

01!-5

81.9

81.9

81.9

62.2

62.2

62.2

Lw

81,9

0.0

0.0

0.0

780.00

180.00

0.00

0.0

500

(keine)
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ALNIE  Anlage 7.4

Bezeichnung

M.

ID

Schallleistung Lw

Schallleistung Lw"

Lw / Li

Korrektur

Schalldammung|

Dédmpfung

Einwirkzeit

KO

Freq.

Richtw.

Bew. Punktquellen

Tag

/Abend

Nacht

Tag Abend

Nacht

Typ

Wert

norm.

Tag

\Abend

Nacht

R Fldche

Tag

Ruhe

Nacht

Anzahl

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA) |(dBA)

(dBA)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

(m?)

(min)

(min)

(min)

(dB)

(Hz)

Tag

\Abend

Nacht

\Waschanlage),
lam Tage

Tankstelle,
Bereich
Zapfsdule, Pkw,
in der Nacht

01!-8

85.5

59.6

59.6

Lw

85,5

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

30.00

0.0

500

(keine)

Tankstelle,
Bereich Parken
(Shopkunden), in
der Nacht

01!-9

85.6

85.6

85.6

64.9 64.9

64.9

Lw

85,6

0.0

0.0

0.0

10.00

10.00

30.00

0.0

500

(keine)

Tankstelle,
Bereich
Luftstation (ohne
\Waschanlage),
i.d.Nacht

01!-10

71.1

71.1

51.4 51.4

51.4

Lw

71,1

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

30.00

0.0

500

(keine)

Tankstelle,
Bereich Ein-
/Ausfahrt, in der
Nacht

01:-11

80.8

80.8

80.8

56.5

56.5

Lw

80,8

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

30.00

0.0

500

(keine)

Tankstelle,
Bereich Ein-
/Ausfahrt, in der
Nacht

0111

80.8

80.8

80.8

57.5 57.5

57.5

Lw

80,8

0.0

0.0

0.0

10.00

10.00

30.00

0.0

500

(keine)

Pkw,
Parkvorgang

02!-2

70.1

70.1

70.1

39.4 39.4

39.4

Lw

LEO3

70.1

0.0

0.0

0.0

960.00

10.00

0.00

0.0

(keine)

Transporter
Parkvorgang

02!-3

69.7

69.7

65.0

39.0 39.0

34.3

Lw

LE18

69.7

0.0

0.0

960.00

0.00

60.00

0.0

(keine)

Be-/Entladen,
manvell

02!-4

86.0

75.0

86.0

62.9 51.9

62.9

Lw

LE51

75.0

11.0

0.0

11.0

45.00

0.00

15.00

0.0

(keine)
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ALNIE Anlage 7.5

Bezeichnung |M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw / Li Korrektur SchalldammungDampfung[Einwirkzeit KO Freq. [Richtw.Bew. Punktquellen
Tag /Abend [Nacht [Tag /Abend [Nacht Typ Wert |norm. [Tag /Abend [Nacht R Flache Tag [Ruhe |Nacht Anzahl
(dBA) |(dBA) |(dBA) |(dBA) ((dBA) |(dBA) dB(A) [dB(A) ([dB(A) ([dB(A) (m2) (min) |(min) |(min) ((dB) (Hz) Tag IAbend [Nacht

Lkw- 02!-6 [68.0 68.0 80.0 37.3 37.3 49.3 Lw LE18 68.0 0.0 0.0 12.0 960.00 [0.00 60.00 0.0 (keine)

Parkvorgang,

|Anlieferung

Pkw, 031 [71.5 71.5 74.0 48.3 48.3 50.8 Lw LEO3 71.5 0.0 0.0 2.5 960.00 [0.00 60.00 0.0 (keine)

Parkvorgang

Transporter 03!-6 [80.4 80.4 69.7 51.5 51.5 40.8 Lw LE18 80.4 0.0 0.0 F10.7 960.00 [0.00 60.00 0.0 (keine)

Parkvorgang

Gabelstapler mit 037 [91.4 91.4 91.4 58.9 58.9 58.9 Lw LE160 [91.4 0.0 0.0 0.0 300.00 [0.00 0.00 0.0 (keine)

Elektromotor

|Arbeitszyklus

Gabelstapler mit 03!-8 [104.7 [104.7 [104.7 [72.2 72.2 72.2 Lw LE32 104.7 (0.0 0.0 0.0 300.00 [0.00 0.00 0.0 (keine)

Dieselmotor

|Arbeitszyklus

Be-/Entladen 039 [103.6 [103.6 [103.6 [88.7 [88.7 [88.7 |w LE17 [103.6 [0.0 0.0 0.0 16.67 [10.00 [0.00 (0.0 (keine)

Rollgerdusche,

Wagenboden

|IAuBen-

/Innenrampe

Be-/Entladen 03-15 [86.0 [75.0 [75.0 [60.5 [49.5 [49.5 |lw LE51T 750 [11.0 [0.0 0.0 60.00 0.00 [15.00 [0.0 (keine)

Transporter,

manvell

Be-/ Entladen 04!-04 [95.8 95.8 95.8 75.0 75.0 75.0 Lw" LES1 75.0 0.0 0.0 0.0 75.00 [0.00 0.00 0.0 (keine)

manvell

Gabelstapler mit 04-5 [91.4 [91.4 [91.4 [56.5 [56.5 [56.5 |lw LE160 [91.4 [0.0 0.0 0.0 240.00 0.00 |0.00 [0.0 (keine)

Elektromotor

|Arbeitszyklus

Pkw, 04-6 [90.8 90.8 90.8 57.5 57.5 57.5 Lw LEO3 90.8 0.0 0.0 0.0 960.00 [0.00 0.00 0.0 (keine)

Parkvorgang

Ein-/Ausstapeln 04!-7 |100.6 [100.6 [100.6 [88.6 88.6 88.6 Lw LE78 100.6 (0.0 0.0 0.0 37.48 0.00 0.00 0.0 (keine)

|Metu||-
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ALNIE  Anlage 7.6

Bezeichnung |M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw / Li Korrektur SchalldammungDampfung[Einwirkzeit KO Freq. [Richtw.Bew. Punktquellen
Tag /Abend [Nacht [Tag /Abend [Nacht Typ Wert |norm. [Tag /Abend [Nacht R Flache Tag [Ruhe |Nacht Anzahl
(dBA) |(dBA) |(dBA) |(dBA) ((dBA) |(dBA) dB(A) [dB(A) ([dB(A) ([dB(A) (m2) (min) |(min) [(min) ((dB) |((Hz) Tag IAbend [Nacht

Einkaufswagen in

ISammelbox

Pkw, 05!-1 66.0 66.0 66.0 140.8 140.8 140.8 Lw LEO3 66.0 0.0 0.0 0.0 960.00 [0.00 0.00 0.0 (keine)

Parkvorgang

Transporter 05!-2 [73.7 73.7 73.7 148.5 148.5 148.5 Lw LE18 73.7 0.0 10.0 0.0 1960.00 (0.00 10.00 10.0 (keine)

Parkvorgang
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Vertikale Flachenquellen

Bezeichnung|M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw / Li Korrektur Schallddammung [DédmpfungEinwirkzeit KO Freq. Richtw.
Tag Abend |Nacht [Tag Abend |[Nacht [Typ Wert norm. [Tag \Abend [Nacht R Fldche Tag Ruhe Nacht
(dBA) |(dBA) |(dBA) |((dBA) ((dBA) ((dBA) dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A) (m?2) (min)  [(min)  |(min) |(dB) (Hz)
Kfz-Werkstatt 00!-3 86.2 78.7 78.7 68.2 60.7 60.7 Li LE100 66.7 7.5 0.0 0.0 o 63.05 1480.00 (0.00 0.00 0.0 (keine)
Kfz-Werkstatt 00!-4 |88.l 80.6 80.6 68.2 60.7 60.7 Li LE100 66.7 7.5 0.0 0.0 o 97.01 1480.00 (0.00 0.00 0.0 (keine)
Kfz-Werkstatt 02!-1 |86.3 78.8 78.8 68.2 60.7 60.7 Li LE100 66.7 7.5 0.0 10.0 ] 64.00 660.00 (0.00 0.00 0.0 (keine)
Kfz-Werkstatt 02!-1 |86.3 78.8 78.8 68.2 60.7 60.7 Li LE100 66.7 7.5 0.0 0.0 o 64.00 660.00 [0.00 0.00 0.0 (keine)
Werkstatt 03!-12 [86.0 86.0 86.0 74.0 74.0 74.0 Li LEO3 80.0 0.0 0.0 0.0 o 16.00 660.00 [60.00 0.00 0.0 (keine)
Werbetechnik
Werkstatt 03!-12 |86.0 86.0 86.0 74.0 74.0 74.0 Li LEO3 80.0 0.0 0.0 0.0 o 16.00 660.00 [60.00 0.00 0.0 (keine)
\Werbetechnik
Werkstatt 03!-13  [90.0 190.0 90.0 84.0 84.0 84.0 Li LEO3 190.0 0.0 0.0 0.0 o 4.00 1360.00 [0.00 0.00 0.0 (keine)
\Werbetechnik
Kfz-Werkstatt 05!-4 80.2 72.7 72.7 68.2 60.7 60.7 Li LE100 66.7 7.5 0.0 10.0 o 16.00 540.00 [0.00 0.00 0.0 (keine)
Kfz-Werkstatt 05!-4 79.1 71.6 71.6 68.2 60.7 60.7 Li LE100 66.7 7.5 0.0 0.0 o 12.25 540.00 [0.00 0.00 0.0 (keine)
Kfz-Werkstatt 05!-4 74.2 66.7 66.7 58.6 51.1 51.1 Lw LE100 66.7 7.5 0.0 0.0 540.00 [0.00 0.00 0.0 (keine)
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Schiene
Bezeichnung M. ID Lw,eq’ Zugklassen Vmax
Tag Nacht Gatt. Anzahl Zige v nAchs Lw,eq,i' (dBA)
(dBA) (dBA) Tag Abend Nacht (km/h) Tag Nacht (km/h)
Bahnstrecke 1023 Bahn 77 .4 72.4 RV-ET_2030 64 o 10 160 81.7 76.7 80
(80 km/h)
BU Bahnstrecke Bahn 82.9 77.8 RV-ET_2030 64 o 10 160 81.7 76.7 80
1023 (80 km/h)
Bahnstrecke 1023 Bahn 77 .4 72.4 RV-ET_2030 64 (0] 10 160 81.7 76.7 80
(80 km/h)
Bahnstrecke 1023 Bahn 78.6 73.5 RV-ET_2030 64 o 10 160 81.7 76.7 100
(100 km/h)
StraBBe
Bezeichnung|M. ID Lme Zédhldaten logenaue Zéhldaten zul. Geschw. RQ StraBenoberfl. Steig. Mehrfachrefl.
Tag \Abend |Nacht DTV Str.gatt. M p (%) Pkw Lkw Abst. Dstro Art Drefl Hbeb Abst.
(dBA) |(dBA) |((dBA) Tag Abend |Nacht [Tag /Abend |Nacht  ((km/h) [(km/h) (dB) (%) (dB) (m) (m)
B430_F62 ’SIra Be 58.4 6.6 52.0 437.6 0.0 76.1 1.5 0.0 3.5 50 0.0 0.0 1 0.6 0.0
B430_F62 IstraBe 60.9 3.9 54.3 437.6 0.0 76.1 1.5 0.0 3.5 70 0.0 0.0 1 0.6 0.0
B430_F62 StraBe 64.2 0.1 57.2 437.6 0.0 76.1 1.5 0.0 3.5 100 0.0 0.0 1 F1.0 0.0
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Immissionspunkte
Bezeichnung M. ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Hohe Koordinaten
Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Auto Larmart X Y Z
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m) (m) (m) (m)

IP 1 EG IP EG 46.1 20.0 50.0 35.0 WR X Industrie 2.80 32593898.72 [6003475.31 30.87
‘IP 11.0G ‘IP 1. 0G 47.6 22.1 50.0 35.0 WR X Industrie 5.60 32593898.72 |6003475.31 33.67
‘IP 2EG ‘IP EG 44.7 37.7 55.0 40.0 WA x Industrie 2.80 32593769.62 |6003308.72 141.06
‘IP 21.06G6 ‘IP 1.06G 46.9 140.0 55.0 40.0 WA X Industrie 5.60 32593769.62 [6003308.72 43.87
‘IP 3 EG ‘IP EG 45.9 35.9 55.0 40.0 WA Industrie 2.80 32593644.92 [6003519.94 43.74
‘IP 31.06G ‘IP 1. 0G 47.0 37.2 55.0 40.0 WA Industrie 5.60 32593644.92 [6003519.94 146.54
IP 4 EG ‘IP EG 44.4 30.1 55.0 40.0 WA | ie 2.80 32593633.17 |6003563.02 141.92
‘IP 41.06 ‘IP 1.06G 46.1 33.1 55.0 40.0 WA Industrie 5.60 32593633.17 [6003563.02 44.72
‘IP 5EG ‘IP GE 25.3 14.1 50.0 35.0 WR Industrie 2.80 32593638.72 [6003850.22 30.17
‘IP 6 EG ‘IP GE 20.6 9.0 50.0 35.0 IWR Industrie 2.80 32593618.07 |6004038.14 27.28
‘IP 7 EG ‘IP GE 49.4 15.9 65.0 50.0 GE Industrie 2.80 32593900.73 [6003520.81 32.58
‘IP 8 EG ‘IP EG 44.5 13.8 65.0 50.0 GE Industrie 2.80 32593867.84 [6003512.16 32.99
‘IP 81.0G ‘IP 1. 0G 45.5 15.0 65.0 50.0 GE Industrie 5.60 32593867.84 [6003512.16 35.79
‘IP 9 EG ‘IP GE 42.4 18.6 65.0 50.0 GE Industrie 2.80 32593835.23 |6003548.43 35.39
‘IP 10 EG ‘IP GE 42.9 20.5 65.0 50.0 GE Industrie 2.80 32593920.03 [6003548.31 33.66
‘IP 11 EG ‘IP GE 36.0 15.4 65.0 50.0 GE Industrie 2.80 32593954.07 6003602.31 34.08
‘IP 12 EG ‘IP GE 35.5 19.6 65.0 50.0 GE Industrie 2.80 32594073.53  [6003620.37 32.77
‘IP 13 EG ‘IP GE 31.2 17.9 60.0 45.0 MI Industrie 2.80 32594405.09 |6003466.87 140.57
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Bezeichnung M. ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Hohe Koordinaten

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Auto Larmart X Y Z

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m) (m) (m) (m)
IP 14 EG IP EG 60.8 33.7 50.0 35.0 WR X Industrie 2.80 32593842.37 [6003377.64 36.86
‘IP 141.0G ‘IP 1. 0G 61.9 35.0 50.0 35.0 WR X Industrie 5.60 32593842.37 [6003377.64 39.66
‘IP 151.0G ‘IP 54.9 50.3 60.0 45.0 MI Industrie 5.60 32593674.02 |6003454.55 38.79
‘IP 16 EG ‘IP EG 48.5 41.6 55.0 40.0 WA Industrie 2.80 32593634.21 [6003473.65 39.36
‘IP 16 1. 0G ‘IP 1.0G 49.2 42.1 55.0 40.0 WA Industrie 5.60 32593634.21 [6003473.65 42.16
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Gruppentabelle Tag und Nacht — Teilsummenpegel in dB(A)

Bezeichnung IMuster Teil

IP1EG IP21. OG|IP 3 EG IP161.

oG

[Tag [Nachtf INacht[Tag [Nacht| NachiTag [Nacht
Betriebe
Busunternehmen 00* 16.212.1 31.9/30.2 39.7/40.3
Tankstelle 01 24.217.4 38.4(31.0 140.4/32.9
|Autowerkstatt 02 17.3/8.3 22.915.7 26.0[15.1
\Werbeagentur 03* 41.1/13.6 143.4/32.0 147.9(35.4
Baumarkt 04 [43.9) 39.0| [30.3]
|Autolackiererei 05%* 34.2| 12.7] 9.0
Summe o 46.1/120.0 45.9/35.9 [49.242.1
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Teilbeurteilungspegel tags / nachts in dB(A)

Quelle [Teilpegel VO1: Gewerbe

Bezeichnung M. ID IP1EG IP11.0G (IP2EG IP21.0G IP3EG IP31.0G [IP4EG IP41.0G [IP5EG IP 6 EG IP7 EG IP 8 EG IP81.0G [IP9EG IP1I0OEG (IP11EG ([IP12EG [IP13EG (P14EG [IP141. (P151. |[IP16EG (P161.
oG oG oG

[Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht

Be-/Entladen 103!-10 [39.6) 140.5 141.7| 144.1 33.6] 33.7] 34.2] 34.3] 13.8] 9.7 39.6| 31.6| 31.6| 126.8| 38.3 28.8| 30.7 26.1 160.2 161.3 126.3| 27.0| 30.6|

Paletten Gber

ffahrzeugeigene

Ladebordwand

|Absaugung l03!-117.8 7.6 20.0| 22.2] 6.0 6.3 3.5 4.0 8.1 F 8.2 7.6 7.3 2.4 5.9 2.7 2.4 7.0 34.9| 35.0) 5.9 2.9 11.1

[Spéine 12.9)

Be-/Entladen l04!-3 140.2] 141.0| 23.9] [28.6| 33.1 33.4f 140.0| 38.9| 13.3] 11.1 33.7| 34.4 34.7| 35.3 30.4f 22.4 27.2] 20. 5| 31.2] 38.3 24.4 17.7| 18.9|

Paletten Uber

fahrzeugeigene

Ladebordwand

Be-/Entladen lo4!-4 |19.8| [20.6| 3.2 7.8 12.8] 13.0) 19.3] 18.2) 6.8 9.0 13.5] 14.1 14.4 15.1 9.6 2.4 6.8 0.1 10.1 17.1 4.3 2.5 F1.3

[Transporter,

manvell

[Tankstelle, lo1-6 [13.3] 14.6) 21.7] 26.0| [30.8| 31.8] 1275 28.5| 11.6) 6.3 9.7 7.2 8.8 12.7| 13.0) 7.7 11.6) 12.6) 126.7| 127.3| 38.7| 27.3] 32.8

Benzinanlieferung

durch

[Tankwagen, am

[Tage

Pkw, 017 [11.6) 13.7] 16.1 21.6] [25.0] 26.9| 20.2f 24.4 4.3 F1.1 4.3 6.7 7.2 4.2 Al 3.3 5.0 5.9 25.4f 30.1 29.7| 21.9| 25.7]

Fahrgerdusch

Pkw Fahren '03!-02-1.81-3.6 [0.612.4 (6.7 (50 [11.4/9.6 (17.5(15.7 [18.8{17.0 [10.9/9.1 13.711.9 [-5.6t7.3 | |12.6 [-8.5(6.0 [8.7[6.2 [85r6.0 |6.0-3.5 r4.7(22 | 194 (6.013.5 | 9.0 [18.616.9 [20.0(18.3 [21.3[23.8 [(17.2(15.5 [18.7]16.9

10.9) 11.9) 11.5)

Lkw-Rangieren 103!-3 [10.2] 12.5) 18.0) [20.8| 22.3] 23.6| 14.9) 17.9| 2.9 5.4 10.6| 5.2 5.5 1.5 9.5 8.0 5.1 0.6 30.5 31.6| 127.8| 24.7| 25.9|

Lkw > 150 kW, 10314 [11.2] 13.5) 18.9) [21.8] 23.2] 24.5| 15.8] 18.9| 2.0 4.4 11.6) 6.1 6.5 2.5 10.5| 9.0 6.1 1.6 31.5 32.6| 28.8| 25.7| 126.9|

Fahrgerdusch

Lkw < 75 kW, l03!-5 [15.3(13.1 [18.2]16.0 [17.415.2 [21.3]19.1 (33.931.7 [35.4{33.2 (27.925.7 [32.230.0 9.8 7.6 (3.51.3 |77 9.1 (6579 [7.6 9.0 [11.8013.2 |12.8]14.2 4.4 |57 |12.2]13.6 (5.6 7.0 [26.824.6 [28.3[26.1 (38.5(39.9 [37.2[35.0 (37.3(35.1

[Transporter

Fahrgerdusch

Lkw > 150 kW, l04!-1 |28.8] 30.9| 9.7 11.8] 22.0] 22.1 120.6| 21.6| 0.7 5.0 22.7| 25.1 127 .4 16.8| 18.2) 12.4 10.6| 6.6 17.3] 20.3| 19.7| 5.7 12.6)

Fahrgerdusch
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Quelle

[Teilpegel VO1: Gewerbe

Bezeichnung

M.

P 1

EG

P 1

1.0G

P2

EG P2

1.0G

IP 3 EG P 3

1.0G

P a

EG 1P 4

1.0G

IP 5 EG

IP 6 EG

IP7 EG

IP 8 EG

P8

1.0G

IP 9 EG

IP 10 EG

IP11EG

IP12 EG

IP 13 EG

IP 14 EG

P14 1.
oG

IP151.
oG

IP 16 EG

oG

IP161.

Nacht

Tag

Nacht

Tag

INacht Tag

Nacht

Tag

INacht Tag

Nacht

Tag

Nacht Tag

Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

Tag

Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Lkw < 75 kW,
[Transporter
Fahrgerdusch

l04!-2

24.0|

5.7

7.6

22.1

22.4

19.8|

20.9)

6.2

11.4

10.2]

14.4

6.5

4.2

6.5

11.3

21.3

4.2

14.4

Pkw,
Fahrgerdusch

lo5!-3

9.8

11.9]

10.5|

10.3|

21.5]

22.7

17.9|

18.3|

11.6)

8.0

14.9)

11.5]

16.2]

12.8|

Stellplétze, Bus
mit Dieselmotor

l00!-1

11.9

13.9]

14.6

19.1

19.8 (24.8]

25.5

27.8

28.5 (29.3]

30.0

17.2]

17.9 [20.8

21.5

3.0 3.7

0.1 0.6

6.2 6.9

5.8 6.5

5.4

6.1

9.8 [10.5

13.113.8

3.6 4.3

13.0(13.7

8.8 9.5

22.0[22.7

24.8/25.5

148.8/49.5

34.7]

35.4

34.9)

135.6

Pkw,
Parkvorgang

loo!-4

2.1

0.9

0.6

1.8

1.8

0.6 (1.1

2.3

24.2

25.4 |25.1

26.3

7.2

8.4 [10.3

11.5

6.0 -4.8

5.8

10.6)

F1.6-0.4

5.5 4.3

4.2 5.4

8.4 9.6

27.0/28.2

37.3

138.5

37.3

138.5

ungj
durch
[Tankwagen, am
[Tage

l00!-5

15.9]

20.2

25.1

27.9

29.0|

20.7|

24.0|

5.3

8.3

4.1

6.7

12.1

15.5|

3.7

15.8|

11.2]

23.3

23.8)

145.8|

25.1

28.3

[Tankstelle,
Bereich
Zapfsdule, Pkw,
lam Tage

011

16.8]

22.2

26.6|

33.6|

34.6|

30.3

31.2

13.8|

8.9

10.7|

7.7

9.5

13.9)

14.0)

8.3

13.1

10.5|

21.1

21.7]

39.8

30.3

36.2)

[Tankstelle,
Bereich Ein-
/Ausfahrt, am
[Tage

012

12.6|

21.5

26.6|

28.2

28.4

24.4)

[25.5]

9.9

4.8

6.0

2.9

4.7

8.4

9.4

5.0

6.8

9.8

[25.5]

26.4

32.3

24.8)

30.3

Pkw,
Fahrgerdusch

fo1:-2

14.5|

18.0|

20.5

29.4

30.5]

[25.6)

26.8)

9.2

4.2

7.4

3.9

6.6

11.2]

11.9)

4.8

11.2]

9.9

27.9)

28.5)

36.7]

24.7|

30.9)

[Tankstelle,
Bereich
Waschanlage, am
[Tage

lo1!-3

22.1

24.0|

26.2

275

28.4

24.3

25.9)

8.2

2.8

11.3

6.2

8.4

9.8

13.5|

11.7]

13.3|

13.0|

32.0|

32.7]

28.6)

24.1

28.5)

[Tankstelle,
Bereich Parken
(Shopkunden),
lam Tage

lo1!-4

18.6|

20.6|

25.9

25.1

26.0|

20.9)

23.8)

8.3

3.0

10.4

6.5

9.0

12.0|

14.9|

12.5

13.0|

14.1

32.8

33.7]

27.2)

21.7]

25.3]

[Tankstelle,
Bereich

Luftstation (mit

015

20.2

22.9

27.4

28.4

28.9)

25.1

26.3

10.1

4.9

7.2

3.2

6.2

8.4

13.1

11.5]

13.3]

9.4

16.4]

17.0)

31.9)

25.6)

30.3]
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Quelle

[Teilpegel VO1: Gewerbe

Bezeichnung

M.

IP1EG

IP11.0G (IP2EG

IP21.06G

IP 3 EG

P 3

1.0G

P a

EG

IPa

1.0G

IP 5

EG

IP 6 EG

P 7

EG

P8

EG

P8

1.0G

P9

EG

IP 10 EG

IP11EG

IP12 EG

IP 13 EG

IP 14 EG

oG

P14 1.

IP151.
oG

IP 16 EG

oG

IP161.

[Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht

[Tag [Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

[Tag [Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

[Tag [Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Waschanlage),
lam Tage

Tankstelle,
Bereich
IZapfsdule, Pkw,
lin der Nacht

lo1!-8

9.9 11.1

16.4 20.9

27.9

28.9

24.5

25.4

8.1

3.2

6.9

3.9

5.7

10.1

10.2

4.5

9.2

6.7

15.4

15.9

136.0

24.5

130.5

Tankstelle,
Bereich Parken
(Shopkunden), in
der Nacht

lo1l-9

15.5 17.1

19.2 24.5

23.7

24.5

19.5

22.4

6.9

10.9

7.0

9.5

12.5

15.4

13.0

13.5

14.6

31.4

132.2

27.7

20.3

23.9

Tankstelle,
Bereich
Luftstation (ohne
Waschanlage),
li.d.Nacht

o110

7.0 11.6

12.7

13.2

9.4

10.6

-10.8

F10.7

0.6

10.0

14.6

Tankstelle,
Bereich Ein-
/Ausfahrt, in der
Nacht

o111

5.4 6.5

15.5 20.6

22.1

22.4

18.3

19.5

3.8

0.6

4.3

5.3

0.9

2.7

5.7

19.5

20.4

28.2

18.7

24.3

Tankstelle,
Bereich Ein-
/Ausfahrt, in der
Nacht

o111

71 8.5

11.9 14.5

23.4

24.4

19.6

20.8

3.2

3.2

2.5

71

7.8

0.7

71

5.8

21.9

22.4

132.6

18.6

24.8

Pkw,
Parkvorgang

l02!-2

2.1 1.7 24.9 28.0|

la.4

4.8

13.9)

17.8|

9.7

11.9)

6.2

3.8

Transpotrter
Parkvorgang

l02!-3

4.01-8.7 |-3.51-8.2 [24.5(19.8 [27.5[22.8

3.2 1.5

3.7

1.0

7.6

0.2

4.5

15.9|

-20.6

[ Foa7
20.0

F6.a

F11.1

F12.8

7.9

F12.6

F16.1

6.8

F11.5

F12.8

F12.8

6.8

F11.5

8.5

3.8

11.06.3

5.0 0.3

0.4

4.3

2.6

F2.1

Be-/Entladen,
manvell

l02!-4

3.6(3.7 |-3.214.1 |26.533.8 [27.234.5

4.4 11.6

5.2

12.5

6.3

2.0

9.3

13.7]

- [10.6
17.9|

6.4

0.9

2.6

2.4

2.6

0.1

1.8

F1.3

4.7

7.9

10.6|

17.9

4.2 (11.5

1.6

5.7

3.5

10.8

Lkw-
Parkvorgang,
|Anlieferung

102!-6

-F5.716.3 |-5.216.8 |22.8(34.8 [25.837.8

2.0

14.0

7.4

10.5

17.6)

21.7]

3.9

2.2

2.4

3.5

2.2

2.2

3.5

6.8

9.3

21.3

3.3 [15.3

F1.3

10.7

0.9

12.9

Pkw,
Parkvorgang

l03!-1

3.21-0.7 |-2.310.2 4.2 6.7 (8.9 [11.4

14.8(17.3

16.6)

19.1

8.6

12.9|

15.4

7.8

5.3

- [10.6
13.1

6.4

3.9

vy

4.0

4.3

1.8

0.7

k7.1

2.8

5.2

14.9|

17.4

17.3|

19.8

23.0/25.5

12.9|

15.4

15.2]

17.7
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ALK 2107.20952023 G -1

ALNIE Anlage 7.15

Quelle

[Teilpegel VO1: Gewerbe

Bezeichnung M.

IP1EG

P 1

1.0G

IP 2 EG P2

1.0G

IP 3 EG P 3

1.0G

IP 4 EG

IPa

1.0G

IP 5 EG

IP 6 EG

IP7 EG

IP 8 EG

P8

1.0G

IP 9 EG

IP 10 EG

IP11EG

IP12 EG

IP 13 EG

IP 14 EG

P14 1.
oG

IP151.
oG

IP 16 EG

IP161.
oG

[Tag |[Nacht

Tag

Nacht

[Tag [Nacht [Tag

Nacht

Tag

INacht Tag

Nacht

[Tag [Nacht

Tag

Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

Tag

Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Tag [Nacht

[Transporter
Parkvorgang

lo3!-6

8.8 1.9

.5(0.8

8.8 1.9 [13.3

2.6

24.9

14.2

25.6(14.9

19.719.0

25.1

14.4

1.2 (9.5

5.1}15.8

3.7 +7.0

7.7 3.0

5.7

5.0

7.8 2.9

8.3 2.4

F0.21-10.9

7.5 3.2

3.2 +7.5

10.51-0.2

11.60.9

34.4/23.7

30.5[19.8

(Gabelstapler mit
Elektromotor
|Arbeitszyklus

lo3t-7

21.3

24.2

24.3 26.3

29.1

31.1

25.0|

28.9)

7.6

2.0

23.7]

18.0|

17.6|

13.7|

23.2)

20.3

18.2]

13.6|

36.8

37.1

38.6)

33.8

34.1

(Gabelstapler mit
Dieselmotor
|Arbeitszyklus

lo3!-8

34.1

36.1

36.9 38.8

141.8|

143.5|

37.3

[41.7|

20.8|

15.4

36.2)

30.8|

31.1

27.7|

35.5f

32.6)

30.2

25.7]

149.7|

50.1

51.5]

[46.6|

146.8|

Be-/Entladen
Rollgerdusche,
Wagenboden
|AuBen-
/Innenrampe

lo3!-9

27.1

29.0|

30.5 32.3

21.5

21.6|

21.2)

21.4

8.0

28.8)

20.8,

21.3

14.4]

29.2)

26.9)

19.9)

15.6)

146.1

147.6|

19.9)

20.3

22.7

Be-/Entladen
[Transporter,
manvell

lo3!-15

2.6 2.4

5.4

0.5

1.3 3.7 [2.5

2.5

15.7|

10.7 [17.3

12.3

13.3)8.3

19.6)

14.6

F6.1111.1

F  F17.0
12.0|

2.0 -6.9

1.9 |-3.1

0.4

4.6

2.0 3.0

2.9 2.1

F6.31-11.3

2.2 2.8

1.9 |-3.1

3.9 1.1

26.5[21.6

23.218.2

22.917.9

Be-/ Entladen
manvell

lo4!-04

27.0|

28.3

12.1 14.0|

28.0|

28.0|

27.1

27.0|

5.1

0.1

13.5]

20.6)

18.4]

23.3

13.7]

6.3

12.9)

7.7

15.0)

20.0|

27.7|

8.9

23.2)

(Gabelstapler mit
Elektromotor
|Arbeitszyklus

10415

36.1

38.1

19.1 20.8

28.0|

30.3

24.7|

29.9)

8.2

4.0

31.0|

33.8

34.6)

25.9)

25.8|

19.1

18.9|

15.9|

27.2)

29.0|

26.7|

15.1

23.0|

Pkw,
Parkvorgang

104!-6

38.9)

141.3]

21.3 23.1

36.0|

35.5]

34.8)

34.5)

13.2]

9.1

32.0|

35.3

36.4

30.8]

28.8)

22.2)

22.1

19.5]

28.3

30.4

32.3

19.1

27.2)

Ein-/Ausstapeln
Metall-
Einkaufswagen in
[Sammelbox

lo4!-7

27.7|

29.5

6.9 7.2

23.8

23.8

26.7|

31.1

11.0|

7.2

19.6|

21.8

22.3)

25.0|

20.3|

10.0|

14.4

14.5)

14.8|

19.2]

20.4

11.4

12.3|

Pkw,
Parkvorgang

lo5!-1

22.6|

23.5)

3.0 7.4

39.9)

21.6)

21.8

4.7

28.7]

13.0|

3.5

2.4

0.8

5.2

[Transporter
Parkvorgang

l05!-2

30.2

31.1

10.0| 14.7|

0.8

0.9

2.0

147.6|

29.2)

29.4

11.7]

36.4

20.5]

10.8|

9.5

7.3

12.5

2.6

0.1

Kfz-Werkstatt

foo!-3

5.1

7.4

13.9] 21.3

17.6|

18.0|

14.2)

14.0)

0.9

0.3

9.7

9.9

la.4

21.9)

23.9)

22.3

13.7]

13.7]
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ALK 2107.20952023 G -1

ALNIE  Aniage 7.16

Quelle

[Teilpegel VO1: Gewerbe

Bezeichnung M. ID IP1EG IP11.0G (IP2EG IP21.0G IP3EG IP31.0G [IP4EG IP41.0G [IP5EG IP 6 EG IP7 EG IP 8 EG IP81.0G [IP9EG IP1IOEG (IP11EG ([IP12EG [IP13EG (P14EG [IP141. (P151. |[IP16EG (P161.
oG oG oG
[Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht [Tag [Nacht|
Kfz-Werkstatt l00!-4 |6.8 10.3 18.3 25.1 13.8 14.3 12.7] 12.9) 5.1 9.1 2.1 0.5 0.2 1.4 5.6 0.7 5.7 6.3 17.7| 19.5| 19.6| 19.5| 19.8|
Kfz-Werkstatt lo2-1 2.7 2.6 36.0| 36.4 15.0| 16.7| 11.0| 13.5| 5.3 9.9 1.6 3.2 4.9 0.3 0.3 1.2 2.6 0.6 12.6| 12.9| 15.7| 8.4 12.6|
Kfz-Werkstatt 1021 [17.0| 19.8] 16.2] 20.1 21.8 24.1 18.1 21.5] 2.2 3.2 9.4 4.1 4.6 5.4 13.4 12.3| 12.7| 6.9 15.9| 14.7| 31.9) 20.0| 25.7]
Werkstatt l03!-12[26.9 26.2 27.0| 28.0| 11.5] 11.4 13.0| 13.2] 0.6 2.0 23.4 14.3| 16.6| 8.2 21.3 18.4| 15.5| 12.2] 34.6) 36.5) 15.2] 11.2] 13.8
Werbetechnik
Werkstatt l03!-12 8.4 9.3 9.5 12.8] 26.1 29.0) 25.4f 30.2] 9.5 3.8 5.7 7.4 7.7 7.8 4.5 1.5 2.7 F1.9 12.4 12.7] 35.7| 33.2] 33.5|
Werbetechnik
Werkstatt 103!-13 [16.6| 16.8] [25.5| [26.6| 9.7 9.6 14.5) 15.1 2.8 5.6 16.7] 14.9 15.4 10.7] 14.3 11.2 11.4 6.7 33.7] 35.6| 14.4 11.7] 17.7]
Werbetechnik
Kfz-Werkstatt lo5!-4 |11.3] 11.6) -0.4 5.0 9.4 10.4] 14.2) 14.1 3.4 8.9 11.4 14.3] 14.5| 38.6| 13.5] 6.2 0.2 3.9 2.2 F1.8 2.3 6.0 2.2
Kfz-Werkstatt lo5!-4 [31.4) 32.7] 10.0) 10.8| 7.1 7.7 11.2) 11.9) 6.9 9.8 24.0) [41.8 143.0| 9.0 9.3 5.2 3.8 4.6 15.5] 17.1 4.3 5.1 6.1
Kfz-Werkstatt lo5!-4 |11.8] 13.0) 4.9 0.4 5.1 6.2 3.1 3.8 F F 5.1 7.3 11.3] 35.1 8.9 3.3 4.2 F 4.3 0.1 8.7 F 0.1
11.9) 13.4 13.6 11.4
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ALK 2107.20952023 G -1 ALNJE Anlage 7.17

Verwendete Frequenzspekiren

Bezeichnung ID [Typ [Terzspekirum (dB) Quelle

Bew.25 [31.540 (50 [63 (80 (100 |125 (160 [200 [250 (315 1400 [500 630 (800 |1000(1250(1600{2000(2500(31504000(5000/6300(8000{10000A |[lin

Rund dusch, Lkw > 105 kW, [LE18 |[Lw A 28.0 +15.0 -14.0 8.0 5.0 5.0 -10.0 +16.0 0.0 (5.1 [16]

2000 1/min

Kfz-Wdsche mit LEOT [Lw 93.7 86.6 89.3 192.2 [90.4 188.9 190.3 [90.4 97.2 [99.7 [Messung an

ISprihl /Hochdruckreinig \vergleichbarer

kein Impulszuschlag |Anlage

tiefenlastiges Spektrum, LEO3 [lw |A +18.0 +14.0 F10.0 7.0 4.0 6.0 F11.0 0.3 10.0 [[9]

Innenpegel Kfz-Werkstatt LE100 |Li 57.0 59.0 58.2 59.9 160.7 59.8 59.6 58.2 66.7 (68.2 |Messung an
\vergleichbarer
|Anlage

Be- und Entladen Transporter (ohnelLE51 [Lw  |A 54.6 61.5 168.1 169.4 67.6 68.9 162.3 75.1 [77.6 [Messung an

Ki =11 dB) ivergleichbarer
|Anlage

Lad dusch Pal huk ] LE17_1 [Lw IA -27.8 +18.9 F13.5 8.5 5.2 4.5 -8.7 +21.8 0.0 4.0 [16]

iber Uberladebriicke

HUBTEX Elektro-Mehrwege- LE160 Lw |A 55.4 60.5 69.1 86.0 190.4 72.9 68.9 167.5 91.9 [93.4 |Messung an
[Seitenstapler, MQ 30 (Serie 2125- \vergleichbarer
EL) |Anlage
Ein-/Ausstapeln LE78 (lw |A 65.0 73.0 80.0 85.0 92.0 192.0 89.0 84.0 79.0 96.8 106.8 [[12]

IMetalleinkaufswagen in
[Sammelbox

Ladegerdusch LE17 [lw |A -24.1 ~14.8 F10.5 7.9 5.4 5.1 9.4 +22.3 0.0 6.6 [16]

Roll '/:" huk

iber Uberladebriicke

Fahrbetrieb JCB-Stapler Fa. LE32 |Lw 112.9 102.4 101.5 196.5 97.4 95.4 91.4 83.6 102.3 [113.8 [Messung an
Workisch ivergleichbarer
|Anlage
Tischlerei Arriens:Absaugung LE165 [Lw |A 163.5 68.1 75.7 84.6 83.9 76.7 67.0 53.0 88.0 [93.7 |Messung an
[Spéine \vergleichbarer
|/Anlage
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1. EINLEITUNG

Die Stadt Plon plant die Neuaufstellung des seit dem 07.10.1993 rechtswirksamen Bebauungs-
plans Nr. 14, 3. Anderung, der ein bestehendes Gewerbegebiet im Behler Weg umfasst. Mit der
4. Anderung werden Festsetzungen zum Maf3 und zur Art der baulichen Nutzung geéndert sowie
Festsetzungen zum Immissionsschutz von Burordumen und der angrenzenden Wohnbebauung
erganzt.
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Abb. 1: Lage des B- Plans Nr. 14 (roter Kreis)

Mit dem vorliegenden landschaftsplanerischen Fachbeitrag werden ein griinplanerisches Konzept,
die Abarbeitung der Eingriffsregelung, eine artenschutzrechtliche Priifung sowie Belange weiterer
rechtlicher Vorgaben hinsichtlich Natur und Landschaft in den Planungsprozess des B-Plans

Nr. 14, 4. Anderung eingestellt.
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2. RECHTLICHE BINDUNGEN UND PLANERISCHE VORGABEN

2.1 Rechtliche Bindungen

Fur den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung existieren insbesondere folgende rechtli-

che Bindungen:

Netz Natura 2000

Im Bereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung befinden sich keine Natura 2000-Gebiete. Die Ab-
sténde der nachsten FFH- und Vogelschutzgebiete zum Vorhabenstandort sind in folgender Ta-
belle zusammengestellt:

Tab. 1: Natura 2000 Gebiete im Umfeld des Vorhabenstandorts

FFH-Gebiet Entfernung zum Vorhabenstandort
DE 1728-304 ,NSG Rixdorfer Teiche und Ca. 1.545m

Umgebung®

DE 1828-302 ,Grebiner See, Schluensee Ca. 1.060 m

und Schmarkau*

DE 1828-392 ,Seen des mittleren Schwenti- Ca.85m
nesystems und Umgebung*

Vogelschutzgebiet Entfernung zum Vorhabenstandort

DE 1728-401 ,Teiche zwischen Selent und Ca. 1.530 m
Plon”

DE 1828-491 ,GroRer Ploner See-Gebiet"” Ca. 1.143 m

Naturschutzgebiete
Im Planungsbereich liegen keine rechtsverbindlich festgesetzten Naturschutzgebiete.

Etwa 2.100 m suddéstlich des Vorhabens befindet sich das Naturschutzgebiet ,Suhrer See und
Umgebung®. Nordlich des B-Plan Gebiets, in einem Abstand von circa 1.545 m befindet sich
das bereits in der Liste der FFH-Gebiete genannte NSG ,Rixdorfer Teiche und Umgebung®.

Landschaftsschutzgebiete
Innerhalb des Planungsbereichs befinden sich keine Landschaftsschutzgebiete.

Das Gebiet des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung wird bis auf einen sudlichen Zulaufer aus Richtung
der Stadt PIén nahezu ganzlich vom LSG ,Trammer See, Schluensee, Wald- und Knickland-
schaft zwischen Schéhsee und Behler See und Umgebung“ umschlossen. Von Nordwesten bis
Nordosten grenzt das Landschaftsschutzgebiet dabei direkt an den Planungsraum, in Richtung
Sudosten besteht ein Abstand von etwa 130-150 m.

Etwa 2.600 m 6stlich des Plangebiets befindet sich das Landschaftsschutzgebiet ,Holsteinische

Schweiz"“.
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Naturparke

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des 75.847 ha grofen ,Naturpark Holsteinische
Schweiz".

Gesetzlich geschitzte Biotope gemal § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG

Im Plangebiet sind mehrere Knicks, ein Still- und zwei Kleingewasser vorhanden. Diese unter-
liegen als gesetzlich geschiitzte Biotope den Schutzbestimmungen des § 30 BNatSchG i.V.m.
§ 21 LNatSchG. Handlungen, die zu einer Zerstérung oder sonstigen erheblichen Beeintréchti-
gung der geschiitzten Biotope fihren kdénnen, sind verboten. Gemaf § 67 BNatSchG kann eine
Befreiung von den Verboten und fir Knicks, Still- und Kleingewasser gemanR § 30

Abs 3 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs 3 LNatSchG eine Ausnahme beantragt werden.

Besonders und streng geschiitzte Arten gemalRR § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG

Im Plangebiet befinden sich européische Vogelarten und damit besonders geschiitzte Arten ge-
maf § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG. Auch ein Vorkommen zusétzlich streng geschitzter Arten ge-
mal § 7 Abs 2 Nr. 14 BNatSchG, insbesondere Fledermause, Haselmduse und Amphibien ist
zu erwarten. Fir besonders und streng geschiitzte Arten gelten besondere Schutzvorschriften
bzw. Zugriffsverbote gemaR § 44 BNatSchG. Uber § 67 BNatSchG sind Befreiungsmaglichkei-
ten, Uber § 45 Abs. 7 BNatSchG Ausnahmen von den Verboten geregelt.

Kulturdenkmale gemanR Denkmalschutzgesetz (DSchG SH)

Im Plangebiet sind keine Kulturdenkmale oder sonstige historisch und kulturell bedeutsamen
Anlagen vorhanden. Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung befindet sich jedoch
in zwei Bereichen in archaologischen Interessengebieten:

- Gebietsnr. 8: ca. 0,15 ha an der nordlichen Spitze des Planungsraums
- Gebietsnr. 9: ca. 0,17 ha 6stlich des Behler Wegs im Bereich des 6ffentlichen Parkplatzes

Bei diesen Gebieten handelt es sich gem. § 12 (2) 6 DSchG SH um Stellen, an denen sich Kul-

turdenkmale befinden oder zu vermuten sind. Gemaf § 8 (1) DSchG SH sind Denkmale gesetz-
lich geschutzt, unabhangig davon, ob sie bereits in der Denkmalliste erfasst sind oder nicht. Bei

allen Vorhaben mit Erdarbeiten in diesen Bereichen ist eine friihzeitige Beteiligung des Archéo-

logischen Landesamtes Schleswig-Holstein nach § 12 DSchG SH notwendig.
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2.2 Planerische Vorgaben

2.2.1 Gesamtplanung

Landesentwicklungsplan (LEP) Schleswig-Holstein (Fortschreibung 2021)

Der Planungsbereich liegt am Stadtrand der Stadt Plén, der im LEP die Funktion eines Unterzent-
rums mit Teilfunktion eines Mittelzentrums zugewiesen ist. Gemal3 der aktuellen Fortschrei-
bung des LEP Uben Unterzentren mit Teilfunktionen von Mittelzentren fir die Nahbereiche
mehrerer landlicher Zentralorte, Unterzentren oder Stadtrandkerne mindestens teilweise
Versorgungsfunktionen fiir die Deckung des Bedarfs mit Gitern und Dienstleistungen des
gehobenen Bedarfs aus und sind in dieser Funktion zu stérken und weiterzuentwickeln.

Das Gebiet des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung befindet sich des Weiteren laut LEP in einem Stadt-
und Umlandbereich im landlichen Raum. Diese Bereiche sollen Gemal3 der Fortschreibung
2021 des Landesentwicklungsplans als regionale Wirtschafts-, Versorgungs- und Siedlungs-
schwerpunkte in den landlichen Raumen gestéarkt werden und dadurch Entwicklungsimpulse ftir
den gesamten landlichen Raum geben.

Daruber hinaus befindet sich der Planungsraum in einem Schwerpunktraum fir Tourismus und
Erholung sowie einem Vorbehaltsraum fir Natur und Landschaft. Laut LEP soll in den Schwer-
punktrdumen fur Tourismus und Erholung dem Tourismus und der Erholung besonderes Gewicht
beigemessen werden. Dies soll bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Planungen,
Maflinahmen und Vorhaben beriicksichtigt werden. Die Vorbehaltsraume fir Natur und Landschaft
dienen gemal LEP — Fortschreibung 2021 als Planungsgrundlage fur ganzheitliche Schutzansatze
sowie zur Entwicklung grofR3flachiger naturbetonter Landschaftsbestandteile und Kulturlandschaften
mit ihren charakteristischen Lebensraumen und Lebensgemeinschaften.

AulRRerdem liegt das Plangebiet innerhalb des 75.847 ha groRen Naturparks ,,Holsteinische
Schweiz”.

Regionalplan (RP) fur den Planungsraum Il (2000)

Der Regionalplan tGibernimmt die o. a. Aussagen der zentral6rtlichen Gliederung fir die Stadt Plon.
Zur Funktion als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums werden folgende Aussagen
getroffen: ,Neben dem Tourismus, der ein Schwergewicht auch der zukinftigen Entwicklung der
Stadt und ihres Nahbereiches haben wird, sind fur die kiinftige Entwicklung des Gebietes die
Sicherung und die Ausweitung des gewerblichen Arbeitsplatzangebotes und eines damit
einhergehenden Flachenangebotes von Bedeutung.“ (RP fir den Planungsraum lll, Fortschreibung
2000, Kap. 6.5.3., S. 44)

AuRerdem befindet sich der Planungsraum in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung fur Tou-
rismus und Erholung.
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Abb. 2: Auszug aus der Karte des Regionalplans fir den Planungsraum Il (2000)

Weiter grenzt im RP von Nordwesten bis Stidosten ein Gebiet mit besonderer Bedeutung fur
Natur und Landschaft (griine, waagerechte Schraffur) und im Siden ein baulich zusammenhan-
gendes Siedlungsgebiet des zentralen Ortes Plon (feine rote, diagonale Schraffur) an den Pla-
nungsraum an.

Auch wenn fir das Verfahren der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 der rechtsgiiltige Regionalplan
von 2000 fur den Planungsraum Ill als Grundlage dient, soll an dieser Stelle der vollstandigkeits-
halber erwéahnt werden, dass das Ministerium fir Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Lan-
desplanungsbehdrde, derzeit die Regionalplane neu aufstellt. Da im Zuge der Neuaufstellung die
Planungsraume neu geordnet wurden, liegt die Stadt PIon nun im Planungsraum II. Der Entwurf
des Regionalplanes fir den Planungsraum Il war im Sommer/Herbst 2023 in der Beteiligung der
Offentlichkeit und der Behorden.

Die in diesem Regionalplanentwurf festgelegten Ziele sind bereits jetzt als sonstige Erfordernisse
der Raumordnung zu bertcksichtigen.

Im Entwurf des Regionalplanes wird die Stadt PIén weiterhin als ,Stadt- und Umlandbereich im
landlichen Raum* und als ,Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums® ausgewiesen.
Des Weiteren weist der Entwurf die Stadt Plon weiter als ,Schwerpunktraum fiir Tourismus und Er-
holung“ aus.

Norddstlich des Gewerbegebietes Behler Stral3e — auRerhalb der Siedlungslage - sowie sudlich der
Bahnstrecke wird nun ein Regionaler Griinzug ausgewiesen. Die Bereiche sidlich der Bahnstrecke
sind als Vorranggebiet fiir den Naturschutz ausgewiesen.
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2.2.2 Landschaftsplanung

Landschaftsprogramm (LAPRO) Schleswig-Holstein 1999

PIon liegt gemaf Karte 2 ,Landschaft und Erholung” in einem Naturpark sowie laut Karte 3 ,Arten
und Biotope® in einem Schwerpunktraum des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems der lan-
desweiten Planungsebene.

Landschaftsrahmenplan (LRP) fiir den Planungsraum 11 2020

Laut Hauptkarte 1 des Landschaftsrahmenplans fiir den Planungsraum Il (siehe Abb. 3) befindet
sich das Vorhaben in einem als Dichtezentrum fur Seeadlervorkommen (gelbe Punkte) darge-
stellten Bereich. Nordwestlich bis stidostlich angrenzend an den Planungsbereich befinden sich
Schwerpunktbereiche von Gebieten mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutzge-
biets- und Biotopverbundsystems (graugriine Punkte). Im Westen und Siidosten des B-Plans
Nr. 14, 4. Anderung befinden sich gesetzlich geschiitzte Biotope gemal § 30 BNatSchG i.V.m.
§ 21 LNatSchG mit einer Flache von mehr als 20 Hektar (hellgelbe Flachen). Des Weiteren befin-
det sich siidostlich des Vorhabens ein Gebiet mit Vorrangseen (blaue Gltterschraﬁur)

Legende

D Vorhabenstandort

Abb. 3: Karte 1 des Landschaftsrahmenplans fir den Planungsraum Il (2020)

Gemal Karte 2 des Landschaftsrahmenplans fur den Planungsraum Il (siehe Abb. 4) wird das Ge-
biet des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung nérdlich von dem Landschaftsschutzgebiet gemaR § 26
Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG ,Trammer See, Schluensee, Wald- und Knicklandschaft
zwischen Schohsee und Behler See und Umgebung® umschlossen (hellrote Flache).

Weiterhin befindet sich das Vorhaben in einem Gebiet mit besonderer Erholungsfunktion (oran-
gefarbene Dreiecke). Diese gro3rdumig dargestellten Bereiche weisen vielerorts eine ausgepragte
landschaftliche Vielfalt, ein abwechslungsreiches Landschaftsbild und ein landschaftstypisches Er-
scheinungsbild auf. Vorhaben fir die Erholungsnutzung sind in diesen Gebieten mit den Belangen
des Naturschutzes in Einklang zu bringen.
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Abb. 4: Karte 2 des Landschaftsrahmenplans fir den Planungsraum |l (2020)

Landschaftsplan (LP) der Stadt Plén 1998

Der Landschaftsplan der Stadt Plén aus dem Jahr 1998 enthalt fir den Bereich des B-Plans Nr. 14,
4. Anderung folgende Darstellungen:

Bestand:

Gewerbliche Bauflache zwischen den Stralenrdumen der Litjenburger Strafl3e und dem Behler
Weg

Sonderbauflache (Gebaude) des Medizinischen Versorgungszentrums, der Abfallwirtschaftsge-
sellschaft Kreis PIon, der Autowerkstatt am Behler Weg sowie ein Geb&ude im Bereich des
Heizungs- und Sanitérbetriebs am Behler Weg

Einzelbaum zwischen Medizinischem Versorgungszentrum und Lutjenburger Stral3e
Kleingewasser 6stlich der Stral3e Krogen sowie am Behler Weg zwischen Baumarkt und Auto-
lackiererei

Gehdlze, um das Kleingewasser 6stl. der Stral3e Krogen sowie sudlich an der Litjenburger
StralRe im Bereich der Tankstelle sowie in Teilabschnitten am Behler Weg

Entwicklung:

Griunordnerische MalBnahmen: Konzeption fir eine naturnahe Freiflachengestaltung im gesam-
ten B-Plan Gebiet

Sicherungsmafinahmen: Schutz von Lebensraumen vor Tritt, Verbiss, Stérung (Einzau-
nung/Absperrung) im Bereich der Feuchtflache nordéstlich

Allgemeine Griinflachen an den Stral3enrandbereichen mit teilweise vorhandenem Wanderweg
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Abb. 5: Ausschnitt aus der Bestandskarte des Landschaftsplans der Stadt PI6n
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Abb. 6: Entwicklungskarte des Landschaftsplans 1998 (unmalRstéblich)
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Abb. 7: Entwicklungskarte des Landschaftsplans 1998 (ndrdlicher Teilbereich,

unmalfistéblich)

Auf Grundlage einer Biotopkartierung aus dem Jahr 1995 wurden im Rahmen des Landschafts-
plans Erfassungsboégen fiur Kleingewasser und Knicks erstellt. Im Folgenden werden die im Gel-
tungsbereich der B-Plan Anderung liegenden Biotope nach damaligem Erfassungsstand aufgefiihrt
und kurz beschrieben. In der nachfolgenden Abbildung sind die geschiitzten Biotope mit den ent-
sprechenden Nummerierungen dargestellt.

Kleingewasser

Der Landschaftsplan enthélt einen Erfassungsbogen fur ein Kleingewasser am Ostrand des Ge-
werbegebiets (Kleingewasser Nr. T 3). Es wird als etwa 30 x 50 m grof3er, sonnig bis halbschattig
in einer Senke gelegener Weiher beschrieben. Das Gewasser weist gemal Landschaftsplan ziem-
lich steile Ufer, im Osten jedoch eine Flachwasserzone auf. Laut Erfassungsbogen wird der Weiher
von Erlen und Baumweiden gesaumt und die steilen Béschungen sind mit Gehélzen (z.T. durchge-
wachsener Knick, sehr alte Hainbuchen und Vogelkirschen, sowie Weil3dorn und Himbeer-Strau-
chern) bewachsen. Im Osten befinden sich Brennesselfluren.

Beeintrachtigungen und Schéaden bestehen durch Buschholzablagerungen. Daraus resultierend
wird als MaRnahme das Saubern empfohlen.

Der Landschaftsplan enthalt weiterhin einen Erfassungsbogen fir ein kleines (etwa 9 x 9 m), fla-
ches Kleingewasser sudlich der B 430 (Kleingewdasser Nr. T 6) (im Bereich der Bauliicke). Es be-
findet sich laut Beschreibung in einer Sukzessionsflache mit einigen bultigen Pflanzenbestanden
und soll gemalR MaRnahmenbeschreibung regelméRig entkrautet werden.

Nordlich des Behler Wegs befindet sich laut Landschaftsplan ein weiteres Kleingewasser (Kleinge-
wasser Nr. T 7). Es handelt sich um einen Weiher auf einem Privatgrundsttick (zwischen Autola-
ckierung und Baumarkt). Im Erfassungsbogen wird das Gewasser durch Aufschittungen am Nord-
ufer als steil, im Ostteil als schattig sowie im Westteil als sonnig beschrieben. Die Beschattung er-
folgt gemaR damaliger Kartierung durch Grauweidengebiische sowie einen sudlich verlaufenden
Knick. Auf dem Westufer dominieren gemalf Beschreibung Brennnessel und Zottiges Weiden-
réschen. Der Weiher wurde als recht grof3, mit guter Wasserfihrung und klarem Wasser erfasst.
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Beeintrachtigungen bestehen laut Erfassungsbogen durch Laubeintrag, als MalBhahme wird regel-
maﬁlger Ruckschnltt der Geholze empfohlen
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Abb. 8: Karte der geschitzten Biotope (Landschaftsplan Plén 1995,
unmalfistéblich)

Knicks

Gemal Erfassungsbogen verlaufen drei Knickabschnitte (Nr. K 19) stidéstlich parallel zur B 430,
neben einem Radweg. Es handelt sich um einen stabilen Wall mit zweireihigem, tiberwiegend dich-
tem Gehdlzbestand. Im Boschungsbereich verlauft dieser mehrreihig, mit Bewuchs von einigen ho-
hen Robinien. Der Gehdlzbestand wurde als bunt und durchgewachsen erfasst. Gemaf Land-
schaftsplan sind ein Uberhalter sowie eine geschlossene Krautschicht vorhanden.

Schaden werden laut Erfassungsbogen durch Gartenabfélle in der Nahe der Schrebergarten sowie
Buschholzablagerungen verursacht.

Als MaRnahmen sind die Knickpflege und die Beseitigung von Ablagerungen aufgefthrt.

Unter der Nr. K 20 wurde ein offenbar streckenweise verschobener und neu aufgesetzter Knick,
mit zweireihiger Bepflanzung (auch Zierstréucher), erfasst. Aufgrund der Zierstrauchbepflanzung
wurde dem Knick ein geringerer bis geringer Wert zugewiesen und als MaRnahme die Pflanzung
standortgerechter Knickgeholze empfohlen.

Laut der Knickkartierung im Jahr 1995 wurde der Knick Nr. K 21 durch die Errichtung eines Gebéau-
des in zwei Stiicke geteilt. Es handelt sich gem&nR Erfassungsbogen um einen stabilen Wall mit al-
tem, durchgewachsenem Gehdlzbestand (liberwiegend Hasel). Nahe des Kleingewéassers wurden
Uberwiegend Knickgeholze feuchter Standorte erfasst (Weiden). Schaden werden am Nordende
durch 6stliche Bodenanschittungen benannt. Als MaRnahme ist die Pflege des Knicks aufgefihrt.
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Ein weiterer Knick (Nr. K 22) wurde auf der Nordwestseite des Behler Wegs kartiert. Laut Erfas-
sungsbogen besteht dieser aus einem stabilen Wall mit zweireihigem, Uberwiegend dichtem und
bunten Gehdlzbestand (Ulme, Hainbuche, eine Baumweide als Uberhélter). Schaden wurden
durch die stellenweise Beseitigung des Knickwalls fiir die breiten Einfahrten zu den Gewerbebetrie-
ben verursacht. Gemafl Maflinahmenbeschreibung werden eine fachgerechte Knickpflege sowie
die Schaffung von Uberhéltern empfohlen.

Am norddéstlichen Rand des B-Plan Geltungsbereichs verlauft geman Landschaftsplan ein Knick
(Nr. K 25) in Form eines stabilen, aber degradierten Walls. Es wurde ein bunter, dichter und zwei-
reihiger, teilweise durchgewachsener Geholzbestand erfasst. Uberhélter waren zum Zeitpunkt der
Kartierung nicht vorhanden. Schaden bestehen laut des Erfassungsbogens durch Beweidung. Da-
her wurden in ausreichendem Abstand zum Knickful3 die Errichtung eines Zauns sowie das Ste-
henlassen von Uberhaltern empfohlen.

2.2.3 Bauleitplanung

Flachennutzungsplan (22. Anderung (25.09.1976))

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung ist im Flachennutzungsplan zwischen Liit-
jenburger StraBe und Behler Weg als Gewerbegebiet mit Umrandungen aus Grinflachen darge-
stellt. Der Auslaufer stdlich des Behler Wegs ist als private Grinflache mit umliegenden Flachen
fur die Landwirtschaft deklariert.
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Abb. 9: Aktuell rechtswirksamer Flachennutzungsplan mit Markierung des Planungsraums
(rot gestrichelte Linie)
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2.2.4 Sonstige Fachplanungen

Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein

Mit der Schutzgebiets- und Biotopverbundplanung wurden landesweit die Bereiche gekennzeich-
net, die aus uberortlicher Sicht herausragende Bedeutung fur den Arten- und Biotopschutz aufwei-
sen. Es handelt sich um Gebiete von regionaler, landes-, bundes-, europaweiter und internationaler
Bedeutung, die sich fir die Erhaltung und Entwicklung grof3flachiger natirlicher, naturnaher und
halbnatirlicher Lebensraume eignen. Durch Ubernahme der Fachbeitrdge in die Plane der Raum-
ordnung und Landschaftsplanung soll dem Naturschutz innerhalb dieser Eignungsgebiete Vorrang
vor anderen Raumanspriichen im Umfang von mindestens 15 % der Landesflache (vgl. § 20
BNatSchG i.V.m. § 12 LNatSchG) eingerdaumt werden. Dieses erfolgte durch die Darstellung von
"Gebieten mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems"
im Regionalplan und im Landschaftsrahmenplan. Die erforderlichen Kernflachen, Verbindungsfla-
chen und Verbindungselemente sind des Weiteren durch Erklarung zu geschitzten Teilen von Na-
tur und Landschaft im Sinne des § 21 BNatSchG, durch planungsrechtliche Festlegungen, durch
langfristige Vereinbarungen oder andere geeignete MalRnahmen rechtlich zu sichern, um den Bio-
topverbund dauerhaft zu gewahrleisten.

Im Bereich des Bebauungsplans Nr. 14, 4. Anderung befinden sich folgende Zuweisungen:
Schwerpunktbereich:

Das Plangebiet tangiert an der noérdlichen Spitze auf einer Flache von 0,13 ha einen Schwerpunkt-
bereich des Biotopverbundsystems Schleswig-Holstein. Dieser erstreckt sich auf einer Flache von
etwa 684 ha zwischen Rathjensdorf und dem Trammer See im Westen bis nach Grebin am Schie-
rensee im Osten. Nordlich, dstlich und sidlich schlieBen sich weitere Schwerpunktbereiche an.
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3. BESTAND UND BEWERTUNG

Die zentrale Grundlage fir die Darstellung des aktuellen Zustandes von Natur und Umwelt bildet
eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung aus dem April 2021. Die Ergebnisse sind in der Karte 1
"Biotop- und Nutzungstypen" dargestellt.

Fur die Informationen zu den tbrigen Schutzgitern wurden verschiedene Informationsquellen ge-

nutzt:

- Landschaftsplan der Stadt Plén (1998)

- Landschaftsrahmenplan fiir den Planungsraum Il (2020)

- Artkataster des Landesamtes fir Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume (Abfrage 2020)

- Landerspezifischer FFH Bericht des LfU SH Uber Erhaltungszustande (Berichtszeitraum 2013-
2018)

- Bodenbewertung des MELUND (http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php),

- Bodenubersichtskarte 1:200.000 (Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe 2020).

Die Bewertung des aktuellen Zustandes von Natur und Landschaft erfolgt angelehnt an den Ge-
meinsamen Runderlass "Verhaltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht"
(2013) durch die zwei Wertstufen "allgemeine Bedeutung" und "besondere Bedeutung".

3.1 Abiotische Standortfaktoren

Boden

Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturraum "Schleswig-Holsteinisches Higelland — Holsteinische
Schweiz". Die Region wurde durch die letzte Eiszeit (Weichseleiszeit) geformt, wodurch die Gestalt
der Landschaft durch niedrige Hiigel sowie eine Vielzahl dazwischen liegender Seen gepragt ist.
Der hdchste Punkt der Holsteinischen Schweiz ist der 168 m i. NN hohe Bungsberg, welcher
ebenso die héchste Erhebung Schleswig-Holsteins darstellt.

Bei der im Plangebiet vorherrschenden Bodenart handelt es sich um Lehm, weiterhin sind kleinere
Bereiche aus Lehmsand Uiber Sand sowie Schluff bis Ton vorhanden. Als Bodentyp ist Uberwie-
gend Parabraunerde zu erwarten. Im ndrdlichen Bereich des B-Plans befindet sich eine Flache aus
Gley — Kolluvisol, sudlich wird in einem kleinen Abschnitt Braunerde tangiert.

Die bodenkundliche Feuchtestufe bildet die natirliche Bodenfunktion ,Lebensraum fir natirliche
Pflanzen“ ab. Sie wurde laut Landwirtschafts- und Umweltatlas des Ministeriums fiir Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein (MELUND) auf-
grund der siedlungsnahen Lage nur in einem kleinen Teilbereich bewertet. An der nordéstlichen
Grenze des B-Plan Gebiets, im Bereich eines Feuchtgebiets, wurden die Béden als schwach frisch
(BKF 4) angesprochen. Die Ertragsfahigkeit, welche die Funktion als ,Standort fir die landwirt-
schaftliche Nutzung“ abbildet, wurde ebenso aufgrund der Lage nur in diesem kleinen Teilbereich
des Plangebiets erfasst. Norddstlich wird ein Gebiet tangiert, welches landesweit mit einer hohen
und regional mit einer sehr hohen Ertragsfahigkeit bewertet wird.

Gemalf Landwirtschafts- und Umweltatlas wurde das Plangebiet berwiegend der Grundwasser-
stufe O zugeordnet, was einer Grundwassertiefe von mind. 2 m unter Flur entspricht. Im Bereich
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des Gley — Kolluvisols steht das Grundwasser zeitweilig oberhalb 8 dm unter Flur (Grundwasser-
stufe 4) an, sudlich des Behler Wegs im Bereich des Gley-Bodens steigt das Grundwasser tempo-
rar oberhalb 4 dm unter Flur (Grundwasserstufe 3).

Das Plangebiet ist groftenteils versiegelt sowie bebaut und wird gewerblich genutzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich im Untersuchungsgebiet erfasste Standorte, fur die
der Verdacht einer schadlichen Bodenveranderung besteht. Diese sind in folgender Tabelle darge-
stellt:

Ortlichkeit Bezeichnung/Branche Relevanter Betriebszeitraum
Behler Weg 1 -3 Kfz-Werkstatt 1950 bis heute
Behler Weg 5 Kfz-Handel & Werkstatt | 1966 bis 2015
Behler Weg 21a Tiefbauunternehmen; 1987 bis heute
AWKP
Lutjenburger StraBe 61 | Tankstelle 1994 bis heute

Die Boden besitzen aufgrund der anthropogenen Uberpragung eine allgemeine Bedeutung.

Wasser

Grundwasser: Das Plangebiet liegt im Bereich des 326,75 km? umfassenden Grundwasserkorpers
ST11 "Schwentine - Mittellauf". Der mengenmafige Zustand des Grundwasserkorpers ist gut. Hin-
sichtlich des chemischen Zustands ist eine Geféhrdung vorhanden, da lediglich 9 % der Deck-
schichten als ,gunstig“ eingestuft werden, wahrend 37 % die Bewertung ,mittel* sowie 54 % ,un-
glinstig” erhalten.

Flachen mit oberflachennah anstehendem Grundwasser besitzen aufgrund ihrer besonderen Funk-
tion (auf die Landoberflache einwirkender Grundwasserleiter) besondere Bedeutung. Der sich im
Allgemeinen in niedrigerem Niveau befindliche freie Grundwasserleiter weist eine allgemeine Be-
deutung auf.

AuR3erdem gehort das Gebiet zum 1.262 km? umfassenden tiefen Grundwasserkérper Nordholstein
06, ohne bekannte Gefahrdungen.

Oberflachengewasser:

Im Geltungsbereich des B-Plan Gebiets befinden sich zwei Kleingewéasser und ein Stillgewasser.
Bei einem der Kleingewasser handelt es sich um einen etwa 56 m2 groRer Tumpel in einem Ge-
holzbereich am Behler Weg zwischen dem Baumarkt und der Autolackierung (Flurstiicke 201, 202,
Flur 5, Gemarkung Plon). Ein weiteres Kleingewasser in Form eines ca. 45 m2 gro3en Tumpels be-
findet sich nahe der Liutjenburger StraRe (B 430) auf dem Grundstiick der Bauliicke zwischen der
Autolackierung und der Schleswig-Holstein Netz AG (Flurstiick 207, Flur 5, Gemarkung Pl6n). Das
Stillgewasser liegt in Form eines circa 1000 m2 groRen Weihers innerhalb eines Feuchtgebiets im
norddstlichen Randbereich des Planungsraums (Flurstiick 31/11, Flur 5, Gemarkung PI6n).

Im Plangebiet sind stral3enbegleitend vereinzelt Graben vorhanden. Am Behler Weg verlauft ein
Graben auf Hohe der Schleswig-Holstein Netz AG und des benachbarten Heizung- und Sanitarbe-
triebs (Flurstiicke 23/19, 28/27, Flur 5, Gemarkung Pl6n). Weitere Graben befinden sich an der
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Lutjenburger Stral3e auf der Hohe des Baumarktparkplatzes (Flurstiicke 22/36, 22/38; Flur 5, Ge-
markung PI6n) bis zur Bauliicke neben der Schleswig-Holstein Netz AG (Flurstlick 22/42, Flur 5,
Gemarkung Pl6n), sowie nordwestlich des Medizinischen Versorgungszentrums (Flurstiick 28/33,
Flur 5, Gemarkung PI6n). Zum Zeitpunkt der Begehung war lediglich der Graben an der Baullicke
entlang der Litjenburger Stral3e wasserfuhrend.

AufRerhalb des Plangebiets befindet sich nordwestlich direkt an die Litjenburger Straf3e angren-
zend ein Eutrophes Stillgewéasser (gemaf Biotopbogen Schleswig-Holstein des LLUR), welches zu
den gesetzlich geschiitzten Biotopen z&hlt (Flurstiicke 12, 20/5, Flur 5, Gemarkung PIon).

Suddstlich des Parkplatzes am Behler Weg, ebenfalls auRerhalb des Geltungsbereichs des B-
Plans Nr. 14, 4. Anderung, befindet sich ein etwa 1.300 m2 groRes Regenriickhaltebecken auf ei-
ner als Grunland genutzten Flache (Flurstiick 58/5, Flur 5, Gemarkung PIon).

Gesetzlicher Schutz: Bei Kleingewassern und Stillgewéassern handelt es sich um stehende natur-
nahe Gewasser, die gem. 8 30 (2) Nr. 1 BNatSchG dem Biotopschutz unterliegen (gemaf BiotopV
(1) Nr. 7 Mindestflache von 25 m2 fir Kleingewdasser; gemalf BiotopV (1) Nr. 1b Mindestflache von
200 m2 fur Stillgewasser). Hierzu zéhlen auch gelegentlich ausgetrocknete Gewasser, soweit eine
von der Umgebung abgegrenzte gewassertypische Vegetation vorhanden ist.

Insgesamt sind die Oberflachengewdasser mit einer allgemeinen Bedeutung zu beurteilen.

3.2 Arten und Lebensgemeinschaften

3.2.1 Pflanzen

Bestand:

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung befindet sich nérdlich angeschlossen an die
Stadt PIén, zwischen dem Trammer See, dem unteren Ausgrabensee und dem Schohsee. Im Um-
feld befinden sich durch Knicks und Feldhecken strukturierte Acker- und Grinlandflachen. Das
Plangebiet selbst ist durch gewerbliche Bebauung gepréagt und wird durch einzelne, kleine Gehdlz-
flachen sowie urbane Grinflachen strukturiert. Stidlich angrenzend befinden sich Gebiete der
Wohnbebauung, nordéstlich schliel3en sich weitere Gewerbeflachen an.

Kartierergebnisse der Biotopkartierung des LLUR liegen fur den Bereich des Plangebiets nicht vor.
AufRRerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs befinden sich nordwestlich der Lutjenburger Stral3e zwei
Erlen-Bruchwalder (ca. 2.200 mz, ca. 1.500 m2), welche geméanR Biotopbogen Schleswig-Holstein
(LLUR) zu den gesetzlich geschiitzten Biotopen zahlen.

Zur Erfassung der aktuellen Bestandssituation im Plangebiet wurde im Frihjahr 2021 durch die
BHF Landschaftsarchitekten eine Biotoptypenkartierung durchgefihrt. In diesem Rahmen erfolgte
auch eine Uberpriifung der gemaf § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG gesetzlich geschiitzten
Biotope. Als Grundlage wurde das Dokument ,Kartieranleitung und Biotoptypenschlissel fir die
Biotopkartierung Schleswig-Holstein“ (LLUR 2021) verwendet. Fir Flachen, die sich nicht eindeutig
einem Biotoptyp zuordnen lassen bzw. die eine Verzahnung unterschiedlicher Biotoptypen aufwei-
sen, wird zuséatzlich ein Nebencode vergeben.

Gehdlzbestdnde
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Das grof3tenteils bereits bebaute und versiegelte Plangebiet wird durch verschiedene Gehdlze ent-
lang der Grundstiicksgrenzen sowie am Behler Weg und der Litjenburger Stral3e strukturiert.

So befinden sich zwischen den Grundstiicken der Werbetechnik (Flurstlicke 21/24, 22/27, Flur 5,
Gemarkung PI6n), des Baumarkts (Flurstuck 22/35, Flur 5, Gemarkung PI6n), der Autolackierung
(Flurstiicke 22/26, 22/41, Flur 5, Gemarkung PI&n), der Bauliicke (Flurstiicke 23/25, 23/26, 23/24,
207, Flur 5, Gemarkung PIon) und der Schleswig-Holstein Netz AG (Flurstiick 23/19, Flur 5 Gemar-
kung PI6n) Knicks (HW, HWY). Die Knickabschnitte zeichnen sich in der Regel durch einen stabilen
Wall sowie dichten Gehélzbewuchs (WeiRdorn, Hasel, Schlehe) aus. Teilweise sind Uberhlter,
wie Hainbuchen, Eschen und Kirschen vorhanden. Weitere Knicks befinden sich nérdlich im Be-
reich des medizinischen Versorgungszentrums (Flurstiicke 28/32, 28/31, 28/33, 28/34, 28/35, 31/9,
Flur 5, Gemarkung Pl6n) sowie in Teilabschnitten entlang des Behler Wegs (Flurstiicke 123/5,
22/35, 201, 202, 23/24, 23/19, 28/12, 28/5, Flur 5, Gemarkung PI6n) und der Litjenburger Stral3e
(Flurstiicke 23/18, 28/26, Flur 5, Gemarkung PIon).

Abb. 10: Knickstruktur am Behler Weg

Im sudlichen Bereich des Gewerbegebiets, westlich der Autowerkstatt (Flurstiick 21/21, Flur 5, Ge-
markung PI6n), sowie an der nérdlichen Spitze entlang der Planungsraumgrenze (Flurstiick 31/9,
Flur 5, Gemarkung PI6n), verlaufen zwei durchgewachsene Knicks (HWb). Diese zeichnen sich
dadurch aus, dass sie nicht regelmafiig zurtickgeschnitten wurden und daher die Gehélze im Laufe
der Zeit mehr oder weniger ausgewachsen sind.

Entlang der Litjenburger StralRe sind abschnittsweise stark beschnittene Zierhecken vorhanden,
welche als sonstige Feldhecken (HFz) erfasst wurden (siehe folgende Abbildung) (Flurstu-
cke 22/34, 22/36, 23/18, 28/26, 28/23, 28/21, 28/29, 28/31, 28/33, Flur 5, Gemarkung PIon).
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Abb. 11: Zierhecke an der Lutjenburger Stral3e

Am Behler Weg, vor dem Heizungs- und Sanitarbetrieb (Flurstiick 28/27, Flur 5, Gemarkung PIon),
befindet sich eine Baumhecke (HFb) aus Buchen, Feldahorn sowie WeiRdorn. Dabei handelt es
sich um Feldhecken mit einem hohen Anteil an Baumen, die aufgrund der eigenstéandigen, durch
die Geholze gepragten Krautvegetation im Gegensatz zu Baumreihen flachenhaft abgrenzbar sind.

Im Bereich der Verbindungsstraf3e des Behler Wegs zur Lutjenburger Stral3e sind in zwei Abschnit-
ten Baumreihen aus heimischen Laubbaumen (HRy) sowie aus Nadelhélzern (HRn) vorhanden
(Flurstiicke 28/29, 28/5, Flur 5, Gemarkung PI6n). Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie entlang
von Wegen vorkommen und keine eigenstandige Krautvegetation aufweisen.

Auf dem Grundstuick der Autolackierung befinden sich vor und hinter dem Geb&ude Bereiche, die
als sonstiges Gebusch (HBy) kartiert wurden (Flurstiick 22/26, Flur 5, Gemarkung PI6n). An der
Tankstellenzufahrt am Behler Weg befindet sich eine weitere Gebischstruktur aus Sanddorn,
Brombeere, Weil3dorn, Feldahorn und Hasel (siehe Abb. 12) (Flurstiicke 22/18, 123/6, Flur 5, Ge-
markung PI6n).
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Abb. 12: Gebischstruktur (HBy) an der Tankstellenzufahrt am Behler Weg

Im gesamten Gewerbegebiet sind Einzelgeholze (HE, HEy) in Form von Uberhéltern in Knicks, als
Solitarbaume auf den Grundstiicken oder verkehrsraumbegleitend an der Litjenbuger Straf3e und
dem Behler Weg vorhanden.

An der Lutjenburger StralRe befindet sich vor der Tankstelle (Flurstiick 21/10, Flur 5, Gemarkung
PIon) eine alte Solitareiche mit einem Stammdurchmesser von etwa 50 cm. Etwas weiter stidlich
stehen, angegliedert an eine Gruppe Nadelgeholze, zwei Birken. An der Zufahrt zur Tankstelle am
Behler Weg befinden sich neben einem Knick und einem Gebiisch drei Einzelbdume (Birke,
Weide, Hainbuche). In dem Knick zwischen der Werbetechnik Firma und dem Baumarkt (Flursti-
cke 21/24, 22/27, 22/35, Flur 5, Gemarkung PI6n) sind Hainbuchen und Kirschen als Uberhalter
vorhanden. Etwas weiter ndrdlich steht stral3enbegleitend an der B 430 am Parkplatz des Bau-
markts eine Esche (Flurstiick 22/38, Flur 5, Gemarkung PI6n).

Zwei weitere Einzelbdume befinden sich im Bereich eines Knicks neben der Ruderalflache auf dem
Grundstiick der Bauliicke. Auf dieser Hohe ist an der Litjenburger StralRe des Weiteren eine Linde
vorhanden (Flurstiick 23/24, Flur 5, Gemarkung PIdn).

Im weiteren Verlauf in Richtung Norden sind stral3enbegleitend an der B 430 mehrere Einzelbdume
vorhanden. Auf Hohe des Motorradtechnik Unternehmens (Flurstlick 28/27, Flur 5, Gemarkung
PI6n) befinden sich eine Eiche und eine Robinie, auf der Héhe der Bauliicke auf dem Grundstiick
nebenan stehen zwei Linden. Nordlich der Abzweigung auf den Behler Weg sind im Bereich der
Kurve vor dem Jobcenter des Kreises Plén zwei junge Rotbuchen vorhanden (Flurstiick 28/21,

Flur 5, Gemarkung PI6n). Weiter nordlich stehen angrenzend an einen Knick stralRenbegleitend
zwei alte Eschen und eine Robinie (Flurstiicke 124/2, 28/31, Flur 5, Gemarkung PI6n). Neben dem
Radweg befindet sich weiterhin ein Einzelbaum an einem Graben sowie weiter nérdlich im Bereich
eines Knicks eine Eiche (Flurstiick 28/33, Flur 5, Gemarkung PI6n).

Weitere Solitarbdume befinden sich auf den Grundstucken der Autowerkstatt, des THW und dem
Heizungs- und Sanitarunternehmen (Flurstiicke 205, 28/12, 28/27, Flur 5, Gemarkung PI6n). Im
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weiteren Verlauf des Behler Wegs sind einige Einzelb&ume im Bereich der Knicks neben der
Strafe vorhanden.

Zwischen den Grundstlicken der Tankstelle und der Werbetechnik Firma ist eine Reihe aus fiinf
Einzelbaumen (Eberesche) vorhanden (Flurstiicke 21/10, 22/6, 21/24, 22/27, Flur 5, Gemarkung
Plon).

An der Parkplatzflache am Behler Weg, direkt gegentiber um das Kleingewésser neben dem Bau-
markt (Flurstiicke 201, 202, Flur 5, Gemarkung PI6n) sowie auf dem Grundstiick der Schleswig-
Holstein Netz AG (Flurstiick 23/19, Flur 5, Gemarkung PI6n) sind Feldgehdlze (HGy) vorhanden.
Diese zeichnen sich durch einen Baumanteil von mehr als 5 % aus und befinden sich auf frischen
und trockenen Standorten auRerhalb von Waldern.

Gewasser

Stillgewasser (FSy) weisen eine Mindestgrof3e von 200 m?2 auf. Hierzu zéhlen auch gelegentlich
ausgetrocknete Gewasser, soweit eine von der Umgebung abgegrenzte gewassertypische Vegeta-
tion vorhanden ist.

Im Nordosten des Planungsraums befindet sich ein etwa 1000 m2 groBer Weiher innerhalb eines
mit Gehdlzen bewachsenen Feuchtgebiets (Flurstiick 31/11, Flur 5, Gemarkung PIén).

Bei Kleingewassern (FKy) handelt es sich um stehende naturnahe Gewasser, einschlieBlich ihrer
Bdschung in einer GréRenordnung zwischen 25 m2 und 200 m2. Hierzu z&hlen ebenso gelegentlich
ausgetrocknete Gewasser, soweit eine von der Umgebung abgegrenzte gewassertypische Vegeta-
tion vorhanden ist.

Am Behler Weg, neben dem Baumarkt, befindet sich ein von Gehdlzen umsdumtes Kleingewéasser
in Form eins etwa 56 m2 groRen Tumpels (Flurstiicke 201, 202, Flur 5, Gemarkung PI6n). Auf dem
Grundstiick der Bauliicke zwischen der Schleswig-Holstein Netz AG und der Autolackierung befin-
det sich nahe der Litjenburger Strafl3e (B 430) ein etwa 45 m2 groRer Tumpel (Flurstlick 207,

Flur 5, Gemarkung PI6n).

Abb. 13: Tumpel am Behler Weg
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Graben (FGy) stellen kiinstliche lineare Gewdsser dar, die in der Regel zur Entwasserung angelegt
wurden. Sie weisen ein Normprofil auf und werden regelméRig unterhalten. Daher weisen sie sel-
ten naturnahe Strukturen auf und haben lediglich eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung.

Im Planungsraum sind abschnittsweise an der Litjenburger Stral3e und am Behler Weg Grében
vorhanden. Zum Zeitpunkt der Begehung war lediglich der Graben an der Bauliicke entlang der
Latjenburger StralRe wasserfihrend

Ruderalvegetation

Bei ruderalen Gras- und Staudenfluren (RH) handelt es sich um nicht oder nur unregelmaRig ge-
nutzte Flachen mit von Grasern, Stauden oder Brombeerstrauchern gepragter Vegetation.

Zwei als sonstige Ruderalflachen (RHy) kartierte Bereiche befinden sich innerhalb des Plangebiets
jeweils auf den Grundstiicken der Bauliicken zwischen der Autolackierung und der Schleswig-Hol-
stein Netz AG (Flursticke 23/24, 23/26, 208, 207, Flur 5, Gemarkung PI6n), sowie neben dem Mo-
torradtechnik Unternehmen (Flurstiick 28/39, Flur 5, Gemarkung PI6n).

Biotoptypen des Siedlungsbereichs

Im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung sind verschiedene Griinflachen der besiedel-
ten Bereiche (SG) vorhanden. Diese sind in der Regel durch eine bauliche Nutzung gepragt und
unterscheiden sich daher in der Vegetationszusammensetzung oder —struktur von ahnlichen Bio-
toptypen der freien Landschatft.

Zwischen dem Baumarkt und der Autolackierung Stehning befindet sich im Bereich einer privaten
Wohnbebauung eine arten- und strukturreiche Rasenflache (SGe) (Flurstiicke 22/45, 201, 202,
Flur 5, Gemarkung PIon).

Auf dem Gelande der Schleswig-Holstein Netz AG ist neben der Bebauung sowie dahinter in Rich-
tung Latjenburger Stral3e eine arten- und strukturarme Rasenflache (SGr) vorhanden (Flur-

stuck 23/19, Flur 5, Gemarkung PIon). Diese zeichnet sich durch eine regelmafiige Mahd und eine
intensive Pflege aus. Eine weitere Flache dieses Biotoptyps befindet sich an der Stdspitze des
Plangebiets, wo Lutjenburger StralRe und Behler Weg zusammentreffen (Flurstiick 21/21, Flur 5,
Gemarkung PI6n).
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Abb. 14: Arten- und strukturarme Rasenflache auf dem Gelande der S-H Netz AG

Angrenzend an beide im Geltungsbereich vorkommenden Ruderalflachen gibt es einen Bewuchs
mit urbanem Gebiisch aus heimischen Arten (SGg) (Flurstiicke 28/39, 22/42, Flur 5, Gemarkung
PI6n). Diese Flachen unterscheiden sich durch die Artenzusammensetzung, gartnerische MalRnah-
men oder sonstige Einwirkungen von entsprechenden Gebiischen der freien Landschaft.

Im stdlichen Planungsraum, neben der Autowerkstatt, befindet sich ein urbanes Gehdlz mit Nadel-
gehdlzen (SGn) (Flurstiick 21/21, Flur 5, Gemarkung Plon). Es unterscheidet sich durch die Arten-
zusammensetzung, gartnerische MaRnahmen oder sonstige Einwirkungen von entsprechenden
Gehdlzen der freien Landschaft (siehe nachfolgende Abbildung).

Abb. 15: Rasenflache (SGr) mit angegliederten Gehdolzen (SGn, Birken) im sudlichen Gewer-

begebiet
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Besonders in der Nordhélfte des B-Plan Gebiets sind mehrere Flachen urbaner Ziergehélze und —
staudenbeete (SGs) vorhanden. Sie befinden sich Uberwiegend den StralRenraum begleitend, ver-
einzelt aber auch in den Grenzbereichen der Gewerbegrundstiicke. Dieser Biotoptyp zeichnet sich
durch die Pflanzung niedriger Ziergehélze und Zierstauden im Bereich urbaner Grinflachen aus.

An der Siidspitze des Planungsraums gibt es ein urbanes Gehdlz mit heimischen Baumarten
(SGy), welches nur in Teilen den Geltungsbereich tangiert (Flurstiicke 157/3, 175/2, Flur 11, Ge-
markung PI6n). Durch die Artenzusammensetzung, gartnerische MaRnahmen oder sonstige Ein-
wirkungen unterscheidet es sich von Geholzen der freien Landschaft.

Am Behler Weg auf dem Grundstiick der Werbetechnik Firma befindet sich ein Urbanes Gehdlz mit
nicht heimischen Laubbdumen (SGx) (Flurstiick 22/27, Flur 5, Gemarkung PI6n). In der Regel wer-
den diese durch die Artenzusammensetzung, gartnerische MalRnahmen oder sonstige Einwirkun-
gen von entsprechenden Geholzen der freien Landschaft unterschieden.

An der Lutjenburger StralRe ist auf Hohe der Schleswig-Holstein Netz AG (Flurstiick 23/19, Flur 5,
Gemarkung PI6n) sowie weiter nordlich am medizinischen Versorgungszentrum (Flurstiick 28/34,
Flur 5, Gemarkung Pl6n) StralRenbegleitgrin mit Baumen (SVh) vorhanden. Am Behler Weg gibt
es sidlich ebenfalls vereinzelt Gehdélzbestande in den StralRenrandbereichen. Diese weisen eine
Deckung von mehr als 5 % mit Baumen auf und wurden im Rahmen des Stra3enbaus angelegt.
Hinsichtlich der Artenzusammensetzung und Struktur unterscheidet sich Stralenbegleitgriin von
entsprechenden Biotopen der freien Landschaft.

Im ndrdlichen Planungsraum ist am Verbindungsweg des Behler Wegs StrafRenbegleitgrin mit Ge-
blischen (SVg) vorhanden (Flurstiick 28/12, Flur 5, Gemarkung Pl6n). Dabei handelt es sich
ebenso um Gehdlzbestédnde im Stralenrandbereich, die jedoch eine hdchstens 5 % starke De-
ckung von Baumen aufweisen. Hinsichtlich der Artenzusammensetzung und Struktur unterschei-
den sich die Gehdlze von entsprechenden Biotopen der freien Landschatt.

Der Grof3teil des Planungsraums wird durch das Gewerbegebiet (Slg) eingenommen. Dabei han-
delt es sich um durch Gewerbebetriebe oder Gewerbeflachen gepragte Bauflachen.

Als vollversiegelte Verkehrsflachen (SVs) grenzen die Litjenburger StralRe sowie der Behler Weg
das B-Plan Gebiet ein. Der Behler Weg und die StraRe Krégen verlaufen ebenso durch das Plan-
gebiet.

Sidlich angrenzend an das Gewerbegebiet, nur minimal das B-Plan Gebiet tangierend, befindet
sich Wohnbebauung aus Einzel, Doppel- und Reihenhausbebauung (SBe). Die gesamten bebau-
ten Grundstiicke umfassen Komplexbiotope, wie Bebauung, Zufahrten und Grinflachen innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Flachen.

Sudlich der Tankstelle, auf dem Gelénde der Autowerkstatt sowie norddstlich des Baumarkts wur-
den ebenfalls kleine Flachen mit Wohnbebauungen kartiert (Flurstiicke 21/21, 22/28, 202, Flur 5,
Gemarkung PIon).

Bewertung:

Die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen erfolgt anhand folgender Bewertungskriterien: Natur-
nahe, Alter bzw. Ersetzbarkeit, Vorkommen seltener bzw. geféahrdeter Arten, Gefahrdung / Selten-
heit des Biotops: In Anlehnung an den Runderlass zum Verhaltnis der naturschutzrechtlichen
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Eingriffsregelung zum Baurecht wird zwischen Flachen von allgemeiner Bedeutung und Flachen
von besonderer Bedeutung fiir das Schutzgut Pflanzen unterschieden:

Allgemeine Bedeutung: Siedlungsflachen mit Griinanlagen, Griinland sowie jingere Baumbe-
stande.

Besondere Bedeutung: Knicks, Zierhecke, Gebusche, Siedlungsgehdlze, Stillgewasser, Kleinge-
wasser, Ruderalflur und pragende Einzelbdume.

Die Knicks sind gesetzlich geschiitzte Biotope gemal § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG. Die
beiden Kleingewasser und der Weiher sind gesetzlich geschiitzte Biotope gemaR § 30 (2) Nr. 1
BNatSchG, da sie gemaR BiotopV (1) Nr. 7 eine Mindestflache von 25 m2 (FKy) bzw. gemalf Bio-
topV (1) Nr. 1b eine Mindestflache von 200 mz2 (FSy) erfiillen.

3.2.2 Tierwelt

Bestand:

Durch Auswertung der im Gebiet vorhandenen Biotopstrukturen auf ihre faunistische Lebens-
raumeignung und Abgleich mit Verbreitungsatlanten wurde zusammengestellt, welche planerisch
relevanten Tierarten im Gebiet vorkommen kdnnen (faunistische Potenzialanalyse).

Das Artkataster des LfU (zum Zeitpunkt der Datenrecherche LLUR) enthalt fir den Plangeltungs-
bereich lediglich Funddaten fiir den Laubfrosch im Bereich des Gewassers im norddstlich gelege-
nen Feuchtgebiet.

Spezifische Biotopstrukturen fur die Fauna stellen im Plangeltungsbereich und der unmittelbaren
Umgebung vor allem die linearen Gehdlzbestande (Knicks, Zierhecken), die Siedlungsgeholze,
kleine Feldgeholze, Grinflachen, die Klein- bzw. Stillgewasser, ggf. die Gebaude sowie die be-
nachbarte Grunlandflache und die umliegenden Seen dar. Hinsichtlich der artenschutzrechtlich ge-
schutzten und planungsrelevanten Tiervorkommen bietet der Plangeltungsbereich damit Lebens-
raume fur Brutvogel, Flederméuse, Haselméuse und Amphibien.

Brutvégel

Als Brutvdgel sind vor allem weit verbreitete Arten der Halboffenlandschaften zu erwarten. In den
Knicks kann eine Vielzahl an Kleinvogelarten der Geblische, wie z.B. Zaunkénig, Heckenbraunelle,
Rotkehlchen, Amsel, Gelbspdétter, Klappergrasmuicke, Dorngrasmiicke, Goldammer oder als H6h-
lenbriter in Altbaumbestéanden Blaumeise und Kohlmeise, auftreten. Viele von ihnen sind auch in
den Garten und Griinanlagen der Siedlungsbiotope heimisch. GroRere Uberhalter stellen potenzi-
elle Niststandorte des Mausebussards, der Elster und der Aaskrahe dar. Die Gebaude des Sied-
lungsbereiches bieten potenzielle Brutplatze fir gebaudebritende Arten wie Gartenrotschwanz,
Haussperling, Rauchschwalbe, Mauersegler oder Mehlschwalbe. Fur den Bereich des Plangebiets
liegen im Artkataster des LfU (ehem. LLUR) keine Fundorte von Brutvdgeln vor.

Samtliche européische Vogelarten sind gemaf § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschutzt.

Saugetiere

Es kann eine Reihe an Kleinsaugern wie verschiedene Mausearten sowie Maulwurf, Wildkanin-
chen, Feldhase, diverse Marderarten, Fuchs und Reh erwartet werden. Ein Vorkommen der
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artenschutzrechtlich relevanten Haselmaus (RL2 in SH) wurde im Planungsraum nicht nachgewie-
sen. GemaR den Ergebnissen des Erhaltungszustands der Haselmaus des LfU (ehem. LLUR) liegt
der Geltungsbereich der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 knapp auBerhalb angrenzend an ein Ver-
breitungsgebiet der Art. Etwa 250 m sidlich des B-Plan Gebiets gibt es gemaf Artkataster des LfU
eine Haselmaussichtung aus dem Jahr 1991. Ein potenzielles Auftreten der Haselmaus innerhalb
des Geltungsbereichs ist daher anzunehmen.

Fur Flederméuse ist der Plangeltungsbereich potenziell als Jagdrevier einzustufen. So kénnen vor
allem lineare Strukturen wie z.B. die Knicks mit Uberhaltern als Jagdstrecken genutzt werden. Dar-
Uber hinaus kénnen mehrere groRe Uberhalter sowohl als Tagesverstecke als auch als Wochen-
stuben oder Sommer-/ Winterquartiere dienen. Auch die vorhandenen Gebéude stellen potenzielle
Quartiere oder Tagesverstecke fur Fledermause dar.

GeméaR den Ergebnissen des Erhaltungszustands der Sédugetiere des LfU (ehem. LLUR) liegt der
Geltungsbereich der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 innerhalb von Gebieten mit Nachweisen der
Breitfligelfledermaus, der Teichfledermaus, der Wasserfledermaus, der Zwergfledermaus, der Mu-
ckenfledermaus, der Rauhautfledermaus und des Abendseglers sowie knapp auf3erhalb angren-
zend an Verbreitungsgebiete des braunen Langohrs, der grof3en Bartfledermaus, der Zweifarbfle-
dermaus und der Fransenfledermaus.

Flederméause sind gemaf § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschitzt und zahlen dartber hinaus
zu den Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie.

Im Artkataster des LfU sind lediglich Fundorte au3erhalb des B-Plan Gebiets vermerkt.
Amphibien

Im Plangebiet befinden sich ein von Geholzen gesdumtes Kleingewasser am Behler Weg, ein
Tumpel im Bereich der Baulticke zwischen der Schleswig-Holstein Netz AG und der Autolackierung
Stehning, ein Weiher im norddstlich im Geltungsbereich gelegenen Feuchtgebiet sowie vereinzelte
Graben. Weiterhin befindet sich auRerhalb des Plangebiets westlich an die Litjenburger Stral3e an-
grenzend ein mittelgrof3er, flacher Teich in einer vermoorten Senke sowie 6stlich in einer Entfer-
nung von etwa 130 m zum Vorhaben ein Kleingewasser. Im weiteren Umfeld befinden sich meh-
rere Seen. Dies sind die einzigen Lebensraumstrukturen fur Amphibien innerhalb und im direkten
Umfeld des Plangebiets.

Die Abfrage der LfU Datenbank ergab fur den Weiher im Feuchtgebiet innerhalb des Planungs-
raums ein Vorkommen des Laubfroschs. Dieser ist europaweit geschitzt, da es sich um eine Art
des Anhang IV der FFH-Richtlinie handelt. GemaR § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG ist der Laubfrosch
»streng geschutzt®.

Fur den Teich westlich der Litjenburger StraRe, auRerhalb des Geltungsbereichs, stellt das Artka-
taster des LfU Fundorte von Erdkréte, Laubfrosch, Moorfrosch, Teichmolch, Teichfrosch und Rot-
bauchunke dar. Etwas weiter siidwestlich in einem Abstand von ca. 130 m zum Planungsraum
wurden Vorkommen des Teichfrosches nachgewiesen. Weiterhin gibt es gemanR Artkataster etwa
155 m noérdlich des Vorhabens am Unteren Ausgrabensee Vorkommen des Grasfrosches. Die

B 430 stellt mit ihrem Verkehrsaufkommen fiir die genannten Amphibienvorkommen jedoch ein na-
hezu uniberwindbares Hindernis in Richtung des Planungsraums dar.

Norddstlich in einem Abstand von etwa 35 m zum Plangebiet wurde im Bereich der Kleingartenan-
lage ein Vorkommen der Rotbauchunke kartiert.
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Im norddstlich des Vorhabens gelegenen Kleingewasser wurden gemal Abfrage des Artkatasters
Vorkommen von Teichmolch, Teichfrosch, Rotbauchunke, Noérdlicher Kammmolch und Laubfrosch
nachgewiesen.

Etwa 90 m stdlich des Planungsraums stellt das Artkataster Vorkommen der Knoblauchkréte dar.

Laut den Ergebnissen des Erhaltungszustands der geschitzten Arten geman Artikel 17 FFH-RL
(Berichtszeitraum 2013-2018), fuir das Land Schleswig-Holstein aufgearbeitet durch das LfU
(ehem. LLUR), befindet sich der Geltungsbereich der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 innerhalb
der Verbreitungsgebiete von Kammmolch, Laubfrosch, Moorfrosch und Rotbauchunke sowie an-
grenzend an Gebiete mit Nachweisen der Knoblauchkréte und der Kreuzkrote.

Genannte Arten kénnen sich potentiell auch zeitweilig im Plangebiet aufhalten.

Beim Moorfrosch und der Knoblauchkréte handelt es sich um Arten aus dem Anhang IV der FFH-
Richtlinie, die Rotbauchunke und der Kammmolch werden in Anhang Il und Anhang IV der FFH-
Richtlinie gelistet. S&mtliche Amphibien sind geman § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders ge-
schiitzt. Die Rotbauchunke, der Moorfrosch, der Kammmolch, der Laubfrosch und die Knoblauch-
krote sind daruber hinaus gemaR § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschiitzt.

Die Gewasser im Planungsraum kdnnen ggf. von weiteren anspruchslosen Arten wie z.B. Gras-
frosch und Wasserfrosch als Laichgewéasser genutzt werden.

Reptilien

Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Reptilienarten ist aufgrund der Habitatstrukturen
und der intensiven Nutzung nicht zu erwarten. Die Abfrage der LfU-Datenbank ergab fur den Pla-
nungsraum keine bekannten Vorkommen von Reptilienarten, was die Situation bestatigt.

Fir ein etwa 130 m 6stlich des Geltungsbereichs gelegenes Kleingewasser wurde ein Vorkommen
der Ringelnatter nachgewiesen.

Etwa 130 m und 160 m westlich des Planungsraums, nahe des Trammer Sees, wurden gemaf Art-
kataster des LfU ebenfalls Vorkommen der Ringelnatter nachgewiesen.

Gemal den Ergebnissen des Erhaltungszustands der geschitzten Arten der FFH-Richtlinie befin-
det sich der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung innerhalb des Verbreitungsgebiets
der Zauneidechse.

Die Ringelnatter ist gem. Anlage 1 der BArtSchV (Bundesartenschutzverordnung) besonders ge-
schitzt.

Sonstige Arten

Vorrausichtlich sind verschiedene Insekten- und Arthropoden-Arten der Gruppen Heuschrecken,
Schmetterlinge, Kéfer und Spinnen sowie Mollusken im Gebiet vorhanden, unter denen einige Ar-
ten zu den gemaf § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschiitzten Tierarten zahlen.

Fur gefahrdete Arten mit spezifischen Anspriichen an seltene Lebensrdume bietet das Gelande
keine geeigneten Lebensrdaume.

Laut Abfrage des Artkatasters des LfU gibt es aul3erhalb des Planungsraums im Bereich des
Teichs westlich der Lutjenburger Stral3e Vorkommen verschiedener Libellenarten, wie Blaugriine
Mosaikjungfer, Blutrote Heidelibelle, Braune Mosaikjungfer, Gro3e Pechlibelle, Griine
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Mosaikjungfer und Hufeisen-Azurjungfer. Bei der Griinen Mosaikjungfer handelt es sich um eine
Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Innerhalb des Planungsraums wurden keine Libellenvor-
kommen nachgewiesen.

Bewertung:

Das Schutzgut Tiere wird anhand folgender Kriterien bewertet: Seltenheit des Lebensraums (lan-
desweite, regionale Bedeutung) sowie Vorkommen gefahrdeter Arten mit enger Lebensraumbin-
dung.

Hinsichtlich der faunistischen Lebensraumqualitat und dem Vorkommen schiitzenswerter Arten
wird dem Plangebiet tGiberwiegend eine allgemeine Bedeutung zugeordnet. Das Feuchtgebiet im
Nordosten des Planungsraums besitzt aufgrund seiner Habitateignung und des Nachweises von
Laubfroschvorkommen eine besondere Bedeutung.

BHF Bendfeldt « Herrmann « Franke LandschaftsArchitekten GmbH Kiel - Schwerin



Landschaftsplanerischer Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n 28

3.3 Landschaftserleben

3.3.1 Landschaftsbild

Das Landschaftsbild ist durch die Ortsrandlage des Plangebiets mit Ubergang zur umliegenden
Knick- und Seenlandschaft gepragt.

Landschaftsbestimmende Elemente der Umgebung des Planungsraums sind das Knicknetz mit

seinen Uberhaltern sowie die (iberwiegende ackerbauliche Nutzung der von Knicks eingefassten
Flachen. In der weiteren Umgebung befinden sich zudem mehrere Seen, wie der Trammer See,
der Untere Ausgrabensee und der Schohsee.

Das Landschaftshild des Planungsraums wird durch die bereits vorhandene gewerbliche Nutzung
und die damit verbundene Versiegelung und gewerbliche Bebauung gepragt. Entlang der Litjen-
burger Stral3e (B 430) und des Behler Wegs wird das Gewerbegebiet teilweise durch Gehdlze ein-
gefasst, zwischen den Grundstiicksgrenzen sind ebenso Grinstrukturen vorhanden. Norddstlich im
Geltungsbereich befindet sich ein von Gehdlzen eingefasstes Feuchtgebiet mit Weiher, welches
bereits im Rahmen der Aufstellung der 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 14 festgesetzt wurde.

In den angrenzenden Ortsteilen mit Gewerbeflachen und relativ junger Wohnbebauung sind keine
typischen historischen Siedlungsstrukturen vorhanden.

Durch die im Planungsraum sowie umliegend vorhandene Gewerbe- und Wohnbebauung sowie
die technische Infrastruktur (B 430, Behler Weg, Bahntrasse) ist das Landschaftsbild vorbelastet.

Bewertung:

Fur das Schutzgut Landschaft werden die Naturlichkeit, historische Kontinuitat sowie Vielfalt als
Bewertungskriterien herangezogen:

Das Landschaftsbild des Plangebiets ist vorwiegend anthropogen Uberpragt und besitzt eine allge-
meine Bedeutung.

3.3.2 Erholung

Das Plangebiet gehort zum landschaftlich gepragten Wohnumfeld des Siedlungsraums der Stadt
Plon. Eine spezielle ErschlieBung zu Erholungszwecken ist nicht vorhanden.

Im Rahmen der stidéstlich an das geplante Vorhaben angrenzenden 87. Anderung des Flachen-
nutzungsplans wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das Akustik Labor Nord (ALN,
2023) durchgefuhrt. Dabei wurde festgestellt, dass im Bereich der siidlich angrenzenden Wohnge-
biete (B-Plan Nr. 3, B-Plan Nr. 13) durch die bestehende gewerbliche Nutzung am Behler Weg
tags und nachts zum Teil Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Larm zu verzeich-
nen sind.
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3.4 Vorhandene Nutzungen

Das Gebiet des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung umfasst das bestehende Gewerbegebiet ,Behler
Weg"“. Es wird im Nordwesten durch die Litjenburger StraRe (B 430) und im Siidosten durch den
Behler Weg begrenzt. Sidlich an den Geltungsbereich anschlieRend befindet sich eine durch Ein-
familien- und Doppelhauser, sowie vereinzelt Mehrfamilienhauser, gepragte Wohnbebauung. Ost-
lich des Plangebiets setzt sich das Gewerbegebiet ,Behler Weg“ mit einigen weiteren Betrieben auf
der anderen Seite des Behler Wegs fort.

Zwischen der sudlich angrenzenden Wohnbebauung und den davon nordéstlich gelegenen Betrie-
ben befindet sich eine Grinflache, die derzeit als extensives Weideland genutzt wird und sich bis
zu den im Osten verlaufenden Gleisen der Bahnlinie Kiel Hbf — Liibeck Hbf erstreckt.

Im Westen, Norden und Nordosten grenzen Flachen der offenen Landschaft an, die durch Knicks
und Geholze gegliedert sind und einer landwirtschaftlichen Nutzung als Acker- oder Weideland zu-
gefuhrt sind. Des Weiteren befindet sich nérdlich des Plangebiets an der Litjenburger Stral3e der
Kleingartenverein ,Kleingarten an den Kéhlen®.
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4. GEPLANTES VORHABEN

4.1 Stadtebauliche Ziele und Inhalte des B-Plans

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung umfasst eine Flache mit einer GréRRe von
10,42 ha.

In der Planzeichnung des B-Plans sind folgende Festsetzungen getroffen worden, die zu Auswirkun-
gen auf die Schutzguter fihren kénnen:

Zwischen Lutjenburger Strae und Behler Weg ist bis zur VerbindungsstraRe des Behler Wegs
ein Gewerbegebiet (GE 1) mit einer Grundflachenzahl von 0,8 festgesetzt. Aufgrund der Unter-
teilung in Richtungssektoren zur Gerauschkontingentierung ist das Gewerbegebiet in zwei Teil-
flachen untergliedert (GE 1.1 und GE 1.2)

Nordlich der Verbindungsstral3e des Behler Wegs ist ein Gewerbegebiet (GE 2) mit einer Grund-
flachenzahl von 0,8 festgesetzt.

Sudostlich der Stral3e Krégen ist ein Gewerbegebiet (GE 3) mit einer Grundflachenzahl von 0,8
festgesetzt.

Sudostlich auBerhalb der Geltungsbereichsgrenze ist ein Bezugspunkt fir die Unterteilung von
Richtungssektoren verzeichnet. Diese dienen der jeweiligen Zuordnung von vorhandenen so-
wie zusatzlichen Kontingenten flir LA&rmemissionen.

Im nérdlichen Geltungsbereich sind an der Litjenburger StrafRe Bereiche mit Vorgaben zu lGf-
tungstechnisch notwendigen Fenstern von zum Schlafen genutzter Raume (rotes Punktraster)
sowie Vorgaben zum Larmschutz flir AulRenwohnbereiche (griines Punktraster) verzeichnet.

Fur das Gewerbegebiet GE 2 sowie fir die Gewerbegebiete GE 1.1 und GE 1.2 sind entlang der
Lltjenburger StralRe Markierungen mit Vorgaben fir ein Luftungskonzept fur Schlafraume ver-
zeichnet.

Die Lutjenburger Stral3e, der Behler Weg, die Verbindungsstral3e des Behler Wegs sowie die
StralRe Krogen werden als 6ffentliche Stralenverkehrsflachen in den Plan integriert.

Am Behler Weg, ndrdlich an das Wohngebiet angeschlossen, wird eine 6ffentliche Parkplatz-
flache als 6ffentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung festgesetzt.

Angrenzend an die Parkplatzflache befindet sich eine 6ffentliche Grunflache mit der Zweckbe-
stimmung: Parkplatzeingriinung. Auf dieser Flache ist ebenso ein Abwasserpumpwerk vermerkt.

Sidwestlich an der Litjenburger Straf3e befindet sich ein zum Erhalt festgesetzter Einzelbaum.

Die im Geltungsbereich vorhandenen Knicks, Kleingewasser und das Stillgewasser innerhalb
des Feuchtgebiets werden nachrichtlich als zu erhalten verzeichnet.

Die Gebaudehdhen werden durch geeignete Festsetzungen auf maximal 12 m im Bereich der
Gewerbegebiete begrenzt.

In zwei Beiplanen sind die resultierenden AufRenlarmpegel fir sonstige Aufenthaltsrdaume so-
wie fur zum Schlafen geeignete Rdume dargestellt (ALN, 2024)
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ZEICHENERKLARUNG / FESTSETZUNGEN
TR P ANZFIHNIN TP 4

Abb. 16: Ausschnitt aus der Planzeichnung des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung (unmaRstablich)

Uber die textlichen Festsetzungen wird die Planung durch folgende Inhalte erganzt:

— Die Zulassung von Einzelhandelseinrichtungen wird geméaR § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO be-
grenzt: Einzelhandelseinrichtungen mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten
werden gemal der Pléner Sortimentsliste als nicht zuléssig festgelegt.

Davon abweichend sind gemaR § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Verkaufsstellen von anséssigen
Handwerks- oder Produktionsbetrieben allgemein zuldssig, sofern diese im unmittelbaren raum-
lichen Zusammenhang zu einer auf dem Betriebsgrundstiick stattfindenden Produktion bzw. La-
gerung oder einer durch den anséassigen Betrieb angebotenen Handwerksdienstleistung stehen
und ihre Geschossflache nicht mehr als 10 % der gesamten Geschossflache des ansassigen
Betriebes umfasst.

— Die Begrenzung der maximalen Gebaudehdhen wird auf 12 m festgesetzt. Diese festgesetzte
Hohe darf fur freistehende technische Anlagen und fiir technische Aufbauten auf hdchstens
20 % der Dachflache der jeweiligen baulichen Anlage ausnahmsweise um bis zu 3,0 m tber-
schritten werden. Zur Installation von Solaranlagen darf die festgesetzte Hohe der baulichen
Anlagen ausnahmsweise um bis zu 0,5 m auf der gesamten Dachflache der jeweiligen bauli-
chen Anlage Uberschritten werden. (§ 16 Abs. 6 BauNVO)

— Es erfolgen Festsetzungen zur Gerauschkontingentierung nach DIN 45691. Zum Schutz schutz-
bedurftiger Nutzungen in der Nachbarschaft werden in den Baugebieten entsprechend § 8
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BauNVO (Gewerbegebiete) Emissionskontingente (Lex) festgesetzt. Zuléssig sind Vorhaben,

deren Geradusche die angegebenen Emissionskontingente weder tags noch nachts iberschrei-

ten.

Tab. 2: Emissionskontingente Lex tags und nachts in dB(A)/m2

Teilflache Lek tags Lek hachts
GE 11 48 35
GE 1.2 60 40
GE 2 60 45
GE 3 60 45

Fur die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A bis E erhdhen sich die Emissi-

onskontingente Lek um folgende Zusatzkontingente:

Tab. 3: Zusatzkontingente in dB fur die Richtungssektoren

Richtungssektor Zusatzkontingent
Lex, zus
in dB
tags nachts

A 4 0
B / /
C 1 4
D 18 19
E 0 0

Im Richtungssektor B werden die nach DIN 18005 erforderlichen Abstande zur Einhaltung vorge-
gebener Beurteilungspegel eingehalten. Im Richtungssektor B kann daher eine schalltechnische

Nutzbarkeit ohne Emissionsbegrenzung zugelassen werden.

— Im gesamten Gewerbegebiet sind bei der Errichtung und der Anderung von Gebauden passive

SchallschutzmaRnahmen zu beriicksichtigen (Schallddmm-Mal3e der Aul3enbauteile)

— Indem in der Planzeichnung mit grinem Punktraster in den Gewerbegebieten entlang der Lt-
jenburger Stral3e festgesetzten Bereich (Lr > 65 dB(A)) durfen AuRenwohnbereiche nur zuge-

lassen werden, wenn diese durch bauliche Mal3nahmen geschitzt werden oder ein weiterer
Freibereich der Wohnung zu einer larmabgewandten Seite orientiert ist, in dem 65 dB(A) tags

eingehalten sind

— Innerhalb des in den Gewerbegebieten entlang der Litjenburger Stral3e festgesetzten Bereichs

ist fur Schlaf- und Kinderzimmer durch ein entsprechendes Liftungskonzept ein ausreichen-

der Mindestluftwechsel sicher zu stellen (Beluftung tber eine schallabgewandte Fassade oder

ausreichender Luftwechsel bei geschlossenem Fenster durch techn. Be- und Entliftungssys-

teme / luftungstechnische MaflZnahmen)

Die Begrindung des B-Plans gibt darliber hinaus weitere Auskunft Gber die geplanten Nutzungen.
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4.2 Grinordnung

In der Planzeichnung des B-Plans sind folgenden Festsetzungen zur Grinordnung innerhalb des
Baugebietes getroffen worden. Diese Festsetzungen dienen in Teilen dem Vollzug der Eingriffsre-

gelung und werden dann in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung bertcksichtigt:

Am norddstlichen Rand des Geltungsbereichs ist eine ,Flache oder Malnahme zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft* verzeichnet. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 +
Nr. 25a BauGB) Innerhalb dieser Malnahmenflache befindet sich ein Feuchtgebiet (geschitztes
Biotop gem. § 30 BNatSchG).

Sidwestlich an der Litjenburger Straf3e befindet sich ein zum Erhalt festgesetzter Einzelbaum.
(8 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Siddstlich angrenzend an die Parkplatzflache ist eine 6ffentliche Grinflache mit der Zweckbe-
stimmung: Parkplatzeingriinung verzeichnet.

Die im Geltungsbereich vorhandenen gesetzlich geschiitzten Biotope werden nachrichtlich
Ubernommen. (8 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG)
Es handelt sich dabei um: Knicks, eine Baumhecke, zwei Kleingewéasser und ein Stillgewasser.

Die Plandarstellung wird durch umfangreiche textliche Festsetzungen erganzt. Hier wird detailliert

festgesetzt, welche MaRnahmen auf diesen Flachen zum Schutz der griinordnerischen Strukturen

erlaubt bzw. untersagt sind und wie diese Flachen gepflegt werden sollen.

Die Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit
der Zweckbestimmung “Feuchtgebiet” ist dauerhaft zu erhalten und extensiv zu pflegen. (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die Knicks sind in der Planzeichnung nachrichtlich als gesetzliche geschiitzte Biotope nach

§ 30 BnatSchG i. V. m. § 21 LnatSchG Ubernommen. Bei Abgang von Gehdlzen sind
Ersatzpflanzungen mit regionaltypischen Arten und ggf. Aufsetzarbeiten am Knickwall
durchzufiihren, sodass der Charakter und der Aufbau der Knicks erhalten bleiben. Die im
Geltungsbereich vorhandenen Knicks sind bei Bauarbeiten durch geeignete Malihahmen vor
Beeintrachtigung zu schitzen.

Bindungen fir Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen: Im Wurzelbereich (Kronentraufe plus 1,50 m) des zum Erhalt festgesetzten
Baumes (Eiche) in der ¢ffentlichen Stral3enverkehrsflache sind keine Versiegelungen oder
Aufschittungen vorzunehmen. Im Falle eines Abgangs ist fur Ersatz zu sorgen. (8§ 9 Abs. 1
Nr. 25b BauGB)

Baumschutz: Aufgrund der Satzung der Stadt PIén zum Schutz des Baumbestandes sind
Baume mit einem Stammumfang mit mehr als 80 cm gemessen in einer Héhe von 100 cm uber
dem Erdboden geschutzt. Es ist verboten, geschiitzte Baume zu beseitigen oder sonstige
Handlungen vorzunehmen, die sie zerstdren, beschéadigen ihrer typischen Erscheinungsform
wesentlich verandern. (§ 5 Abs. 1 Baumschutzsatzung Stadt Plon)

BHF Bendfeldt « Herrmann « Franke LandschaftsArchitekten GmbH Kiel - Schwerin



Landschaftsplanerischer Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n 34

4.3 Knicks im Plangebiet

Im bisher rechtswirksamen B-Plan Nr. 14, 3. Anderung sind entlang der Geltungsbereichsgrenzen
Knicks zum Erhalt sowie Knickneupflanzungen verzeichnet. Zum Grof3teil sind in diesen Bereichen
nach aktuellem Stand jedoch keine Knicks vorhanden. Bei Knicks handelt es sich um gesetzlich
30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG.
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Abb. 17: Ausschnitt der Planzeichnung des bisher rechtswirksamen Bebauungsplans Nr.
14, 3. Anderung

Die in der Karte des B-Plans Nr. 14, 3. Anderung verzeichneten Knicks zum Erhalt sowie Knick-
neupflanzungen wurden in den Vorentwurf des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung ibernommen. Die
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aktuelle Bestandssituation der Knicks im Geltungsbereich wurde in diesem Verfahrensschritt noch
nicht bericksichtigt.
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Abb. 18: Ausschnitt aus dem Vorentwurf der Planzeichnung des B-Plans Nr. 14, 4. Anderung

Im Rahmen einer Biotopkartierung zur Erfassung der aktuellen Bestandssituation im geplanten
Geltungsbereich konnte nachgewiesen werden, dass sich an den Grundstiicksgrenzen Knicks be-
finden. Daruber hinaus wurde festgestellt, dass der Bestand der Knicks entlang der Geltungsbe-
reichsgrenzen nicht den Eintragungen des B-Plans Nr. 14, 3. Anderung entspricht und diverse Lii-
cken im Bewuchs vorhanden sind.

Nach Rucksprache mit der unteren Naturschutzbehorde werden lediglich die aktuell durch die Bio-
topkartierung nachgewiesenen Knicks in den neu aufzustellenden B-Plan Nr. 14, 4. Anderung als
geschutzte Biotope gemalf § 30 BNatSchG sowie § 21 LNatSchG nachrichtlich Gbernommen. Ein
Ausgleich fir die im B-Plan Nr. 14, 3. Anderung verzeichneten, aber aktuell nicht vorhandenen
Knicks ist in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehérde nicht erforderlich.
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Abb. 19: Ausschnitt aus der Planzeichnung des aktuellen Entwurfs des B-Plans Nr. 14,
4. Anderung

5. ALLGEMEINE AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS AUF
NATUR UND LANDSCHAFT

Mit der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 werden lediglich Festsetzungen zum MaR und zur Art der
baulichen Nutzung geandert sowie ggf. Festsetzungen zum Immissionsschutz von Birordumen
und der angrenzenden Wohnbebauung erganzt. Die aktuelle Nutzung als Gewerbegebiet wurde
bereits im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 14, 3. Anderung festgesetzt. Weitere Eingriffe sind
durch die aktuelle Plananderung nicht vorgesehen.

Auswirkungen durch das geplante Vorhaben sind daher nicht zu erwarten.
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6. EINGRIFFSREGELUNG IM BAURECHT

In § 1la Abs. 3 BauGB wird vorgegeben, dass die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich
erheblicher Beeintréchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushalts in seinen nach 8 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandtei-
len (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) in der Abwagung nach 8 1 Abs. 7 zu
bertcksichtigen sind.

Weitere Vorgaben, in welcher Form die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im Baurecht abzu-

arbeiten ist, beinhaltet der Runderlass "Verhaltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum
Baurecht" (Ministerium fur Energiewende, Landwirtschaft, umwelt und landliche R&ume und Innen-
minsiterium vom 9. Dezember 2013) Er legt detaillierte Grundsatze und Maf3stédbe zur Bemessung
von AusgleichsmaflZnahmen vor.

Fur Knicks ist dartiber hinaus der Erlass "Durchfiihrungsbestimmungen zum Knickschutz" (Ministe-
rium fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und l&andliche Rdume 2017) anzuwenden.

Mit der Umsetzung der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 sind keine konkreten Neuversiegelungen
von Bdden vorgesehen. Die im Geltungsbereich vorhandenen Knicks und Kleingewasser werden
nachrichtlich als gesetzlich geschitzte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. 8§ 21
Landesnaturschutzgesetz in den B-Plan eingetragen.

6.1 VermeidungsmalRnahmen

6.1.1 Minimierung der Eingriffe in abiotische Standortfaktoren

Die Begrenzung der Versiegelung uUber die Festsetzung der Grundflachenzahl sowie die Einhaltung
von einschlagigen DIN-Normen und Sicherheitsvorschriften sorgen dafir, dass die Boden und der
Wasserhaushalt nicht mehr als nétig beeintrachtigt werden.

6.1.2 Minimierung der Eingriffe in Arten und Lebensgemeinschaften

Das im Nordosten des Plangebiets liegende Feuchtgebiet wird als Flache oder Mal3nahme zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im B-Plan festgesetzt.

Die im Geltungsbereich der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 vorhandenen geschiitzten Biotope
(Knicks, Kleingewasser, Stillgewasser) werden als nachrichtliche Ubernahmen im B-Plan verzeich-
net.

Ein markanter Einzelbdume im siidwestlichen Geltungsbereich wird als zu erhalten festgesetzt. Im
Kronentraufbereich sind Abgrabung oder Verdichtung des Bodens, Eingriffe in den Wurzelbereich
oder gartnerische Gestaltung nicht zulassig.

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase ist die Einhaltung der DIN 18920
"Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen" vorgeschrie-
ben.

BHF Bendfeldt « Herrmann « Franke LandschaftsArchitekten GmbH Kiel - Schwerin



Landschaftsplanerischer Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 14, 4. Anderung der Stadt Pl6n 38

Aufgrund der Satzung der Stadt PIén zum Schutz des Baumbestandes sind Baume mit einem
Stammumfang mit mehr als 80 cm gemessen in einer Hoéhe von 100 cm (ber dem Erdboden
geschutzt. Es ist verboten, geschutzte Bd&ume zu beseitigen oder sonstige Handlungen
vorzunehmen, die sie zerstdren, beschadigen ihrer typischen Erscheinungsform wesentlich
verandern. (8 5 Abs. 1 Baumschutzsatzung Stadt Pl6n)

6.1.3 Minimierung der Eingriffe in das Landschaftserleben

Durch den Erhalt der vorhandenen Knick- und Geholzstrukturen am Rand sowie zwischen den
Grundstiicksgrenzen des Plangebietes bleibt ein Sichtschutz bestehen.

Da es sich bei dem Vorhaben primar um die Anpassung bestehender Festsetzungen zu den bauli-
chen Nutzungen im B-Plan handelt, das Gewerbegebiet bereits grofitenteils versiegelt und bebaut
ist und direkt angrenzend die Litjenburger StralRe (B 430) verlauft, sind keine neu hinzutretenden
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten.

6.2 Eingriffe und Ausgleichsbedarf

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Gewerbegebiet, das bereits groRtenteils bebaut und ver-
siegelt ist. Im Rahmen der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 sollen lediglich die Festsetzungen zum
MalR und zur Art der baulichen Nutzung geandert sowie Festsetzungen zum Immissionsschutz von
Burordaumen und der angrenzenden Wohnbebauung erganzt werden.

Da durch das geplante Vorhaben keine neuen Eingriffe ermdglicht werden und es sich bei dem
Geltungsbereich gréftenteils um bereits festgesetzte Gewerbeflachen handelt, wird kein Ausgleich
bzw. Ersatz erforderlich.
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6.2.1 Eingriffe in Flachen und Landschaftsbestandteile mit allgemeiner
Bedeutung fur den Naturschutz

6.2.1.1 Eingriffe in Boden

Mit der Umsetzung der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 sind keine konkreten Neuversiegelungen
von Boden vorgesehen. Dabei werden die durch die rechtsgiiltige 3. Anderung des B-Planes ge-
nehmigten Eingriffe als Bestand zugrunde gelegt.

Im B-Plangebiet tiber eine GRZ von 0,8 die insgesamt zu versiegelnde Flache festgesetzt. Die Fla-
chengréfRe stimmt mit der rechtsgtiltigen Planung tberein, lediglich die Baugrenzen wurden stdlich
am Behler Weg erweitert.

6.2.1.2 Eingriffe in das Landschaftsbild

Mit der Umsetzung der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 sind keine neuen Eingriffe in das Land-
schaftsbild vorgesehen. Es handelt sich bei dem Vorhaben priméar um die Anpassung bestehender
Festsetzungen zu den baulichen Nutzungen im B-Plan, das Gewerbegebiet ist bereits gréf3tenteils
versiegelt und bebaut und direkt angrenzend verlauft die Litjenburger Stra3e (B 430). Daher wird
das vorhandene Ortsbild nicht wesentlich verandert.

6.2.2 Eingriffe in Flachen und Landschaftsbestandteile mit besonderer
Bedeutung fur den Naturschutz

Auf Flachen und bei Landschaftsbestandteilen mit besonderer Bedeutung fur den Naturschutz fih-
ren Eingriffe zu erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaf-
ten.

Flachen bzw. Landschaftsbestandteile mit besonderer Bedeutung sind im Geltungsbereich die
Knicks, Feldgehdlze, Kleingewdasser, das Stillgewasser innerhalb des Feuchtegebiets, die Baum-
hecke und die Einzelbdume. Bei Beeintrachtigungen sind zusatzlich zu den Kompensationsmal3-
nahmen fur Flachen und Landschaftsbestandteile mit allgemeiner Bedeutung Malinahmen zur
Wiederherstellung der gestérten Funktionen und Werte des Schutzgutes Arten und Lebensgemein-
schaften erforderlich.

Mit der Umsetzung der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 sind keine neuen Eingriffe in Flachen und
Landschaftsbestandteile mit besonderer Bedeutung vorgesehen. Es handelt sich bei dem Vorha-
ben primér um die Anpassung bestehender Festsetzungen zu den baulichen Nutzungen im B-Plan
und das Gewerbegebiet ist bereits grof3tenteils versiegelt und bebaut.

6.2.3 Beeintrachtigung gefahrdeter Arten

Im Plangeltungsbereich haben Uberwiegend weit verbreitete Arten ihren Lebensraum. Mal3gebliche
Lebensrdume geféhrdeter Pflanzen- oder Tierarten werden durch das Vorhaben voraussichtlich
nicht beeintrachtigt.
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Da es sich bei dem Vorhaben primar um die Anpassung bestehender Festsetzungen zu den bauli-
chen Nutzungen im B-Plan handelt, das Gewerbegebiet bereits grofitenteils versiegelt und bebaut
ist und direkt angrenzend die Lutjenburger Strafl3e (B 430) verlauft, sind keine erheblich verénder-
ten Auswirkungen auf die Fauna zu erwarten.

6.3 KompensationsmalRnahmen

Da durch das geplante Vorhaben keine neuen Eingriffe ermdglicht werden und es sich bei dem
Geltungsbereich grofitenteils um bereits festgesetzte Gewerbeflachen handelt, wird kein Ausgleich
bzw. Ersatz erforderlich.
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7. ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG

Nach der Ermittlung und Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen im Sinne der Eingriffsrege-
lung beinhaltet das folgende Kapitel eine gesonderte Betrachtung der mdglichen Auswirkungen
des Vorhabens auf die Belange des Artenschutzes.

In diesem Rahmen werden die artenschutzrechtlich relevanten Arten bzw. Artengruppen ermittelt
und mdgliche artenschutzrechtliche Konfliktpunkte bewertet. Darauf aufbauend wird geprift, ob
durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Verbotstatbestidnde ausgel6st werden kénnen.

Der rechtliche Rahmen fiir die Abarbeitung der Artenschutzbelange ergibt sich aus dem Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG vom 29.07.2009). Die zentralen nationalen Vorschriften des be-
sonderen Artenschutzes in § 44 BNatSchG beinhalten fiir die besonders geschitzten und die
streng geschitzten Tiere und Pflanzen unterschiedliche Zugriffsverbote.

So ist es gemaR § 44 (1) BNatSchG verboten

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-
zen oder zu toten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu enthehmen, zu beschadigen
oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stéren;
eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der loka-
len Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten
aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschédigen oder zu zerstoren.

Die besonders geschiitzten bzw. streng geschitzten Arten werden in 8 7 (2) Nr. 13 bzw. Nr. 14
BNatSchG definiert. Als besonders geschitzt gelten demnach:

a) Arten des Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EU-Artenschutzverordnung),

b) Nicht unter a) fallende, in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
gefuhrte Arten,

c) alle europaischen Vogelarten und

d) Arten, die in einer Rechtsverordnung nach 8§ 54 (1) BNatSchG aufgefuhrt sind.

Bei den streng geschitzten Arten handelt sich um besonders geschiitzte Arten, die aufgefiihrt sind

in:
a) Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EU-Artenschutzverordnung),
b) Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) oder

c) In einer Rechtsverordnung nach § 54 (2) BNatSchG aufgefiihrt sind.

§ 44 (5) BNatSchG weist auf die unterschiedliche Behandlung von national und gemeinschafts-
rechtlich geschiitzten Arten bei nach § 15 BNatSchG zulassigen Eingriffen sowie nach den
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Vorschriften des Baugesetzbuches zuldssigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BauGB
hin. § 45 (7) BNatSchG definiert bestimmte Ausnahmen von den Verboten und § 67 (2) BNatSchG
beinhaltet eine Befreiungsmoglichkeit.

Vor dem Hintergrund des dargelegten gesetzlichen Rahmens sind die Auswirkungen des geplan-
ten Vorhabens auf die artenschutzrechtlichen Belange zu untersuchen. So ist zu prifen, ob Zu-
griffsverbote gemalR 8§ 44 (1) BNatSchG ausgeldst werden kdnnen und welche MaRnahmen ergrif-
fen werden mussen, um das Eintreten von Verbotstatbestédnden zu vermeiden. Ist dies nicht mog-
lich, wére nachzuweisen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fiir eine Ausnahme nach
§ 45 (7) BNatSchG gegeben sind.

7.1 Datengrundlage

Zur Ermittlung von Vorkommen prifrelevanter Arten im Betrachtungsgebiet wurden folgende Unter-
lagen ausgewertet:

= Verbreitungsatlanten

= Abfrage des Artenkatasters des LfU (ehem. LLUR) (Datenbank LANDESAMT FUR UMWELT
SCHLESWIG-HOLSTEIN, vor allem Amphibien und Reptilien, Haselmaus, Flederméause),

= Biotoptypen- und Nutzungskartierung (BHF 2021) zur Einschatzung des faunistischen Potenzi-
als der Lebensréaume.

Die Ergebnisse der faunistischen Potenzialanalyse sind in Kapitel 3.2.2 "Tierwelt" dargestellt.

7.2 Wirkfaktoren des Vorhabens

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Gewerbegebiet, das bereits grofdtenteils bebaut und ver-
siegelt ist. Im Rahmen der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 sollen lediglich die Festsetzungen zum
Malf3 und zur Art der baulichen Nutzung geéandert sowie ggf. Festsetzungen zum Immissionsschutz
von Biroraumen und der angrenzenden Wohnbebauung ergénzt werden.

Da durch das geplante Vorhaben keine neuen Eingriffe ermdglicht werden und es sich bei dem
Geltungsbereich gréftenteils um bereits festgesetzte Gewerbeflachen handelt, ist nicht mit mégli-
chen bau-, betriebs- und anlagebedingten Wirkfaktoren zu rechnen.
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7.3 Relevanzprifung

Allgemeine artenschutzrechtlich relevante Arten

Die Relevanzprifung hat zur Aufgabe, diejenigen (potenziell) vorkommenden Arten zu ermitteln,
die hinsichtlich der méglichen Wirkungen des Vorhabens zu betrachten sind. Da durch das ge-
plante Vorhaben keine neuen Eingriffe ermdglicht werden und es sich bei dem Geltungsbereich
grof3tenteils um bereits festgesetzte Gewerbeflachen handelt, ist nicht mit méglichen bau-, be-
triebs- und anlagebedingten Wirkfaktoren zu rechnen. Da im Rahmen der in den Gewerbegebieten
mdglichen Bebauung (Abriss, Umbau, Neubau etc.) jedoch artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stande tangiert werden kdnnen, werden im Folgenden die potenziell im Geltungsbereich vorkom-
menden Arten sowie entsprechende VermeidungsmafRnahmen aufgefihrt.

In einem ersten Schritt wird zun&chst ermittelt, welche Arten aus artenschutzrechtlichen Griinden
grundsatzlich relevant sind.

So sind im Hinblick auf den besonderen Artenschutz nach § 44 (1) BNatSchG obligatorisch alle eu-
roparechtlich geschiitzten Arten zu bertcksichtigen. Hierzu gehoéren alle européaischen Vogelar-
ten (Schutz nach VSchRL) sowie die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeflihrten Arten.

Von den lediglich national geschitzten Arten wéren die in einer Rechtsverordnung nach § 54

Abs. 1 Nr. 2 aufgefihrten Tier und Pflanzenarten, fir die die Bundesrepublik Deutschland in hohem
MaRe verantwortlich ist, prifungsrelevant. Da diese Rechtsverordnung bislang nicht vorliegt, kann
sie im vorliegenden Fachbeitrag keine Anwendung finden.

Alle weiteren allein nach nationalem Recht geschitzten Arten kdnnen bei diesem Vorhaben von
der artenschutzrechtlichen Prifung ausgenommen werden. Grundlage hierfur bildet § 44 Abs. 5
BNatSchG. Hierin ist geregelt, dass bei Handlungen zur Durchfiihrung eines nach § 15 BNatSchG
zulassigen Eingriffs oder bei Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, die nach den
Vorschriften des Baugesetzbuches zuldssig sind, kein Verstol3 gegen die Zugriffsverbote vorliegt,
wenn nur national geschitzte Arten betroffen sind.

Lokale artenschutzrechtlich relevante Arten

In einem zweiten Schritt kénnen unter den oben definierten alle jene Arten ausgeschieden werden,
die im Untersuchungsgebiet aufgrund ihres Verbreitungsmusters oder aufgrund fehlender geeigne-
ter Habitatstrukturen nicht vorkommen oder die gegeniiber den vorhabenspezifischen Wirkfaktoren
als unempfindlich gelten.

Fir die verbleibenden relevanten Arten schlief3t sich eine artbezogene Konfliktanalyse an.

Von den européischen Vogelarten besteht im Plangebiet ein Potenzial fir Geholzfreibriter (z. B.
Zaunkonig, Heckenbraunelle, Amsel, Gelbspétter, Klappergrasmiicke, Dorngrasmiicke, Aaskréhe,
Goldammer und Elster), Gehdlzhéhlenbriter (z.B. Kohimeise, Blaumeise) und bodenbriitenden Ar-
ten der Halboffenlandschaften (Rotkehlchen).

Die Gebaude des Siedlungsbereiches bieten potenzielle Brutplétze fir gebaudebritende Arten wie
Gartenrotschwanz, Haussperling, Rauchschwalbe, Mauersegler oder Mehlschwalbe.

Da mit dem geplanten Vorhaben keine Beseitigung von Gehdlzen oder Inanspruchnahme von
neuen Flachen verbunden ist, ist fir die genannten Gruppen keine Konfliktanalyse durchzufuhren.
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Unter den Arten des Anhang IV finden sich in Schleswig-Holstein Vertreter der Artengruppen
Farn- und Blitenpflanzen (Kriechender Sellerie, Schierlings-Wasserfenchel, Froschkraut), Sauge-

tiere (15 Fledermaus-Arten, Biber, Fischotter, Hasel- und Birkenmaus sowie Schweinswal), Repti-
lien (Européische Sumpfschildkrote, Schlingnatter, Zauneidechse), Amphibien (Kammmolch, Knob-
lauchkrote, Kreuzkréte, Laubfrosch, Moorfrosch, Rotbauchunke, Wechselkréte), Fische (Stér und
Nordsee-Schnéapel), Kéfer (Eremit, Breitrand, Heldbock, Breitfligeltauchkéfer), Libellen (GroRRe
Moosjungfer, Griine Mosaikjungfer), Schmetterlinge (Nachtkerzen-Schwarmer) und Weichtiere
(Kleine Flussmuschel).

Fir die groRe Mehrzahl der aufgefiihrten Artengruppen kann ein lokales Vorkommen im Plangel-
tungsbereich aufgrund der gut bekannten Standortanspriiche und Verbreitungssituation der einzel-
nen Arten und unter Bertcksichtigung der Lebensraumausstattung, der ausgewerteten Unterlagen
und der durchgefuihrten Untersuchungen ausgeschlossen werden (z.B. Biber, Fischotter, Birken-
maus, Schweinswal, Europdische Sumpfschildkrote, Schlingnatter, Wechselkréte, Kleine Flussmu-
schel). Bei einer Vielzahl handelt es sich um Arten, die hohe Anspriiche an ihren Lebensraum stel-
len und in Schleswig-Holstein nur noch wenige Vorkommen besitzen (z. B. die oben aufgefihrten
Pflanzen-, Kafer- und Schmetterlings-Arten).

Das Artkataster des LfU (zum Zeitpunkt der Datenrecherche LLUR) enthalt fir den Plangeltungs-
bereich lediglich Funddaten fiir den Laubfrosch im Bereich des Gewassers im norddstlich gelege-
nen Feuchtgebiet. Ein Vorkommen von Kammmolch, Knoblauchkréte, Kreuzkréte, Erdkrote, Teich-
molch, Teichfrosch, Rotbauchunke, Grasfrosch und Moorfrosch im Geltungsbereich ist groRraum-
lich betrachtet nicht génzlich auszuschlief3en. Da es sich bei dem Vorhaben priméar um die Anpas-
sung bestehender Festsetzungen zu den baulichen Nutzungen im B-Plan handelt, das Gewerbege-
biet bereits grofldtenteils versiegelt und bebaut ist und direkt angrenzend die Litjenburger Stralle

(B 430) verlauft, sind keine erheblich veranderten Auswirkungen auf die Fauna zu erwarten. Daher
ist fur die Artengruppe der Amphibien keine vertiefende artenschutzrechtliche Konfliktanalyse erfor-
derlich.

Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Reptilienarten ist aufgrund der Habitatstrukturen
und der intensiven Nutzung nicht zu erwarten. Die Abfrage der LfU-Datenbank ergab fiir den Pla-
nungsraum keine bekannten Vorkommen von Reptilienarten, was die Situation bestatigt.

Aufgrund von Nachweisen der Ringelnatter und der Zauneidechse etwa 130 — 160 m auf3erhalb
des Plangebiets kann ein potenzielles bzw. zeitweises Vorkommen innerhalb des Geltungsbe-
reichs jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Da es sich bei dem Vorhaben priméar um die Anpassung bestehender Festsetzungen zu den bauli-
chen Nutzungen im B-Plan handelt, das Gewerbegebiet bereits grofitenteils versiegelt und bebaut
ist und direkt angrenzend die Lutjenburger StralRe (B 430) verlauft, sind keine erheblich verander-
ten Auswirkungen auf die Fauna zu erwarten. Daher ist fir die Artengruppe der Reptilien keine ver-
tiefende artenschutzrechtliche Konfliktanalyse erforderlich.

Hinsichtlich der Saugetiere besitzt das Plangebiet potenzielle Bedeutung fur Flederméause, die den
Raum als Jagdrevier und die Knicks als Leitstrukturen nutzen kénnen. Tagesverstecke bzw. Quar-
tiere in einzelnen Baumen und Geb&uden kdnnen ebenfalls vorhanden sein.

Gemal den Ergebnissen des Erhaltungszustands der Saugetiere des LfU (ehem. LLUR) liegt der
Geltungsbereich der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 innerhalb von Gebieten mit Nachweisen der
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Breitfligelfledermaus, der Teichfledermaus, der Wasserfledermaus, der Zwergfledermaus, der Mi-
ckenfledermaus, der Rauhautfledermaus und des Abendseglers sowie knapp auf3erhalb angren-
zend an Verbreitungsgebiete des braunen Langohrs, der gro3en Bartfledermaus, der Zweifarbfle-
dermaus und der Fransenfledermaus.

Das Vorkommen mehrerer Fledermausarten innerhalb des Geltungsbereichs ist zu erwarten, da
anzunehmen ist, dass in den Siedlungsstrukturen vereinzelt Quartierstandorte der Gebaude besie-
delnden Arten Zwergfledermaus und Breitfliigelfledermaus existieren. Das Vorkommen weiterer
Arten wie Gro3er Abendsegler und Rauhautfledermaus ist nicht unwahrscheinlich.

Hinsichtlich der Fledermause sind artenschutzrechtliche Konflikte nur in geringem Umfang zu er-
warten. Da es sich bei dem Vorhaben primér um die Anpassung bestehender Festsetzungen zu
den baulichen Nutzungen im B-Plan handelt, das Gewerbegebiet bereits grofdtenteils versiegelt
und bebaut ist und direkt angrenzend die Litjenburger StralRe (B 430) verlauft, sind keine erheblich
veranderten Auswirkungen auf die Fauna zu erwarten. Daher ist flr die Artengruppe der Fleder-
mause keine vertiefende artenschutzrechtliche Konfliktanalyse erforderlich.

Gemal den Ergebnissen des Erhaltungszustands der Haselmaus des LfU (ehem. LLUR) liegt der
Geltungsbereich der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 knapp auf3erhalb angrenzend an ein Verbrei-
tungsgebiet der Art. Etwa 250 m stdlich des B-Plan Gebiets gibt es gemaf Artkataster des LfU
eine Haselmaussichtung aus dem Jahr 1991. Ein potenzielles Auftreten der Haselmaus innerhalb
des Geltungsbereichs ist daher anzunehmen.

Da es sich bei dem Vorhaben jedoch primar um die Anpassung bestehender Festsetzungen zu
den baulichen Nutzungen im B-Plan handelt, das Gewerbegebiet bereits groRtenteils versiegelt
und bebaut ist und direkt angrenzend die Lutjenburger Strafl3e (B 430) verlauft, sind keine erheblich
veranderten Auswirkungen auf die Fauna zu erwarten. Daher ist fur die Artengruppe der Hasel-
maus keine vertiefende artenschutzrechtliche Konfliktanalyse erforderlich.

Vor diesem Hintergrund kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass durch das geplante
Vorhaben keine relevanten Auswirkungen auf die Fauna zu erwarten sind und somit fiir keine der
genannten Arten eine Konfliktanalyse erforderlich ist.

Dariiber hinaus sind bei der Umsetzung von Bauvorhaben in den Gewerbegebieten folgende arten-
schutzrechtliche Vermeidungsmafnahmen durchzufihren:

- Die Baufeldvorbereitung ist aus artenschutzrechtlichen Griinden nur auf3erhalb der Monate
Mérz bis September zuldssig. Anderenfalls sind die Arbeiten nur méglich, wenn durch eine
Prifung das Vorhandensein von Vogel-Niststatten ausgeschlossen werden kann.

- Die Kleingewasser und Ufersaume stellen potenzielle Lebensraume von Amphibien dar. Bei
Bauarbeiten sind diese durch geeignete MaRnahmen vor Beeintréachtigungen zu schitzen.

- Bei Eingriffen in Geholze ist eine biologische Baubegleitung hinzuzuziehen, damit ggf. weitere
MalRnahmen abgestimmt werden kénnen.

Die genannten Vermeidungsmafnahmen sind im Rahmen der Umsetzung des B-Plans zu beach-
ten.
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8. ZUSAMMENFASSUNG

Die Stadt Plon plant die Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 14, 3. Anderung, der ein beste-
hendes Gewerbegebiet am Behler Weg umfasst. Mit der 4. Anderung werden die Festsetzungen
zum Maf und zur Art der baulichen Nutzung geandert sowie zum Entwurf ggf. Festsetzungen zum
Immissionsschutz von Biroraumen und der angrenzenden Wohnbebauung erganzt.

Um die Belange des Naturschutzes sowie der Landschaftspflege in die verbindliche Bauleitplanung
einzubringen und die Eingriffe sowie den Ausgleichsbedarf zu ermitteln, wurde begleitend ein
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag (LPF) erstellt.

Im Kapitel 1. "Einleitung” wird der Anlass fur die stédtebauliche Planung dargestellt.

Kapitel 2. "Rechtliche Bindungen und planerische Vorgaben" gibt einen Uberblick tiber die zu be-
ricksichtigenden Bindungen und Vorgaben im Geltungsbereich und seiner ndheren Umgebung.

Das Kapitel 3. "Bestand und Bewertung" betrachtet die abiotischen Standortfaktoren (Boden, Was-
serhaushalt), Arten- und Lebensgemeinschaften (Pflanzen und Tierwelt) sowie das Landschafts-
bild. Es folgt eine Darstellung der vorhandenen Nutzungen und Beeintrachtigungen. Demgemar
umfasst das Vorhaben ein bestehendes Gewerbegebiet ,Behler Weg“. Das groRtenteils bereits be-
baute und versiegelte Plangebiet wird durch verschiedene Gehdlze entlang der Grundstiicksgren-
zen sowie am Behler Weg und der Lutjenburger Stral3e strukturiert. Im Plangebiet sind stralRenbe-
gleitend vereinzelt Graben sowie zwei Kleingewasser und ein Stillgewasser vorhanden.

Im Kapitel 4. "Geplantes Vorhaben" werden die Ziele und Inhalte des B-Planes sowie das grunpla-
nerische Konzept fir die Entwicklung des Wohngebiets erlautert.

Im Kapitel 5. erfolgt vorbereitend eine allgemeine Beschreibung méglicher Auswirkungen des Vor-
habens.

Die Abarbeitung der Eingriffsregelung ist Kapitel 6 zu entnehmen. Mit der 4. Anderung des B-
Plans Nr. 14 werden die Festsetzungen zum Malf3 und zur Art der baulichen Nutzung geéndert so-
wie ggf. Festsetzungen zum Immissionsschutz von Burordumen und der angrenzenden Wohnbe-
bauung erganzt.

Nach einer Darstellung von Vermeidungsmaflinahmen werden die unvermeidbaren Eingriffe und
der erforderliche Ausgleichsbedarf ermittelt. Da durch das geplante Vorhaben keine neuen Ein-
griffe ermdglicht werden und es sich bei dem Geltungsbereich gréfitenteils um bereits festgesetzte
Gewerbeflachen handelt, wird kein Ausgleich bzw. Ersatz erforderlich.

Das Kapitel 7 "Artenschutzrechtliche Prifung" kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante
Vorhaben keine relevanten Auswirkungen auf die Fauna zu erwarten sind. Bei der Durchfuhrung
geeigneter Vermeidungsmaflinahmen im Rahmen der Umsetzung von Bauvorhaben in den Gewer-
begebieten ist davon auszugehen, dass Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG nicht eintreten
werden.
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10. ANHANG

Dem Erlauterungsbericht sind im Anhang folgende Anlagen beigefugt:

e Karte 1: "Biotop- und Nutzungstypen" M. 1:2.000
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Legende
Bestand
Gewasser
I:l Kleingewasser (FKy); Stillgewasser (FSy); Kunstliche Gewésser (FXy)
Gehélzbestinde
Gehsize und sonstige Baumstrukturen (HBY, HGy)
Landwirtschaftliche Nutzflichen
l:l Grinland (G)
Ruderal- und Trockenflachen
Ruderalfiuren, Rohboden (RHy)
Siedlungsbereiche
l:l Landwirtschafiche Lagerflache (SLi)
l:l Wohnbebauungen im Innenbereich (SBe)

- Verkerhrsfiéchen (SV)

I:l Strafienbegleitgriin (mit Baumen - SVh, mit Gebiischen - SVg, ohne Gehdize - SVo)
- Gewerbeflichen (Sig)
I:l Griinflchen in besiedeltem Bereich (SGe, SGg, SGn, SGr, SGs, SGx, SGy, SPy)
Lineare Biotope

Ruderaler Saum (RH)
@00 Geschnittene Hecke aus heimischen Gehdlzen (HFz), Baumhecke (HFb)
SOO®  Knick (HW, HWb, HWy)

(®) (®(®) Baumreine, Allee (HRy, HRn)

P Graben (FGy)

ACHCHCNED Gebiisch, Gehdlz (HBy)
Punktuelle Landschaftselemente

(+)  Einzelbaum (HE, HEn)
Sonstiges

Geltungsbereich B-Plan 14, 4. Anderung

Biotopschutz

Karte der Biotoptypen zum
B-Plan Nr. 14, 4. Anderung
in der Kreisstadt Pl6n, Kreis PI6n

Biotop- und
Abb. 1 Nutzungstypen
—— ™ 1:2.000 A
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Stadt Plon - Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung

Stellungnahmen der friihzeitigen Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und
der Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB
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Stadt Plon - Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung

Stellungnahmen der friihzeitigen Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und
der Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB

Nr.

Stellungnahmen

Abwagungsvorschlag

1

Kreisverwaltung Plon, 01.12.2020
ZU TEXT TEIL B

Der Hinweis zu Punkt 3.0 ist zu Gberarbeiten, die DIN Vorschriften sind vermutlich bei
der Stadt PI6n einzusehen.

Eine abschlieRende Stellungnahme wird zunachst zurtickgestellt, da aufgrund des ausste-
henden Gutachtens zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage iber Emissionen und Im-
missionen in Bezug auf (Betriebs-)Wohnen getroffen werden kann.

Fachbehordliche Stellungnahmen:
Die UNB teilt mit:

Zum derzeitigen Stand der Planung werden seitens der UNB folgende Anregungen vorge-
bracht:

1. Die Flachen, die im Entwurf zum Erhalt von Baumen, Strduchern und sonstigen Be-
pflanzungen eingezeichnet sind, sind im alten B-Plan (3. Anderung) gréRtenteils als
anzupflanzende bzw. zu erhaltende Knicks eingetragen. Knicks sind geschiitzte Bio-
tope (§ 21 (1) Nr. 4 LNatSchG). Der tatsichliche Bestand an Knicks im Plangebiet
muss erhoben und in die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz aufgenommen werden. Die Fest-
setzung als Geholzflache ist nur durch eine Entwidmung méglich. Diese wird in Aus-
sicht gestellt, sofern ein Ausgleich im Verhéltnis 1:1, zum Beispiel durch ein Knick-
Okokonto, gesichert ist. Wenn die Knicks als geschiitzte Biotope erhalten werden sol-
len, so sind sie nachrichtlich zu Gbernehmen.

2. Bezliglich der im Plangebiet vorhandenen und nicht zum Erhalt festgesetzten Baume
ist die Stadt Plon aufgrund ihrer Baumschutzsatzung zustandig.

3. Durch die Veranderung der Baugrenze wird das Baufenster GE1 im Gegensatz zum
derzeitig giiltigen B-Plan 14, 3. Anderung, vergréRert (nach Messung der hier vorlie-
genden Karte werden ca. 2.970 m? dem Baufenster hinzugefiigt). Die VergréRerung
ist zu bilanzieren und in die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz aufzunehmen. Ein Ausgleich ist
im Umweltbericht nachzuweisen.

Der Anregung wird gefolgt. Der Hinweis zu den genannten DIN-Vorschriften
wird angepasst.

Zum Entwurf wurde eine schalltechnische Untersuchung erarbeitet, die unter
anderem auch die Emissionen der Bestandsbetriebe berticksichtig. Die Ergeb-
nisse sind in den Entwurf der 4. Anderung eingeflossen und es wurden Lirm-
festsetzungen getroffen.

Der Anregung wird zum Teil gefolgt. Die vorhandenen Knickstrukturen und
die sonstigen Geholzstrukturen wurden vom Biiro BHF, Kiel, aufgenommen
und in einem Griinbestandsplan dargestellt sowie eine E/A-Bilanz erstellt.
Diese Fachplanungen sind Bestandteil der Entwurfsunterlagen.

Der Anregung wird gefolgt. In Abstimmung mit der UNB werden die unter
Schutz stehenden Knicks nachrichtlich iGbernommen

Eine das Ortsbild préagende Eiche im Siidwesten des Plangebietes wird zum
Erhalt festgesetzt. Weitere Baume sind (iber die Baumschutzsatzung der
Stadt geschiitzt, sofern sie den dortigen Kriterien fiir einen Schutz entspre-
chen. Es erfolgt im B-Plan ein Hinweis auf die Baumschutzsatzung.

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Giberbaubare Grundstiicksflache regelt
die Zulassigkeit von Hauptgebiuden innerhalb der Baugrenzen. Nebenanla-
gen im Sinne des §14 BauNVO, Garagen sowie Stellplatze mit ihren Zufahren,
Hofflachen sind gemaR §23 Abs. 5 BauNVO auch auBerhalb der tiberbauba-
ren Grundstticksflichen moglich. Mit der Erweiterung der Gberbaubaren
Grundstiicksflache kann das Plangebiet effizient im Sinne einer Nachverdich-
tung mit Hochbauten bebaut werden. Der zulassige Versiegelungsgrad wird
Uber die festgesetzte Grundflachenzahl von 0,8 geregelt. Diese GRZ wird im
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Stadt Plon - Bebauungsplan Nr. 14, 4. Anderung

Stellungnahmen der friihzeitigen Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und
der Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB

Nr. Stellungnahmen Abwagungsvorschlag

Rahmen der 4. Anderung aus der 3. Anderung tibernommen. Es wird durch die
4. Anderung keine zusatzliche Versiegelung zugelassen.

4. Hinweise zum Vorkommen seltener und schiitzenswerter Arten im Plangebiet liegen | Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
hier nicht vor.
5. Ich weise darauf hin, dass einige der festgesetzten Anpflanzungen der 3. Anderung Im Rahmen der 4. Anderung wurde eine vollstindige Biotoptypenkartierung
des B-Plans nicht umgesetzt wurden. durch das Biro BHF aus Kiel durchgefiihrt. Es wurde festgestellt, dass der Be-
stand der Knicks entlang der Geltungsbereichsgrenzen nicht den Anpflanz-
und Erhaltungsfestsetzungen des B-Plans Nr. 14, 3. Anderung entspricht und
diverse Liicken im Bewuchs vorhanden sind beziehungsweise Knickstrukturen
vorhanden sind, die im derzeit giiltigen Planrecht nicht festgesetzt sind.

Nach Riicksprache mit der unteren Naturschutzbehérde werden die aktuell
durch die Biotopkartierung nachgewiesenen Knicks in den Entwurf der 4. An-
derung als geschiitzte Biotope gemal3 § 30 BNatSchG sowie § 21 LNatSchG
nachrichtlich tibernommen. Ein Ausgleich fiir die im B-Plan Nr. 14, 3. Ande-
rung verzeichneten, aber aktuell nicht vorhandenen Knicks ist in Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehérde nicht erforderlich. Der Sachverhalt
wurde in der Begriindung erganzt.

Im Rahmen der Abwagung wurde beriicksichtigt, dass es sich um das einzige
zusammenhangende Gewerbegebiet der Stadt Plon handelt, das weitestge-
hend bebaut ist. Mit der nachrichtlichen Ubernahme der Knickstrukturen
konnte ein guter Kompromiss zwischen den naturschutzfachlichen Belangen
und den gewerblichen Belangen der Stadt Plon gefunden werden.

Die untere Bodenschutzbehérde teilt mit:

Beziiglich altlastenverdachtiger Standorte:

Die von der unteren Bodenschutzbehorde (uUBB) zum derzeitigen Kenntnisstand im Plan- | Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass im B-Plan ein Hinweis auf die
gebiet erfassten Standorte, fiir die der Verdacht einer schadlichen Bodenveranderung be- | Verdachtsstandorte erfolgt und der Sachverhalt wird in der Begriindung er-
steht, sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst: ganzt. Die Grundstlicke, auf denen sich die Altlastenverdachtsflachen befin-
den, sind bereits mit genehmigten baulichen Anlagen bebaut und versiegelt.

Tabelle 1: Im Plangebiet erfasste Verdachtsstandorte . X X X X T
Eine weitere Bebauung ist auch nach heutigem Planrecht bereits moglich.

Ortlichkeit Bezeichnung / Branche relevanter Betriebszeitraum

Behler Weg 1- 3 Kfz-Werkstatt 1950 bis heute Aufgrund der genehmigten Bestandsgebiude und -nutzungen geht die Stadt

Seﬂ:er weg 21 ?fzgg‘a“det' & V‘Le’kswﬁWKP :gg? *;!S Emf’ davon aus, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhiltnisse gegeben sind. Sollte
enler VWeg a lertbauunternenmen; IS heute . . . . . . . . _

Litienburger Straie 61 Tankstelle 1994 bis heute es zu einer baulichen Weiterentwicklung mit einer Entsiegelung oder mit Gra

bungen auf den Grundstiicken kommen, sind je nach beabsichtigter Nutzung
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der Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB

Nr.

Stellungnahmen

Abwagungsvorschlag

Von Seiten der uBB bestehen auf Grund des Altlastenverdachts an den o.g. Standorten
Bedenken hinsichtlich der gesunden Wohn- und Arbeitsverhiltnisse. Eine Kennzeichnung
der betroffenen Standorte in den Planunterlagen ist angebracht. GemaR dem Altlastenleit-
faden des Landes Schleswig-Holstein konnen Historische Erkundungen und orientierende
Untersuchungen den Altlastenverdachtes aufklaren. Zurzeit ist nicht absehbar, wann die
uBB diese Untersuchungen an diesen Standorten durchfiihren kann.

Im Rahmen der Klarung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhiltnisse nach § 1 Abs. 6 Nr.
1 BauGB kann aber der Planungstrager den Altlastenverdacht durch entsprechende Un-
tersuchungen selbst aufklaren.

Beziiglich Bodenschutzvorsorge:

GemalR § 1 BBodSchG ist die Funktionsfahigkeit des Bodens zu erhalten und zu férdern.
Zum Schutz vor schadhaften Bodenverdichtungen sind bei BaumaBnahmen auf unbefes-
tigten Flachen (insbesondere Baufahrwegen) Arbeitsgerite mit breitem Kettenfahrwerk
einzusetzen bzw. Lastverteilungsplatten auszulegen. Spatere Griinflichen sind nach Még-
lichkeit weder zu befahren noch mit Auflasten zu versehen.

Samtliches abgetragenes Bodenmaterial ist einer ordnungsgemaBen und moglichst stand-
ortnahen Verwertung/Entsorgung zuzufiihren. Die geltenden abfallrechtlichen sowie bo-
denschutzrechtlichen Anforderungen, u. a. nach § 12 BBodSchV oder LAGA M20, sind
umzusetzen und bei moglichen Verwertungen von (iberschissigen Bodenmaterial zu be-
riicksichtigen. Fur Nivellierungsarbeiten ist bevorzugt Bodenmaterial aus dem Plangebiet
zu nutzen. Weiterhin ist zu berticksichtigen:

e Vermeidung von Bodenbewegungen; Kalkulation und Bilanzierung von Boden-
mengen

e Verwendung abgetragenen Bodenmaterials innerhalb des Plangebiets

e Vermeidung von Substratvermischung; getrennte Entnahme, Lagerung und Ein-
bringung von Ober- und Unterboden (ggf. Einzaunung zum Schutz vor Befahrung
und Abdeckung zum Schutz vor Erosion)

e Zwischenlagerung von Bodenmaterial in Mieten von max. 2 m Hohe (Oberboden)
bzw. 3 m Hohe (Unterboden)

e Begriinung von Mieten mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzeh-
renden Pflanzen (z.B. Luzerne, Waldstaudenroggen, Lupine, Olrettich) bei einer
Lagerdauer Uber 2 Monaten

im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren historische Erkundungen und ori-
entierende Untersuchungen vorzunehmen.

Der Giberwiegende Teil des Gewerbegebietes ist bereits bebaut und versie-
gelt, so dass die Funktionsfahigkeit auf Grund des heutigen Planrechts bereits
eingeschrankt ist. Die Hinweise werden fir die Ausfiihrungsplanung zur
Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen der friihzeitigen Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und
der Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB

Nr.

Stellungnahmen

Abwagungsvorschlag

Der Denkmalschutz teilt mit:

Im Plangeltungsbereich sind keine Bau- und Griindenkmale erfasst, so dass keine entspre-
chenden Belange betroffen sind. Da grundsatzlich Belange der archdologischen Denkmal-
pflege betroffen sein kbnnen, ist eine Abstimmung der Planung mit dem Archaologischen
Landesamt SH erforderlich.

Der 6ff.-rechtl. Entsorgungstrager teilt mit:

Die Zufahrt zu den Miillbehalterstandplatzen ist so anzulegen, dass ein Riickwartsfahren
nicht erforderlich wird. Bei Sackgassen muss die Moglichkeit bestehen, am Ende der
StraBe zu wenden (3-achsige Mullfahrzeuge).

Weiteres Verfahren:

Bitte kennzeichnen Sie im weiteren Verfahren Anderungen in Text und Zeichnung gegen-
Uiber dem jeweils vorhergehenden Verfahrensschritt. Versehen Sie bitte alle Entwurfsun-
terlagen mit dem Bearbeitungsstand.

Kenntnisnahme. In der Begriindung findet sich ein Hinweis auf die Melde-
und Sicherungspflichten des § 15 Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein.

Beim Plangebiet handelt es sich um ein bestehendes Gewerbegebiet, das
Uberwiegend bebaut ist und von den Abfallentsorgungsunternehmen befah-
ren wird.

Der Anregung wird nicht gefolgt. Dies fihrt zu einem erhéhten Aufwand bei
der Erarbeitung der Entwurfsunterlagen.

Landesamt fiir Vermessung und Geoinformation, 27.11.2020

Aus meiner Sicht bestehen aus unserem Hause keine Bedenken gegen die Planung, inso-
fern meldet das Landesamt fiir Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein
(LVermGeo SH): Fehlanzeige

Diese Mitteilung stellt keine Vorprifung fiir eine Richtigkeitsbescheinigung dar.

Allgemeine Hinweise:

Es wird auf den Schutz von Vermessungsmarken nach § 8 sowie auf den Schutz von
Grenzmarken nach § 18 Abs. 5 aufgrund des Gesetzes (iber die Landesvermessung und
das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG) vom
12.05.2004 (GVOBI. Schl.-H. S. 128) hingewiesen.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme. Die Priifung der katasterlichen Richtigkeit erfolgt nach dem
Satzungsbeschluss.

Kenntnisnahme.

Archiologisches Landesamt Schleswig-Holstein, 13.11.2020

wir kbénnen zurzeit keine Auswirkungen auf archiologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2)
DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-

nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Plan-
unterlagen zu.

Darliber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet,
hat dies unverziiglich unmittelbar oder tGber die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
horde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner fir die Eigentlimerin oder den Eigen-
timer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstlicks oder des Gewassers, auf oder

Kenntnisnahme.

Der Hinweis fiir die Ausfiihrungsplanung wird in die Begriindung Gbernom-
men.
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der Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB

Nr. Stellungnahmen Abwagungsvorschlag
in dem der Fundort liegt, und fiir die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-
ckung oder zu (;Iem Fund gefiihrt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die Ubrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die
Fundstatte in unverdndertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spatestens
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archaologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse
wie Veranderungen und Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit.
4 | Deutsche Bahn AG, 30.11.2020
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmichtigtes Unter- | Kenntnisnahme.
nehmen, Ubersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Trager 6ffentlicher
Belange zum o.g. Verfahren.
Gegen die Aufstellung des 14. Bebauungsplanes 4. Anderung bestehen bei Beachtung und | Kenntnisnahme.
Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG
und ihrer Konzernunternehmen keine Bedenken.
Durch das Vorhaben diirfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf Kenntnisnahme. Aufgrund des ausreichenden Abstandes von Gber 150 m zwi-
der mittelbar angrenzenden Bahnstrecke nicht gefahrdet oder gestoért werden. schen Geltungsbereich und Bahnstrecke ist nicht davon auszugehen, dass die
Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres gefidhrdet oder gestort
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen werden.
(insbesondere Luft- und Kérperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Brems-
stiube, elektri-sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen Kenntnisnahme. Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung im Rah-
an benachbarter Bebauung fiihren kénnen. Eine Zunahme an Zugzahlen bei Tag und bei | men der Aufstellung der 4. Anderung wurden die Emissionen, die durch den
Nacht sind nicht auszuschlieBen. Eisenbahnbetrieb entstehen, untersucht. Um gesunde Wohn- und Arbeitsver-
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren § 4 (2). Wir behalten uns weitere Aufla- | hiltnisse zu garantieren, wurden im Rahmen der 4. Anderungen Larmfestset-
gen und Bedingungen vor. zungen getroffen.
Der Anregung wird gefolgt.
5 | Bundesamt fiir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,
03.11.2020
durch die oben genannte und in den Unterlagen ndher beschriebene Planung werden Be- | Kenntnisnahme.
lange der Bundeswehr beriihrt, jedoch nicht beeintrachtigt.
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung sei- | kenntnisnahme.
tens der Bundeswehr als Trager offentlicher Belange keine Einwande.
Kenntnisnahme und Ber{icksichtigung.
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Nr.

Stellungnahmen

Abwagungsvorschlag

Eine weitere Beteiligung des Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr ist nicht weiter notwendig.

Kampfmittelraumdienst Schleswig-Holstein, 11.11.2020

hiermit teile ich lhnen mit, dass fir das Gebiet (sieche Betreffzeile) keine Auskunft zur
Kampfmittelbelastung gem. § 2 Abs. 3 Kampfmittelverordnung S-H erfolgt. Eine Aus-
kunftseinholung beim Kampfmittelrdumdienst S-H ist nur fiir Gemeinden vorgeschrieben,
die in der benannten Verordnung aufgefiihrt sind.

Die Gemeinde/Stadt Pl6n liegt in keinem uns bekannten Bombenabwurfgebiet. Fiir die
durchzufiihrenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelrdumdienstes keine Be-
denken. Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht ganzlich auszuschlieBen und unver-
zliglich der Polizei zu melden.

Kenntnisnahme.

Der Hinweis wird in der Begriindung erganzt.

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr, 03.11.2020

vielen Dank fir lhre Mail vom 30.10.2020, mit der Sie mich an o. g. Bauleitplanung betei-
ligt haben.

Diese Bauleitplanung tangiert keine Eisenbahninfrastrukturen eines nichtbundeseigenen
Eisenbahninfrastrukturunternehmens. Daher werden keine Belange des Landesbetriebes
StraBenbau und Verkehr Schleswig-Holstein als zustandiger Eisenbahnaufsichts- und ge-
nehmigungsbehorde berihrt.

Da mit der Strecke 1023 Kiel Hbf - Liibeck Hbf der DB Netz AG eine bundeseigene Ei-
senbahninfrastruktur bertihrt wird, leite ich hiermit die mir zugesandte Mail zustandig-
keitshalber an das Eisenbahn-Bundesamt, AuRRenstelle Hamburg/Schwerin, Sachbereich 1,
als Trager 6ffentlicher Belange weiter.

Fur zukiinftige Falle bitte ich meine Beteiligung nur zu veranlassen, wenn die Bauleitpla-
nung eine nichtbundeseigene Eisenbahninfrastruktur in Schleswig-Holstein tangiert oder
sich in Nachbarschaft zu dieser befindet.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Der Anregung wird gefolgt.

Stadtwerke Plon AGR, 03.11.2020

zu der o.g. Beteiligung haben wir folgende Anmerkungen zu dem Punkt 4.7 - Ver- und
Entsorgung

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung im Stadtgebiet Plon erfolgt Gber die Stadtwerke Plon (Konzessio-
nar). Die technische Abwicklung der Wasserlieferung erfolgt Gber die Holsteiner Wasser
GmbH. Gemal § 6 Wasserlieferungsvertrag gestatten die Stadtwerke die Auslibung des

Kenntnisnahme. Die Hinweise werden in der Begriindung ergénzt.
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Nr.

Stellungnahmen

Abwagungsvorschlag

Konzessionsvertrages. Die Herstellung der Trinkwasseranlagen ist mit der Holsteiner
Wasser GmbH abzustimmen.

Schmutzwasserableitung

Die Stadtwerke Plon AGR der Stadt Plon sind im Stadtgebiet Plon abwasserbeseitigungs-
pflichtig fiir Schmutzwasser. Die Ausfiihrungen/Anderungen der Abwasseranlagen sind
rechtzeitig mit den Stadtwerken abzustimmen und erfordern eine Genehmigung. Es be-
steht Anschluss und Benutzungszwang, somit muss an den vorhandenen &ffentlichen
Schmutzwasserkanal angeschlossen werden.

Niederschlagswasserableitung

Die Stadtwerke Plon AGR der Stadt Plon sind im Stadtgebiet Plon abwasserbeseitigungs-
pflichtig fiir Niederschlagswasser. Die Ausfiihrungen/Anderungen der Abwasseranlagen
sind rechtzeitig mit den Stadtwerken abzustimmen und erfordern eine Genehmigung. Es
besteht Anschluss und Benutzungszwang, somit muss an den vorhandenen 6ffentlichen

Niederschlagswasserkanal angeschlossen werden.

Brandschutz
Die Loschwasserversorgung ist mit der Holsteiner Wasser GmbH abzustimmen.

Kenntnisnahme. Die Hinweise fir die Ausfiihrungsplanung werden in der Be-
grindung erganzt.

Kenntnisnahme. Die Hinweise fir die Ausfiihrungsplanung werden in der Be-
grindung erganzt.

Kenntnisnahme. Die Hinweise fir die Ausfiihrungsplanung werden in der Be-
grindung erganzt.

Eisenbahn Bundesamt, 26.11.20

Das im Betreff bezeichnete Anderungsgebiet liegt an der Eisenbahnstrecke Nr. 1023 (Kiel
Hbf - Neustadt Holst)). Infrastrukturbetreiberin fiir diese Strecke ist die DB Netz AG, eine
Eisenbahn des Bundes. Belange des Eisenbahn-Bundesamtes sind insoweit berihrt.

Es ergeht folgende Stellungnahme: Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG), die Auswirkungen auf das Anderungsgebiet haben kénnen, sind beim
Eisenbahn-Bundesamt derzeit nicht anhangig. Aus planrechtlicher Sicht bestehen keine
Bedenken.

Allgemeine Hinweise:

1. Grundsatzlich gelten die Abstandsflachen nach Landesbauordnung. Abstande zu den
Eisenbahnbetriebsanlagen richten sich nach den technischen Regelwerken der Bahn.
Sie sind einzuhalten.

2. Grundstiickeigentiimer haben dafiir Sorge zu tragen, dass von der Nutzung des
Grundstiicks keine Gefahren fir den Eisenbahnbetrieb ausgehen und der Eisenbahn-
betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur nicht durch die Montagearbeiten gestort, ge-
fahrdet oder behindert wird.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Mit einem Abstand von tber 150 m zwischen Geltungsbereich und Bahnstre-
cke werden die erforderlichen Abstdnde eingehalten.

Mit einem Abstand von tber 150 m zwischen Geltungsbereich und Bahnstre-
cke, ist davon auszugehen, dass keine Gefahren fiir den Eisenbahnbetrieb
vom Geltungsbereich ausgehen.
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Nr. Stellungnahmen Abwagungsvorschlag
3. Beim Einsatz von Krénen und Hebegeraten im Gefahrenbereich der Eisenbahnbe- Mit einem Abstand von tber 150 m zwischen Geltungsbereich und Bahnstre-
triebsanlage ist ein Uberstreichen der Gleisanlage au3erhalb von Sperrpausen auszu- | cke, ist davon auszugehen, dass keine Gleisanlagen durch Krine oder Hebege-
schlieBen. rate im Geltungsbereich die Gleisanlagen Uberstreichen
4. Oberflachen- und Abwasser dirfen nicht auf die Bahnanlagen abgeleitet werden. Oberflachen- und Abwiésser sollen in die vorhandenen Leitungsnetze eingelei-
tet werden.
> C%ehélzg ur)d Strégcher smd in ihrer Au.fwuchshc'?he sozu wahlen, dafs der Uberha_pg Aufgrund des Abstandes zwischen Geltungsbereich und Bahnstrecke befin-
nicht die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes beeintrachtigen kann. Biume und Strau- . .. - - R .
.. . . . . . . den sich Gehdlze und Straucher im Geltungsbereich in einem ausreichenden
cher miissen durch ihre artbedingte Wuchshoéhe soweit vom Gleis entfernt sein, dass Abstand zur Bahnstrecke
bei Windwurf und Windbruch die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht gefahrdet )
wird.
6. :jmlrzl\:esslonen aus dem Betrieb der Bahn, wozu auch Erschiitterungen zéhlen, sind zu Im Rah'ljnen einer schalltechnischen Untersuchung im Rahmen der Aufstellung
u ) der 4. Anderung wurden die Emissionen, die durch den Eisenbahnbetrieb ent-
stehen, untersucht. Um gesundg Wohn- und Arbeitsverhiltnisse zu garantie-
ren, wurden im Rahmen der 4. Anderungen Larmfestsetzungen getroffen.
7. Soweit noch nicht geschehen empfehle ich, die DB AG (koordinierende Stelle: DB Im- Der Anregung wurde gefolgt.
mobilien AG, Region Nord, Hammerbrookstr. 44, 20097 Hamburg) in das Verfahren
einzubinden und zu einer Stellungnahme Gelegenheit zu geben.
10 | Industrie- und Handelskammer zu Kiel, 01.12.2020
die IHK zu Kiel erhebt keine Einwinde gegen die geplanten Anderungen. Kenntnisnahme.
11 | Telekom, 04.11.2020
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentiimerin | Kenntnisnahme.
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik
GmbH beauftragt und bevollmachtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-
zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Gegen die o.a. Planung haben wir grundsatzlich keine Bedenken, bitten aber zu beriick- Kenntnisnahme.
sichtigen, dass in dem Plangebiet zum Teil hochwertige Telekommunikationsanlagen der
Telekom vorhanden sind. Der Betrieb und der Bestand dieser Anlagen diirfen durch das
geplante Bauvorhaben nicht gefdhrdet werden.
Sollte der weitere Verfahrensablauf ergeben, dass Belange der Telekom, z. B. das Eigen- Kenntnisnahme.
tum der Telekom, die ungestérte Nutzung ihres Netzes sowie ihre Vermogensinteressen
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Nr.

Stellungnahmen

Abwagungsvorschlag

konkret beriihrt sind, behalten wir uns vor, unsere Interessen entsprechend wahrzuneh-
men. Bei moglichen Erdarbeiten sind die Bestimmungen der Kabelschutzeinweisung von
den ausfiihrenden Personen oder Firmen genauestens zu befolgen.

Die aktuellen Lageplane unserer Telekommunikationsanlagen kénnen (iber die nachfol-
gend aufgefiihrte Adresse angefordert werden.

Sollten Anderungen an den Anlagen der Telekom durch beabsichtige BaumaRnahmen er-
forderlich werden, bitten wir um frihzeitige Einbindung vor Beginn der Bauarbeiten (min-
destens 6 Monate vorab) und um Mitteilung der beauftragten Baufirma, um die
BaumaRnahmen nicht unnétig zu behindern/zu verzégern.

Ggf. erforderliche Anderungen/Umlegungen von Anlagen der Telekom sind grundsatzlich
kostenpflichtig und wiirden wir, wie im Regelfall Gblich, mit einer durch die Telekom selbst
beauftragten Firma durchfihren.

Sofern neue Gebaude an das Telekommunikationsnetz der Telekom angeschlossen wer-
den sollen, muss sich der Bauherr friihzeitig (ebenfalls mind. 6 Monate vor Baubeginn) mit
unserem Bauherrenservice unter der Rufnummer 0800/3301903 oder (iber das Kontakt-
formular im Internet unter der Adresse: https://www.telekom.de/hilfe/bauherren in Ver-
bindung setzen, damit ein rechtzeitiger Anschluss an das Telekommunikationsnetz
gewahrleistet werden kann.

Geschiftskunden konnen tber die Hotline 0800 3301300 oder Uber die E-Mail-Adresse:
https://geschaeftskunden.telekom.de/kontakt-kmu-fn
Kontakt mit dem Geschaftskundenvertrieb aufnehmen

Bei Planungsidnderungen bitten wir darum, uns erneut zu beteiligen.

Kenntnisnahme.

Die Hinweise werden in der Begriindung erganzt.

12

TenneT TSO GmbH, 04.11.2020

das im Betreff genannte Vorhaben beriihrt keine von uns wahrzunehmenden Belange. Es
ist keine Planung von uns eingeleitet oder beabsichtigt.

Kenntnisnahme.

13

Dataport, 05.11.2020

vielen Dank fir lhr Schreiben vom 30.10.2020 zum Vorentwurf der 4. Anderung des Be-
bauungsplanes Nr. 14 der Stadt Plon fur das Gebiet: Gewerbegebiet zwischen dem Behler
Weg und der BundesstraRe 430.

Dataport betreibt als Anstalt 6ffentlichen Rechts das digitale Funknetz Schleswig-Hol-
stein, zu dem neben Leitungstrassen im Erdreich auch Richtfunkverbindungen gehoren.
Diese Aufgabe wurde uns vom Landespolizeiamt Uibertragen.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.
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Nr.

Stellungnahmen

Abwagungsvorschlag

Aufgrund der mir vorliegenden Unterlagen kann ich Ihnen mitteilen, dass in dem benann-
ten Plangebiet derzeit keine Richtfunkstrecke von Dataport betrieben wird und somit
keine Beeintrachtigungen vorliegen.

14

Gebiudemanagement Schleswig-Holstein A6R, 17.11.2020

die mir per Mail zugesandten Planunterlagen habe ich auf Belange des Landes Schleswig -
Holstein hin tiberpriift und erhebe hierzu keine Einwande, da keine Landesliegenschaften
betroffen sind.

Kenntnisnahme.

15

Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie, 19.11.2020

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben fol-
gende Hinweise:

Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen

Durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nihe dazu verlaufen erdverlegte Hochdruck-
leitungen. Bei diesen Leitungen ist je ein Schutzstreifen zu beachten. Der Schutzstreifen
ist von jeglicher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten. Bitte
beteiligen Sie die in der folgenden Tabelle genannten Unternehmen direkt am Verfahren,
damit ggf. erforderliche AbstimmungsmaRnahmen eingeleitet werden kénnen.

Objektname Betreiber Leitungstyp Leitungsstatus

Energetische oder nicht-energetische

HanseWerk AG Leitung

betriebsbereit / in Betrieb

Energetische oder nicht-energetische

200 ST DPR-16 HanseWerk AG Leitung

betriebsbereit / in Betrieb

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens BaumaBnahmen erfolgen, verweisen wir fiir Hinweise
und Informationen zu den Baugrundverhéltnissen am Standort auf den NIBIS-
Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhiltnissen ersetzen
keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotech-
nischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Er-
stellung des geotechnischen Berichts sollten gemaR der DIN EN 1997-1 und -2 in
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils giiltigen Fassungen erfolgen.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise
oder Anregungen.

Es wurde eine Leitungsauskunft von der Hansewerk AG / Schleswig-Hol-
stein Netz AG angefordert, demnach verlauft eine Gas-Hochdruckleitung
innerhalb der 6ffentlichen Straenverkehrsflache des Behler Wegs auBer-
halb des Geltungsbereiches. Der Sachverhalt wird in der Begriindung er-
ganzt.

Der Hinweis wird fir die Ausfiihrungsplanung zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme.
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Nr.

Stellungnahmen

Abwagungsvorschlag

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mogliche Konflikte gegentiber den raumpla-
nerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend beriicksichtigen zu kénnen. Die
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfiigbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch
auf Vollstandigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvor-
schriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder ob-
jektbezogene Untersuchungen.

Kenntnisnahme.

16

Handwerkskammer Liibeck, 20.11.2020

nach Durchsicht der uns Gbersandten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass in obiger An-
gelegenheit aus der Sicht der Handwerkskammer Liibeck keine Bedenken vorgebracht
werden.

Sollten durch die Flachenfestsetzungen Handwerksbetriebe beeintrachtigt werden, wird
sachgerechter Wertausgleich und friithzeitige Benachrichtigung betroffener Betriebe er-
wartet.

Kenntnisnahme.

Durch die Festsetzungen werden keine Handwerksbetriebe beeintrach-
tigt.

17

Schleswig-Holstein Netz AG, 23.11.2020

die uns zugesandten Unterlagen wurden im Hinblick auf unsere Belange gepriift. Es be-
stehen aus unserer Sicht keine Bedenken.

Wir mochten Sie lediglich darauf hinweisen, dass die Strom- und Gasversorgung durch die
Schleswig-Holstein Netz AG erfolgt.

Fur lhre Planung notwenigen Bestandsplane der Schleswig-Holstein Netz AG erhalten Sie
unter: leitungsauskunft@sh-netz.com

Kenntnisnahme.
Der Anregung wird gefolgt. Die Begriindung wird korrigiert.

Kenntnisnahme.

18

Vodafone, 23.11.2020
wir bedanken uns fir Ihr Schreiben vom 30.10.2020.

Wir teilen lhnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH ge-
gen die von lhnen geplante MaBBnahme keine Einwande geltend macht.

In Threm Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens.
Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit
entsprechender Auskunft tGiber unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.

Kenntnisnahme.

Der Hinweis wird fir die Ausfiihrungsplanung zur Kenntnis genommen.

19

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, 17.11.20

aus unserer Sicht bestehen zu der o.a. Bauleitplanung keine Bedenken bzw. Anderungs-
wiinsche.

Kenntnisnahme.
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Nr.

Stellungnahmen

Abwagungsvorschlag

20

NABU Pl6n, 22.11.20

Stellvertretend fiir den NABU Schleswig-Holstein mochte der NABU Plon zum Entwurf
der 4. Anderung des B-Plans Nr. 14 der Stadt Plon fiir das Gewerbegebiet am Behler Weg
Anregungen zur Griinplanung, insbesondere zu den entsprechenden Eintragungen geben,
zumal die Eintragung relevanter Griinelemente in der Planzeichnung A héchst unvollstan-
dig ist, so dass hier einiges zu erganzen ware:

"Flachen zum Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen" finden sich
auf der Planzeichnung nur in Form einer schmalen Linie auBerhalb der Baugrenzen. Tat-
sachlich befinden sich verschiedene Geholzformationen, darunter vor allem knickdhnliche
Strukturen, jedoch auch innerhalb des Gewerbegebiets, beispielsweise auf dem Grund-
stlick Thoms als Abgrenzung zur Autolackierung Stehning. An einigen Stellen gehen sie
deutlich in die Breite, sind also nicht durchgehend rein linear einzutragen. Solche Geholz-
formationen gliedern das Gewerbegebiet und sind dabei sowohl fiir die Stadtdkologie als
auch fir den visuellen Eindruck des ansonsten von reinen Zweckbauten eingenommenen
Gelandes von Bedeutung. Deshalb sollten diese Griinelemente alle exakt im B-Plan erfasst
und mit dem Gebot der Erhaltung versehen werden.

Auch die erhaltungswiirdigen Baume sind unvollstindig verzeichnet, namlich nur die (sehr
kiimmerlich wirkenden) StraRenbidume im Umfeld der StraRe 'Krogen'. So fehlt beispiels-
weise eine Eintragung fir die vor der Tankstelle an der Litjenburger StraBe stehende Soli-
tareiche. Stattdessen ist eine lineare Geholzformation eingezeichnet, die es in dieser Form
dort aber nicht gibt, auch nicht vor dem benachbarten Grundstiick der Werbefirma Frey-
zeichen.

Grundsatzlich begriiBt werden die im Textteil B unter 5.1 genannten Vorgaben zum Erhalt
von Gehdlzen und deren Ersatz. Der letzte Satz: "Im Falle eines natiirlichen Abgangs der
Geholze ist fiir Ersatz zu sorgen." ist an sich richtig gemeint, allerdings missverstandlich
formuliert. Denn dieser Satz wiirde im Umkehrschluss bedeuten, dass bei einem nichtna-
tiirlichen Abgang, also z.B. bei einer Rodung, fiir keinen Ersatz gesorgt werden musste.
Deswegen wird vorgeschlagen, das Wort "natiirlichen" zu streichen.

Kenntnisnahme. Zur Klarstellung: im Rahmen der § 4(1)-Beteiligung ist ein
Vorentwurf verschickt worden, der noch nicht die genaue Bestandserfassung
des beauftragten Landschaftsplanungsbiiros BHF beriicksichtigt hat; dies ist
inzwischen zum Entwurf erfolgt.

Der Anregung wird gefolgt. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
horde werden die vorhandenen Knickstrukturen, die unter Biotopschutz ste-
hen, nachrichtlich in die Planzeichnung Glbernommen.

Die das Ortsbild préagende Eiche im Bereich der Tankstelle wird zum Erhalt
festgesetzt. Die sonstigen erhaltenswerten Bdume sind tber die Baumschutz-
satzung der Stadt Pl6n ausreichend geschiitzt.

Beim Plangebiet handelt es sich um das einzige zusammenhangende Gewer-
begebiet der Stadt Plon. Aufgrund der hochwertigen Landschaftsraum im
Stadtgebiet ist die Entwicklung neuer Gewerbegebiete kaum mdoglich. Vor
diesem Hintergrund ist es Ziel der Stadt, den Gewerbetreibenden eine mog-
lichst hohe Flexibilitat bezliglich der baulichen Entwicklung zu erméglichen.
Vor diesem Hintergrund wurde im Ergebnis der Abwagung entschieden,
Baume nicht tiber die Baumschutzsatzung hinaus festzusetzen.

Im Rahmen der 4. Anderung wurde eine vollstindige Biotoptypenkartierung
durch das Biro BHF aus Kiel durchgefiihrt. Es wurde festgestellt, dass der Be-
stand der Knicks entlang der Geltungsbereichsgrenzen nicht den Anpflanz-
und Erhaltungsfestsetzungen des B-Plans Nr. 14, 3. Anderung entspricht und
diverse Liicken im Bewuchs vorhanden sind beziehungsweise Knickstrukturen
vorhanden sind, die im derzeit giiltigen Planrecht nicht festgesetzt sind.

Nach Riicksprache mit der unteren Naturschutzbehérde werden die aktuell

durch die Biotopkartierung nachgewiesenen Knicks in den Entwurf der 4. An-
derung als geschiitzte Biotope gemal3 § 30 BNatSchG sowie § 21 LNatSchG
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Zudem fehlt die Eintragung des mit Gehdlzen (hauptsachlich Weiden) umstandenen Tiim-
pels auf dem Grundstlick Thoms an dessen Grenze zum Behler Weg. Dabei handelt es
sich um ein nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschiitztes Biotop. Der Weiher auf dem
Gelande der Abfallwirtschaft ist folglich nicht das einzige Gewasser; die Behauptung des
Umweltberichts (Begriindung, Tabelle S. 15), es wiirden sich "keine weiteren Gewasser im
Geltungsbereich" befinden, stimmt nicht.

Insgesamt betrachtet ist das Gewerbegebiet sehr unregelmaRig durchgriint. Vom ehemals
den Behler Weg durchgingig sdumenden Knick sind nur noch stark durchbrochene Reste
Ubrig. Hier sollte durch griinordnerische Festsetzungen in Absprache mit den Grundstiick-
seigentlimern versucht werden, nicht als Zufahrten benétigte Liicken weitgehend zu
schlieBen. Zum Beispiel ist der Parkplatz der Autolackiererei Stehning bis zum Behler Weg
hin auf ganzer Breite gepflastert, jedoch dort durch groRe Findlinge und Buchsbaumkiibel
in einer wenig attraktiven Form gegen Befahren auBerhalb der Zufahrt gesichert. An die-
ser Stelle konnte der Knick (auch ebenerdig) fortgesetzt oder zumindest eine héhere
Schnitthecke gepflanzt werden. Auch fiir das noch ungenutzte Grundstiick der ehemali-
gen Tennishalle sollten an den Seiten aus standortheimischen Geholzen bestehende Feld-
hecken vorgesehen werden.

Das Gewerbegebiet markiert eine in der dsthetischen Wahrnehmung bedeutende Ein-
gangssituation Plons, wirkt diesbeziiglich aber wenig einladend. Um hier den stadtebauli-
chen Eindruck zu verbessern, schlagt der NABU fiir die Grundstiicke der Werbefirma
sowie des Baumarkts vor, auf den zur Litjenburger Stra3e / B 430 gewandten Rasenfl3-
chen groRerwiichsige Solitarbaume (z.B. Wildkirschen, Eichen) zu pflanzen. AuBerdem

nachrichtlich tibernommen. Ein Ausgleich fiir die im B-Plan Nr. 14, 3. Ande-
rung verzeichneten, aber aktuell nicht vorhandenen Knicks ist in Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehérde nicht erforderlich. Der Sachverhalt
wurde in der Begriindung erganzt.

Im Rahmen der Abwagung wurde beriicksichtigt, dass es sich um das einzige
zusammenhangende Gewerbegebiet der Stadt Plon handelt, das weitestge-
hend bebaut ist. Mit der nachrichtlichen Ubernahme der Knickstrukturen
konnte ein guter Kompromiss zwischen den naturschutzfachlichen Belangen
und den gewerblichen Belangen der Stadt Plon gefunden werden.

Somit wird nur noch fiir die ortsbildpragende Eiche eine Erhaltungsfestset-
zung getroffen, flr welche weiterhin die textliche Festsetzung 5.1 gilt. Der
Anregung wird gefolgt und das Wort ,natirlichen” wird gestrichen.

Der Anregung wird gefolgt. Die beiden unter Biotopschutz stehenden Klein-
gewadsser im Osten des Flurstiicks 23/23 und im Westen der Flurstlicke
202/201 werden nachrichtlich in den Bebauungsplan tibernommen.

Der Anregung wird nicht gefolgt. Wie oben bereits dargelegt, sollen im gro-
Ben zusammenhangenden Gewerbegebiet der Stadt die gewerblichen Flachen
moglichst flexibel und effizient genutzt werden kénnen. Die vorhandenen
nachrichtlich iGbernommenen Knickstrukturen und die sonstigen zum Erhalt
festgesetzten Gehdlzstrukturen tragen zu einer Durchgriinung des Gewerbe-
gebietes bei.

Aufgrund der naturrdumlichen Lage der Stadt Plon und den Vorgaben der
Landes- und Regionalplanung, wonach die Stadt Plon als ,Unterzentrum mit
Teilfunktionen eines Mittelzentrums” die raumordnerische Aufgabe hat, das
gewerbliche Arbeitsplatzangebot und das damit einhergehende Flachenange-
bot zu sichern und auszuweiten, wird die gewerbliche Weiterentwicklung an
einem bereits durch Bebauung und Versiegelung gepragten Bestandsgewer-
begebiet, in der Belangabwagung hoher gewichtet.
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(Stadtebau und Ortsplanung, Stadtebaurecht), 06.01.2021

Mit Schreiben vom 30.10.2020 informieren Sie tiber die 4. Anderung des Bebauungspla-
nes Nr. 14 der Stadt PIon. Ziel der Planung ist die Anderung von Festsetzungen in einem
Gewerbegebiet. Durch die Planung sollen Art und MaRB der baulichen Nutzung aktualisiert
und an die Anforderungen fiir die vorhandenen gewerblichen Nutzungen ebenso wie fiir
die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben angepasst werden. Der Plangeltungsbereich ist
ca. 10,4 ha groB und befindet sich nérdlich des ,Behler Weges“. Die Planung entwickelt
sich aus dem Flachennutzungsplan.

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der Bauleitplanung wie folgt Stellung:

MaRgeblich fiir die Planungen der Gemeinde sind der Regionalplan Il (Amtsbl. Schl.-H.
2001, Seite 49) sowie der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP; Amtsbl.
Schl.-H. 2010, Seite 719) und die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-
Holstein 2010 (Runderlass des Ministeriums fiir Inneres, landliche Rdume und Integration
des Landes Schleswig-Holstein vom 27.11.2018 - IV 60 - Az. 502.01 - Amtsbl. Schl.-H. S.
1181).

Die Stadt Plon ist nach den Festlegungen des Regionalplans als Unterzentrum mit Teil-
funktionen eines Mittelzentrums eingestuft und zahlt zu den Siedlungsschwerpunkten.

Durch die Planung sollen lediglich die Festsetzungen (Art und Maf baulicher Nutzung) des
Bebauungsplanes gedandert werden. Die Landesplanung geht davon aus, dass im weiteren
Verfahren Regelungen zu den vorhandenen Immissionen getroffen werden kénnen.

Die mit den planungsrechtlichen Festsetzungen zur Steuerung des Einzelhandels im GE-
Gebiet verfolgten Zielsetzungen entsprechen grundsatzlich der Intention von Kapitel 2.8
Ziffer 11 LEP 2010 bzw. Kapitel 3.10 Ziffer 7 des Entwurfs der Fortschreibung des LEP
2010. Die grundsatzliche Zustimmung wird aber mit dem Hinweis verbunden, dass gemaR
Kapitel 2.8 Ziffer 11 LEP 2010 bzw. Kapitel 3.10 Ziffer 7 des Entwurfs der Fortschreibung
des LEP 2010 regelmaRig Festsetzungen zu treffen sind, die jeglichen selbstandigen Ein-
zelhandel im GE-Gebiet ausschlieBen. Damit soll eine den Zielen der Raumordnung zuwi-
derlaufende Entwicklung durch sukzessive Einzelhandelsansiedlungen ausgeschlossen

Nr. Stellungnahmen Abwagungsvorschlag
sollte die StraBenbaumreihe entlang der VerbindungsstraRe B 430 / Behler Weg / Krogen
fortgesetzt werden.
Die Anlage von Solaranlagen sollte nicht nur geférdert, sondern fiir alle neuen Gebdude Die Verpflichtung zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen bei Gewerbebau-
vorgeschrieben werden. ten wird Uber das Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein
geregelt.
21 | Ministerium fir Inneres, landliche Rdume, Integration und Gleichstellung, Referat IV 52

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Auf der Grundlage einer schalltechnischen Untersuchung, die auch die Be-
standsbetriebe im Plangebiet berlicksichtigt hat, wurden Larmfestsetzungen
getroffen, um langfristig im Plangebiet und den umgebenden schutzwiirdigen
Nutzungen gesunde Wohn- und Arbeitsverhiltnisse zu garantieren.

Der Anregung wird nicht gefolgt. Mit der textlichen Festsetzung 1.1 schlief3t
die Stadt Plon Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten aus. Damit werden der zentrale Versorgungsbereich (In-
nenstadt) sowie die ergianzenden solitdren Nahversorgungsstandorte gemafi
des fortgeschriebenen Einzelhandelskonzepts vor Beeintrachtigungen ge-
schiitzt. Einzelhandelsbetriebe zum Verkauf von nicht-zentrenrelevantem
Sortimente sind hingegen allgemein zulassig, da sich dieses Sortiment nicht
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werden. Auf das beigefligte Merkblatt mit dem Muster fir eine textliche Festsetzung im negativ auf den zentralen Versorgungsbereich der Stadt Pl6n auswirkt. Grof3-
Bebauungsplan weise ich in diesem Zusammenhang hin. flachige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten wei-
sen aufgrund des angebotenen Sortiments einen groBen Platzbedarf auf, der
in der kleinteilig strukturierten Innenstadt nicht gedeckt werden kann. Mit der
regionalplanerischen Funktion eines Unterzentrums mit Teilfunktionen eines
Mittelzentrums hat Pl6n eine wichtige Versorgungsfunktion fiir das Umland,
so dass auch ein Angebot an Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrele-
vantem Sortiment vorhanden sein muss. Aufgrund der landschaftsplanerisch
und naturschutzfachlich hochwertigen Flachen, die unmittelbar an die Sie-
dungslagen angrenzen, gibt es nur wenige Flachen an denen sich diese grof3-
flachigen Einzelhandelsbetriebe ansiedeln konnen. Das Gewerbegebiet am
Behler Weg und somit der Geltungsbereich der 4. Anderung weisen diesen
Platzbedarf auf. Dort ist bereits ein Garten- und Baufachmarkt vorhanden. Im
fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept ist das Gewerbegebiet Behler Weg
sogar als ,Sonderstandort nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel“ definiert. Der
Sachverhalt wird in der Begriindung ergénzt.

Damit sich im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren keine Interpretations-
spielrdume bezlglich der Ermittlung der Geschossflache ergeben, wurde ent-
sprechend der Musterfestsetzung auf der Grundlage des § 20 Abs. 3 BauNVO
festgesetzt, dass die Flachen von Aufenthaltsraumen in Nichtvollgeschossen,
einschlieBlich der zu ihnen gehdrenden Treppenrdume und einschlieRlich ihrer
Umfassungswande ganz mitzurechnen sind.

Aus Sicht der Landesplanung bestehen gegeniiber der Planung keine Bedenken. Insbeson- | Kenntnisnahme. Die Stellungnahme des Kreises ist in die Abwagung einge-
dere wird, verbunden mit dem o.a. Hinweis zur Steuerung des Einzelhandels im GE- flossen.

Gebiet, bestétigt, dass der Planung keine Ziele der Raumordnung entgegenstehen. Die
Stellungnahme des Kreises Plon vom 01.12.2020 bitte ich im weiteren Verfahren zu be-
ricksichtigen.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Ziele und Grundsatze der Raumordnung und | Kenntnisnahme.
greift einer planungsrechtlichen Priifung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage Uber
die Forderungswiirdigkeit einzelner MaRnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stel-
lungnahme nicht verbunden.

Sitzung des Ausschusses fiir Stadtentwicklung und Planung am 09.10.2024 040 - 44 14 19
Stand: 17.09.24 13:51:00 CEVTETEE A RC H ITE KTU R

Bearbeiter: Karsten Schwormstede / Luis Gomes Martinho 22087 Hamburg =+ STADTPLANUNG

Seite 16 www.archi-stadt.de entwickeln und gestalten


http://www.archi-stadt.de/

	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 BP 14.4. Planurkunde
	Anlage  2 Anlage 2 BP 14.4 Begründung mit Umweltbericht
	Anlage  3 Anlage 3 BP 14.4. Anlagen zur Begründung
	Anlage  4 Anlage 4 BP 14.4. Abwägungstabelle

